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Vorbemerkung

Nach § 6 Abs. 1 ARRG wurde f�r das DWBO und seiner Mitgliedseinrichtungen eine
Arbeitsrechtliche Kommission (AK DWBO) gebildet. Aufgabe der AK DWBO ist die
Beschlussfassung von Regelungen �ber Inhalt, Abschluss und Beendigung von Ar-
beitsverh�ltnissen mit diakonischen Einrichtungen im Bereich des DWBO, die in den
Arbeitsvertragsrichtlinien des DWBO zusammengefasst werden.

Diese Beschl�sse der AK DWBO bed�rfen nach § 6 Abs. 3 ARRG nicht der Zustim-
mung der Organe des DWBO. Sie sind f�r das DWBO und seine Mitgliedseinrich-
tungen verbindliches kirchliches Arbeitsrecht. Soweit diese kirchliche K�rperschaf-
ten, Einrichtungen oder Werke der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz sind und nicht unter den Geltungsbereich der verfassten
Kirche (vgl. § 2 Abs. 1 ARRG) fallen (Diakonisches Werk), gelten die Regelungen
des Dritten Abschnitts dieses Kirchengesetzes; f�r andere Mitgliedseinrichtungen
gelten diese Regelungen nach Maßgabe eines Beschlusses des zust�ndigen Or-
gans des DWBO.
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Vorbemerkung zur 8. Aktualisierungslieferung

Die vorliegende 8. Aktualisierungslieferung zum Grundwerk der Arbeitsvertrags-
richtlinien des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
(AVR DWBO) hat den Stand 1. Januar 2020 und ber�cksichtigt die �nderungen,
wie sie durch die Arbeitsrechtliche Kommission des DWBO beschlossen und durch
Rundschreiben bis einschließlich 06/2019 ver�ffentlicht wurden.

Wo erforderlich, sind Berichtigungen rein redaktioneller Art erfolgt, die nicht einer
gesonderten Ver�ffentlichung durch Rundschreiben bedurften.

Auflistung der �nderungen:

§ 9

§ 14

§ 20

§ 20a

§ 25a

§ 28b

(RS 03/2018, Inkrafttreten jeweils zum 1.1.2020)

§ 9

§ 14

§ 20

Anlage 10/I

Anlage 10/III

(RS 04/2018, Inkrafttreten jeweils zum 1.1.2020)

§ 14

§ 15

§ 28

Anlage 1

Anlage 8a

(RS 03/2019)

§ 1b

§ 12

§ 14

§ 15

§ 17

§ 17a

Anlage 2a

Anlage 9a

Anlage 14

(RS 04/2019)
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§ 15 Abs. 6a

§ 20a Abs. 2

§ 36 Abs. 2 und 3

Anlage 10a

(RS 05/2019)

Anlage 10/IV

Anlage 15d

(RS 06/2020)
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I. ALLGEMEINE GRUNDS�TZE

§ 1 Diakonischer Auftrag, Dienstgemeinschaft, Umbenennung

(1) Die der Diakonie Deutschland angeschlossenen Einrichtungen sind dem Auftrag
verpflichtet, das Evangelium Jesu Christi in Wort und Tat zu bezeugen. Der diakoni-
sche Dienst ist Wesens- und Lebens�ußerung der evangelischen Kirche.

(1a) Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland heißt seit dem
Jahr 2017 Diakonie Deutschland. Der Name der Arbeitsrechtlichen Kommission, die
das Beschlussgremium f�r diese Arbeitsvertragsrichtlinien ist, wurde demgem�ß
ge�ndert in Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland. Daher heißen
die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in
Deutschland mit Beschluss vom 23. Januar 2014 Arbeitsvertragsrichtlinien der Dia-
konie Deutschland.

(2) Alle in einer diakonischen Einrichtung t�tigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bilden eine Dienstgemeinschaft. Von den Mitgliedern dieser Dienstgemeinschaft
wird erwartet, dass ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes der Verant-
wortung f�r die N�chste und den N�chsten entspricht.

(3) Der diakonische Dienst geschieht im Auftrag Jesu Christi. Wer sich aus anderen
Beweggr�nden zu diesem Dienst bereit findet, ist Mitarbeiterin und Mitarbeiter mit
gleichen Rechten und Pflichten; sie bzw. er muss jedoch die evangelische Grundla-
ge der diakonischen Arbeit anerkennen.

(4) Der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber erw�chst aus dem Wesen der Dienst-
gemeinschaft die Pflicht zur F�rsorge f�r jede einzelne Mitarbeiterin und jeden ein-
zelnen Mitarbeiter.

(5) Von den Abweichungsm�glichkeiten in § 17 und den Anlagen 14 und 17 k�nnen
Einrichtungen nur Gebrauch machen, wenn

a) auf alle Dienstverh�ltnisse der Einrichtung und der mit ihr verbundenen Ein-
richtungen, die Mitglied in einem Diakonischen Werk sind, die Arbeitsver-
tragsrichtlinien (AVR) oder eine gleichwertige Arbeitsvertragsgrundlage an-
gewandt werden. Erg�nzende Regelungen zu den AVR, die eindeutig und
klar f�r die Besch�ftigten vorteilhafter sind, stehen der Annahme der Tarif-
treue nicht entgegen.

b) Leiharbeitnehmer nach dem Arbeitnehmer�berlassungsgesetz (A�G) nur
zur kurzfristigen �berbr�ckung von Personalengp�ssen eingesetzt wer-
den. Bei Einrichtungstr�gern, in deren Einrichtungen insgesamt mehr als
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besch�ftigt sind, ist eine kurzfristige
�berbr�ckung i. S. der Regelung anzunehmen, wenn nicht mehr als 5 v. H.
der insgesamt im Jahresdurchschnitt besch�ftigten Vollkr�fte in den Ein-
richtungen des Tr�gers Leiharbeitnehmer i. S. des A�G sind. Bei der Ermitt-
lung der Anzahl der Vollkr�fte sind Teilzeitbesch�ftigte anteilig zu ber�ck-
sichtigen.

7. Aktualisierungslieferung – 1. Mai 2019
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Besch�ftigte, die mindestens In H�he des AVR-Entgelts besch�ftigt werden, blei-
ben außer Betracht.

Anmerkung:

Gleichwertig i. S. des Abs. 5 ist eine Arbeitsvertragsgrundlage, die nach der Maßga-
be der jeweils anzuwendenden kirchlichen Arbeitsrechtsregelung zustande gekom-
men ist sowie die f�r den �ffentlichen Dienst geltenden tariflichen Regelungen.

§ 1a Geltungsbereich

(1) Die AVR gelten f�r alle Einrichtungen, die der Diakonie Deutschland angeschlos-
sen sind und die die Anwendung der AVR mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern dienstvertraglich vereinbaren.

(2) Ist f�r den Bereich eines oder mehrerer gliedkirchlich-diakonischer Werke eine
Arbeitsrechtliche Kommission (AK) gebildet, gelten die AVR nach Maßgabe der
gliedkirchlich-diakonischen Arbeitsrechtsregelung. Entsprechendes gilt f�r die Frei-
kirchen, die der Diakonie Deutschland angeschlossen sind.

(3) Abs. 2 Ist dann nicht anzuwenden, wenn eine Einrichtung nicht unter den Gel-
tungsbereich des gliedkirchlich-diakonischen oder freikirchlichen Arbeitsrechts
f�llt, weil

a) sie der Diakonie Deutschland direkt angeschlossen ist,

b) sie gem�ß der Satzung des gliedkirchlichen Diakonischen Werkes von sei-
ner Wahlm�glichkeit Gebrauch gemacht hat oder eine Ausnahmeentschei-
dung vorliegt,

c) sie nicht dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz der Gliedkirche oder einer ent-
sprechenden Ordnung des gliedkirchlichen Diakonischen Werkes unter-
f�llt.

Sonderregelung AVR – Fassung Ost –:

F�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den neuen Bundesl�ndern gelten die AVR in
dem Umfang und mit den Maßgaben, die die AK beschlossen hat (AVR – Fassung
Ost –).
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§ 1b Ausnahmen vom Geltungsbereich

Die AVR gelten nicht, sofern deren vollst�ndige oder teilweise Anwendung nicht
ausdr�cklich schriftlich vereinbart ist, f�r

a) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Leistungsf�higkeit infolge einer
k�rperlichen, geistigen, seelischen oder sonstigen Behinderung beein-
tr�chtigt ist und deren Rehabilitation oder Resozialisierung durch Besch�f-
tigungs- und Arbeitstherapiemaßnahmen angestrebt wird;

b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht in erster Linie aus Gr�nden der
Erwerbst�tigkeit besch�ftigt werden, sondern vorwiegend zu ihrer Betreu-
ung;

c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetz-
buch IV (SGB IV) – ohne Ber�cksichtigung des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV –
geringf�gig besch�ftigt sind (kurzzeitige Besch�ftigung);

d) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die f�r einen fest umgrenzten Zeitraum
ausschließlich zu ihrer Vor- oder Ausbildung besch�ftigt werden, sofern
nicht Anlage 10 anzuwenden ist.

Anmerkung zu Buchst. c:

§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV (kurzzeitige Besch�ftigung) hat folgenden Wortlaut:

„(1) Eine geringf�gige Besch�ftigung liegt vor, wenn

1. (. . .)

2. die Besch�ftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf l�ngstens drei Mo-
nate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im
Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Besch�ftigung berufs-
m�ßig ausge�bt wird und ihr Entgelt 450 Euro im Monat �bersteigt.“

§ 2 Allgemeine Dienstpflichten

(1) Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat seine beruflichen F�higkeiten und
Erfahrungen uneingeschr�nkt in den Dienst der diakonischen Arbeit zu stellen. Sie
bzw. er soll jederzeit bem�ht sein, das fachliche K�nnen zu erweitern. Bei Aus�bung
ihres bzw. seines Dienstes hat sie bzw. er die f�r ihren bzw. seinen Arbeitsbereich
bestehenden Gesetze und Verwaltungsbestimmungen sowie die durch Dienst-
anweisung oder Anordnung ihrer bzw. seiner Vorgesetzten gegebenen Weisungen
zu beachten.

(2) Die von der einzelnen Einrichtung erlassene Dienstordnung ist f�r jede Mitarbei-
terin und jeden Mitarbeiter verbindlich.

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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§ 3 Besondere Dienstpflichten

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat �ber dienstliche Angelegenheiten, de-
ren Geheimhaltung ihrer Natur nach geboten oder durch allgemeine bzw. besondere
Weisung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers angeordnet ist, Verschwiegen-
heit zu bewahren, und zwar auch noch nach Beendigung des Dienstverh�ltnisses.

(2) Die �bernahme einer bezahlten oder einer den Dienst beeintr�chtigenden nicht
bezahlten Nebenbesch�ftigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die
Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber. Die Versagung der Genehmigung ist schriftlich
zu begr�nden.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter d�rfen Belohnungen oder Geschenke in Bezug
auf ihre dienstliche T�tigkeit nur mit Zustimmung der Dienstgeberin bzw. des Dienst-
gebers annehmen. Werden einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter solche Beloh-
nungen oder Geschenke in Bezug auf ihre bzw. seine dienstliche T�tigkeit angebo-
ten, so hat sie bzw. er dies der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber unverz�glich
und unaufgefordert mitzuteilen.

(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe, in der sonstigen
Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderj�hriger oder in ei-
ner T�tigkeit, die in einer vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderj�h-
rigen aufzunehmen, haben auf Verlangen der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers
bei der Einstellung und in regelm�ßigen Abst�nden ein erweitertes F�hrungszeugnis
gem�ß § 30a des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen. Die hierf�r entstehen-
den Kosten tr�gt die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber.

(5) Pflegliche Behandlung des Eigentums der Einrichtung und Sparsamkeit in seiner
Verwendung geh�ren zu den Pflichten der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters.

(Fortsetzung Seite 5)
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(6) Eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter, die ihre bzw. der seine Dienstpflichten
verletzt, ist der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 3a Fort- und Weiterbildung

(1) Wird eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter auf Veranlassung der Dienstgeberin
bzw. des Dienstgebers und im Rahmen des Personalbedarfs der Dienstgeberin bzw.
des Dienstgebers fort- oder weitergebildet, gilt die Zeit der Teilnahme an der Fort-
oder Weiterbildung als Arbeitszeit. Dies gilt auch f�r die Zeiten, an denen die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter betriebs�blich oder dienstplanm�ßig nicht arbeiten
w�rde. § 9d findet Anwendung.

(2) W�hrend der Teilnahme an Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen werden der
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter, sofern keine Anspr�che gegen andere Kosten-
tr�ger bestehen, von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber

a) das bisherige Entgelt (§ 14 Abs. 1), ggf. die Besitzstandszulage (§ 14 Abs. 2
Buchst. b)) und die Umlage zur zus�tzlichen Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung fortgezahlt und

b) die Kosten der Fort- oder Weiterbildung getragen.

(3) Endet das Dienstverh�ltnis aus einem von ihr oder ihm zu vertretenden Grund, ist
die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber zur
R�ckzahlung der Aufwendungen nach Abs. 2 nach folgenden Maßgaben verpflich-
tet:

a) Eine R�ckzahlungsverpflichtung besteht nur dann, wenn die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter durch die Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme beson-
ders bedeutsame zus�tzliche Arbeitsmarktchancen erworben hat. Beson-
ders bedeutsame Arbeitsmarktchancen liegen in der Regel vor, wenn die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter wegen der absolvierten Fort- oder Wei-
terbildungsmaßnahme eine h�here Verg�tung nach den AVR erzielt als zu-
vor (z. B. Zahlung einer Funktionszulage, H�hergruppierung).

b) Eine R�ckzahlungspflicht entsteht grunds�tzlich erst, sobald die Fort- und
Weiterbildungsmaßnahme einen zeitlichen Umfang von mindestens einem
Monat (gleich 22 Maßnahmetage) �berschreitet.

c) Dauerte die Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme weniger als 3 Monate, ist
die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter zur R�ckzahlung der Aufwendungen
verpflichtet, wobei ihr bzw. ihm in diesem Fall f�r jeden vollen Monat der
Besch�ftigung nach dem Ende der Fort- oder Weiterbildung 1/12 der Auf-
wendungen i. S. des Abs. 2 erlassen werden.

d) Dauerte die Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme mindestens 3 Monate,
aber weniger als 6 Monate, ist die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter zur
R�ckzahlung der Kosten verpflichtet, wobei ihr bzw. ihm in diesem Fall f�r
jeden vollen Monat der Besch�ftigung nach dem Ende der Fort- oder Wei-
terbildung 1/24 der Aufwendungen i. S. des Abs. 2 erlassen werden.

4. Aktualisierungslieferung – 1. Juli 2017
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e) Dauerte die Fort- oder Weiterbildung mindestens 6 Monate, ist die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter zur R�ckzahlung der Kosten verpflichtet,
wobei ihr bzw. ihm in diesem Fall f�r jeden vollen Monat der Besch�ftigung
nach dem Ende der Fort- oder Weiterbildung 1/36 der Aufwendungen i. S.
des Abs. 2 erlassen werden.

(4) Eine R�ckzahlungsverpflichtung entf�llt, wenn ein befristetes Dienstverh�ltnis
durch Zeitablauf endet. Eine R�ckzahlungspflicht besteht ferner nicht, wenn die
Mitarbeiterin wegen Schwangerschaft oder Niederkunft in den letzten drei Monaten
k�ndigt oder einen Aufl�sungsvertrag abschließt.

(5) Eine R�ckzahlungsverpflichtung besteht weiterhin nicht bei Maßnahmen im Rah-
men der �rztlichen Weiterbildung nach den Weiterbildungsordnungen der Landes-
�rztekammern und bei Fortbildungen im Rahmen der fach�rztlichen Fortbildungs-
pflicht und beim Erwerb von Fachkunden (z. B. Strahlenschutz, Rettungsdienst).

(6) In besonders gelagerten F�llen kann von der R�ckzahlungsverpflichtung der Mit-
arbeiterin bzw. des Mitarbeiters abgesehen werden.

(7) F�r die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen i. S. des Abs. 1 schließen die
Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber und die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter vor
Beginn der Maßnahme eine schriftliche Vereinbarung, in der die individuellen
R�ckzahlungsmodalit�ten nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Paragraphen
aufzunehmen sind.

(Fortsetzung Seite 6a)
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§ 4 Personalakten

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat das Recht auf Einsicht in ihre bzw.
seine  vollständigen Personalakten. Das Recht auf Akteneinsicht schließt das
Recht ein, Abschriften bzw. Ablichtungen aus den Personalakten zu fertigen. Das
Recht auf Einsicht in die Personalakten kann auch durch eine gesetzliche Ver-
treterin bzw. einen gesetzlichen Vertreter oder eine hierzu schriftlich bevoll-
mächtigte Person ausgeübt werden. Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu
nehmen. Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber kann eine Bevollmächtigte
bzw. einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen Gründen
geboten ist.

(2) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter muss über Beschwerden und Behaup-
tungen tatsächlicher Art, die für sie bzw. ihn ungünstig sind oder ihr bzw. ihm
nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden.
Die Äußerung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters ist zu ihren bzw. seinen
Personalakten zu nehmen.

(3) Beurteilungen sind der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter unverzüglich be-
kannt zu geben. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.

(4) Niederschriften über seelsorgerliche Angelegenheiten dürfen nicht in die Per-
sonalakten aufgenommen werden.

6a
1. Ergänzungslieferung - 15. Juni 2014
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II. EINSTELLUNG, �RZTLICHE BETREUUNG, VERSETZUNG UND ABORD-
NUNG, PROBEZEIT

§ 5 Einstellung

(1) Die Einstellung in den diakonischen Dienst setzt die Bejahung des diakonischen
Auftrags und die Bereitschaft zur Eingliederung in die Dienstgemeinschaft voraus
(§ 1).

(2) Pers�nliche Eignung und die notwendigen Kenntnisse und F�higkeiten sind wei-
tere Voraussetzungen f�r die Einstellung.

(3) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat auf Verlangen vor der Einstellung ihre
bzw. seine k�rperliche Eignung (Gesundheitszustand und Arbeitsf�higkeit) durch
das Zeugnis einer bzw. eines von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber be-
stimmten �rztin bzw. Arztes nachzuweisen. Die Kosten der Untersuchung tr�gt die
Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber.

(4) Der Dienstvertrag wird schriftlich gem�ß den Anlagen 15 und 15a bis 15f abge-
schlossen. Der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter ist eine Ausfertigung des Dienst-
vertrages auszuh�ndigen. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-
einbart werden. Eine Nebenabrede kann gesondert gek�ndigt werden, soweit dies
durch die AVR vorgesehen oder einzelvertraglich vereinbart ist. Soweit in diesen
F�llen nichts anderes geregelt ist, gilt eine K�ndigungsfrist von drei Monaten zum
Ende eines Kalendermonats.

(5) Befristete Dienstverh�ltnisse d�rfen nur auf Wunsch der Mitarbeiterin bzw. des
Mitarbeiters abgeschlossen werden oder wenn f�r die Befristung sachliche Gr�nde
i. S. des § 14 Abs. 1 des Gesetzes �ber Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsvertr�ge
(TzBfG) bestehen. Der Grund f�r die Befristung ist im Dienstvertrag anzugeben. Die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter, deren bzw. dessen Dienstverh�ltnis befristet ist,
soll bei der Besetzung eines Dauerarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen
der dienstlichen bzw. betrieblichen M�glichkeiten bevorzugt ber�cksichtigt werden.
�ber das Freiwerden eines solchen Dauerarbeitsplatzes hat die Dienstgeberin bzw.
der Dienstgeber die befristet besch�ftigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zu in-
formieren.

Die Befristung eines Dienstverh�ltnisses bis zur Dauer von h�chstens zwei Jahren
ist auch ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes i. S. des Unterabs. 1 Satz 1 gem.
§ 14 Abs. 2 und Abs. 3 TzBfG zul�ssig. Bis zu dieser Gesamtdauer ist abweichend
von § 14 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz TzBfG die einmalige Verl�ngerung des befriste-
ten Dienstverh�ltnisses zul�ssig.

Eine sachgrundlos befristete Besch�ftigung i. S. von § 14 Abs. 2 TzBfG von �rzten,
welche keine Facharztanerkennung haben oder sich um den Erwerb einer Anerken-
nung f�r einen Schwerpunkt oder den Erwerb einer Zusatzbezeichnung bem�hen,
ist unzul�ssig.

Eine befristete Besch�ftigung von �rzten in der Weiterbildung ist im Rahmen von
§ 14 Abs. 2 TzBfG nicht m�glich. Ein befristeter Arbeitsvertrag mit einem Arzt in

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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Weiterbildung zum Facharzt oder dem Erwerb einer Anerkennung f�r einen Schwer-
punkt oder dem Erwerb einer Zusatzbezeichnung, eines Fachkundenachweises
oder einer Bescheinigung f�r eine fakultative Weiterbildung kann f�r die notwendige
Zeit bis zum Erwerb der Anerkennung als Facharzt, der Anerkennung des Schwer-
punkts/der Zusatzbezeichnung h�chstens bis zur Dauer von 8 Jahren abgeschlos-
sen werden. Wird die Weiterbildung im Rahmen einer Teilzeitbesch�ftigung abge-
leistet und verl�ngert sich der Weiterbildungszeitraum hierdurch, so kann diese um
die Zeit der Verl�ngerung �berschritten werden. Die Befristung darf den Zeitraum
jedoch nicht unterschreiten, f�r den der weiterbildende Arzt die Weiterbildungs-
befugnis besitzt oder aber der weiterzubildende Arzt seinen von ihm nachgefragten
Weiterbildungsabschnitt beendet. Im �brigen findet das Gesetz �ber befristete Ar-
beitsvertr�ge mit �rzten in der Weiterbildung Anwendung.

(6) Mehrere Dienstverh�ltnisse zu derselben Dienstgeberin bzw. demselben Dienst-
geber d�rfen nur begr�ndet werden, wenn die jeweils �bertragenen T�tigkeiten
nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. Anderenfalls gelten sie
als ein Dienstverh�ltnis.

§ 6 �rztliche Betreuung

(1) Bei gegebener Veranlassung kann die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber durch
eine Vertrauens�rztin bzw. einen Vertrauensarzt oder durch das Gesundheitsamt
feststellen lassen, ob die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter dienstf�hig und frei von
ansteckenden Krankheiten ist.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die besonderen Ansteckungsgefahren aus-
gesetzt oder In gesundheitsgef�hrdenden Betrieben besch�ftigt oder mit der Zube-
reitung von Speisen beauftragt sind, sind in regelm�ßigen Zeitabst�nden �rztlich zu
untersuchen.

(3) Sofern der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter aus angeordneten �rztlichen Un-
tersuchungen Kosten entstehen, die nicht anderweitig erstattet oder erlassen wer-
den, sind sie von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber zu �bernehmen. Das
Ergebnis der �rztlichen Untersuchung ist der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter
auf ihren bzw. seinen Antrag bekannt zu geben.

(4) Im �brigen wird auf die gesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

§ 7 Versetzung, Abordnung und Umsetzung

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter kann im Rahmen ihres bzw. seines Dienst-
vertrages aus dienstlichen oder betrieblichen Gr�nden auf einen anderen Arbeits-
platz in derselben Einrichtung umgesetzt oder in eine andere Einrichtung
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Grundwerk - 15. Februar 2013

derselben Dienstgeberin bzw. desselben Dienstgebers versetzt oder abgeordnet
werden. Vor der Umsetzung, Versetzung oder Abordnung ist die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter zu hören.

(2) Von einer Versetzung oder Abordnung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters
soll Abstand genommen werden, wenn sie ihr bzw. ihm aus persönlichen Grün-
den nicht zumutbar ist (z. B. mit Rücksicht auf ihre bzw. seine Familie).

(3) Während der Probezeit (§ 8) ist eine Versetzung oder Abordnung nur mit Zu-
stimmung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters zulässig.

§ 8 Probezeit

Die ersten 6 Monate der Beschäftigung sind Probezeit, sofern nicht im Dienst-
vertrag auf eine Probezeit verzichtet oder eine kürzere Probezeit vereinbart wor-
den ist.
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§ 9 Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnitt-
lich 38,5 Stunden wöchentlich bzw. für Ärztinnen und Ärzte der Entgeltgruppe A 1
bis A 3 (Anlage 8a) und EG 12 40 Stunden wöchentlich. Die Woche beginnt am
Montag um 0.00 Uhr und endet am Sonntag um 24.00 Uhr. Für die Berechnung
des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum
von einem Kalenderjahr zugrunde zu legen.

Bei Teilzeitbeschäftigten wird die durchschnittliche regelmäßige wöchentlicheAr-
beitszeit entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen vereinbarten Arbeitszeit zur
durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin
bzw. eines vollbeschäftigten Mitarbeiters festgelegt (X% von 38,5 bzw. bei Ärz-
tinnen und Ärzten X% von 40). Mit der Teilzeitbeschäftigten bzw. dem Teilzeit-
beschäftigten ist eine Vereinbarung zu treffen, wie ihre bzw. seine durchschnitt-
liche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Rahmen der betriebsüblichen
bzw. dienstplanmäßigen Arbeit erfolgt.

(2) Die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin
bzw. eines vollbeschäftigten Mitarbeiters beträgt 7,7 Stunden (bzw. bei Ärztinnen
und Ärzten 8 Stunden). Der Tag beginnt um 0.00 Uhr und endet um 24.00 Uhr.

Für die Teilzeitbeschäftigten gilt Abs. 1 Unterabs. 2 entsprechend.

(3) Die tägliche Arbeitszeit darf acht Stunden grundsätzlich nicht überschreiten.
Sie kann auf bis zu zehn Stunden verlängert werden. Durch Dienstvereinbarung
kann sie auf über zehn Stunden täglich verlängert werden, wenn in die Arbeits-
zeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt. Die tägliche
Arbeitszeit darf im Durchschnitt von einem Kalenderjahr acht Stunden werktäg-
lich nicht überschreiten.

Durch Dienstvereinbarung kann die tägliche Arbeitszeit in heilpädagogischen
oder therapeutischen Einrichtungen der Jugendhilfe und in Einrichtungen, die
Kurzzeitübernachtungen und Betreutes Wohnen für Personen nach § 67 SGB XII
anbieten, sowie in sonstigen stationären Einrichtungen auf über zehn Stunden
ausgedehnt werden, wenn dies die Konzeption der Einrichtung erfordert. Die
Ausdehnung der Arbeitszeit auf über zehn Stunden pro Tag darf höchstens zwei-
mal pro Woche oder viermal in 14 Tagen erfolgen. Der Ausgleichszeitraum für die
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt in diesem Fall längstens acht
Wochen. Dadurch ist der Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gewährleistet.

Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf bis zu zehn Stunden täglich und durch-
schnittlich 48 Stunden in der Woche verlängert werden, wenn in sie regelmäßig
eine Arbeitsbereitschaft von durchschnittlich mindestens zwei Stunden täglich
fällt. In diesem Fall ist die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit entsprechend der
nach Unterabs. 3 Satz 1 vereinbarten durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits-
zeit festzulegen.

III. ARBEITSZEIT



F�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft gilt
Anlage 8.

(4) Soweit die dienstlichen oder betrieblichen Verh�ltnisse es zulassen, soll an
Samstagen nicht gearbeitet werden.

In Einrichtungen, deren Aufgaben Sonntags-, Feiertags-, Wechselschicht-, Schicht-
oder Nachtarbeit erfordern, muss dienstplanm�ßig bzw. betriebs�blich entspre-
chend gearbeitet werden.

Bei Sonntags- und Feiertagsarbeit sollen jedoch im Monat zwei Sonntage arbeitsfrei
sein, es sei denn, es stehen dringende dienstliche oder betriebliche Erfordernisse
entgegen. Wird dienstplanm�ßig oder betriebs�blich an einem Sonntag oder an
einem Wochenfeiertag gearbeitet, so darf die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter an
einem der Werktage innerhalb der folgenden 2 Wochen nicht zur Arbeitsleistung
verpflichtet werden, soweit dienstliche oder betriebliche Erfordernisse nicht ent-
gegenstehen. F�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an Heimschulen oder Inter-
natsschulen besch�ftigt werden, gilt Satz 2 insoweit nicht.

Wochenfeiertage sind die Werktage, die gesetzlich oder aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften durch beh�rdliche Anordnung zu gesetzlichen Feiertagen erkl�rt sind und
f�r die Arbeitsruhe angeordnet ist.

(5) Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle (Geb�ude, in dem sich der
Arbeitsplatz bzw. Umkleideraum befindet). Durch Dienstvereinbarung kann Abwei-
chendes geregelt werden.

(6) Werden außerhalb der dienstplanm�ßigen bzw. betriebs�blichen Arbeitszeit Ar-
beitsstunden geleistet, so gilt auch die f�r die Zu- und Abfahrt zur und von der Ar-
beitsstelle erforderliche Zeit als Arbeitszeit, wobei Jedoch mindestens 1 Arbeits-
stunde anzusetzen ist. Bei mehreren Inanspruchnahmen bis zum n�chsten dienst-
planm�ßigen bzw. betriebs�blichen Arbeitsbeginn wird die Stundengarantie nach
Satz 1 nur einmal, und zwar f�r die k�rzeste Inanspruchnahme angesetzt

Arbeitsstunden, die unmittelbar vor oder nach der dienstplanm�ßigen bzw. be-
triebs�blichen Arbeitszeit oder w�hrend der Rufbereitschaft geleistet werden, gel-
ten nicht als außerplanm�ßige Arbeitszeit i. S. des Unterabs. 1.

(7) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in nach einem Dienstplan arbeitenden Ein-
richtungen oder Teilen einer Einrichtung, die in den Entgeltgruppen 1 bis 8 eingrup-
piert sind, erhalten zus�tzlich zur normalen Gutschrift aller geleisteten Dienste auf
dem Arbeitszeitkonto f�r die freiwillige kurzfristige �bernahme von Diensten an im
Dienstplan mit Frei eingeplanten Tagen 30,- E brutto pro �bernommenem Dienst.
Auszubildende, sofern sie im praktischen Teil der Ausbildung in nach einem Dienst-
plan arbeitenden Einrichtungen oder Teilen einer Einrichtung eingesetzt werden,
erhalten zus�tzlich zum normalen Ausbildungsentgelt f�r die freiwillige kurzfristige
�bernahme von Diensten an im Dienstplan mit Frei eingeplanten Tagen 30,- Ebrutto
pro �bernommenem Dienst. Der Betrag ist mit dem monatlichen Entgelt analog
§ 21a AVR abzurechnen. Eine kurzfristige freiwillige �bernahme von Diensten ist
gegeben, wenn die �nderung weniger als 96 Stunden vor dem zu �bernehmenden
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Dienst mit der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter auf Veranlassung des Dienst-
gebers vereinbart wird.

Geringf�gig Besch�ftigte sind von dieser Regelung ausgenommen. Im Rahmen ei-
ner Dienstvereinbarung kann diese Regelung f�r hier nicht erfasste Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeiter �bernommen werden.

Des Weiteren k�nnen bessere Regelungen sowie die Art der Durchf�hrung kollek-
tivrechtlich vereinbart werden.

Anmerkung:

Der Zahlbetrag in § 9 Abs. 7 AVR wird mit Wirkung zum 1. Januar 2020 dynamisiert
entsprechend der Entwicklung der Entgelttabellen der Anlage 2 – West – der AVR
DWBO. In § 9 Abs. 7 tritt an die Stelle des Betrags „30,- E“ ab dem 1. M�rz 2020 der
Betrag „30,68 E“ und ab dem 1. Februar 2021 der Betrag „31,46 E“.

Sonderregelung AVR – Fassung Ost –:

In Abs. 1 Satz 1 tritt ab 1. Januar 2013 anstelle der Zahl „38,5“ die Zahl „40“ sowie in
Abs. 2 Satz 1 ab 1. Januar 2013 anstelle der Zahl „7,7“ die Zahl „8“. Durch Dienst-
vereinbarung kann die vorzeitige Einf�hrung der 40h – Woche bei vollem Lohnaus-
gleich vereinbart werden. F�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Dienst-
geberinnen bzw. Dienstgebern besch�ftigt werden, die von der M�glichkeit der An-
wendung des Beschlusses der AK DW EKD vom 4. Oktober 1994 zum
„Einkommensangleichungsgesetz/Land Berlin vom 7. Juli 1994“ Gebrauch ge-
macht haben, verbleibt es bei den Regelungen in Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1.

§ 9a Pausen und Ruhezeit

(1) Die Arbeitszeit ist mindestens durch die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepau-
sen zu unterbrechen (§ 4 Arbeitszeitgesetz (ArbZG)). Die Ruhepausen werden nicht
auf die Arbeitszeit angerechnet.

(1a) Hat eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter l�nger als 60 Minuten ununterbro-
chen an einem Bildschirmger�t zu arbeiten (st�ndiger Blickkontakt zum Bildschirm
oder laufender regelm�ßiger Blickwechsel zwischen Bildschirm und Vorlage), wird
nach Ablauf von jeweils 50 Minuten ununterbrochener Arbeit der Mitarbeiterin bzw.
dem Mitarbeiter Gelegenheit f�r eine f�nf- bis zehnmin�tige Arbeitsunterbrechung
gegeben. Arbeitsunterbrechungen nach Satz 1 entfallen, wenn Pausen und sons-
tige Arbeitsunterbrechungen sowie T�tigkeiten, die die Beanspruchungsmerkmale
nach Satz 1 nicht aufweisen, anfallen.

(2) Durch Dienstvereinbarung kann

a) in Betrieben mit Wechselschicht- und/oder Schichtarbeit die Gesamtdauer
der Ruhepausen nach § 4 Satz 2 ArbZG auf Kurzpausen von angemesse-
ner Dauer aufgeteilt werden;

b) bei der Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen die Lage und
Dauer der Ruhepausen der Eigenart dieser T�tigkeit und dem Wohl dieser
Personen angepasst werden.
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3. Ergänzungslieferung - 15. November 2016

In der Dienstvereinbarung ist festzulegen, für welche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Kurzpausenregelung anzuwenden ist. Sofern die einzelne Mitarbei-
terin bzw. der einzelne Mitarbeiter während der Pause den Arbeitsplatz nicht ver-
lassen kann, sind die Kurzpausen als Arbeitszeit anzurechnen.

(3) Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit müssen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.
In Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen kann die
Ruhezeit um eine Stunde gekürzt werden, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit
innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf min-
destens zwölf Stunden ausgeglichen wird.

(4) Die Ruhezeit kann durch Dienstvereinbarung um bis zu zwei Stunden ver-
kürzt werden, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der Ruhe-
zeit innerhalb von längstens acht Wochen ausgeglichen wird. Die Verkürzung der
Ruhezeit soll nur einmal pro Woche oder zweimal in vierzehn Tagen erfolgen.

(5) Werden unmittelbar vor Beginn der dienstplanmäßigen bzw. betriebsüblichen
täglichen Arbeitszeit oder in unmittelbarem Anschluss daran Arbeitsstunden ge-
leistet, sind die dadurch zusätzlich notwendigen, gesetzlich vorgeschriebenen
Pausen als Arbeitszeit anzurechnen.

§ 9b Arbeitszeitkonten

(1) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber richtet für jede Mitarbeiterin und je-
den Mitarbeiter ein Jahresarbeitszeitkonto ein und führt dieses. Auf Antrag der
Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters kann zusätzlich ein Langzeitarbeitszeitkonto
eingerichtet werden.

(2) Die anzurechnende Arbeitszeit ist auf dem Jahresarbeitszeitkonto gut zu-
 schreiben. Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(3) Zeiten des entschuldigten bezahlten Fernbleibens vom Dienst (z.B. Urlaub,
Arbeitsunfähigkeit und Dienstbefreiung nach § 11) werden mit der dienstplan-
mäßigen bzw. betriebsüblichen Arbeitszeit, in Ermangelung derselben mit einem
Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit pro Fehltag
gutgeschrieben.

(4) Auf Antrag der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters kann der über den nach
dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) zustehenden Mindesturlaub hinausgehende
Resturlaub durch Vereinbarung zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter
und der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber auf einem Arbeitszeitkonto gutge-
schrieben werden.

(5) Der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter ist jeweils zu Beginn eines Kalender-
monats der aktuelle Kontostand ihres/seines jeweiligen Jahresarbeitszeitkontos
mitzuteilen (Monatsarbeitszeitsaldo). Dabei werden die jeweiligen monatlichen
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Kontensaldi zu einem fortlaufenden Jahresarbeitszeitsaldo aufaddiert. Die tägli-
chen Veränderungen sind dabei im Arbeitszeitkonto nachvollziehbar darzustellen.

Pro Kalendermonat kann von der monatlichen Soll-Arbeitszeit um jeweils bis zu
30 Plusstunden (§ 9c Abs. 1) bzw. bis zu 30 Minusstunden (§ 9c Abs. 5) abge-
wichen werden. Im Einzelfall kann die monatliche Soll-Arbeitszeit auch um mehr
als 30 Minusstunden unterschritten werden, wenn hierüber zuvor eine Vereinba-
rung zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und der Dienstgeberin bzw.
dem Dienstgeber getroffen wurde. Wird die monatliche Soll-Arbeitszeit um mehr
als 30 Stunden überschritten, so verfallen diese über 30 Stunden hinausgehen-
den Stunden, es sei denn, sie gelten als Überstunden i.S.d. § 9c Abs. 4 oder über
die Anrechnung dieser Plusstunden auf einem Arbeitszeitkonto wurde zuvor eine
Vereinbarung zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und der Dienst-
geberin bzw. dem Dienstgeber getroffen.

Der fortlaufende Jahresarbeitszeitsaldo darf 50 Minusstunden nicht überschreiten.

(6) Bis zu 150 Plusstunden bzw. bis zu 50 Minusstunden können auf das  nächste
Kalenderjahr übertragen werden.

(7) Für einzelne Arbeitsbereiche mit erheblichen Auslastungsschwankungen
bzw. Saisonarbeit kann durch Dienstvereinbarung festgelegt werden, dass zum
Zwecke einer Verstetigung der Bezüge von den Grenzen der Abs. 5 und 6 ab-
gewichen werden kann.

(8) Weist der Jahresarbeitszeitsaldo zum 31. Dezember eines Jahres ein Zeit-
guthaben von mehr als 150 Stunden auf, so ist das diese Höchstgrenze von 150
Stunden übersteigende Zeitguthaben innerhalb der nächsten vier Monate zu-
sammenhängend in Freizeit auszugleichen. Findet ein Zeitausgleich innerhalb
dieser Frist aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen, wegen Arbeitsunfähig-
keit oder wegen Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) nicht
statt oder kann er aus tatsächlichen Gründen nicht stattfinden, so ist das Zeit-
guthaben als anteiliges Entgelt auszubezahlen. Zur Ermittlung des auf eine Stun-
de entfallenden Anteils des Entgeltes ist die Summe aus dem Entgelt (§ 14 Abs.
1) und den in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen der Mitarbeiterin bzw. des
Mitarbeiters durch das 4,348fache ihrer bzw. seiner regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit zu teilen.

(9) Dem rechtzeitigen Antrag einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters auf Zeit-
ausgleich vom Jahresarbeitszeitkonto ist zu entsprechen, es sei denn, es stehen
dringende dienstliche bzw. betriebliche Interessen oder die Interessen anderer
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die unter sozialen Gesichtspunkten Vorrang
verdienen, entgegen.

(10) Während eines Zeitausgleichs verringert sich das Arbeitszeitkonto um die
Arbeitsstunden, die die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ohne den Zeitausgleich
während dieses Zeitraumes dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich geleistet hätte,



in Ermangelung einer solchen Festlegung um ein Fünftel der arbeitsvertraglich
vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit pro Ausgleichstag.

Eine Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs mindert das Jahresar-
beitszeitkonto nur in der ersten Woche eines von der Mitarbeiterin bzw. dem Mit-
arbeiter in Anspruch genommenen Zeitausgleichs. Ab der zweiten Woche eines
Zeitausgleichs gelten die für den Krankheitsfall während des Urlaubs geltenden
Bestimmungen entsprechend (§ 28 Abs. 9).

(11) Für die Dauer eines Zeitausgleichs werden das Entgelt (§ 14 Abs. 1) und die
in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen weitergezahlt. Bis zur Dauer von zwei
Monaten während eines Zeitausgleichs vom Jahresarbeitszeitkonto wird eine
Zulage gem. § 20 weitergezahlt.

(12) Wird für die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter ein Langzeitarbeitszeitkonto
eingerichtet, so sind durch Vereinbarung zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem
Mitarbeiter und der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber Regelungen zur An-
sammlung und zum Ausgleich von Zeitguthaben auf dem Langzeitarbeitszeit-
konto zu treffen.

(13) Die Jahres- und Langzeitarbeitszeitkonten sind bis zur Beendigung des
Dienstverhältnisses auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Arbeitszeitkontos bis
zum Ausscheiden nicht möglich, ist das Zeitguthaben oder die Zeitschuld mit den
letzten Monatsbezügen auszugleichen. Bei Tod der Mitarbeiterin bzw. des Mitar-
beiters wird ein vorhandenes Zeitguthaben an die Anspruchsberechtigten (§ 26a
Abs. 1 und 2) ausbezahlt.

(14) Durch Dienstvereinbarung kann vereinbart werden, dass prozentual festge-
legte Zeitzuschläge entsprechend der angegebenen Prozentzahl in Stunden um-
gerechnet und einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden (Faktorisierung).
Im Rahmen dieser Dienstvereinbarung sind auch Regelungen über die An-
sammlung und den Ausgleich des durch Faktorisierung erworbenen Zeitgutha-
bens zu treffen.

Anmerkung:

Zum Insolvenzschutz für Langzeitarbeitszeitkonten ist § 7e SGB IV zu berück-
sichtigen.

§ 9c Plusstunden, Überstunden und Minusstunden

(1) Plusstunden sind die über die jeweilige monatliche Soll-Arbeitszeit einer Mit-
arbeiterin bzw. eines Mitarbeiters hinaus geleisteten Arbeitsstunden. Die monat-
liche Soll-Arbeitszeit einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters ergibt sich aus
der Multiplikation der durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit einer Mitarbeiterin
bzw. eines Mitarbeiters (§ 9 Abs. 2 bzw. Abs. 3 Unterabs. 3) mit der Anzahl der
Wochentage von Montag bis Freitag in dem jeweiligen Kalendermonat.

15
3. Ergänzungslieferung - 15. November 2016
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Die Anzahl der Wochentage von Montag bis Freitag in einem Kalendermonat 
 reduziert sich um einen Tag für jeden Feiertag sowie jeweils den 24. und den
31. Dezember eines Kalenderjahres, wenn diese Tage auf einen Wochentag
 zwischen Montag und Freitag fallen.

(2) Plusstunden sind im Rahmen der betriebsüblichen bzw. dienstplanmäßigen
Arbeit von allen vollbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu leisten.
Für Teilzeitbeschäftigte dürfen Plusstunden nicht angeordnet werden. Mit Teil-
zeitbeschäftigten kann die Ableistung von Plusstunden vereinbart werden. Die
bzw. der Teilzeitbeschäftigte kann die nach Satz 3 vereinbarten Plusstunden
dann ablehnen, wenn diese für sie bzw. ihn unzumutbar sind.

(3) Die Vergütung der Plusstunden richtet sich nach § 9b Abs. 8. § 9 Abs. 3 Un-
terabs. 3 bleibt unberührt.

(4) Überstunden entstehen, wenn die monatliche Plusstundengrenze von 30 Stun-
 den (§ 9b Abs. 5 Unterabs. 2) auf Basis der monatlichen Soll-Arbeitszeit einer
vollbeschäftigten Mitarbeiterin bzw. eines vollbeschäftigten Mitarbeiters über-
schritten wird, sofern diese Arbeitsstunden angeordnet oder genehmigt sind. Für
Überstunden ist zusätzlich zum anteiligen Entgelt nach § 9b Abs. 8 ein Zeit zu-
schlag nach § 20a zu bezahlen.

(5) Überstunden sind von vollbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf
Anordnung zu leisten. Überstunden sind jedoch auf dringende Fälle zu be-
schränken und möglichst gleichmäßig auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
verteilen. Soweit ihre Notwendigkeit voraussehbar ist, sind sie spätestens am
Vortage anzusagen. Abs. 2 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend.

(6) Minusstunden entstehen, wenn die Anzahl der in einem Kalendermonat an-
zurechnenden Arbeitsstunden die jeweilige monatliche Soll-Arbeitszeit einer Mit-
arbeiterin bzw. eines Mitarbeiters (Abs. 1 Satz 2) unterschreitet. Sie werden dem
Jahresarbeitszeitkonto in Höhe der jeweiligen Differenz belastet.

§ 9d Arbeitszeit bei Dienstreisen

Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswär-
tigen Geschäftsort als Arbeitszeit. Es wird jedoch für jeden Tag einschließlich der
Reisetage mindestens ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
gutgeschrieben. Muss bei eintägigen Dienstreisen von Mitarbeiterinnen bzw. Mit-
arbeitern, die in der Regel an mindestens zehn Tagen im Monat außerhalb ihres
ständigen Dienstortes arbeiten, am auswärtigen Geschäftsort mindestens ein
Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit geleistet werden und müs-
sen für die Hin- und Rückreise zum und vom Geschäftsort einschließlich der er-
forderlichen Wartezeiten mehr als zwei Stunden aufgewendet werden, wird eine
zusätzliche Arbeitsstunde gutgeschrieben.
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2. Ergänzungslieferung - 1. März 2015

§ 9e Formen der Arbeit

(1) Dienstplanmäßige Arbeit ist die Arbeit, die innerhalb der regelmäßigen Ar-
beitszeit an den nach dem Dienstplan festgelegten Kalendertagen regelmäßig zu
leisten ist.

(2) Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan (Dienstplan), der
einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter durchschnittlich längstens
nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht (Nachtschichtfolge) herange-
zogen wird. Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, bei denen un-
unterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet
wird.

(3) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan (Dienstplan), der einen
 regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Zeitabschnitten von längstens
einem Monat von einer Schichtart in eine andere (z.B. von der Frühschicht in die
Spätschicht oder gegebenenfalls in die Nachtschicht) vorsieht.

(4) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr.

Anmerkungen:

Wechselschichten liegen vor, wenn in dem Arbeitsbereich “rund um die Uhr” an
allen Kalendertagen gearbeitet wird. Ist zu bestimmten Zeiten nur Arbeitsbereit-
schaft oder Bereitschaftsdienst zu leisten, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt.

Wechselschichtarbeit setzt voraus, dass die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter
nach dem Dienstplan in allen Schichten (Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht)
zur Arbeit eingesetzt ist; Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst reichen 
nicht aus.

Schichtarbeit erfordert gegenüber Wechselschichtarbeit keinen ununterbroche-
nen Fortgang der Arbeit über 24 Stunden an allen Kalendertagen, setzt jedoch
ebenfalls sich ablösende Schichten voraus. Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbei-
ter muss spätestens nach einem Monat in eine andere Schichtart (z.B. von der
Frühschicht in die Spätschicht oder gegebenenfalls in die Nachtschicht) wech-
seln.

§ 9f Nachtarbeitnehmerinnen und Nachtarbeitnehmer

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Zeit von 23 bis 6 Uhr mehr als
2 Stunden arbeiten und dies

a) aufgrund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise in Wechselschicht
oder
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b) an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr,

sind Nachtarbeitnehmerinnen bzw. Nachtarbeitnehmer (i.S.d. ArbZG).

(2) Die tägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmerinnen bzw. Nachtarbeitnehmer
darf acht Stunden nicht überschreiten.

Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von vier
Wochen im Durchschnitt acht Stunden täglich nicht überschritten werden. Für
Zeiten, in denen Nachtarbeitnehmerinnen bzw. Nachtarbeitnehmer nicht gem.
Abs. 1 arbeiten, gilt der Ausgleichszeitraum des § 9 Abs.1.

Durch Dienstvereinbarung kann geregelt werden, dass die tägliche Arbeitszeit
auf bis zu 12 Stunden verlängert wird, wenn innerhalb von vier Wochen im
Durchschnitt acht Stunden täglich nicht überschritten werden.

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
gilt Anlage 8.

(3) Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf bis zu zehn Stunden täglich und durch-
schnittlich 48 Stunden in der Woche verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit
regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt.



(4) Nachtarbeitnehmerinnen bzw. Nachtarbeitnehmer i. S. des Abs. 1 sind berech-
tigt, sich vor Beginn der Besch�ftigung und danach in regelm�ßigen Zeitabst�nden
von nicht weniger als drei Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Nach
Vollendung des 50. Lebensjahres steht Nachtarbeitnehmerinnen bzw. Nachtarbeit-
nehmern dieses Recht in Zeitabst�nden von einem Jahr zu. Die Kosten der Unter-
suchungen hat die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber zu tragen, sofern die Unter-
suchungen f�r die Nachtarbeitnehmerinnen bzw. Nachtarbeitnehmer nicht kosten-
los durch eineBetriebs�rztin bzw. einenBetriebsarzt oder einen betrieblichenDienst
von Betriebs�rztinnen und Betriebs�rzten angeboten werden.

(5) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat Nachtarbeitnehmerinnen bzw.
Nachtarbeitnehmer auf deren Verlangen auf einen f�r sie geeigneten Tagesarbeits-
platz umzusetzen, wenn

a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von Nacht-
arbeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Gesundheit gef�hrdet
oder

b) im Haushalt der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters ein Kind unter zw�lf
Jahren lebt, das nicht von einer anderen im Haushalt lebenden Person be-
treut werden kann oder

c) die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter einen schwerpflegebed�rftigen An-
geh�rigen zu versorgen hat, der nicht von einem anderen im Haushalt le-
benden Angeh�rigen versorgt werden kann,

sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen.

(6) Es ist sicherzustellen, dass Nachtarbeitnehmerinnen bzw. Nachtarbeitnehmer
den gleichen Zugang zur betrieblichen Weiterbildung und zu aufstiegsf�rdernden
Maßnahmen haben wie die �brigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

§ 9g Sonderregelungen f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gem�ß § 18
Abs. 1 Nr. 3 ArbZG

�ber die Regelung der Arbeitszeit f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in h�us-
licher Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten Personen zusammenleben und sie
eigenverantwortlich erziehen, pflegen oder betreuen, sind Dienstvereinbarungen
abzuschließen.

§ 9h Freizeitmaßnahmen

Zur Regelung der Arbeitszeit, der Reisekosten und des Freizeitausgleichs bzw. der
Verg�tung bei Freizeitmaßnahmen (Maßnahmen, die f�r eine bestimmte Zielgruppe
planm�ßig f�r einen bestimmten Zeitraum außerhalb der Einrichtung durchgef�hrt
werden) kann von §§ 9 bis 9g, 20a, 23, 28b und der Anlage 8 durch Dienstverein-
barung abgewichen werden.

5. Aktualisierungslieferung – 15. M�rz 2018
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§ 9i Kurzarbeit

(1) Bei einem vor�bergehenden unvermeidbaren Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen
Gr�nden, einschließlich darauf beruhender Ver�nderungen der Strukturen in der
Einrichtung oder aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses, kann die Dienstgebe-
rin bzw. der Dienstgeber nach Abschluss einer Dienstvereinbarung die dienstver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit f�r die gesamte Einrichtung oder f�r Teile davon
k�rzen, wennmindestens ein Drittel der in der Einrichtung besch�ftigten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % ihres
monatlichen Bruttoentgeltes betroffen ist. Die Dienstvereinbarung gilt nicht f�r Aus-
zubildende und diejenigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die die pers�nlichen
Voraussetzungen f�r die Zahlung von Kurzarbeitergeld gem. § 98 Abs. 1 und 2 SGB
III nicht erf�llen. Die Dienstvereinbarung muss unter anderem Folgendes regeln:

a) Pers�nlicher Geltungsbereich (z. B. betroffener Personenkreis, Umfang der
Arbeitszeitverk�rzung);

b) Beginn undDauerder Kurzarbeit; dabeimuss zwischen demAbschluss der
Dienstvereinbarung und dem Beginn der Kurzarbeit ein Zeitraum von einer
Woche liegen;

c) Lage und Verteilung der Arbeitszeit (Reduzierung der t�glichen Arbeitszeit
bzw. Ausfall an einzelnen Tagen) und die Grunds�tze der Dienstplangestal-
tung. Die Einteilung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den
jeweiligen Arbeitszeiten ist der Mitarbeitervertretung (MAV) rechtzeitig vor
Inkrafttreten mitzuteilen.

(2) Die MAV ist �ber die beabsichtigte Einf�hrung der Kurzarbeit unverz�glich und
umfassend zu informieren. Sie ist verpflichtet, ihren Beschluss unverz�glich herbei-
zuf�hren und der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber mitzuteilen. Die betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mindestens eine Woche vorher �ber die ge-
planten Maßnahmen zu unterrichten. Dies soll In einer Mitarbeiterversammlung er-
folgen.

(3) Vor der Einf�hrung von Kurzarbeit sind Zeitguthaben nach § 9b unter Ber�ck-
sichtigung des § 96 Abs. 4 Satz 3 SGB III abzubauen.

(4) F�r die Berechnung des Entgeltes gem. §§ 14 bis 19a und der Krankenbez�ge
gem. § 24 gilt § 21mit Ausnahme von Abs. 2 zweiter Halbsatz entsprechend. F�r die
Anwendung sonstiger Bestimmungen bleiben die K�rzung der dienstvertraglich ver-
einbarten Arbeitszeit und die sich daraus ergebende Minderung der Bez�ge außer
Betracht. Die Jahressonderzahlung wird entsprechend der Anlage 14 aus dem Ent-
gelt ohne Kurzarbeit gew�hrt.

(5) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber oder die MAV haben den Arbeitsausfall
der zust�ndigen Agentur f�r Arbeit nachMaßgabe der gesetzlichen Vorschriften an-
zuzeigen und einen Antrag auf Kurzarbeitergeld zu stellen. Die Dienstgeberin bzw.
der Dienstgeber hat der MAV die f�r eine Stellungnahme gem. § 99 Abs. 1 SGB III
erforderlichen Informationen zu geben.
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§ 10 Fernbleiben vom Dienst

(1) Fernbleiben vom Dienst bedarf grunds�tzlich der vorherigen Zustimmung der
Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers. Wenn die vorherige Einholung der Zustim-
mung nicht m�glich war, hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter die Dienstvorge-
setzte bzw. den Dienstvorgesetzten unverz�glich �ber die Gr�nde des Fernbleibens
zu unterrichten und ihre bzw. seine Genehmigung einzuholen. Bei nicht genehmig-
tem Fernbleiben hat dieMitarbeiterin bzw. derMitarbeiter keinen Anspruch auf Fort-
zahlung der Dienstbez�ge; dar�ber hinaus kann nicht genehmigtes Fernbleiben
vom Dienst die K�ndigung des Dienstverh�ltnisses nach sich ziehen.

(2) Bei Arbeitsunf�higkeit wegen Krankheit oder Unfall hat die Mitarbeiterin bzw. der
Mitarbeiter ihrer bzw. seiner Dienststelle unverz�glich Anzeige zu erstatten. Dauert
eine durch Erkrankung oder Unfall verursachte Arbeitsunf�higkeit l�nger als drei
Kalendertage, hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter eine �rztliche Bescheini-
gung �ber die Dienstunf�higkeit und deren voraussichtliche Dauer unverz�glich,
sp�testens an dem darauffolgenden allgemeinen Arbeitstag der Dienststelle vorzu-
legen. Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter tr�gt etwaige Kosten dieser Bescheini-
gung. In besonderen Einzelf�llen ist die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber berech-
tigt, die Vorlage der �rztlichen Bescheinigung fr�her zu verlangen. Dauert die Ar-
beitsunf�higkeit l�nger als in der Bescheinigung angegeben, ist die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter verpflichtet, unverz�glich eine neue �rztliche Bescheinigung
vorzulegen. Eine Bescheinigung der Krankenkasse ersetzt die �rztliche Bescheini-
gung. Ist die Arbeitsunf�higkeit durch einen Dienstunfall herbeigef�hrt, so ist die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter dar�ber hinaus verpflichtet, der Dienstgeberin
bzw. dem Dienstgeber sobald wie m�glich eine genaue Schilderung des Hergangs
des Unfalls zu geben.

H�lt sich die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bei Beginn der Arbeitsunf�higkeit im
Ausland auf, ist sie bzw. er dar�ber hinaus verpflichtet, der Dienstgeberin bzw. dem
Dienstgeber die Arbeitsunf�higkeit, deren voraussichtliche Dauer und die Adresse
am Aufenthaltsort in der schnellstm�glichen Art der �bermittlung mitzuteilen. Die
durch die Mitteilung entstehenden Kosten hat die Dienstgeberin bzw. der Dienstge-
ber zu tragen. Dar�ber hinaus ist die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter, wenn sie
bzw. er Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch dieser die
Arbeitsunf�higkeit und deren voraussichtliche Dauer unverz�glich anzuzeigen.
Kehrt eine arbeitsunf�hig erkrankte Mitarbeiterin bzw. ein arbeitsunf�hig erkrankter
Mitarbeiter in das Inland zur�ck, ist sie bzw. er verpflichtet, der Dienstgeberin bzw.
dem Dienstgeber die R�ckkehr unverz�glich anzuzeigen.

Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber ist berechtigt, die Fortzahlung der Bez�ge
zu verweigern, solange die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter die vorzulegende �rzt-
liche Bescheinigung nicht vorlegt oder den ihr bzw. ihm nach Unterabs. 2 obliegen-
den Verpflichtungen nicht nachkommt, es sei denn, dass die Mitarbeiterin bzw. der
Mitarbeiter die Verletzung dieser Verpflichtungen nicht zu vertreten hat.

Die Verpflichtung zur Vorlage einer Bescheinigung nach Abs. 2 Unterabs. 1 besteht
f�r die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter auch nach Ablauf der Frist f�r die Zahlung
der Krankenbez�ge und des Krankengeldzuschusses nach § 24 Abs. 2 und 4.

5. Aktualisierungslieferung – 15. M�rz 2018
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(3) Bei einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation i. S. des
§ 24 Abs. 1 Unterabs. 2 ist die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter verpflichtet, der
Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber den Zeitpunkt des Antritts der Maßnahme,
die voraussichtliche Dauer und die Verl�ngerung der Maßnahme unverz�glich mit-
zuteilen und eine Bescheinigung �ber die Bewilligung der Maßnahme durch einen
Sozialleistungstr�ger oder eine �rztliche Bescheinigung �ber die Erforderlichkeit der
Maßnahme unverz�glich vorzulegen. Abs. 2 Unterabs. 3 gilt entsprechend.

Anmerkung:

Der allgemeine Arbeitstag der Dienststelle i. S. des Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 2 ist der
allgemeine Arbeitstag der Personalstelle der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers.

§ 11 Dienstbefreiung

(1) Als F�lle nach § 616 B�rgerliches Gesetzbuch (BGB), in denen die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter unter Fortzahlung des Entgeltes (§ 14 Abs. 1) und der in Mo-
natsbetr�gen festgelegten Zulagen im nachstehend genannten Ausmaß von der Ar-
beit freigestellt wird, gelten nur die folgenden Anl�sse:

a) Geburt des eigenen Kindes 1 Arbeitstag
innerhalb von
4Wochen ab dem
Ereignis

b) Tod

aa) der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der einge-
tragenen Lebenspartnerin bzw. des eingetra-
genen Lebenspartners, eines Kindes oder
Elternteils

2 Arbeitstage
innerhalb von
8Wochen ab dem
Ereignis

bb) eines Geschwisterteils 1 Arbeitstag
innerhalb von
8Wochen ab dem
Ereignis

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichemGrund an
einen anderen Ort

1 Arbeitstag
innerhalb von
4Wochen ab dem
Ereignis

d) Eheschließung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbei-
ters, Eintragung einer Lebenspartnerschaft

1 Arbeitstag
innerhalb von
4Wochen ab dem
Ereignis

e) Konfirmation oder Kommunion eines Kindes der Mit-
arbeiterin bzw. des Mitarbeiters

1 Arbeitstag
innerhalb von
4Wochen ab dem
Ereignis
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f) Taufe der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters 1 Arbeitstag
innerhalb von
4Wochen ab dem
Ereignis

g) Schwere Erkrankung

aa) eines Angeh�rigen, soweit er in demselben,
Haushalt lebt,

1 Arbeitstag im
Kalenderjahr

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalen-
derjahr kein Anspruch nach § 45 SGBVbesteht
oder bestanden hat,

bis zu 4 Arbeits-
tage im Kalender-
jahr

cc) einer Betreuungsperson, wenn die Mitarbeite-
rin bzw. der Mitarbeiter deshalb die Betreuung
ihres bzw. seinesKindes, das das 8. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat oder wegen k�rperli-
cher, geistiger oder seelischer Behinderung
dauernd pflegebed�rftig ist, �bernehmenmuss

bis zu 4 Arbeits-
tage im Kalender-
jahr

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreu-
ung nicht sofort zur Verf�gung steht und der Arzt in den F�llen der Doppelbuch-
staben aa) und bb) die Notwendigkeit der Anwesenheit der Mitarbeiterin bzw.
des Mitarbeiters bescheinigt. Die Freistellung darf insgesamt 5 Arbeitstage im
Kalenderjahr nicht �berschreiten.

h) �rztliche Behandlung der Mitarbeiterin bzw. des Mit-
arbeiters, wenn diese w�hrend der Arbeitszeit erfol-
gen muss,

erforderliche
nachgewiesene
Abwesenheitszeit
einschließlich
erforderlicher
Wegezeiten

(2) Bei Erf�llung kirchlicher und allgemeiner staatsb�rgerlicher Pflichten nach deut-
schem Recht, soweit die Dienstbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit
die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung,
wahrgenommen werden k�nnen, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgel-
tes nur insoweit, als die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter nicht Anspr�che auf Er-
satz des Entgeltes geltend machen kann. Die fortgezahlten Betr�ge gelten in H�he
des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostentr�ger. Die Mitar-
beiterin bzw. der Mitarbeiter hat den Ersatzanspruch geltend zu machen und die
erhaltenen Betr�ge an die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber abzuf�hren.

(3) Mitarbeitenden, die der Arbeitsrechtlichen Kommission des DWBO oder einem
Fachausschuss angeh�ren oder von diesen zur Mitarbeit herangezogen werden, ist
Dienstbefreiung in dem f�r ihre T�tigkeit in dieser bzw. f�r diese Kommission not-
wendigem Umfang ohne Minderung der Bez�ge zu erteilen. Dies gilt entsprechend
f�r die T�tigkeit von Mitarbeitenden in einem Schlichtungsausschuss.

5. Aktualisierungslieferung – 15. M�rz 2018
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(4) Dienstbefreiung kann, sofern dienstliche Gr�nde nicht entgegenstehen, gew�hrt
werden zur Teilnahme an Veranstaltungen des Deutschen Evangelischen Kirchen-
tages und des Deutschen Katholikentages.

(5) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber kann in sonstigen dringenden F�llen
Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Entgeltes (§ 14 Abs. 1) und der in Monatsbe-
tr�gen festgelegten Zulagen bis zu drei Tagen gew�hren.

In begr�ndeten F�llen kann bei Verzicht auf die Bez�ge kurzfristige Dienstbefreiung
gew�hrt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verh�ltnisse es gestat-
ten.

Anmerkungen:

Befristet angestellten Mitarbeiterinnen undMitarbeitern ist auf Verlangen angemes-
sene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverh�ltnisses zu gew�hren.

Zu den „begr�ndeten F�llen“ i. S. des Abs. 5 Unterabs. 2 k�nnen auch solche An-
l�sse geh�ren, f�r die nach Abs. 1 kein Anspruch auf Dienstbefreiung besteht (z. B.
Umzug aus pers�nlichen Gr�nden).
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IV. BESCH�FTIGUNGSZEIT

§ 11a Besch�ftigungszeit

(1) Besch�ftigungszeit ist die bei derselben Dienstgeberin bzw. demselben Dienst-
geber in einem Dienstverh�ltnis zur�ckgelegte Zelt, auch wenn sie unterbrochen
worden ist. Ist die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter aus Ihrem bzw. seinem Ver-
schulden oder auf ihren bzw. seinen eigenen Wunsch aus dem Dienstverh�ltnis aus-
geschieden, so gelten vor dem Ausscheiden liegende Zeiten nicht als Besch�fti-
gungszeit, es sei denn, dass sie bzw. er das Dienstverh�ltnis wegen eines mit Si-
cherheit erwarteten Personalabbaus oder wegen Unf�higkeit zur Fortsetzung der
Arbeit infolge einer K�rperbesch�digung oder einer in Aus�bung oder infolge der
Arbeit erlittenen Gesundheitssch�digung aufgel�st hat oder die Nichtanrechnung
der Besch�ftigungszeit aus sonstigen Gr�nden eine unbillige H�rte darstellen
w�rde.

(2) �bernimmt eine Dienstgeberin bzw. ein Dienstgeber eine Einrichtung, so werden
der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter die bei der Einrichtung zur�ckgelegten Zeiten
nach Maßgabe des Abs. 1 als Besch�ftigungszeit angerechnet, wenn in dieser Ein-
richtung die AVR oder den AVR entsprechende Regelungen galten.

Sonderregelung AVR – Fassung Ost –:
Anmerkungen:

Ausbildungszeiten auf der Grundlage der Vereinbarung �ber die Ausbildung von
mittleren medizinischen Fachkr�ften f�r die T�tigkeit in evangelischen Gesundheits-
und Sozialeinrichtungen in der DDR – Ausbildungsvereinbarung – vom 2. Juli 1975
gelten als Besch�ftigungszeiten.

Ausbildungszeiten in einem Beruf mit kirchlich-diakonischem Abschluss (z. B. Dia-
koniepfleger) gelten als Besch�ftigungszeiten.

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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V. EINGRUPPIERUNG

§ 12 Eingruppierung

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ist nach den Merkmalen der �bertragenen
T�tigkeiten in die Entgeltgruppen der Anlage 1 eingruppiert. Abweichend von Satz 1
sind Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in der T�tigkeit einer �rztin bzw. eines Arztes
nach den Merkmalen der Entgeltgruppe A 1 bis A 3 gem�ß § 1 der Anlage 8a ein-
gruppiert. Die T�tigkeiten m�ssen ausdr�cklich �bertragen sein (z. B. im Rahmen
von Aufgaben- und Stellenbeschreibungen). Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter
erh�lt Entgelt nach der Entgeltgruppe, in die sie bzw. er eingruppiert ist. Die Dienst-
geberin bzw. der Dienstgeber hat die Entgeltgruppe der Mitarbeiterin bzw. dem Mit-
arbeiter schriftlich mitzuteilen.

(2) Die Eingruppierung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters erfolgt in die Entgelt-
gruppe, deren T�tigkeitsmerkmale sie bzw. er erf�llt und die der T�tigkeit das Ge-
pr�ge geben. Gepr�ge bedeutet, dass die entsprechende T�tigkeit unverzichtbarer
Bestandteil des Arbeitsauftrages ist.

(3) F�r die Eingruppierung ist nicht die berufliche Ausbildung, sondern allein die
T�tigkeit der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters maßgebend. Entscheidend ist die
f�r die Aus�bung der beschriebenen T�tigkeit in der Regel erforderliche Qualifika-
tion, nicht die formale Qualifikation der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters.

(4) Die Eingruppierung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters richtet sich nach den
Obers�tzen der Entgeltgruppe, die f�r die T�tigkeitsbereiche in den Unters�tzen
n�her beschreiben werden. Den S�tzen sind Richtbeispiele zugeordnet, die h�ufig
anfallende T�tigkeiten in dieser Eingruppierung benennen.

(5) Wird der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter durch ausdr�ckliche Anordnung der
Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers nicht nur vor�bergehend eine T�tigkeit �ber-
tragen, die In ihrer Gesamtheit die T�tigkeitsmerkmale einer h�heren als Ihrer bzw.
seiner bisherigen Gruppe entspricht, so ist sie bzw. er mit Beginn des Kalendermo-
nates, in der ihr bzw. ihm die h�herwertige T�tigkeitsgruppe �bertragen wird, gem.
Abs. 1 Satz 1 in die h�here Gruppe einzugruppieren.

§ 13 Eingruppierung bei Aus�bung einer h�herwertigen T�tigkeit

(1) Wird der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter vor�bergehend eine andere, von ihr
bzw. ihm �berwiegend auszu�bende T�tigkeit �bertragen, die den T�tigkeitsmerk-
malen einer h�heren als ihrer bzw. seiner bisherigen Gruppe entspricht, und hat sie
bzw. er sie mindestens einen Monat ausge�bt, erh�lt sie bzw. er f�r den Kalender-
monat, in dem sie bzw. er mit der ihr bzw. ihm �bertragenen h�herwertigen T�tigkeit
begonnen hat und f�r jeden vollen Kalendermonat dieser T�tigkeit eine pers�nliche
Zulage. Die pers�nliche Zulage bemisst sich aus dem Unterschied zwischen dem
Entgelt (§ 14 Abs. 1) in der h�heren und in derjenigen Gruppe, in der die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter eingruppiert ist.
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(2) Wird der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter vertretungsweise eine andere, von ihr
bzw. ihm �berwiegend auszu�bende T�tigkeit �bertragen, die den T�tigkeitsmerk-
malen einer h�heren als ihrer bzw. seiner Entgeltgruppe entspricht, und hat die Ver-
tretung l�nger als drei Monate gedauert, erh�lt sie bzw. er nach Ablauf dieser Frist
eine pers�nliche Zulage gem. Abs. 1 Satz 2 f�r den letzten Kalendermonat der Frist
und f�r jeden folgenden vollen Kalendermonat der weiteren Vertretung. Bei Berech-
nung der Frist sind bei mehreren Vertretungen Unterbrechungen von weniger als
jeweils drei Wochen unsch�dlich.

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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VI. ENTGELT

§ 14 Die Bestandteile des Entgeltes

(1) Das Entgelt der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters besteht aus dem Grundent-
gelt gem. § 15 bzw. f�r �rztinnen und �rzte gem. § 2 der Anlage 8a und ggf. dem
Kinderzuschlag (§ 19a).

(2) Neben dem Entgelt erh�lt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter

a) Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschl�ge gem�ß Anlage 7a,

b) ggf. eine Besitzstandszulage (§ 18) bzw. f�r �rztinnen und �rzte eine Ober-
leitungszulage (§ 4 der Anlage 8a),

c) der Entgeltgruppen 3 und 4 in der Pflege und/oder Betreuung eine monat-
liche Zulage i. H. von 80,00 E; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Be-
treuung in der station�ren Altenhilfe und/oder ambulanten Pflege, die keine
Pflege leisten, erhalten diese Zulage nicht; Zulagen, auf die bis zum
31.12.2019 ein Anspruch bestand, werden weiterhin gezahlt,

d) deren T�tigkeit durch ausdr�ckliche Anordnung die st�ndige Vertretung
anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst, eine monatliche Zulage
i. H. von 50 v. H. der Differenz zur gleichen Stufe der n�chsth�heren Ent-
geltgruppe, maximal zur Erfahrungsstufe 2. St�ndige Vertreterinnen und
Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in Urlaubs- oder sons-
tigen Abwesenheitsf�llen.

e) Fachkr�fte in der Entgeltgruppe 7 mit T�tigkeit in der Praxisanleitung und
Fachpflegekr�fte in der Entgeltgruppe 7 mit erforderlicher Fachweiterbildung
und entsprechender angeordneter T�tigkeit in der Onkologie, Nephrologie
und Palliativmedizin erhalten eine monatliche Zulage in H�he von 50 % der
Differenz zur Entgeltgruppe 8 in der individuellen Stufe. Beim Zusammentref-
fen mehrerer o. a. Sachverhalte wird die Zulage nur einmal gezahlt.

(3) Sonstige Zuwendungen werden nach den Anlagen 12 und 14 AVR in der jeweils
g�ltigen Fassung gezahlt.

Anmerkung:

Der Zahlbetrag in § 14 Abs. 2 Buchst. c) wird mit Wirkung zum 1. Januar 2020 dy-
namisiert entsprechend der Entwicklung der Entgelttabellen der Anlage 2 – West –
der AVR DWBO. An die Stelle des Betrags „80,- E“ tritt ab dem 1. M�rz 2020 der
Betrag „81,80 E“ und ab dem 1. Februar 2021 der Betrag „83,89 E“.

F�r Einrichtungen der ambulanten Pflege bzw. wirtschaftlich selbstst�ndige Teile
von Einrichtungen der ambulanten Pflege (z. B. Diakonie-Stationen) und deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gilt Abs. 2 Buchst. c mit der Maßgabe nach § 17a
Abs. 4.1)

1) Hinweis des Verlags: Die Anmerkung zu § 14 betreffend die Einrichtungen der ambulanten Pflege wird
zum 1.3.2020 gestrichen – RS AK DWBO 04/2019.
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§ 15 Grundentgelt f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Das Grundentgelt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemisst sich gem. Ent-
gelttabelle der Anlage 2 nach Stufen (Einarbeitungsstufe, Basisstufe, Erfahrungs-
stufe 1 und Erfahrungsstufe 2). F�r das Grundentgelt der �rztinnen und �rzte gilt
§ 2 der Anlage 8a AVR. Das Wahlrecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Stu-
fenspr�ngen gem�ß Abs. 5a bleibt unber�hrt.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen eine T�tigkeit erstmals �bertragen wird,
erhalten das Grundentgelt nach der Einarbeitungsstufe ihrer Entgeltgruppe. Die Ein-
arbeitungszeit in der Einarbeitungsstufe in der jeweiligen Entgeltgruppe richtet sich
nach den in der Entgelttabelle angegebenen Monaten. F�r Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Entgeltgruppen 1 und 2 entf�llt die Einarbeitungsstufe.

(3) Nach der Einarbeitungszeit erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Grund-
entgelt ihrer Entgeltgruppe nach der Basisstufe. Die Erfahrungszeit in der Basisstufe
f�r die jeweilige Entgeltgruppe richtet sich nach den in der Entgelttabelle angege-
benen Monaten. In der Erfahrungszeit erwerben die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Organisations- und Berufskenntnisse.

(4) Nach der Erfahrungszeit erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund
des Zugewinns an Organisations- und Berufskenntnissen das Grundentgelt ihrer
Entgeltgruppe aus der Erfahrungsstufe 1. In den EG 5 bis EG 13 erhalten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nach einer weiteren Erfahrungszeit ihr Grundentgelt aus
der Erfahrungsstufe 2.

(5) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten von Beginn des Monates an, in dem
die n�chste Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. Dies gilt
nicht, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das Wahlrecht gem�ß Abs. 5a
aus�bt. In diesem Fall reduziert sich die vereinbarte regul�re Arbeitszeit zum Zeit-
punkt gem�ß Satz 1.

(5a) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter k�nnen w�hlen, dass anstelle der Gew�h-
rung des Entgelts der neuen Tabellenstufe die urspr�nglich vereinbarte regelm�ßige
w�chentliche Arbeitszeit bei Weitergew�hrung des Entgelts der alten Stufe reduziert
wird, wobei das Ausmaß der Arbeitszeitreduzierung der Entgeltsteigerung durch
den Stufensprung pauschal 5 v. H. entspricht. W�hlt die Mitarbeiterin oder der Mit-
arbeiter die Arbeitszeitreduzierung anstelle des erh�hten Entgelts der neuen Stufe,
gilt der Stufensprung ebenfalls als absolviert. Soweit die Arbeitsvertragsrichtlinien
f�r nichtvollbesch�ftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spezielle Regelungen vor-
sehen (etwa § 21, Anlage 12 § 1 Abs. 3), sind diese im Fall der Arbeitszeitreduzie-
rung gem�ß Satz 1 nicht anwendbar.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter k�nnen dieses Wahlrecht beim erneuten Stufen-
sprung nicht nur bezogen auf diesen Stufensprung aus�ben, sondern auch erneut
hinsichtlich aller bereits erfolgten Stufenspr�nge, jedoch nicht r�ckwirkend. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Endstufe ihrer Entgeltgruppe k�nnen das erneute
Wahlrecht erstmalig nach 48 Monaten Verweildauer in der Endstufe und darauf fol-
gend nach jeweils weiteren 48 Monaten Verweildauer aus�ben. Hinsichtlich der er-

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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neuten Aus�bung des Wahlrechts f�r bereits erfolgte Stufenspr�nge gilt Unterab-
satz 1 Satz 2 entsprechend.

Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber informiert die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sechs Monate vor einem Stufenanstieg oder vor Ablauf des Vierjahreszeit-
raums in der Endstufe ihrer Entgeltgruppe �ber das bestehende Wahlrecht. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter m�ssen ihr Wahlrecht auf Arbeitszeitreduzierung ge-
m�ß Unterabsatz 1 Satz 1 innerhalb von zwei Monaten in Textform geltend machen.
Erfolgt die Information der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers versp�tet, wirkt
das Wahlrecht entsprechend sp�ter. Unterbleibt die Information durch die Dienst-
geberin bzw. den Dienstgeber, hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bei Vorlie-
gen der �brigen Voraussetzungen das Recht, jederzeit mit einer Ank�ndigungsfrist
von vier Monaten zum Monatsersten ihr bzw. sein Wahlrecht auszu�ben.

Unterbleibt die Aus�bung des Wahlrechts, wird das Tabellenentgelt der neuen Stu-
fe, im Falle des Wahlrechts in der jeweiligen Endstufe das Entgelt dieser Stufe, bei
unverminderter Arbeitszeit gezahlt. Dies gilt f�r den Fall, dass das Wahlrecht in der
Vergangenheit gem�ß Unterabsatz 2 Satz 1 f�r bereits erfolgte Stufenspr�nge aus-
ge�bt wurde, entsprechend.

Anmerkung zu Abs. 5a:

F�r Mitarbeitende, die innerhalb der ersten sechs Monate nach Inkrafttreten der Re-
gelung am 1.1.2019 einen Stufensprung h�tten oder eine Verweildauer von 48 Mo-
naten in der Endstufe vollenden, kann das Wahlrecht erstmalig zum 1.7.2019 aus-
ge�bt werden, da die Informationspflicht der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers
erst zum 1.1.2019 entsteht.

(6) Nachgewiesene f�rderliche Zeiten beruflicher T�tigkeit der letzten sechs Jahre
vor der Einstellung werden auf die Zeiten des Erreichens der jeweiligen Stufe ange-
rechnet. Die anzurechnenden Berufszeiten werden am Beginn des Dienstverh�ltnis-
ses festgestellt. Unabh�ngig davon kann der Dienstgeber bei Neueinstellung zur
Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen T�tigkeit ganz
oder teilweise f�r die Stufenzuordnung ber�cksichtigen, wenn diese T�tigkeit f�r
die vorgesehene T�tigkeit f�rderlich ist.

(6a) F�r Mitarbeitende gem�ß Nr. 3A der Erg�nzung der Anlage 1 der AVR (Eingrup-
pierungskatalog f�r Lehrkr�fte) gilt ab dem 1. August 2019 bei Neueinstellungen ab-
weichend von Absatz 6 Satz 1, dass diese mit bis zu bis zu zwei Jahren nachgewie-
senen f�rderlichen Zeiten beruflicher T�tigkeit das Grundgehalt der Einarbeitungs-
stufe ihrer Entgeltgruppe erhalten. Mit bis zu zehn Jahren nachgewiesenen
f�rderlichen Zeiten beruflicher T�tigkeit erhalten Mitarbeitende das Grundgehalt
der Basisstufe ihrer Entgeltgruppe. Ab dem 01.08.2020 gilt dies mit der Maßgabe,
dass nach mehr als 9 Jahren, ab dem 01.08.2021 mit mehr als 8 Jahren und ab dem
01.08.2022 mit mehr als 7 Jahren nachgewiesener f�rderlicher Zeit beruflicher T�-
tigkeit eine Stufenzuordnung in die Erfahrungsstufe 1 erfolgt.
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(7) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat die anrechnungsf�higen Zeiten inner-
halb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach Aufforderung durch die Dienstge-
berin bzw. den Dienstgeber nachzuweisen. Zeiten, f�r die der Nachweis nicht frist-
gem�ß erbracht wird, werden nicht angerechnet. Kann der Nachweis aus einem von
der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter nicht zu vertretenden Grunde innerhalb der
Ausschlussfrist nicht erbracht werden, so ist die Frist auf Antrag zu verl�ngern.

Sonderregelung AVR – Ost –:

In Abs. 1 tritt an Stelle der „Anlage 2“ die „Anlage 2 – Ost – F�r Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die bei Dienstgeberinnen bzw. Dienstgebern besch�ftigt werden, die
von der M�glichkeit der Anwendung des Beschlusses der AK DW EKD vom 4. Ok-
tober 1994 zum „Einkommensangleichungsgesetz/Land Berlin vom 7. Juli 1994“
Gebrauch gemacht haben, verbleibt es beim Bemessungssatz des Grundentgeltes
– Ost – 100 v. H. des Grundentgeltes – West –.

Anmerkung:

F�r Einrichtungen der ambulanten Pflege bzw. wirtschaftlich selbstst�ndigen Teile
von Einrichtungen der ambulanten Pflege (z. B Diakonie-Stationen) gilt hinsichtlich
der h�lftigen Anrechnung der Verweildauer in der Erfahrungsstufe 1 f�r den Aufstieg
in die Erfahrungsstufe 2, dass diese ab dem Zeitpunkt erfolgt, in dem die Mitarbei-
terin/der Mitarbeiter in die Entgeltsystematik der AVR eingruppiert war oder h�tte
eingruppiert werden m�ssen, fr�hestens jedoch ab 1. Januar 2008.

§ 15a – gestrichen –

§ 16 Neufestsetzung des Grundentgeltes wegen ge�nderter Voraussetzun-
gen

(1) Bei einer H�hergruppierung (§ 12) erh�lt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter
vom Beginn des Monats an, in dem die H�hergruppierung wirksam wird, das Grund-
entgelt der h�heren Entgeltgruppe, und zwar in der Stufe, die in ihrer Entgelth�he
mindestens der Summe aus dem bisherigen Grundentgelt zzgl. eines ggf. vorhan-
denen Besitzstands gem. § 18 entspricht, mindestens aber das Grundentgelt der
Basisstufe.

(2) Bei einer Herabgruppierung (§ 31) erh�lt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter
vom Beginn des auf die Wirksamkeit der Herabgruppierung folgenden Monats an
das Grundentgelt aus der niedrigeren Entgeltgruppe, mindestens entsprechend der
Basisstufe.

§ 17 Dienstvereinbarungen zur Sicherung der Leistungsangebote

(1) Zur Sicherung der Leistungsangebote einer Einrichtung oder eines wirtschaftlich
selbstst�ndigen Teiles einer Einrichtung kann eine Dienstvereinbarung abgeschlos-
sen werden.

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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(2) Befindet sich eine Einrichtung oder ein wirtschaftlich selbstst�ndiger Teil einer
Einrichtung in einer schwierigen Wettbewerbssituation, die absehbar dazu f�hren
wird, dass die Leistungsangebote bei Anwendung der Entgelttabelle nicht aufrecht-
erhalten werden k�nnen, kann bis zu einem Gesamtvolumen von 10 v. H. des Ent-
gelts einer jeden Mitarbeiterin und eines jeden Mitarbeiters in einer Dienstvereinba-
rung geregelt werden, dass

a) Entgelte, Zuschl�ge, Zulagen, Zuwendungen, Beihilfen, tarifliche Mehrur-
laubsanspr�che und alle sonstigen in Geld quantifizierbaren Anspr�che,
soweit diese nicht durch Rechtsnormen oder Rechtsprechung in Bestand
oder H�he vorgegeben sind, abgesenkt werden und/oder

b) die regelm�ßige w�chentliche Arbeitszeit ohne Erh�hung des Entgelts er-
h�ht wird,

und/oder

c) die regelm�ßige w�chentliche Arbeitszeit mit einer entsprechenden Herab-
setzung des Entgelts gesenkt wird. Bei der Herabsenkung der w�chentli-
chen Arbeitszeit kann ein Teilentgeltausgleich vereinbart werden.

Die betriebliche Altersvorsorge gem�ß §§ 27 ff. bleibt davon unber�hrt. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppen 1 und 2 werden von dieser Dienstverein-
barung nicht erfasst.

(3) Eine schwierige Wettbewerbssituation ist gegeben, wenn

a) einedirekteKonkurrenzmitanderenAnbieternbesteht,dienichtdieAVRoder
eine gleichwertige Arbeitsvertragsgrundlage anwenden (die Voraussetzun-
gen liegen i. d. R. bei Pflegediensten und Rehabilitationsdiensten vor) oder

b) die Festsetzung der Preise und Zusch�sse f�r Leistungsangebote von Hil-
fen und Einrichtungen oder die Vergabe, Zuweisung oder Beauftragung
durch einen �ffentlich-rechtlichen Kostentr�ger (Bund, Land, Kommune)
erfolgt. Diese Voraussetzungen liegen i. d. R. bei der Schuldnerberatung,
der Beratung von Migrantinnen und Migranten und anderen Personen mit
entsprechendem Hilfebedarf, Besch�ftigungsgesellschaften oder teilsta-
tion�ren Jugendhilfeeinrichtungen vor. Entsprechendes gilt, wenn nach-
weislich die Zahlung der tariflichen Entgelte unter Ber�cksichtigung der
ordnungsgem�ßen Vergleichsberechnung unter Aussch�pfung der M�g-
lichkeiten des Vergleichstarifvertrags (insbesondere der �ffnungsm�glich-
keiten in den Eingruppierungsregelungen, Zulagen) zu einem Verstoß ge-
gen das Besserstellungsverbot aus § 44 LHO/BHO f�hren w�rde. Sollte der
Zuwendungsgeber einzelne �ffnungsm�glichkeiten des Vergleichstarifver-
trags bzw. Zulagen im Einzelfall von der Vergleichsberechnung ausschlie-
ßen, erfolgt die Vergleichsberechnung nach Maßgabe dieser Vorgaben.

(4) Teilzeitbesch�ftigte k�nnen der Erh�hung ihrer regelm�ßigen w�chentlichen Ar-
beitszeit binnen vier Wochen mit der Folge widersprechen, dass ihre Entgelte ent-
sprechend der Erh�hung der regelm�ßigen w�chentlichen Arbeitszeit der Vollbe-
sch�ftigten abgesenkt werden.
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(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen gegen�ber nach Inkrafttreten einer
Dienstvereinbarung gem. Abs. 2 eine betriebsbedingte Beendigungsk�ndigung
wirksam wird, erhalten eine Ausgleichszahlung in H�he der Differenz zwischen
den aufgrund der Dienstvereinbarung verringerten Werten und den Entgelttabellen-
werten f�r die letzten zw�lf Monate.

(6) Voraussetzung f�r den Abschluss einer Dienstvereinbarung ist, dass die Einrich-
tung bei Aufnahme der Verhandlungen mit der Mitarbeitervertretung dies der Ar-
beitsrechtlichen Kommission anzeigt. Jede Seite der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion kann die Betriebsparteien vor Abschluss einer Dienstvereinbarung durch
Entsendung eines Mitgliedes Innerhalb von 14 Tagen ab Anzeige beraten. Voraus-
setzung f�r den Abschluss einer Dienstvereinbarung ist ferner, dass

a) die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber der Mitarbeitervertretung die Si-
tuation der Einrichtung oder des wirtschaftlich selbstst�ndigen Teiles der
Einrichtung schriftlich darlegt und eingehend erl�utert. Dazu sind der Mit-
arbeitervertretung die erforderlichen Unterlagen auszuh�ndigen. Ferner ist
ihr eine unmittelbare Unterrichtung durch einen Wirtschaftspr�fer oder eine
andere sachkundige Person ihres Vertrauens zu garantieren.

Zu den erforderlichen Unterlagen geh�ren u. a.

aa) der Jahresabschluss der Vorperiode bzw. das Testat der Wirtschafts-
pr�fung f�r den wirtschaftlich selbstst�ndigen Teil der Einrichtung,

bb) die Wirtschaftlichkeitsberechnung der laufenden Periode und min-
destens f�r die n�chste Periode,

cc) weitere Informationen und Statistiken, die geeignet sind, die Situation
zu belegen (z. B. Auslastungsstatistiken, Unterlagen �ber Kosten- und
Leistungsverhandlungen).

b) die Mitarbeitervertretung das Recht hat, sachkundige Dritte zur Beratung
bei den Verhandlungen in erforderlichem Umfang hinzuzuziehen.

c) die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die Gesamtmitarbeitervertretung,
sofern eine solche besteht, �ber den beabsichtigten Abschluss der Dienst-
vereinbarung informiert.

(7) In die Dienstvereinbarung sind die Gr�nde, die zu der vereinbarten Maßnahme
f�hren, aufzunehmen. Wird die Dienstvereinbarung f�r einen wirtschaftlich selbst-
st�ndigen Teil einer Einrichtung abgeschlossen, ist dieser zu bezeichnen und mit
einer Liste der von der Dienstvereinbarung betroffenen Personen zu kennzeichnen.
Bei einer �nderung von Arbeitspl�tzen und bei einer Neubesetzung ist diese Liste
entsprechend fortzuschreiben, im Streitfall entscheidet die Einigungsstelle gem.
Anlage 7.

(8) Kommt eine Dienstvereinbarung innerhalb von drei Monaten nicht zustande (vor-
l�ufiges Scheitern der Dienstvereinbarung), kann jede Seite die Entscheidung der
Einigungsstelle gem. Anlage 7 beantragen. Die Frist beginnt mit schriftlicher Auffor-
derung der Dienststellenleitung oder Mitarbeitervertretung bzw. der Gesamtmit-
arbeitervertretung und im Falle der Aufforderung durch die Dienststellenleitung mit
vollst�ndiger Information i. S. d. Abs. 6.
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Die Entscheidung der Einigungsstelle tritt an Stelle der Dienstvereinbarung.

(9) Die Dienstvereinbarung bzw. die Entscheidung der Einigungsstelle ist nach ihrem
Abschluss der AK gem. § 1 a Abs. 2, soweit diese nach Maßgabe der gliedkirchlich-
diakonischen Arbeitsrechtsregelung zust�ndig ist, im �brigen der AK der Diakonie
Deutschland zuzuleiten. Dazu sind von der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber
folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Ausfertigung der Dienstvereinbarung,

b) eine Aufstellung, welche Unterlagen der MAV vorgelegt worden sind,

c) ggf. die Best�tigung, dass die Gesamtmitarbeitervertretung informiert wor-
den ist und ggf. deren Stellungnahme,

d) die Best�tigung der Mitarbeitervertretung, dass ihr die erforderlichen Un-
terlagen vorgelegen haben und sie ihre Rechte wahrnehmen konnte.

(10) Wenn eine Dienstvereinbarung durch Beschluss einer Einigungsstelle zustande
gekommen ist, gilt diese mit Anzeige bei der Arbeitsrechtlichen Kommission.

Kommt eine Dienstvereinbarung ohne Beteiligung einer Einigungsstelle zustande,
tritt diese innerhalb von vier Wochen nach Kenntnisgabe an die Arbeitsrechtliche
Kommission in Kraft, es sei denn, f�nf Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission
widersprechen mit schriftlicher Begr�ndung dem Inkrafttreten. Die Betriebsparteien
k�nnen sodann eine ge�nderte Dienstvereinbarung abschließen, oder das Eini-
gungsstellenverfahren durchf�hren. Unter der Voraussetzung, dass die Mindestvor-
gaben des § 17 einschließlich der H�chstgrenze der Entgeltabsenkung im Sinne des
§ 17 Abs. 2 erf�llt sind, k�nnen die Betriebsparteien anstelle der Durchf�hrung des
Einigungsstellenverfahrens auch einvernehmlich das Festhalten an der vorgelegten
Dienstvereinbarung erkl�ren.

(11) Die erforderlichen Unterlagen nach Abs. 6 Buchst. a) sind der Mitarbeitervertre-
tung f�r die Dauer der Dienstvereinbarung allj�hrlich vorzulegen.

(12) Eine zur Sicherung der Leistungsangebote abgeschlossenen Dienstverein-
barung bleibt solange in Geltung, bis sie durch eine Dienstvereinbarung ersetzt oder
aufgehoben wird. Abs. 8 Unterabs. 2 gilt entsprechend.

(13) F�r Einrichtungen der ambulanten Pflege bzw. wirtschaftlich selbst�ndige Teile
von Einrichtungen der ambulanten Pflege (z. B. Diakonie-Stationen), die nach Ver-
�ffentlichung dieser Regelung bis zum 31.12.2020 eine Dienstvereinbarung zur Si-
cherung der Leistungsangebote abgeschlossen oder ge�ndert haben, gilt eine Be-
sitzstandsregelung f�r die Regelungen des § 17 in der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Besitzstandsregelung geltenden Fassung f�r einen Zeitraum bis zum
31.12.2025.

Voraussetzung ist, dass die Dienstvereinbarung

a) befristet abgeschlossen wurde l�ngstens f�r 5 Jahre, d. h. l�ngstens bis
zum 31.12.2025.
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b) eine stufenweise Angleichung an die Vollanwendung der Regelungen der
AVR vorsieht.

c) die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses zwischen Mitarbeitervertre-
tung und Dienststellenleitung vorsieht, in dem laufend die Umsetzung eines
Konzeptes zur Angleichung an die Vollanwendung der Regelungen der AVR
beraten wird. Der Ausschuss hat w�hrend der Laufzeit zu pr�fen, ob die
Senkung der Personalkosten in der vereinbarten H�he notwendig ist. Die
Mitglieder der Dienststellenleitung und die Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung des Ausschusses sind berechtigt, zu den Sitzungen sachkundige Per-
sonen in entsprechender Anwendung des § 25 MVG.EKD hinzuzuziehen.

Die Dienstvereinbarung ist zusammen mit einem Nachweis der rechtlichen und wirt-
schaftlichen Beratung der Mitarbeitervertretung oder deren ausdr�cklichen Ableh-
nung durch die Mitarbeitervertretung und den �brigen Unterlagen nach Abs. 9 der
Arbeitsrechtlichen Kommission einzureichen.

Nimmt die Einrichtung die Besitzstandsregelung in Anspruch, wird die Jahresson-
derzahlung in Abweichung von § 17a Abs. 6 nach Anlage 14 Abs. 3, 3a, 4 gezahlt.

Soweit in Einrichtungen i. S. d. Unterabs. 1 keine Mitarbeitervertretung besteht und
die Wahl einer Mitarbeitervertretung nach § 7 MVG nachweislich nicht zustande ge-
kommenist,kanndieDienststellenleitungeinenAntragaufBeschlusseiner tr�gerspe-
zifischen Regelung an die Arbeitsrechtliche Kommission stellen, die anstelle einer
Dienstvereinbarungunter Ber�cksichtigungdesAbs. 13 eine Regelung f�reinen Zeit-
raum von l�ngstens 5 Jahren trifft. Die Arbeitsrechtliche Kommissionwird dem Antrag
dannzustimmen,wenndieVoraussetzungendes§ 17erf�llt sindunddiebilligenswer-
ten Interessen der Mitarbeitenden angemessen ber�cksichtigt wurden.

Die Regelung steht unter der aufl�senden Bedingung, dass die Dienstgeberin bzw.
der Dienstgeber jeweils nach Ablauf von 12 Monaten nach Beschluss der AK nach-
weist, dass die Bildung einer Mitarbeitervertretung nach § 7 MVG nicht zustande
gekommen ist. Wird eine Mitarbeitervertretung gew�hlt, endet die Regelung sechs
Monate nach der Wahl der Mitarbeitervertretung, fr�hestens jedoch zum 31.12. ei-
nes Jahres.

Anmerkungen:

Unter einem wirtschaftlich selbstst�ndig arbeitenden Teil einer Einrichtung i. S. d.
Abs. 1 ist eine organisatorische Einheit der Einrichtung zu verstehen, f�r die eine
vollst�ndige, in sich abgeschlossene Buchhaltung abgebildet werden kann. Eine
abgeschlossene Buchhaltung beinhaltet eine entsprechende Erfassung aller bu-
chungspflichtigen Ereignisse und die m�gliche Erstellung aller Nachweise f�r einen
gesetzlichen Einzelabschluss i. S. des § 242 Handelsgesetzbuch (HGB). Nicht aus-
reichend ist die Zuordnung einer organisatorischen Einheit der Einrichtung als Kos-
tenstelle im Rahmen der Kostenstellenrechnung. F�r den wirtschaftlich selbstst�n-
digen Teil einer Einrichtung ist eine Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu erstellen.

Gleichwertig i. S. des Abs. 3 Buchst. a) ist eine Arbeitsvertragsgrundlage, die nach
Maßgabe der jeweils anzuwendenden kirchlichen Arbeitsrechtsregelung zustande
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gekommen ist sowie die f�r den �ffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen
Regelungen.

§ 17a Besondere Vorschriften zur Sicherung der Leistungsangebote in Ein-
richtungen der ambulanten Pflege

(1) Mit Wirkung ab 1.1.2012 gelten f�r Einrichtungen der ambulanten Pflege bzw.
wirtschaftlich selbstst�ndige Teile von Einrichtungen der ambulanten Pflege (z. B.
Diakonie-Stationen) und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Sicherung der
Leistungsangebote in diesem Bereich die nachfolgenden Regelungen gem�ß den
Abs�tzen 2 bis 6.

(2) Die Tabellenentgelte bemessen sich abweichend von § 15 i. V. m. Anlage 2* (je-
weils West bzw. Ost) wie folgt:

a) f�r die im Tarifbereich der AVR DWBO – West – ans�ssigen Einrichtungen
i. S. des Abs. 1 bzw. f�r ihre wirtschaftlich selbstst�ndigen Teile betr�gt das
Tabellenentgelt 94,5 % der Tabellenentgeltwerte gem. § 15 i. V. m. Anlage 2
– West –.

b) f�r die im Tarifbereich der AVR DWBO – Ost – ans�ssigen Einrichtungen i. S.
des Abs. 1 bzw. f�r ihre wirtschaftlich selbst�ndigen Teile betr�gt das Ta-
bellenentgelt 92,5 % der Tabellenentgeltwerte gem. § 15 i. V. m. Anlage 2 –
Ost –.

Auf die Stundenentgelte der Anlagen 9 – West – und – Ost – finden die o. g. Prozent-
s�tze entsprechende Anwendung.

Anmerkung zu Abs. 2:

Die jeweils g�ltigen Tabellenwerte gem. Abs. 2 Buchst. a) sind in den Anlagen 2a –
West – und 9a – West – enthalten.1)

Sonderregelung AVR – Fassung Ost –:

Die jeweils g�ltigen Tabellenwerte gem. Abs. 2 Buchst. b) sind in den Anlagen 2a –
Ost – und 9a – Ost – enthalten.1)

(3) – gestrichen –

* Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Werte der Anlage 2a zwar aus Anlage 2 abgeleitet
werden, jedoch mit der Maßgabe, dass bei den Diakoniestationen die Entgeltsteigerung i. H. von
2 v. H. zum 1. Juni 2013 nicht vollzogen, sondern dauerhaft ausgesetzt wurde.

1) Hinweis des Verlags:
§ 17a Abs. 2 einschließlich der zugeh�rigen Tabellen der Anlage 2a (Ost und West) und Anlage 9a wird
zum 1.1.2021 gestrichen – RS AK DWBO 04/2019.
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(4) F�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung im Sinne von Abs. 1 finden
die Regelungen �ber die Pflege- und Betreuungszulage gem�ß § 14 Abs. 2
Buchst. c) AVR mit der Maßgabe Anwendung, dass diese Zulage nur in h�lftiger
H�he gezahlt wird.1)

(5) – gestrichen –

(6) F�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung i. S. von Abs. 1 wird die
Jahressonderzahlung in Abweichung von Abs. 3 Satz 1 der Anlage 14 einheitlich
im Juni des Folgejahres nach Maßgabe der Regelungen in Abs. 3 Satz 2 und 3,
Abs. 4 bis 5 a. a. O. gezahlt. Die Regelungen �ber die Zahlung der h�lftigen Sonder-
zahlung im November des Jahres sowie die Regelung �ber die h�here Auszahlung
im November (Abs. 3a) kommen f�r diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zur
Anwendung.

(7) Soweit in den in Abs. 1 genannten Einrichtungen, insbesondere auf Grundlage
von Ausnahmegenehmigungen des Diakonischen Rats, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in der Zeit vom 1.7.2011 bis zum 31.12.2011 Verg�tungen auf Grundlage
der mit Wirkung vom 1.7.2011 außer Kraft getretenen Sonderregelung f�r die Dia-
koniestationen tats�chlich entrichtet worden sind, wird bestimmt, dass diese f�r den
genannten Zeitraum als tarifgem�ß gelten.

(8) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 31.12.2011 bereits in einem Dienstver-
h�ltnis stehen und deren bisherige Verg�tung (Vergleichsverg�tung) das ihnen am
1.1.2012 zustehende Entgelt �bersteigt, erhalten eine Besitzstandszulage.

a) Die monatliche Besitzstandszulage wird als Unterschiedsbetrag zwischen
der Vergleichsjahresverg�tung und dem Jahresentgelt, geteilt durch 13,
errechnet:

Die Vergleichsjahresverg�tung errechnet sich aus der am 31.12.2011 zu-
stehenden Monatsverg�tung multipliziert mit 12 zzgl. dem Urlaubsgeld
nach Anlage 13 SR-Diak.Stat., der Zuwendung nach § 4 SR-Diak.Stat.
und 1/5 der Summe der in den Jahren 2006 bis 2010 gezahlten Pr�mie nach
§ 4 Abs. 7 SR-Diak.Stat. Zur Monatsverg�tung in diesem Sinne geh�ren
die Grundverg�tung gem. Anlage 1 Ziff. 2 der SR-Diak.Stat. und weitere
regelm�ßig gew�hrte (Besitzstands-) Zulagen.

Ruht das Dienstverh�ltnis oder besteht anstelle einer Beurlaubung eine
Teilzeitbesch�ftigung w�hrend der Elternzeit oder w�hrend einer Beurlau-
bung nach § 29a, ist die Monatsverg�tung gem. Abs. 8 Buchst. a) Unter-
abs. 2 so zu berechnen, als ob die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im
Monat vor dem 1.1.2012 die T�tigkeit im selben Umfang wie vor der Beur-
laubung bzw. vor dem Ruhen wieder aufgenommen h�tte.

1) Hinweis des Verlags:
§ 17a Abs. 4 wird zum 1.3.2020 gestrichen (SR Pflegezulage) – RS AK DWBO 04/2019.
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Das Jahresentgelt errechnet sich als das 13fache des Entgeltanspruches,
den die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter am 1.1.2012 gem. §§ 12, 15, 15a
i. V. m. Anlage 3 (2012) sowie gem. § 19a i. V. m. vorstehend § 17a Abs. 5
hat. Dem Entgeltanspruch sind die Zulagen nach § 14 Abs. 2 Buchst. c)
und d) hinzuzurechnen.

Die monatliche Vergleichsverg�tung ist die Vergleichsjahresverg�tung divi-
diert durch 13.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die Besitzstandszulage als auf-
zehrbare pers�nliche Zulage. Die pers�nliche Zulage wird durch Stufen-
steigerungen aufgezehrt.

b) Verringert sich ab dem 1.1.2012 die individuelle regelm�ßige Arbeitszeit der
Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters, reduziert sich ihre bzw. seine Besitz-
standszulage im selben Verh�ltnis, in dem die Arbeitszeit verringert wird;
erh�ht sich die Arbeitszeit, bleibt die Besitzstandszulage unver�ndert.
Erh�ht sich nach einer Verringerung der Arbeitszeit diese wieder, so lebt
die Besitzstandszulage im gleichen Verh�ltnis wie die Arbeitszeiterh�hung,
h�chstens bis zur urspr�nglichen H�he, wieder auf.

c) Die Besitzstandszulage reduziert sich bei einer H�hergruppierung um 50 v. H.
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt aus der bisherigen Entgelt-
gruppe und dem Entgelt nach der H�hergruppierung.

d) Wechselt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter einvernehmlich zu einer an-
deren Dienstgeberin bzw. einem anderen Dienstgeber im Dienststellenver-
bund i. S. des § 6a MVG.EKD, wird die pers�nliche Zulage weiter gezahlt.

e) F�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in solchen Einrichtungen nach Abs. 1,
in denen die Voraussetzungen des Abs. 7 nicht vorlagen, und die demnach
ab 1.7.2011 Verg�tung nach den Regelungen der AVR DWBO nebst Anla-
gen, Sicherungs- und ATZ-Ordnung und Ordnung f�r Bildschirmarbeits-
pl�tze tats�chlich erhalten haben, gelten Abs. 8 Buchst. a) bis e) sinn-
gem�ß entsprechend mit der Maßgabe, dass anstelle des 1.1.2012 der
1.7.2011 tritt.
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§ 18 Besitzstandsregelung

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 31. Dezember 2007 bereits in einem
Dienstverh�ltnis stehen und deren bisherige Verg�tung (Vergleichverg�tung), das
ihnen am 1. Januar 2008 zustehende Entgelt �bersteigt, erhalten eine Besitzstands-
zulage.

Die monatliche Besitzstandszulage wird als Unterschiedsbetrag zwischen der Ver-
gleichsjahresverg�tung und dem Jahresentgelt, geteilt durch 13, errechnet:

Die Vergleichsjahresverg�tung errechnet sich als das 12,8420fache der am 1. De-
zember 2007 zustehenden Monatsverg�tung zzgl. dem Urlaubsgeld nach Anlage 13
alter Fassung. Zur Monatsverg�tung in diesem Sinne geh�ren die Grundverg�tung
gem. §§ 15 bis 17a, der Ortszuschlag gem. § 19 und die Allgemeine Zulage gem.
Anlage 7, ggf. eine Verg�tungsgruppenzulage und weitere regelm�ßig gew�hrte Zu-
lagen aus den EGP, sowie ggf. die pers�nlichen Zulagen gem. den �bergangsvor-
schriften zu EGP 50 und § 2 Anlage 18.

Ruht das Dienstverh�ltnis oder besteht anstelle einer Beurlaubung eine Teilzeit-
besch�ftigung w�hrend der Elternzeit oder w�hrend einer Beurlaubung nach § 29a,
ist die Monatsverg�tung gem. Abs. 1 Unterabs. 3 so zu berechnen, als ob die Mit-
arbeiterin oder der Mitarbeiter im Monat Dezember 2007 die T�tigkeit im selben
Umfang wie vor der Beurlaubung bzw. vor dem Ruhen wieder aufgenommen h�tte.

Das Jahresentgelt errechnet sich als das 13fache des Entgeltanspruches, den dte
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter am 1. Januar 2008 gem. §§ 12, 15, 15a i. V. m.
Anlage 3 (2008) hat. Dem Entgeltanspruch sind die Zulagen nach § 14 Abs. 2
Buchst. c) und d) hinzuzurechnen.

Die monatliche Vergleichverg�tung ist die Vergleichsjahresverg�tung dividiert durch
13.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren monatliche Vergleichverg�tung weniger
als 105 v. H. des Entgeltes der Basisstufe ihrer Entgeltgruppe nach Anlage 2 betr�gt,
erhalten die Besitzstandszulage als aufzehrbare pers�nliche Zulage. Die pers�n-
liche Zulage wird durch Stufensteigerungen und das Anheben der Tabellenwerte
nach § 15a aufgezehrt.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren monatliche Vergleichverg�tung mindes-
tens 105 v. H., aber weniger 110 v. H. des Entgeltes der Basisstufe ihrer Entgelt-
gruppe nach Anlage 2 betr�gt, erhalten ihr Entgelt aus der Sonderstufe ihrer Entgelt-
gruppe gem. Anlage 5. Abweichend von Abs. 1 Unterabs. 5 errechnet sich das Jah-
resentgelt als das 13fache des Entgeltanspruches aus der Sonderstufe gem.
Anlage 5.
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Die Sonderstufe jeder Entgeltgruppe betr�gt am 1. Januar 2008 105 v. H. des Ent-
geltes der Basisstufe nach Anlage 2. Zum 1. Januar jedes folgenden Jahres wird
diese Stufe um 1 Prozentpunkt bis auf 110 v. H. angehoben.

Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die Besitzstandszulage als aufzehr-
bare pers�nliche Zulage. Die pers�nliche Zulage wird durch das Anheben des Son-
derstufenwertes aufgezehrt.

(4) Abs. 2 und 3 gelten nicht f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppen
1 bis 3. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die Besitzstandszulage als
pers�nliche Zulage. Die pers�nliche Zulage wird durch Stufensteigerungen und f�r
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 3 durch das Anheben der Tabel-
lenwerte nach § 15a reduziert.

(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren monatliche Vergleichsverg�tung mindes-
tens 110 v. H. des Entgeltes der Basisstufe ihrer Entgeltgruppe nach Anlage 2 be-
tr�gt, erhallen das Entgelt ihrer Entgeltgruppe in H�he von 110 v. H. der Basisstufe
nach Anlage 2 (entspricht den Endstufen der Anlage 5). Abweichend von Abs. 1
Unterabs. 5 Satz 1 errechnet sich das Jahresentgelt als das 13fache des 110 %igen
Entgeltanspruches der Basisstufe der jeweiligen Entgeltgruppe nach Anlage 2. Die
H�he der Besitzstandszulage entspricht der Differenz zwischen der monatlichen
Vergleichverg�tung und 110 v. H. aus Satz 1. Die nicht aufzehrbare, unwiderrufliche,
statische Besitzstandszulage nimmt an Entgelterh�hungen nicht teil.

(6) Verringert sich ab dem 1. Januar 2008 die individuelle regelm�ßige Arbeitszeit der
Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters, reduziert sich ihre bzw. seine Besitzstands-
zulage im selben Verh�ltnis, in dem die Arbeitszeit verringert wird; erh�ht sich die
Arbeitszeit, bleibt die Besitzstandszulage unver�ndert. Erh�ht sich nach einer Ver-
ringerung der Arbeitszeit diese wieder, so lebt die Besitzstandszulage im gleichen
Verh�ltnis wie die Arbeitszeiterh�hung, h�chstens bis zur urspr�nglichen H�he, wie-
der auf.

(7) – gestrichen –

(8) Wechselt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter einvernehmlich zu einer anderen
Dienstgeberin bzw. einem anderen Dienstgeber im Dienststellenverbund i. S. des
§ 6a MVG.EKD wird die pers�nliche Zulage weitergezahlt.

(9) § 18 wirkt – mit Ausnahme des Abs. 6 – f�r �rztinnen und �rzte ab dem 1. Mai
2010 nicht weiter.
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Anmerkungen:

F�r Einrichtungen der ambulanten Pflege bzw. wirtschaftlich selbst�ndige Teile von
Einrichtungen der ambulanten Pflege (z. B. Diakonie-Stationen) und deren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gilt § 17a Abs. 8.

F�r Auszubildende nach Anlage 10a Abschnitt II tritt in Abs. 1 Unterabs. 3 an Stelle
des „12,8420fachen“ das „12,8529fache“.

Sonderregelung AVR – Fassung Ost –:

In § 18 tritt an Stelle der „Anlage 2“ die „Anlage 2 – Ost –“.

In Abs. 1 Unterabs. 3 tritt an Stelle des „12,8420fache“ das „12,6315fache“.

In Abs. 1 Unterabs. 5 tritt an Stelle der „Anlage 3“ die „Anlage 3 – Ost –“ und in Abs. 3
Unterabs. 1 an Stelle der „Anlage 5“ die „Anlage 5 – Ost –“.

In Abs. 5 tritt an Stelle der „Anlage 5“ die „Anlage 5.1 – Ost –.

In der ersten Anmerkung tritt anstelle des „12,8529fache“ das „12,6397fache“.

§ 19 – gestrichen –

§ 19a Kinderzuschlag

(1) Kindergeldberechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten auf Nachweis
eines entsprechenden Bezuges f�r jedes Kind einen Kinderzuschlag i. H. v. 5 88,35.

(2) Der Kinderzuschlag erh�ht sich f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

mit Entgelt nach den Ent-
geltgruppen

f�r das erste zu ber�ck-
sichtigende Kind um

f�r jedes weitere zu
ber�cksichtigende Kind um

E E

EG 1, EG 2 5,21 26,05
EG 3 5,21 20,84
EG 4 5,21 15,63

Dies gilt nicht f�r Kinder, f�r die das Kindergeld aufgrund zwischenstaatlicher Ab-
kommen abweichend von § 66 Einkommensteuergesetz (EStG) oder § 6 Bundes-
kindergeldgesetz (BKGG) bemessen wird; diese Kinder sind bei der Feststellung der
Zahl der zu ber�cksichtigenden Kinder nicht mitzuz�hlen.

(3) § 21 Abs. 1 findet Anwendung.

(4) Der Kinderzuschlag wird vom 1. des Monats an gezahlt, in den das f�r den Bezug
maßgebende Ereignis f�llt. Er wird nicht mehr gezahlt f�r den Monat, in dem die
Anspruchsvoraussetzungen an keinem Tag vorgelegen haben.

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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§ 20 Schichtzulage

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter, die bzw. der st�ndig Schichtarbeit (§ 9e
Abs. 3) oder Arbeit mit Arbeitsunterbrechungen (geteilter Dienst) zu leisten hat, er-
h�lt, wenn die Schichtarbeit oder der geteilte Dienst innerhalb von mindestens 13
Stunden geleistet wird, eine Schichtzulage i. H. v. 35,79 E monatlich.

(2) Abs. 1 gilt nicht f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in deren regelm�ßige Ar-
beitszeit regelm�ßig eine Arbeitsbereitschaft von durchschnittlich mindestens drei
Stunden t�glich f�llt (z. B. Pf�rtnerinnen und Pf�rtner, W�chterinnen und W�chter).

(3) Nichtvollbesch�ftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten von der Zulage
gem. Abs. 1, die f�r entsprechende vollbesch�ftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter festgelegt ist, den Teil, der dem Maß der mit ihnen vereinbarten Arbeitszeit ent-
spricht.

§ 20a Zeitzuschl�ge, �berstundenentgelt

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erh�lt neben ihrem bzw. seinem Entgelt
(§ 14 Abs. 1) Zeitzuschl�ge. Sie betragen je Stunde:

a) f�r �berstunden in den Entgeltgruppen
EG 1 bis EG 3 30 v. H.
EG 4 bis EG 7 25 v. H.
EG 8 20 v. H.
EG 9 bis EG 13, A 1 bis A 3 15 v. H.

b) f�r Arbeit an Sonntagen
EG 1 bis EG 3 40 v. H.
EG 4 bis EG 13, A 1 bis A 3 35 v. H.

c) f�r Arbeit an
aa) Wochenfeiertagen sowie am Ostersonntag und am Pfingst-

sonntag 45 v. H.
bb) Wochenfeiertagen, die auf einen Sonntag fallen 60 v. H.

d) – gestrichen –

e) f�r Nachtarbeit im Sinne des § 9e Abs. 4 30 v. H.

des Stundenentgeltes.

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Zeitzuschl�ge nach Abs. 1 Satz 2 Buchst. b) und
c) wird nur der jeweils h�chste Zeitzuschlag gezahlt.

Der Zeitzuschlag nach Abs. 1 Satz 2 Buchst. e) wird nicht gezahlt neben Zulagen,
Zuschl�gen und Entsch�digungen, in denen bereits eine entsprechende Leistung
enthalten ist.

F�r die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit und f�r
die Zeit der Rufbereitschaft werden Zeitzuschl�ge nicht gezahlt. F�r die Zeit der
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innerhalb der Rufbereitschaft tats�chlich geleisteten Arbeit einschließlich einer et-
waigen Wegezeit werden gegebenenfalls die Zeitzuschl�ge nach Abs. 1 Satz 2
Buchst. b), c) und e) gezahlt. Die Unterabs. 1 und 2 bleiben unber�hrt.

Der Zeitzuschlag nach Abs. 1 Satz 2 Buchst. e) wird nicht gezahlt f�r B�rodienst, der
sonst �blicherweise nur in den Tagesstunden geleistet wird, und f�r n�chtliche
Dienstgesch�fte, f�r die, ohne dass eine Unterkunft genommen worden ist, �ber-
nachtungsgeld gezahlt wird.

(3) Das Stundenentgelt i. S. des Abs. 1 ist f�r jede Entgeltgruppe in der Anlage 9 bzw.
f�r �rztinnen und Arzte im Anhang 2 zu Anlage 8a festgelegt.

�berstundenentgelt ist der auf eine Stunde entfallende Anteil des Entgeltes der Mit-
arbeiterin bzw. des Mitarbeiters nach § 9b Abs. 8 Satz 3 zzgl. des Zeitzuschlages
nach Abs. 1 Satz 2 Buchst. a).

(4) Die Zeitzuschl�ge k�nnen ggf. einschließlich des Stundenentgeltes nach Abs. 3
Unterabs. 1 durch Nebenabrede zum Dienstvertrag oder durch Dienstvereinbarung
pauschaliert werden.

§ 21 Entgelt nichtvollbesch�ftigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Nichtvollbesch�ftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten von dem Entgelt
(§ 14 Abs. 1) das f�r entsprechende vollbesch�ftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter festgelegt ist, den Teil, der dem Maß der mit ihnen vereinbarten durchschnitt-
lichen Arbeitszeit entspricht.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend f�r die in Monatsbetr�gen festgelegten Zulagen, soweit
diese nicht nur f�r vollbesch�ftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen
sind.

§ 21a Berechnung und Auszahlung der Bez�ge

(1) Die Bez�ge sind f�r den Kalendermonat zu berechnen und am 15. eines jeden
Monats (Zahltag) f�r den laufenden Monat auf ein von der Mitarbeiterin bzw. dem
Mitarbeiter eingerichtetes Girokonto im Inland zu zahlen. Sie sind so rechtzeitig zu
�berweisen, dass die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter am Zahltag �ber sie verf�-
gen kann. F�llt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt
der vorhergehende Werktag, f�llt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorher-
gehende Werktag als Zahltag. Die Kosten der �bermittlung der Bez�ge mit Aus-
nahme der Kosten f�r die Gutschrift auf dem Konto der Empf�ngerin bzw. des Emp-
f�ngers tr�gt die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber, die Kontoeinrichtungs-, Kon-
tof�hrungs- oder Buchungsgeb�hren tr�gt die Empf�ngerin bzw. der Empf�nger.

Der Teil der Bez�ge, der nicht in Monatsbetr�gen festgelegt ist, bemisst sich nach
der Arbeitsleistung des Vorvormonats. Der Teil der Bez�ge, der nicht in Monats-
betr�gen festgelegt ist, bemisst sich auch dann nach Satz 1 dieses Unterabsatzes,
wenn f�r den Monat nur Urlaubsentgelt oder Krankenbez�ge i. S. d. § 24 Abs. 2 zu-

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
43



stehen. F�r Monate, f�r die weder Entgelt (§ 14 Abs. 1) noch Urlaubsentgelt noch
Krankenbez�ge i. S. d. § 24 Abs. 2 zustehen, stehen auch keine Bez�ge nach Satz 1
zu. Diese Monate bleiben bei der Feststellung, welcher Monat Vorvormonat i. S. d.
Satz 1 dieses Unterabsatzes ist, unber�cksichtigt.

(Fortsetzung Seite 45)
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Im Monat der Beendigung des Dienstverh�ltnisses bemisst sich der Teil der Bez�ge,
der nicht in Monatsbetr�gen festgelegt ist, auch nach der Arbeitsleistung des Vor-
monats und des laufenden Monats. Stehen im Monat der Beendigung des Dienst-
verh�ltnisses weder Entgelt (§ 14 Abs. 1) noch Urlaubsentgelt noch Krankenbez�ge
i. S. d. § 24 Abs. 2 zu und sind Arbeitsleistungen aus vorangegangenen Kalender-
monaten noch nicht f�r die Bemessung des Teils der Bez�ge, der nicht in Monats-
betr�gen festgelegt ist, ber�cksichtigt worden, ist der nach diesen Arbeitsleistun-
gen zu bemessende Teil der Bez�ge nach Beendigung des Dienstverh�ltnisses zu
zahlen.

Bei Beendigung des Dienstverh�ltnisses sind die Bez�ge unverz�glich zu �berwei-
sen.

Im Sinne der Unterabs. 3 und 4 steht der Beendigung des Dienstverh�ltnisses gleich
der Beginn

a) des Grundwehrdienstes oder des Zivildienstes,

b) des Ruhens des Dienstverh�ltnisses nach § 35 Abs. 1 Unterabs. 3,

c) der Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

d) einer sonstigen Beurlaubung ohne Bez�ge von l�nger als zw�lf Monaten.

Nimmt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter den Dienst wieder auf, wird sie bzw. er
bei der Anwendung des Unterabs. 2 wie eine neu eingestellte Mitarbeiterin bzw. ein
neu eingestellter Mitarbeiter behandelt.

(2) Besteht Anspruch auf Entgelt (§ 14 Abs. 1) und auf in Monatsbetr�gen fest-
gelegte Zulagen, auf Urlaubsentgelt oder auf Krankenbez�ge nicht f�r alle Tage ei-
nes Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum ent-
f�llt. Besteht f�r einzelne Stunden kein Anspruch, werden f�r jede nicht geleistete
dienstplanm�ßige bzw. betriebs�bliche Arbeitsstunde das Entgelt (§ 14 Abs. 1) und
die in Monatsbetr�gen festgelegten Zulagen um den auf eine Stunde entfallenden
Anteil vermindert. F�r die Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils des
Entgeltes gilt § 9b Abs. 8 Satz 3.

(3) �ndert sich im Laufe des Kalendermonats die H�he des Entgeltes (§ 14 Abs. 1)
und der in Monatsbetr�gen festgelegten Zulagen, gilt Abs. 2 entsprechend.

(4) Der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter ist eine Abrechnung auszuh�ndigen, in
der die Betr�ge, aus denen sich die Bez�ge zusammensetzen, und die Abz�ge ge-
trennt aufzuf�hren sind. Ergeben sich gegen�ber dem Vormonat keine �nderungen
der Brutto- oder Nettobetr�ge, bedarf es keiner erneuten Abrechnung.

(4a) Die Abtretung von Entgeltanspr�chen ist ausgeschlossen (§ 399 BGB). Im Ein-
zelfall kann der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin mit der Dienstgeberin bzw. dem
Dienstgeber die Abtretbarkeit ihrer bzw. seiner Entgeltanspr�che schriftlich verein-
baren.

4. Aktualisierungslieferung – 1. Juli 2017
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(5) Scheidet eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter wegen des Bezuges von Alters-
ruhegeld, Erwerbsunf�higkeitsrente oder Berufsunf�higkeitsrente aus und verz�-
gert sich die Rentenzahlung, so ist ihr bzw. ihm gegen Abtretung des Anspruchs
ein Vorschuss auf die Rente zu gew�hren.

(6) Ergibt sich bei der Berechnung von Betr�gen ein Bruchteil eines Cent von min-
destens 0,5 ist er aufzurunden, ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden.

Anmerkungen:

Bei der Anwendung des Abs. 1 Unterabs. 1 und 2 kann die Dienstgeberin bzw. der
Dienstgeber in begr�ndeten F�llen statt des 15. eines Monats als Zahltag den letz-
ten eines Monats und statt des Vorvormonats den Vormonat zugrunde legen.F�r
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Diakonie-Stationen besch�ftigt werden, wird
der Zahltagauf den letzten Werktag eines Monats verschoben.

§ 22 Sachleistungen

(1) Eine Verpflichtung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters, an der Mitarbeiterver-
pflegung ganz oder teilweise teilzunehmen sowie Unterkunft im Einrichtungsbereich
zu nehmen, wenn dies im Interesse des Dienstes erforderlich ist, kann im Dienst-
vertrag vereinbart werden.

(2) Die der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter gew�hrte Verpflegung wird in H�he
der amtlichen Sachbezugswerte in der Sozialversicherung auf das Entgelt ange-
rechnet. Bei Di�tverpflegung k�nnen dienstvertraglich h�here S�tze vereinbart wer-
den.

(3) Eine der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter auf dienstvertraglicher Grundlage
gew�hrte Unterkunft wird nach Maßgabe der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung auf das Entgelt angerechnet. Abweichende Regelungen k�nnen durch Dienst-
vereinbarung oder Nebenabrede zum Dienstvertrag festgelegt werden.

§ 23 Reisekostenverg�tung – Trennungsentsch�digung – Umzugskosten-
erstattung

F�r die Reisekostenerstattung, die Trennungsentsch�digung und die Umzugskos-
tenerstattung gelten die einschl�gigen Bestimmungen der Landeskirchen oder der
EKD entsprechend, soweit nicht im Gesamtbereich eines gliedkirchlichen Diakoni-
schen Werkes eigene Vorschriften gelten.
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VII. SOZIALBEZ�GE

§ 24 Krankenbez�ge, Krankengeldzuschuss

(1) Wird die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter durch Arbeitsunf�higkeit infolge
Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie bzw. ihn ein Verschulden
trifft, erh�lt sie bzw. er Krankenbez�ge nach Maßgabe der Abs. 2 bis 9.

Als unverschuldete Arbeitsunf�higkeit i. S. des Unterabs. 1 gilt auch die Arbeitsver-
hinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation,
die ein Tr�ger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, eine Ver-
waltungsbeh�rde der Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungstr�-
ger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Reha-
bilitation durchgef�hrt wird. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht Mitglied
einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
versichert sind, gilt Satz 1 dieses Unterabsatzes entsprechend, wenn eine Maß-
nahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation �rztlich verordnet worden
ist und in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder
einer vergleichbaren Einrichtung durchgef�hrt wird.

Als unverschuldete Arbeitsunf�higkeit i. S. des Unterabs. 1 gilt ferner eine Arbeits-
verhinderung, die infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht
rechtswidrigen oder nicht strafbaren Abbruchs der Schwangerschaft eintritt.

Der Anspruch nach Unterabs. 1 entsteht nach vierw�chiger ununterbrochener
Dauer des Dienstverh�ltnisses.

(2) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erh�lt f�r die Dauer von sechs Wochen
Krankenbez�ge in H�he des Urlaubsentgeltes nach § 28 Abs. 10, die ihr bzw. ihm
zustehen w�rde, wenn sie bzw. er Erholungsurlaub h�tte.

Wird die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter infolge derselben Krankheit (Abs. 1) er-
neut arbeitsunf�hig, hat sie bzw. er wegen der erneuten Arbeitsunf�higkeit An-
spruch auf Krankenbez�ge nach Unterabs. 1 f�r einen weiteren Zeitraum von sechs
Wochen, wenn

a) sie bzw. er vor der erneuten Arbeitsunf�higkeit mindestens sechs Monate
nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunf�hig war oder

b) seit Beginn der ersten Arbeitsunf�higkeit infolge derselben Krankheit eine
Frist von zw�lf Monaten abgelaufen ist.

Der Anspruch auf die Krankenbez�ge nach den Unterabs. 1 und 2 wird nicht da-
durch ber�hrt, dass die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber das Dienstverh�ltnis
aus Anlass der Arbeitsunf�higkeit k�ndigt. Das Gleiche gilt, wenn die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter das Dienstverh�ltnis aus einem von der Dienstgeberin bzw. von
dem Dienstgeber zu vertretenden Grund k�ndigt, der die Mitarbeiterin bzw. den
Mitarbeiter zur K�ndigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer K�ndigungs-
frist berechtigt.

7. Aktualisierungslieferung – 1. Mai 2019
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Endet das Dienstverh�ltnis vor Ablauf der in den Unterabs. 1 oder 2 genannten Frist
von sechs Wochen nach dem Beginn der Arbeitsunf�higkeit, ohne dass es einer
K�ndigung bedarf, oder infolge einer K�ndigung aus anderen als den in Unterabs. 3
bezeichneten Gr�nden, endet der Anspruch mit dem Ende des Dienstverh�ltnisses.

(3) Nach Ablauf des nach Abs. 2 maßgebenden Zeitraumes erh�lt die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter f�r den Zeitraum, f�r den ihr bzw. ihm Krankengeld oder die
entsprechenden Leistungen aus der gesetzlichen Renten- oder Unfallversicherung
oder nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) gezahlt werden, als Kranken-
bez�ge einen Krankengeldzuschuss. Dies gilt nicht,

a) wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter Rente wegen voller Erwerbs-
minderung (§ 43 SGB VI) oder wegen Alters aus der gesetzlichen Renten-
versicherung erh�lt,

b) in den F�llen des Abs. 1 Unterabs. 3,

c) f�r den Zeitraum, f�r den die Mitarbeiterin Anspruch auf Mutterschaftsgeld
nach § 24i SGB V oder nach § 19 Abs. 2 MuSchG hat.

(4) Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Besch�ftigungszeit (§ 11a)

von mehr als einem Jahr l�ngstens bis zum Ende der 13. Woche,
von mehr als drei Jahren l�ngstens bis zum Ende der 26. Woche

seit Beginn der Arbeitsunf�higkeit, jedoch nicht �ber den Zeitpunkt der Beendigung
des Dienstverh�ltnisses hinaus, gezahlt.

Vollendet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter im Laufe der Arbeitsunf�higkeit eine
Besch�ftigungszeit von mehr als einem Jahr bzw. von mehr als drei Jahren, wird der
Krankengeldzuschuss gezahlt, wie wenn sie bzw. er die maßgebende Besch�fti-
gungszeit bei Beginn der Arbeitsunf�higkeit vollendet h�tte.

In den F�llen des Abs. 1 Unterabs. 2 wird die Zeit der Maßnahme bis zu h�chstens
zwei Wochen nicht auf die Fristen des Unterabs. 1 angerechnet.

(5) Innerhalb eines Kalenderjahres k�nnen die Bez�ge nach Abs. 2 Unterabs. 1
oder 2 und der Krankengeldzuschuss bei einer Besch�ftigungszeit

von mehr als einem Jahr l�ngstens f�r die Dauer von 13 Wochen,
von mehr als drei Jahren l�ngstens f�r die Dauer von 26 Wochen

bezogen werden; Abs. 4 Unterabs. 3 gilt entsprechend.

Erstreckt sich eine Erkrankung ununterbrochen von einem Kalenderjahr in das
n�chste Kalenderjahr oder erleidet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter im neuen
Kalenderjahr innerhalb von 13 Wochen nach Wiederaufnahme des Dienstes einen
R�ckfall, bewendet es bei dem Anspruch aus dem vorherigen Jahr.
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Bei jeder neuen Arbeitsunf�higkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Abs. 2
ergebende Anspruch.

(6) Bei der jeweils ersten Arbeitsunf�higkeit, die durch eine bei der Dienstgeberin
bzw. dem Dienstgeber erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei der Dienstgeberin
bzw. dem Dienstgeber zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, wird der Kran-
kengeldzuschuss ohne R�cksicht auf die Besch�ftigungszeit bis zum Ende der 26.
Woche seit dem Beginn der Arbeitsunf�higkeit, jedoch nicht �ber den Zeitpunkt der
Beendigung des Dienstverh�ltnisses hinaus, gezahlt, wenn der zust�ndige Unfall-
versicherungstr�ger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.

(7) Krankengeldzuschuss wird nicht �ber den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an
die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter Bez�ge aufgrund eigener Versicherung aus
der gesetzlichen Rentenversicherung (einschließlich eines rentenersetzenden
�bergangsgeldes i. S. des § 20 SGB VI i. V. m. § 8 SGB IX), aus einer zus�tzlichen
Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungsein-
richtung erh�lt, zu der die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber oder ein anderer Ar-
beitgeber, der die AVR oder eine Arbeitsvertragsgrundlage wesentlich gleichen In-
halts (z. B. Bundesangestelltentarif (BAT)) angewendet hat, die Mittel ganz oder teil-
weise beigesteuert hat.

�berzahlter Krankengeldzuschuss oder sonstige �berzahlte Bez�ge gelten als
Vorsch�sse auf die zustehenden Bez�ge im Sinne des Unterabs. 1. Die Anspr�che
der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters gehen insoweit auf die Dienstgeberin bzw.
den Dienstgeber �ber; § 53 SGB I bleibt unber�hrt.

Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber kann von der R�ckforderung des Teils des
�berzahlten Betrages, der nicht durch die f�r den Zeitraum der �berzahlung zuste-
henden Bez�ge im Sinne des Unterabs. 1 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei
denn, die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat der Dienstgeberin bzw. dem Dienst-
geber die Zustellung des Rentenbescheides schuldhaft versp�tet mitgeteilt.

(8) Der Krankengeldzuschuss wird in H�he des Unterschiedsbetrages zwischen den
tats�chlichen Barleistungen des Sozialleistungstr�gers und des Nettourlaubsent-
geltes gezahlt. Nettourlaubsentgelt ist das um die gesetzlichen Abz�ge verminderte
Urlaubsentgelt (§ 28 Abs. 10).

(9) Anspruch auf den Krankengeldzuschuss nach den Abs�tzen 3 bis 8 hat auch die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter, die bzw. der in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung befreit ist. Dabei sind f�r die Anwendung des Abs. 8 die Leistungen
zugrunde zu legen, die der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter als Pflichtversicherte
bzw. Pflichtversicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung zust�nden

Anmerkungen:

Ein Verschulden im Sinne des Abs. 1 liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunf�higkeit
vors�tzlich oder grob fahrl�ssig herbeigef�hrt wurde.
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Hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in einem Fall des Abs. 6 den Dienst vor
Ablauf der Bezugsfrist von 26 Wochen wieder aufgenommen und wird sie bzw. er
vor Ablauf von sechs Monaten aufgrund desselben Arbeitsunfalls oder derselben
Berufskrankheit erneut arbeitsunf�hig, wird der Ablauf der Bezugsfrist, wenn dies
f�r die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter g�nstiger ist, um die Zeit der Arbeitsf�hig-
keit hinausgeschoben.

§ 25 Forderungs�bergang bei Dritthaftung

(1) Kann die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter aufgrund gesetzlicher Vorschriften von
einem Dritten Schadensersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihr
bzw. ihm durch die Arbeitsunf�higkeit entstanden ist, geht dieser Anspruch insoweit
aufdieDienstgeberinbzw.denDienstgeber�ber,alsdieserderMitarbeiterinbzw.dem
Mitarbeiter Krankenbez�ge und sonstige Bez�ge gezahlt und darauf entfallende, von
der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber zu tragende Beitr�ge zur Bundesanstalt f�r
Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beitr�gen zur Sozialversicherung und zur Pflegever-
sicherung sowie Umlagen (einschließlich der Pauschalsteuer) zu Einrichtungen der
zus�tzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung abgef�hrt hat.

(2) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat der Dienstgeberin bzw. dem Dienst-
geber unverz�glich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erfor-
derlichen Angaben zu machen.

(3) Der Forderungs�bergang nach Abs. 1 kann nicht zum Nachteil der Mitarbeiterin
bzw. des Mitarbeiters geltend gemacht werden.

(4) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber ist berechtigt, die Zahlung der Kranken-
bez�ge und sonstiger Bez�ge zu verweigern, soweit die Mitarbeiterin bzw. der Mit-
arbeiter den �bergang eines Schadensersatzanspruchs gegen einen Dritten auf die
Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber verhindert, es sei denn, dass die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter die Verletzung dieser ihr bzw. ihm obliegenden Verpflichtungen
nicht zu vertreten hat.

§ 25a Jubil�umszuwendung

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erh�lt als Jubil�umszuwendung, soweit
nicht in der jeweiligen Gliedkirche oder aufgrund einer Dienstvereinbarung eine
g�nstigere Regelung besteht, bei Vollendung einer Besch�ftigungszeit

von 10 Jahren 175 E, wahlweise 1 Arbeitstag Dienstbefreiung;

von 15 Jahren 2 Tage Dienstbefreiung;

von 20 Jahren 3 Tage Dienstbefreiung;

von 25 Jahren 650 E und 1 Arbeitstag Dienstbefreiung;
wahlweise 4 Arbeitstage Dienstbefreiung;

von 30 Jahren 5 Tage Dienstbefreiung;
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von 35 Jahren 1.250 E und 1 Arbeitstag Dienstbefreiung;
wahlweise 6 Arbeitstage Dienstbefreiung;

von 40 Jahren 7 Tage Dienstbefreiung.

Die Dienstbefreiung ist auf Wunsch der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters zu erteilen
und innerhalb von sechs Monaten nach dem Ereignis zu gew�hren. Zeiten bei kirchli-
chen, diakonischen und karitativen Rechtstr�gern k�nnen angerechnet werden.

Zur Besch�ftigungszeit i. S. des Satzes 1 rechnen auf Antrag auch die Zeiten, die bei
einer Dienstgeberin bzw. einem Dienstgeber im Dienststellenverbund im Sinne des
§ 6a MVG.EKD und/oder deren Rechtsvorg�ngerin bzw. dessen Rechtsvorg�nger in
einem Dienst- und/oder Ausbildungsverh�ltnis zur�ckgelegt worden sind.

Ist bereits nach anderen Bestimmungen eine Jubil�umszuwendung gew�hrt wor-
den, so ist sie auf die Jubil�umszuwendung nach Satz 1 anzurechnen.

(2) Vollendet eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter w�hrend der Zeit eines Sonder-
urlaubsnach§§ 29Abs. 3,29aAbs. 7, f�rdendieDienstgeberinbzw. derDienstgeber
vorAntritt eindienstliches Interesse anderBeurlaubungschriftlichanerkannthat, eine
Besch�ftigungszeit nach Abs. 1, so wird ihr bzw. ihm bei Wiederaufnahme der Arbeit
die Jubil�umszuwendung f�r die zuletzt vollendete Besch�ftigungszeit gew�hrt.

§ 26 Beihilfen bei Krankheits-, Geburts- und Todesf�llen, Unterst�tzungen

(1) F�r die Gew�hrung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesf�llen sowie
von Unterst�tzungen gelten die f�r die im Diakonischen Werk und dessen Einrich-
tungen t�tigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die zust�ndigen Organe ge-
troffenen Beihilferegelungen.

(2) In Ermangelung einer Regelung nach Abs. 1 erhalten alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und die im Rahmen der Familienversicherung mitversicherten Angeh�-
rigen Beihilfe nach Abs. 3, mit Ausnahme von

a) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich im Sonderurlaub nach § 29
Abs. 3 oder § 29a Abs. 1 bis 6 befinden und deren Dienstverh�ltnis nach
§ 35 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 5 ruht, sowie

b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund der T�tigkeit ihrer Ehegat-
ten oder eingetragenen Lebenspartner im �ffentlichen Dienst oder bei
Dienstgebern, welche vergleichbare Vorschriften anwenden, im Beihilfe-
falle ber�cksichtigungsf�hige oder selbst beihilfeberechtigte Personen
darstellen, ferner

c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppen EG 8 bis EG 13 sowie
EG A 1 bis A 3.

d) Von den Ausnahmen gem. Buchst. c) kann durch Dienstvereinbarung zu
Gunsten der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter abgewichen werden. Ge-
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genstand der Dienstvereinbarung kann auch die vollst�ndige Außerkraft-
setzung des Buchst. c) sein.

(3) Die Leistungen der Beihilfe umfassen:

a) nach einer Besch�ftigungszeit von mindestens 1 Jahr f�r Zahnersatz 30 %
des eigenen Anteils an den Kosten f�r die Regelversorgungsleistung der
gesetzlichen Krankenkasse nach § 57 Abs. 1 Satz 6 und Abs. 2 Satz 6
und 7 SGB V, wobei die Beihilfeleistungen f�r Zahnersatz pro Kalenderjahr
bzw. Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter auf 511,– E begrenzt sind.

Anspruch auf Beihilfe f�r Zahnersatz nach Unterabsatz. 1 hat auch die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter, die bzw. der in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Krankenversicherung befreit ist. Dabei ist f�r die Berechnung
der Beihilfe der Eigenanteil zugrundezulegen, den die Mitarbeiterin bzw.
der Mitarbeiter als Pflichtversicherte bzw. Pflichtversicherter in der gesetz-
lichen Krankenversicherung zu tragen h�tte.

b) in Geburtsf�llen f�r die S�uglings- und Kleinkinderausstattung eine Pau-
schalbeihilfe in H�he von 255,65 E.

c) beim Tod der Ehegattin, des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspart-
nerin, des eingetragenen Lebenspartners und beim Tod eines Kindes, f�r
das ein Anspruch auf Kindergeld nach EStG oder nach dem BKGG zusteht
oder ohne Ber�cksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4
BKGG zustehen w�rde, jeweils eine Pauschalbeihilfe in H�he von 332,– E.

Die Beihilfen werden nur auf Antrag gew�hrt.

Der Antrag ist innerhalb von 6 Monaten nach Entstehen der Aufwendungen oder der
Ausstellung der Rechnung zu beantragen. F�r den Beginn der Frist ist bei Beihilfen
nach Abs. 3 Unterabs. 1 Buchst. b) der Tag der Geburt, bei Beihilfen nach Abs. 3
Unterabs. 1 Buchst. c) der Tag des Ablebens maßgebend.

Beihilfen sind nicht zusatzversorgungspflichtig.

§ 26a Sterbegeld

(1) Beim Tode der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters, die bzw. der sich nicht im
Sonderurlaub nach § 29 Abs. 3 oder § 29a Abs. 1 bis 6 befunden hat und deren bzw.
dessen Dienstverh�ltnis zur Zeit ihres bzw. seines Todes nicht nach § 35 Abs. 1
Unterabs. 1 Satz 5 geruht hat, erhalten

a) die �berlebende Ehefrau bzw. der �berlebende Ehemann, oder die �berle-
bende eingetragene Lebenspartnerin bzw. der �berlebende eingetragene
Lebenspartner

b) die Abk�mmlinge der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters,

Sterbegeld.
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(2) Sind Anspruchsberechtigte i. S. d. Abs. 1 nicht vorhanden, ist Sterbegeld auf An-
trag zu gew�hren

a) Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Geschwisterkindern
oder Stiefkindern, wenn sie zur Zeit des Todes der Mitarbeiterin bzw. des
Mitarbeiters mit dieser bzw. diesem in h�uslicher Gemeinschaft gelebt ha-
ben oder wenn die Verstorbene bzw. der Verstorbene ganz oder �berwie-
gend ihre Ern�hrerin bzw. ihr Ern�hrer gewesen ist,

b) sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krankheit oder der Bestat-
tung getragen haben, bis zur H�he ihrer Aufwendungen.

(3) Als Sterbegeld wird f�r die restlichen Kalendertage des Sterbemonats und f�r
weitere zwei Monate das Urlaubsentgelt (§ 28 Abs. 10) der bzw. des Verstorbenen
gew�hrt. Die H�he des Urlaubsentgeltes bei Teilzeitarbeit w�hrend der Elternzeit ist
aufgrund der regelm�ßigen Arbeitszeit unmittelbar vor Beginn der Elternzeit zu be-
rechnen.

Das Sterbegeld wird in einer Summe ausgezahlt.

(4) Sind an die Verstorbene bzw. den Verstorbenen Bez�ge oder Vorsch�sse �ber
den Sterbetag hinaus gezahlt worden, werden diese auf das Sterbegeld angerech-
net.

(5) Die Zahlung an eine bzw. einen der nach Abs. 1 oder Abs. 2 Berechtigten bringt
den Anspruch der �brigen gegen�ber der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber zum
Erl�schen. Sind Berechtigte nach Abs. 1 oder 2 nicht vorhanden, werden �ber den
Sterbetag hinaus gezahlte Bez�ge f�r den Sterbemonat nicht zur�ckgefordert.

(6) Wer den Tod der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters vors�tzlich herbeigef�hrt hat,
hat keinen Anspruch auf Sterbegeld.

(7) Das Sterbegeld verringert sich um den Betrag, den die Berechtigten nach Abs. 1
oder Abs. 2 als Sterbegeld aus einer zus�tzlichen Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung (§ 27) erhalten.

(Fortsetzung Seite 57)

Redaktioneller Hinweis:
Seiten 54 bis 56 derzeit unbesetzt
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VIII. ZUS�TZLICHE ALTERS- UND HINTERBLIEBENENVERSORGUNG

§ 27 Zus�tzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung

(1) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber ist verpflichtet, eine zus�tzliche Alters-
und Hinterbliebenenversorgung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters bei einer
Zusatzversorgungseinrichtung, die �berleitungsabkommen mit Zusatzversor-
gungseinrichtungen des �ffentlichen Dienstes abgeschlossen hat, sicherzustellen.
Erf�llt die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die Voraussetzungen f�r den Ab-
schluss einer Beteiligungsvereinbarung mit einer Zusatzversorgungseinrichtung
nach Satz 1 nicht und hat sie bzw. er dieses nicht zu vertreten, so hat sie bzw. er
eine andere angemessene zus�tzliche Alters- und Hinterbliebenensicherung (z. B.
Betriebsrente, Direktversicherung) sicherzustellen.

(2) Die Anwender der AVR k�nnen abweichend von der Bestimmung in Abs. 1 Satz 2
eine eigene Regelung der zus�tzlichen Alters- und Hinterbliebenensicherung festle-
gen, wenn diese die folgenden Voraussetzungen erf�llt und deshalb als angemes-
sen angesehen werden kann:

1. Die Versorgungszusage muss den Bestimmungen des Gesetzes zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) entsprechen.

2. Die Versorgungszusage muss es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern er-
m�glichen, durch eigene Leistungen beim Ausscheiden aus dem Dienst
einer Einrichtung die zus�tzliche Alters- und Hinterbliebenensicherung
aus eigenen Mitteln fortzusetzen wie auch beim Fortbestand des Dienst-
verh�ltnisses durch eigene Beitr�ge die Leistungen aufzustocken.

3. Die Versorgungszusage muss in gleicher Weise dieselben Risiken – Alter,
Invalidit�t und Hinterbliebenensicherung – abdecken wie eine kirchliche
Zusatzversorgungseinrichtung.

4. Die Versorgungszusage ist nur angemessen, wenn sie (mindestens) eine
Betriebsrente i.H v. § 33 Abs. 1 der Satzung der Evangelischen Zusatzver-
sorgungskasse (EZVK) Darmstadt gew�hrt.

5. Eine Versorgungszusage ist auch dann angemessen, wenn sie

a) bei unbefristeten Dienstverh�ltnissen erst nach Ablauf der Probezeit –
r�ckwirkend – erteilt wird;

b) bei befristeten Dienstverh�ltnissen erst nach einer ununterbrochenen
Besch�ftigungszeit von l�nger als einem Jahr erteilt wird.

6. Einzelheiten einer eigenen zus�tzlichen Alters- und Hinterbliebenensiche-
rung sind durch Dienstvereinbarung zu regeln.

(3) F�r den Fall, dass die Satzung einer Zusatzversorgungseinrichtung im Rahmen
der Pflichtversicherung eine Wahlm�glichkeit zwischen verschiedenen Beitragss�t-
zen mit unterschiedlich hohen Versorgungsleistungen er�ffnet, ist f�r bis zum
31.1.2013 eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unverminderte Pflicht-
beitrag zu leisten. F�r ab dem 1.2.2013 vorgenommene Neueinstellungen muss die
Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber entscheiden, ob sie bzw. er f�r die Mitarbeiterin
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bzw. den Mitarbeiter den unverminderten Pflichtbeitrag oder einen verminderten
Pflichtbeitrag mit der Folge entsprechend geminderter Versorgungsleistungen ent-
richtet. Im Dienstvertrag sind die jeweils nach Satz 2 gew�hlten Beitr�ge (unvermin-
derter Pflichtbeitrag / verminderter Pflichtbeitrag) zu bezeichnen. Fehlt es an einer
entsprechenden Bezeichnung im Dienstvertrag, gilt die Versorgungszusage auf
Grundlage des unverminderten Pflichtbeitrages.

Hat die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber sich nach Abs. 3 Unterabs.1 Satz 2 f�r
einen verminderten Pflichtbeitrag entschieden, wird auf Antrag der Mitarbeiterin
bzw. des Mitarbeiters die Versorgungszusage auf Basis des unverminderten Pflicht-
beitrages umgestellt. Mit der Umstellung der Versorgungszusage auf Grundlage des
unverminderten Pflichtbeitrages entsteht die Pflicht der Mitarbeiterin bzw. des Mit-
arbeiters zur Eigenbeteiligung nach Maßgabe von § 27a. Die Dienstgeberin bzw. der
Dienstgeber ist verpflichtet, die Dienstnehmerin bzw. den Dienstnehmer auf die mit
der Umstellung verbundene Verpflichtung zur Eigenbeteiligung hinzuweisen.

(4) Besteht grunds�tzlich f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung Ver-
sicherungspflicht in einer bestimmten Zusatzversorgungskasse und ist eine Mitar-
beiterin bzw. ein Mitarbeiter von der Versicherungspflicht bei dieser Zusatzversor-
gungskasse befreit, so kann ihr bzw. ihm auf ihren bzw. seinen Antrag ein Zuschuss
zu den Beitr�gen einer anderen berufsst�ndischen Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung gew�hrt werden. Dieser Zuschuss darf den Betrag nicht �berstei-
gen, den die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber an die Zusatzversorgungskasse
abzuf�hren h�tte, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter nicht von der Zusatz-
versicherungspflicht befreit worden w�re.

(5) Die auf die von der Zusatzversorgungseinrichtung erhobenen Umlagen oder Bei-
tr�ge entfallende Lohn- und Kirchensteuer tr�gt die Dienstgeberin bzw. der Dienst-
geber bis zu einer H�he von 1.752,00 E j�hrlich, solange die rechtliche M�glichkeit
zur Pauschalierung dieser Steuern besteht und so lange der Pauschallohnsteuer-
satz 20 % nicht �bersteigt.

§ 27a Eigenbeteiligung an der Alters- und Hinterbliebenenversorgung

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter beteiligt sich an den Beitr�gen zu einer
angemessenen zus�tzlichen Alters- und Hinterbliebenensicherung im Sinne des
§ 27 Abs. 1 und 2.

(2) Die Beteiligung erfolgt in H�he von 0,8 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen
Entgeltes der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters, solange der Beitragssatz 4,8 v. H.
des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts nicht �bersteigt. �ber einen Beitrags-
satz von 4,8 v. H. hinausgehende Anteile des Beitragssatzes tragen Dienstgeberin
bzw. Dienstgeber und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter je zur H�lfte.

(3) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat die Beitr�ge zu einer zus�tzlichen
Alters- und Hinterbliebenensicherung einschließlich der Beteiligung der Mitarbeite-
rin bzw. des Mitarbeiters abzuf�hren. Die Beteiligung der Mitarbeiterin bzw. des Mit-
arbeiters wird von der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber vom Arbeitsentgelt ein-
behalten. Die Beteiligung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters erfolgt f�r jeden
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Kalendermonat, f�r den die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter einen Anspruch auf
Bez�ge (Entgelt, sonstige Zuwendungen, Krankenbez�ge gem. § 24 Abs. 2) oder
einen Anspruch auf Krankengeldzuschuss – auch wenn dieser wegen der H�he
der Barleistungen des Sozialversicherungstr�gers nicht gezahlt wird – hat.

(4) Den Mitarbeitenden wird unter Bezugnahme auf § 30e Abs. 2 BetrAVG das
Recht, nach § 1b Abs. 5 Nr. 2 BetrAVG die Versicherung nach Ausscheiden aus
dem Besch�ftigungsverh�ltnis mit eigenen Beitr�gen fortzusetzen, nicht einge-
r�umt.

(5) Der Anspruch der Mitarbeitenden nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz in Ver-
bindung mit § 1a Abs. 3 BetrAVG, zu verlangen, dass die Voraussetzungen f�r eine
F�rderung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG erf�llt werden, ist ausgeschlossen,
wenn die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber Mitglied in einer Zusatzversorgungs-
einrichtung ist, die diese F�rderungsm�glichkeit nicht vorsieht.

(6) Der Anspruch der Mitarbeitenden nach § 1 Abs. 2 Nr. 4, zweiter Halbsatz Betr-
AVG in Verbindung mit § 1a Abs. 4 BetrAVG auf Fortf�hrung der Versicherung mit
eigenen Beitr�gen in entgeltlosen Zeiten w�hrend eines bestehenden Besch�fti-
gungsverh�ltnisses ist f�r die Pflichtversicherung ausgeschlossen.

Anmerkung:

F�r Einrichtungen der ambulanten Pflege bzw. wirtschaftlich selbstst�ndige Teile
von Einrichtungen der ambulanten Pflege (z. B. Diakonie-Stationen) und deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter finden vorstehende Regelungen erst dann Anwen-
dung, wenn ab dem 1.1.2015 eine lineare Entgelterh�hung i. H. v. mindestens 1,5 %
einzeln oder in der Summe wirksam wird.

§ 27b Entgeltumwandlung

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter kann verlangen, dass von seinen bzw. ihren
zuk�nftigen Entgeltanspr�chen bis zu 4 % der jeweiligen j�hrlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze der Rentenversicherung f�r die betriebliche Altersversorgung verwen-
det werden, soweit dieser H�chstbetrag nicht bereits durch Beitr�ge f�r die Pflicht-
versicherung ausgesch�pft ist. Bei der Entgeltumwandlung darf 1/160 der Bezugs-
gr�ße nach § 18 Abs. 1 SGB IV nicht unterschritten werden. Durch Vereinbarung
zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und der Dienstgeberin bzw. dem
Dienstgeber kann die Grenze von 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze
�berschrittem werden.

(Fortsetzung Seite 61)
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(2) Die rentenversicherungspflichtige Mitarbeiterin bzw. der rentenversicherungs-
pflichtige Mitarbeiter kann verlangen, dass die Voraussetzungen f�r eine F�rderung
nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 des EStG erf�llt werden, wenn die betriebliche Alters-
versorgung �ber einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktver-
sicherung durchgef�hrt wird.

(3) Umgewandelt werden k�nnen zuk�nftige Anspr�che auf

a) das Grundentgelt,

b) die Jahressonderzahlung nach Anlage 14,

c) – gestrichen –

d) die verm�genswirksamen Leistungen nach Anlage 12.

Zwischen der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber und der Mitarbeiterin bzw. dem
Mitarbeiter k�nnen andere zul�ssige Arten der Entgeltumwandlung vereinbart wer-
den.

(4) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter muss Art und Umfang der Entgeltumwand-
lung mindestens einen Monat vorher in Textform geltend machen.

(5) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber bietet einen Durchf�hrungsweg an. Wei-
tere zul�ssige Durchf�hrungswege f�r die betriebliche Altersversorgung durch Ent-
geltumwandlung k�nnen in einer Dienstvereinbarung festgelegt werden.

§ 27c Zuschuss f�r Betr�ge der Entgeltumwandlung

(1) Auszubildende sowie Mitarbeitende der EG 1 bis 8 mit Entgeltumwandlungsver-
einbarungen, die bis einschließlich 31.12.2018 geschlossen wurden, erhalten bei
einem im Kalenderjahr insgesamt entrichteten sozialversicherungsfreien Entgelt-
umwandlungsbetrag von mindestens 600,– E f�r das jeweilige Kalenderjahr einen
Dienstgeberzuschuss von 240,– E. Der Dienstgeberzuschuss betr�gt bei sonst glei-
chen Voraussetzungen bei Mitarbeitenden der EG 9 bis 13 sowie A 1 bis A 3 120,– E.
Der Dienstgeberzuschuss wird im Dezember des laufenden Kalenderjahres als Zu-
schuss auf das monatliche Bruttoentgelt gezahlt. Bei unterj�hrig beginnenden oder
endenden Entgeltumwandlungen wird der Zuschuss anteilig bezogen auf die in
Satz 1 genannte Mindestsumme i. H. von 600,– E geleisteten Zahlungen mit der
Gehaltsabrechnung, in der letztmalig eine Entgeltumwandlung wirksam wird, sp�-
testens im Dezember des laufenden Kalenderjahres gezahlt.

(1a) Alternativ zu Abs. 1 kann der Dienstgeberzuschuss auch anteilig als monatlicher
Zuschuss gew�hrt werden.

(2) Mitarbeitende, die aufgrund einer Entgeltumwandlungsvereinbarung, die bis zum
31.12.2004 geschlossen wurde, einmal im Kalenderjahr einen sozialversicherungs-
freien Entgeltumwandlungsbetrag von mindestens 250,– E leisten, erhalten im je-
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weiligen Kalenderjahr einen Dienstgeberzuschuss in H�he von 20 % des Umwand-
lungsbetrages, maximal bis zu einer Obergrenze gem. Abs. 1.

(3) Der Dienstgeberzuschuss kann nur entweder nach Abs. 1 oder Abs. 2 in An-
spruch genommen werden. Betr�ge, die aufgrund § 27a geleistet werden, werden
nicht bezuschusst.

(4) Auszubildenden und Mitarbeitenden wird auf ihren Antrag hin der Zuschuss zur
Entgeltumwandlung nicht nach den Abs. 1 bis 3, sondern nach den Vorgaben des
Absatzes 6 gew�hrt.

(5) Auszubildende sowie Mitarbeitende mit Entgeltumwandlungsvereinbarungen,
die ab dem 1. Januar 2019 geschlossen wurden, erhalten f�r Entgeltumwandlungen
einen Dienstgeberzuschuss ausschließlich nach den Vorgaben des Absatzes 6.

(6) Voraussetzung des Dienstgeberzuschusses ist, dass der Dienstgeber durch die
Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeitr�ge einspart. Der Dienstgeberzu-
schuss betr�gt f�r die ersten aus dem Bruttogehalt umgewandelten (bis zu) 800,– E

einen Zuschuss von 30 % des Umwandlungsbetrages. �ber diesen Betrag hinaus-
gehende Umwandlungsbetr�ge werden in H�he der gesetzlichen Regelung (§ 1a
Abs. 1a BetrAVG) bezuschusst.

Der Dienstgeberzuschuss wird sp�testens im Dezember des laufenden Kalender-
jahres an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung wei-
tergeleitet. Bei unterj�hrig endenden Entgeltumwandlungen wird der Zuschuss mit
der Gehaltsabrechnung, in der letztmalig eine Entgeltumwandlung wirksam wird,
sp�testens im Dezember des laufenden Kalenderjahres gezahlt.
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IX. URLAUB

§ 28 Erholungsurlaub

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erh�lt in jedem Urlaubsjahr den gesetzli-
chen Mindesturlaub nach dem BUrlG als Erholungsurlaub unter Zahlung des Ur-
laubsentgeltes. Dar�ber hinaus erh�lt jede Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter in
jedem Urlaubsjahr zus�tzlich Mehrurlaub unter Zahlung des Urlaubsentgeltes Ur-
laubsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Erholungsurlaub dient der Erhaltung der Gesundheit und soll deshalb grund-
s�tzlich zusammenh�ngend gew�hrt und genommen werden, sofern nicht drin-
gende dienstliche oder in der Person der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters lie-
gende Gr�nde eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen.

Der Urlaub Ist zu gew�hren, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter dies im
Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation (§ 24
Abs. 1 Unterabs. 2) verlangt.

(3) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubsw�nsche der Mitarbei-
terin bzw. des Mitarbeiters zu ber�cksichtigen, es sei denn, dass ihrer Ber�cksich-
tigung dringende dienstliche Belange oder Urlaubsw�nsche anderer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die unter sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdienen, ent-
gegenstehen.

(4) Der volle Urlaubsanspruch kann erst nach Ablauf von sechs Monaten, bei Ju-
gendlichen nach Ablauf von drei Monaten (Wartezeit) nach der Einstellung geltend
gemacht werden.

(5) Beginnt oder endet das Dienstverh�ltnis im Laufe des Urlaubsjahres, so betr�gt
der Urlaubsanspruch ein Zw�lftel f�r jeden vollen Besch�ftigungsmonat. Der An-
spruch auf den Mindesturlaub nach BUrlG beim Ausscheiden nach erf�llter Warte-
zeit in der zweiten H�lfte des Kalenderjahres und der Anspruch auf den Mindest-
urlaub nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) bleiben unber�hrt.

Scheidet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter wegen verminderter Erwerbsf�hig-
keit (§ 35) oder durch Erreichung der Altersgrenze (§ 36) aus dem Dienstverh�ltnis
aus, so betr�gt der Urlaubsanspruch sechs Zw�lftel, wenn das Dienstverh�ltnis in
der ersten H�lfte, und zw�lf Zw�lftel, wenn es in der zweiten H�lfte des Urlaubs-
jahres endet. Unterabs. 2 Satz 1 gilt nicht, wenn der Urlaub nach § 28a Abs. 4 zu
vermindern ist.

Bruchteile von Urlaubstagen werden – bei mehreren Bruchteilen nach ihrer Zusam-
menrechnung – einmal im Urlaubsjahr auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet;
§ 28a Abs. 5 Unterabs. 5 bleibt unber�hrt.

Hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bereits Urlaub �ber den ihm zustehenden
Umfang hinaus erhalten, so kann das daf�r gezahlte Urlaubsentgelt (Abs. 10) nicht
zur�ckgefordert werden.
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(6) Bei neueingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird ein bereits von einer
fr�heren Dienstgeberin bzw. einem fr�heren Dienstgeber f�r das laufende Urlaubs-
jahr gew�hrter Urlaub auf die Urlaubsdauer angerechnet. Die Dienstgeberin bzw.
der Dienstgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Dienstverh�ltnisses der Mit-
arbeiterin bzw. dem Mitarbeiter eine Bescheinigung �ber den im laufenden Urlaubs-
jahr gew�hrten oder abgegoltenen Urlaub auszuh�ndigen.

(7) Der Urlaub ist sp�testens bis zum Ende des Urlaubsjahres anzutreten. Kann der
Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres nicht angetreten werden, ist er bis zum
30. April des folgenden Urlaubsjahres anzutreten. Kann der Urlaub aus dienstlichen
oder betrieblichen Gr�nden oder wegen Dienstunf�higkeit nicht bis zum 30. April
angetreten werden, ist er bis zum 30. Juni anzutreten. War ein innerhalb des Ur-
laubsjahres f�r dieses Urlaubsjahr festgelegter Urlaub auf Veranlassung der Dienst-
geberin bzw. des Dienstgebers in die Zeit nach dem 31. Dezember des Urlaubsjah-
res verlegt worden und konnte er wegen Dienstunf�higkeit nicht nach Satz 2 bis zum
30. Juni angetreten werden, ist er bis zum 30. September anzutreten.

Der �ber den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus gew�hrte Mehrurlaub nach Anlage
6 bzw. 6a (vgl. § 28a Abs. 1 Unterabs. 2) verf�llt unabh�ngig von den Gr�nden, die
dazu f�hrten, dass er nicht genommen werden konnte, sp�testens am 30.9. des
Folgejahres.

Bei der Gew�hrung von Erholungsurlaub wird zun�chst nach der Gew�hrung von
Resturlaub aus dem Vorjahr der gesetzlichen Erholungsurlaub, danach etwaiger Zu-
satzurlaub und anschließend Mehrurlaub nach § 28a Abs. 1 gew�hrt.

Wird die Wartezeit (Abs. 4) erst nach Ablauf des Urlaubsjahres erf�llt, ist der Urlaub
sp�testens bis zum Ende des folgenden Urlaubsjahres anzutreten. Urlaub, der nicht
innerhalb der genannten Fristen angetreten ist, verf�llt.

(8) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ohne Erlaubnis w�hrend des Urlaubs eine
dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbst�tigkeit aus�ben, verlieren hierdurch
den Anspruch auf das Urlaubsentgelt f�r die Tage der Erwerbst�tigkeit.

(9) Erkrankt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter w�hrend des Urlaubs und zeigt sie
bzw. er dies unverz�glich an, so werden die durch �rztliches Zeugnis nachgewiese-
nen Krankheitstage, an denen die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter arbeitsunf�hig
war, auf den Urlaub nicht angerechnet; § 10 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Mitarbei-
terin bzw. der Mitarbeiter hat sich nach planm�ßigem Ablauf seines Urlaubs oder,
falls die Krankheit l�nger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsf�higkeit zur
Arbeitsleistung zur Verf�gung zu stellen. Der Antritt des restlichen Urlaubs wird
neu festgesetzt.

(10) Das Urlaubsentgelt bemisst sich grunds�tzlich nach dem durchschnittlichen
Arbeitsverdienst, das die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in den letzten 13 Wochen
vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat. Bei Entgelterh�hungen nicht nur vor�ber-
gehender Natur, die w�hrend des Berechnungszeitraums oder des Urlaubs eintre-
ten, ist von dem erh�hten Entgelt auszugehen. Entgeltk�rzungen, die im Berech-
nungszeitraum in Folge von Kurzarbeit, Arbeitsausf�llen oder unverschuldeter Ar-
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beitsvers�umnis eintreten, bleiben f�r die Berechnung des Urlaubsentgeltes außer
Betracht.

Bei monatlicher Abrechnung treten an die Stelle der letzten 13 Wochen gem.
Abs. 10 die letzten 3 abgerechneten Monate.

Bei einer unterj�hrigen Ver�nderung der vereinbarten regelm�ßigen w�chentlichen
Arbeitszeit bemisst sich das Urlaubsentgelt abweichend von Absatz 1 f�r vor dem
Ver�nderungszeitpunkt noch nicht vollst�ndig genommener Urlaubstage nach
Maßgabe der diesen zugrunde liegenden Arbeitszeit. Abweichend von Unterabsatz
1 Satz 1 und Unterabsatz 2 ist Bezugszeitpunkt der Bemessung des Urlaubsentgel-
tes nicht der Beginn des Urlaubs, sondern das Wirksamwerden der jeweiligen Ver-
�nderung der regelm�ßigen w�chentlichen Arbeitszeit.

Durch eine nicht erzwingbare Dienstvereinbarung kann vereinbart werden, dass
stattdessen auf Antrag der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters abweichend von
§ 9b Abs. 3 die Zeiten des auf Grund von Urlaubs entschuldigten bezahlten Fern-
bleibens nicht mit einem F�nftel der ver�nderten, sondern mit der unver�nderten
arbeitsvertraglich vereinbarten w�chentlichen Arbeitszeit pro Fehltag gutzuschrei-
ben ist. Entsprechendes gilt, wenn statt einer 5-Tage-Woche eine abweichende Ver-
einbarung �ber die Anzahl der Arbeitstage pro Woche getroffen worden war. Der
Antrag ist zusammen mit dem Antrag auf Gew�hrung des unverminderten Rest-Ur-
laubs zu stellen.

Anmerkungen:

Nach h�chstrichterlicher Rechtsprechung ist bei langj�hrig arbeitsunf�hig erkrank-
ten Arbeitnehmern die Regelung des § 7 Abs. 3 Satz 3 BurIG unionsrechtskonform
so auszulegen, dass der gesetzliche Urlaubsanspruch 15 Monate nach Ablauf des
Urlaubsjahres verf�llt, wenn die Arbeitsunf�higkeit des Dienstnehmers �ber diesen
Zeitraum hinaus ununterbrochen andauert. Die Verl�ngerung des �bertragungszeit-
raums bei Langzeiterkrankung gilt grunds�tzlich nur f�r den gesetzlich vorgesehe-
nen Mindesturlaub und Zusatzurlaub gem. § 125 SGB IX.

Ergibt die Zw�lftelung des Urlaubsanspruchs nach Abs. 5 Unterabs. 1 Satz 1 bei
einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter, die bzw. der nach erf�llter Wartezeit in
der zweiten H�lfte des Kalenderjahres ausscheidet, weniger als 20 Arbeitstage (bei
der 5-Tage-Woche), so ist gem. Satz 2 der gesetzliche Mindesturlaub nach § 3
Abs. 1 BUrlG zu gew�hren. Er betr�gt 24 Werktage bzw. 20 Arbeitstage bei der
5-Tage-Woche.

Bei der Anwendung des Abs. 7 ist zu beachten, dass gem. § 17 Abs. 2 Satz 2
MuSchG die Dienstnehmerin nach Ablauf der mutterschutzrechtlichen Schutzfris-
ten einen noch bestehenden Resturlaub im laufenden oder im n�chsten Urlaubs-
jahr beanspruchen kann. Zudem hat die Dienstgeberin bzw. Dienstgeber gem.
§ 17 Abs. 2 BEEG bei Inanspruchnahme der Elternzeit einen noch bestehenden
Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im n�chsten Urlaubsjahr zu
gew�hren.

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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Bei monatlicher Abrechnung treten an die Stelle der letzten 13 Wochen gem. Abs. 10
die letzten 3 abgerechneten Monate.

(a) F�r den Nachweis und die Auszahlung des Urlaubsentgeltes kann die fol-
gende Verfahrensweise gew�hlt werden: Das Entgelt (§ 14 Abs. 1) und die
in Monatsbetr�gen festgelegten Zulagen werden weitergezahlt Der Teil des
Entgeltes, welcher nicht in Monatsbetr�gen festgelegt ist, wird nach Maß-
gabe folgender Berechnungsformel durch einen „Aufschlag“ f�r jeden Ur-
laubstag ber�cksichtigt:

(Fortsetzung Seite 65)
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65
Grundwerk - 15. Februar 2013

Bei Zugrundelegung einer 6-Tage-Woche:

unständige Bezüge der letzten
13 Wochen bzw. der letzten Urlaubstage, an
3 abgerechneten Monate denen ohne Urlaub
--------------------------------------------------------------------------------------------------------x hätte gearbeitet

78 werden müssen

Bei Zugrundelegung einer 5-Tage-Woche:

unständige Bezüge der letzten
13 Wochen bzw. der letzten Urlaubstage, an
3 abgerechneten Monate denen ohne Urlaub
--------------------------------------------------------------------------------------------------------x hätte gearbeitet

65 werden müssen

(b) Krankheitstage, für die lediglich ein Krankengeldzuschuss gezahlt wird,
bleiben als Entgeltkürzungen bei der Ermittlung des Durchschnittsent-
geltes außer Betracht: In diesem Fall verringert sich das im Berech-
nungszeitraum gezahlte Entgelt um die geleisteten Zuschüsse und der
Divisor der Berechnungsformel verkürzt sich um die entsprechende An-
zahl der Krankheitstage.

§ 28a Dauer des Erholungsurlaubs

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erhält einen gesetzlichen Mindesturlaub
nach Maßgabe des Bundesurlaubsgesetzes bzw. des JArbSchG.

Darüber hinaus erhält die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter Mehrurlaub, der sich
unter Zugrundelegung einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 5 Tage
nach Anlage 6, unter Zugrundelegung einer Verteilung der wöchentlichen Ar-
beitszeit auf 6 Tage nach Anlage 6a richtet.

(2) - gestrichen -

(3) Zusatzurlaub wird neben dem Erholungsurlaub nur bis zu insgesamt fünf Ar-
beitstagen gewährt. Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen
im Urlaubsjahr zusammen 34 Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche nicht über-
schreiten. Bei einer anderweitigen Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit erhöht oder vermindert sich die höchstmögliche Anzahl der Urlaubs-
tage entsprechend. Satz 1 bis 3 ist auf gesetzlichen Zusatzurlaub (z. B. für
schwerbehinderte Menschen - SGB IX) und auf Zusatzurlaub nach § 28b nicht
anzuwenden.
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(4) Die Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs
mit Ausnahme des Zusatzurlaubs nach dem SGB IX vermindert sich für jeden
vollen Kalendermonat eines Sonderurlaubs nach § 29 Abs. 3, § 29a Abs. 1 bis 6
oder eines Ruhens des Dienstverhältnisses nach § 35 Abs. 1 Unterabs. 3 um ein
Zwölftel. Die Verminderung unterbleibt für 3 Kalendermonate eines Sonder-
urlaubs zum Zwecke der beruflichen Fortbildung, wenn eine Anerkennung nach
§ 29 Abs. 3 Satz 2 vorliegt.

(5) Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Mitarbeiterin bzw. der Mit-
arbeiter dienstplanmäßig oder betriebsüblich zu arbeiten hat oder zu arbeiten
hätte, mit Ausnahme der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die
kein Freizeitausgleich gewährt wird. Endet ein Schichtdienst nicht an dem
Kalendertag, an dem er begonnen hat, gilt als Arbeitstag der Kalendertag, an
dem der Schichtdienst begonnen hat.

Ist die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit regelmäßig oder
dienstplanmäßig im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf mehr als fünf Arbeits-
tage in der Kalenderwoche verteilt, erhöht sich der Urlaub für jeden zusätzlichen
Arbeitstag im Urlaubsjahr um 1/260 des Urlaubs nach Anlage 6 zuzüglich eines
etwaigen Zusatzurlaubs.

Ist die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit regelmäßig oder
dienstplanmäßig im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Ar-
beitstage in der Kalenderwoche verteilt, vermindert sich der Urlaub für jeden zu-
sätzlichen arbeitsfreien Tag im Urlaubsjahr um 1/260 des Urlaubs nach Anlage 6
zuzüglich eines etwaigen Zusatzurlaubs.

Wird die Verteilung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit während des Urlaubsjahres auf Dauer oder jahreszeitlich bedingt vorüber-
gehend geändert, ist die Zahl der Arbeitstage zugrunde zu legen, die sich
ergeben würde, wenn die für die Urlaubszeit maßgebende Verteilung der
Arbeitszeit für das ganze Urlaubsjahr gelten würde.

Verbleibt nach der Berechnung des Urlaubs nach den Unterabs. 2 bis 4 ein
Bruchteil eines Urlaubstages von 0,5 oder mehr, wird er auf einen vollen Ur-
laubstag aufgerundet; ein Bruchteil von weniger als 0,5 bleibt unberücksichtigt.

(6) Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist die Beschäftigungszeit,
die die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter im Laufe des Urlaubsjahres vollendet.

Übergangsregelung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich vor dem 01. Januar 2013 breits in ei-
nem Dienstverhältnis befunden haben und nach der bis zum 31. Dezember 2012
geltenden Fassung der Anlage 6 bzw. 6a einen höheren Urlaubsanspruch hatten
bzw. im Urlaubsjahr 2013 erhalten hätten als sich nach Anlage 6 bzw. 6a in der
ab 01. Januar 2013 geltenden Fassung ergeben würde, behalten übergangs-
weise diesen Urlaubsanspruch solange, bis die Tabellenwerte der ab 01. Janu-



ar 2013 geltenden Fassung der Anlage 6, 6a (Bemessung nach Besch�ftigungszeit)
diese H�he erreichen (�bergangsfrist).

§ 28b Zusatzurlaub f�r Schichtarbeit, Nachtarbeit, n�chtlichen Bereitschafts-
dienst und n�chtlichen Rufbereitschaftsdienst

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Arbeit st�ndig nach einem Schicht-
plan (Dienstplan) zu erheblich unterschiedlichen Zeiten (in Schichtarbeit, im Bereit-
schaftsdienst und Rufbereitschaftsdienst oder im h�ufigen unregelm�ßigen Wech-
sel mit Abweichungen von mindestens drei Stunden) beginnen oder beenden, er-
halten bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens

110 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag,
220 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage,
330 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage,

Zusatzurlaub im Urlaubsjahr.

Zeiten eines n�chtlichen Bereitschaftsdienstes werden f�r alle Mitarbeiter entspre-
chend den Prozents�tzen der Anlage 8 A. Abs. 3 Buchst. a) und b) bzw. Anlage 8 B.
als Arbeitszeit gewertet, wobei davon abweichend diese Prozents�tze um 10 v. H.
erh�ht werden. Anfallende Arbeit im n�chtlichen Rufbereitschaftsdienst einschließ-
lich einer etwaigen Wegezeit wird mit 100 v. H. als Arbeitszeit gewertet.

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht
erf�llen, erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens

150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag,
300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage,
450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage,
600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage,

Zusatzurlaub im Urlaubsjahr.

(3) F�r die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sp�testens mit Ablauf des Urlaubs-
jahres, in dem der Anspruch auf Zusatzurlaub entsteht, das 50. Lebensjahr vollendet
haben, erh�ht sich der Zusatzurlaub um einen Arbeitstag. Nach Vollendung des
57. Lebensjahres erh�ht sich der Zusatzurlaub um weitere zwei Arbeitstage im
Urlaubsjahr.

(4) Bei der Berechnung der Nachtarbeitsstunden nach den Abs. 1 und 2 werden die
im Rahmen der regelm�ßigen Arbeitszeit nach § 9 sowie im Bereitschafts- und Ruf-
bereitschafsdienst in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr dienstplanm�ßig
bzw. betriebs�blich geleisteten Arbeitsstunden bzw. Bereitschaftsdienststunden
ber�cksichtigt. Nicht ber�cksichtigt werden �berstunden. Abs. 1 und 2 gelten auch
f�r die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren regelm�ßige Arbeitszeit nach § 9
Abs. 3 verl�ngert ist.

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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(5) Zusatzurlaub nach den Abs. 1 und 2 darf insgesamt vier – in den F�llen des Abs. 3
f�nf – Arbeitstage f�r das Urlaubsjahr nicht �berschreiten. In den F�llen des Abs. 3
kann sich der Zusatzurlaub auf bis zu 7 Arbeitstage f�r das Urlaubsjahr erh�hen,
wenn die Nachtarbeitsstunden nach den Abs. 1 und 2 dienstplanm�ßig vorgesehen
bzw. angeordnet waren.

(6) Bei nichtvollbesch�ftigten Mitarbeiterinnen und nichtvollbesch�ftigten Mitarbei-
tern ist die Zahl der in den Abs. 1 und 2 geforderten Arbeitsstunden entsprechend
dem Verh�ltnis der vereinbarten durchschnittlichen regelm�ßigen Arbeitszeit zur re-
gelm�ßigen Arbeitszeit einer entsprechenden vollbesch�ftigten Mitarbeiterin bzw.
eines entsprechenden vollbesch�ftigten Mitarbeiters zu k�rzen. Ist die vereinbarte
Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weniger als f�nf Arbeitstage in der
Kalenderwoche verteilt, ist der Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung des
§ 28a Abs. 5 Unterabs. 3 und 5 zu ermitteln.

(7) Der Zusatzurlaub bemisst sich nach der bei derselben Dienstgeberin bzw. dem-
selben Dienstgeber im vorangegangenen Kalenderjahr erbrachten Arbeitsleistung.
Der Anspruch auf Zusatzurlaub entsteht mit Beginn des auf die Arbeitsleistung fol-
genden Urlaubsjahres.

§ 28c Urlaubsabgeltung

(1) Ist im Zeitpunkt der K�ndigung des Dienstverh�ltnisses der Urlaubsanspruch
noch nicht erf�llt, soll der Urlaub, soweit dies dienstlich oder betrieblich m�glich ist,
w�hrend der K�ndigungsfrist gew�hrt und genommen werden. Soweit der Urlaub
nicht gew�hrt werden kann oder die K�ndigungsfrist nicht ausreicht, ist der Urlaub
abzugelten. Entsprechendes gilt, wenn das Dienstverh�ltnis durch Aufl�sungsver-
trag oder verminderter Erwerbsf�higkeit endet oder wenn das Dienstverh�ltnis nach
§ 35 Abs. 1 Unterabs. 3 zum Ruhen kommt und deshalb ein zu diesem Zeitpunkt
bereits erworbener Urlaubsanspruch im laufenden Urlaubsjahr nicht mehr erf�llt
werden kann. Ist der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter wegen eines vors�tzlichen
schuldhaften Verhaltens außerordentlich gek�ndigt worden oder hat die Mitarbeite-
rin bzw. der Mitarbeiter das Dienstverh�ltnis unberechtigterweise gel�st, wird ledig-
lich derjenige Urlaubsanspruch abgegolten, der der Mitarbeiterin bzw. dem Mitar-
beiter nach gesetzlichen Vorschriften noch zustehen w�rde.

(2) F�r jeden abzugeltenden Urlaubstag werden bei der 5-Tage-Woche 3/65, bei der
6-Tage-Woche 1/26 des Urlaubsentgelts gezahlt, die der Mitarbeiterin bzw. dem
Mitarbeiter zugestanden h�tte, wenn sie bzw. er w�hrend des ganzen Kalendermo-
nats, in dem sie bzw. er ausgeschieden ist, Erholungsurlaub gehabt h�tte. In ande-
ren F�llen ist der Bruchteil entsprechend zu ermitteln.

§ 29 Sonderurlaub

(1) – gestrichen –

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Einvernehmen mit der Dienstgeberin
bzw. dem Dienstgeber an fachlichen Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen
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oder an berufsst�ndischen Tagungen teilnehmen, kann hierf�r in angemessenem
Umfange Sonderurlaub gew�hrt werden.

(3) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
unter Fortfall ihrer bzw. seiner Bez�ge Sonderurlaub erhalten, soweit es die dienst-
lichen oder betrieblichen Verh�ltnisse gestatten. Diese Zeit gilt nicht als Besch�fti-
gungszeit nach § 11a, es sei denn, dass die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber vor
Antritt des Sonderurlaubs ein dienstliches Interesse an der Beurlaubung schriftlich
anerkannt hat.

§ 29a Beurlaubung und Teilzeitbesch�ftigung in besonderen F�llen

(1) Eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter ist auf Antrag unter Fortfall ihrer bzw. seiner
Bez�ge zu beurlauben, wenn sie bzw. er

a) ein Kind unter 18 Jahren oder

b) eine nach �rztlichem Gutachten pflegebed�rftige Angeh�rige bzw. einen
nach �rztlichem Gutachten pflegebed�rftigen Angeh�rigen

tats�chlich betreut oder pflegt und dringende dienstliche oder betriebliche Verh�lt-
nisse dem nicht entgegenstehen.

(2) Die Beurlaubung erfolgt in den F�llen des Abs. 1 Buchst. a) f�r mindestens ein
Jahr, in den F�llen des Abs. 1 Buchst. b) f�r mindestens sechs Monate, l�ngstens
drei Jahre. Sie kann einmalig l�ngstens um weitere drei Jahre verl�ngert werden. Die
Verl�ngerung ist sp�testens drei Monate vor Ablauf des Beurlaubungszeitraumes zu
beantragen.

(3) Entgeltliche Besch�ftigungen w�hrend des Sonderurlaubs bed�rfen der schrift-
lichen Zustimmung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers. Die Zustimmung soll
erteilt werden, wenn die Besch�ftigung dem Zweck der Beurlaubung nicht wider-
spricht.

(4) Die Beurlaubung kann vorzeitig nur beendet werden, wenn der Beurlaubungs-
grund entf�llt oder andere wichtige Gr�nde vorliegen und dienstliche oder betrieb-
liche Verh�ltnisse dem nicht entgegenstehen, insbesondere erst nach Beendigung
des Dienstverh�ltnisses einer f�r den Beurlaubten eingestellten Ersatzkraft.

(5) Eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter soll nach achtj�hriger Betriebszugeh�rig-
keit auf Antrag auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 f�r die Dauer
von h�chstens einem Jahr beurlaubt werden, sofern es die dienstlichen und betrieb-
lichen Verh�ltnisse gestatten. Abs. 2 findet keine Anwendung.

(6) Eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter soll auf Antrag auch ohne Vorliegen der
Voraussetzungen des Abs. 1 beurlaubt werden, wenn dadurch zeitweilig Arbeitslose
oder Berufsanf�ngerinnen bzw. Berufsanf�nger eingestellt werden k�nnen und es
die dienstlichen und betrieblichen Verh�ltnisse gestatten. Die Beurlaubung erfolgt
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f�r mindestens ein Jahr, l�ngstens drei Jahre. Im �brigen gilt Abs. 2 Satz 2 und
Satz 3.

(7) Zeiten einer Beurlaubung gelten nicht als Besch�ftigungszeit nach § 11a, es sei
denn, dass die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber vor Antritt der Beurlaubung ein
dienstliches Interesse an der Beurlaubung vorher schriftlich anerkannt hat.

(8) Dem Antrag einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters, anstelle einer Beurlau-
bung ihre bzw. seine regelm�ßige w�chentliche Arbeitszeit zu reduzieren, soll ent-
sprochen werden. Die Reduzierung der regelm�ßigen w�chentlichen Arbeitszeit ist
auf Antrag auf bis zu f�nf Jahre zu befristen. Eine Verl�ngerung ist m�glich. Der
entsprechende Antrag soll sp�testens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Re-
duzierung der regelm�ßigen w�chentlichen Arbeitszeit gestellt werden.

(9) In allen sonstigen F�llen soll dem Antrag einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbei-
ters, ihre bzw. seine regelm�ßige w�chentliche Arbeitszeit auf Dauer zu reduzieren,
entsprochen werden. Diese Mitarbeiterin bzw. dieser Mitarbeiter soll bei sp�terer
Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienst-
lichen bzw. betrieblichen M�glichkeiten bevorzugt ber�cksichtigt werden.

Dem Antrag einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters, ihre bzw. seine w�chentli-
che Arbeitszeit befristet zu reduzieren, ist zu entsprechen, wenn nicht dringende
dienstliche Gr�nde dem entgegenstehen. Die Befristung kann bis zu f�nf Jahren
betragen. Eine Verl�ngerung ist m�glich. Der entsprechende Antrag Ist sp�testens
drei Monate vor Ablauf der befristeten Reduzierung der Arbeitszeit zu stellen.
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X. BEENDIGUNG DES DIENSTVERH�LTNISSES

§ 30 Ordentliche K�ndigung

(1) Unbefristete Dienstverh�ltnisse k�nnen von beiden Vertragsparteien nach vor-
heriger schriftlicher K�ndigung gel�st werden.

Die K�ndigungsfrist betr�gt f�r beide Vertragsparteien bei einer Besch�ftigungszeit
(§ 11a)

bis zu 1 Jahr 1 Monat;

zum Schluss eines Kalendermonats,

nach einer Besch�ftigungszeit

von mehr als 1 Jahr 6 Wochen,
von mindestens 5 Jahren 3 Monate,
von mindestens 8 Jahren 4 Monate,
von mindestens 10 Jahren 5 Monate,
von mindestens 12 Jahren 6 Monate

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. Sofern in den gesetzlichen Bestimmungen
l�ngere K�ndigungsfristen vorgesehen sind, gelten diese.

Innerhalb der Probezeit (§ 8) kann das Dienstverh�ltnis jederzeit mit einer Frist von
zwei Wochen zum Ende eines Kalendertages gek�ndigt werden.

Zum Ende der Elternzeit kann die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter das Dienstver-
h�ltnis nur unter Einhaltung einer K�ndigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines
Kalendertages k�ndigen.

(2) Das befristete Dienstverh�ltnis endet mit Ablauf der im Dienstvertrag kalender-
m�ßig bestimmten Frist (zeitliche Befristung) oder mit Eintritt des im Dienstvertrag
bestimmten Ereignisses (Zweckbefristung). Befristete Dienstverh�ltnisse k�nnen
auch vor ihrem nach Satz 1 zu bestimmenden Ende gek�ndigt werden. Innerhalb
der Probezeit (§ 8) kann das befristete Dienstverh�ltnis jederzeit mit einer Frist von
zwei Wochen zum Ende eines Kalendertages gek�ndigt werden.

Nach Ablauf der Probezeit (§ 8) betr�gt die K�ndigungsfrist f�r beide Vertragspar-
teien f�r zweckbefristete und zeitlich befristete Dienstverh�ltnisse bei einer Be-
sch�ftigungszeit

bis zu 6 Monaten 2 Wochen

zum Ende eines Kalendermonats,
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nach einer Besch�ftigungszeit

von mehr als 6 Monaten 1 Monat,
von mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahren 6 Wochen

zum Schluss eines Kalendermonats. Nach einer Besch�ftigungszeit von mehr als
zwei Jahren gelten die K�ndigungsfristen des Abs. 1 Unterabs. 2.

Endet das zweckbefristete Dienstverh�ltnis durch das im Dienstvertrag bezeichnete
Ereignis, so hat die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber der Mitarbeiterin bzw. dem
Mitarbeiter den Zeitpunkt der Beendigung sp�testens zwei Wochen vorher mitzutei-
len, wenn das Dienstverh�ltnis bis zu sechs Monaten gedauert hat. Bei einer Dauer
von mehr als 6 Monaten muss die Beendigung sp�testens vier Wochen vorher mit-
geteilt werden. Der Anspruch auf Zahlung der Bez�ge erlischt fr�hestens zwei Wo-
chen nach Zugang dieser Mitteilung.

(3) Nach einer Besch�ftigungszeit (§ 11a) von 15 Jahren, fr�hestens jedoch nach
Vollendung des 40. Lebensjahres, ist eine ordentliche K�ndigung durch die Dienst-
geberin bzw. den Dienstgeber ausgeschlossen, soweit nicht § 31 etwas anderes
bestimmt.

§ 31 Sonderregelung f�r unk�ndbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Das Dienstverh�ltnis einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters, der bzw. dem
gegen�ber die ordentliche K�ndigung grunds�tzlich ausgeschlossen ist (§ 30
Abs. 3), kann auch in den nachfolgenden besonderen F�llen gek�ndigt werden.

(2) Ist die Weiterbesch�ftigung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters deshalb nicht
mehr m�glich, weil die Dienststelle oder Einrichtung, in der sie bzw. er bisher t�tig
war, wesentlich eingeschr�nkt oder aufgel�st wird, so kann die Dienstgeberin bzw.
der Dienstgeber das Dienstverh�ltnis k�ndigen:

a) zum Zwecke der Herabgruppierung um eine Gruppe,

b) mit dem Ziele, das Dienstverh�ltnis aufzuheben, wenn der Mitarbeiterin
bzw. dem Mitarbeiter eine zumutbare, im Wesentlichen gleichwertige Be-
sch�ftigungsm�glichkeit nachgewiesen wird und das Entgelt nicht mehr
als eine Gruppe unter den S�tzen der bisherigen Gruppe liegt oder wenn
die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 1 vorliegen.

(3) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber kann das Dienstverh�ltnis ferner zum
Zwecke der Herabgruppierung um eine Gruppe k�ndigen oder die Mitarbeiterin
bzw. den Mitarbeiter an einen anderen Arbeitsplatz der Einrichtung unter gleichzei-
tiger Herabsetzung des Entgeltes um eine Gruppe versetzen, wenn die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter aus Gr�nden, die in ihrer bzw. seiner Person liegen, dauernd
außerstande ist, diejenigen Arbeitsleistungen zu erf�llen, f�r die sie bzw. er einge-
stellt ist und die die Voraussetzung f�r ihre bzw. seine Eingruppierung in die bishe-
rige Gruppe bilden, und wenn andere Arbeiten, die die T�tigkeitsmerkmale ihrer
bzw. seiner bisherigen Gruppe erf�llen, nicht �bertragen werden k�nnen. Die K�ndi-
gung ist ausgeschlossen, wenn die Leistungsminderung:
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a) durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit im Sinne der §§ 8, 9
SGB VII herbeigef�hrt worden ist, ohne dass die Mitarbeiterin bzw. der Mit-
arbeiter vors�tzlich oder grob fahrl�ssig gehandelt hat oder

b) auf einer durch die langj�hrige Besch�ftigung verursachten Abnahme der
k�rperlichen oder geistigen Kr�fte und F�higkeiten nach einer Besch�fti-
gungszeit von 20 Jahren beruht und die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter
das 55. Lebensjahr vollendet hat.

(4) Die K�ndigungsfrist betr�gt sechs Monate zum Schluss eines Kalenderviertel-
jahres. Lehnt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter die Fortsetzung des Dienstver-
h�ltnisses zu den ihr bzw. ihm angebotenen ge�nderten Vertragsbedingungen ab,
so gilt das Dienstverh�ltnis mit Ablauf der K�ndigungsfrist als vertragsgem�ß auf-
gel�st.

§ 32 Außerordentliche K�ndigung

(1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von § 626 BGB kann das Dienst-
verh�ltnis von jeder der Vertragsparteien ohne Einhaltung einer K�ndigungsfrist
gek�ndigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer der bzw. dem K�ndi-
genden unter Ber�cksichtigung aller Umst�nde des Einzelfalles und unter Abw�-
gung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverh�ltnisses
bis zum Ablauf der K�ndigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des
Dienstverh�ltnisses nicht zugemutet werden kann.

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei Vertrauensbr�chen oder groben
Achtungsverletzungen gegen�ber der Kirche oder ihrer Diakonie, bei Austritt aus der
evangelischen Kirche oder bei schweren Vergehen gegen die Gebote der kirchlichen
Lebensordnung oder die staatliche Rechtsordnung oder bei sonstigen groben Ver-
letzungen der sich aus diesen Richtlinien ergebenden Dienstpflichten.

(3) Die K�ndigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, in dem die bzw. der K�ndigungsberechtigte von den f�r die
K�ndigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Die bzw. der K�ndigende
muss dem anderen Teil auf Verlangen den K�ndigungsgrund unverz�glich schriftlich
mitteilen.

(4) Einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter, der bzw. dem gegen�ber die ordent-
liche K�ndigung ausgeschlossen ist (§ 30 Abs. 3), kann nur aus in ihrer bzw. seiner
Person oder in ihrem bzw. seinem Verhalten liegenden wichtigen Gr�nden fristlos
gek�ndigt werden.

§ 33 Schriftform der K�ndigung

Die K�ndigung bedarf der Schriftform. K�ndigt die Dienstgeberin bzw. der Dienst-
geber nach Ablauf der Probezeit (§ 8), so soll sie bzw. er den K�ndigungsgrund im
K�ndigungsschreiben angeben.
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§ 34 Beendigung des Dienstverh�ltnisses durch Vereinbarung

Das Dienstverh�ltnis kann im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit durch schriftli-
chen Aufl�sungsvertrag beendigt werden.

§ 35 Beendigung des Dienstverh�ltnisses wegen verminderter Erwerbs-
f�higkeit

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber
unverz�glich von der Zustellung des Rentenbescheides zu unterrichten.

Das Dienstverh�ltnis endet, wenn der Rentenbescheid eines Rentenversicherungs-
tr�gers die volle oder – vorbehaltlich des Abs. 2 – teilweise Erwerbsminderung fest-
stellt.

Setzt der Rentenbescheid eine befristete Rente fest, ruht das Dienstverh�ltnis so
lange, wie die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter eine befristete Rente bezieht, l�ngs-
tens jedoch bis zum Ablauf des Tages, an dem das Dienstverh�ltnis endet.

(2) Das Dienstverh�ltnis endet bzw. ruht nicht, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mit-
arbeiter nur teilweise erwerbsgemindert ist und nach ihrem bzw. seinem vom Ren-
tenversicherungstr�ger festgestellten Leistungsverm�gen auf ihrem bzw. seinem
bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbesch�ftigt
werden k�nnte. Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter muss einen Anspruch auf Wei-
terbesch�ftigung innerhalb von sechs Wochen nach Zugang des Unterrichtungs-
schreibens des Dienstgebers �ber die Beendigung des Arbeitsverh�ltnis nach
§§ 21, 15 TzBfG in Textform bei der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber geltend
machen. Der Anspruch auf Weiterbesch�ftigung kann nur abgelehnt werden, wenn
die Voraussetzungen von Satz 1 nicht gegeben sind.

(3) Das Dienstverh�ltnis endet zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unter-
richtung des Dienstnehmers durch den Dienstgeber �ber den Zeitpunkt des Been-
digungseintritts (§§ 15, 21 TzBfG), fr�hestens jedoch mit Ablauf der Widerspruchs-
frist gegen den Rentenbescheid. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Dienstnehmer be-
rechtigt, von seinem Dispositionsrecht Gebrauch zu machen und den Rentenantrag
zur�ckzunehmen oder einzuschr�nken. Beginnt die Rente wegen verminderter Er-
werbsf�higkeit erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Dienst-
verh�ltnis fr�hestens mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages.

Bei Gew�hrung einer Rente auf Zeit ruht das Dienstverh�ltnis von dem Tage an, der
auf den nach Unterabs. 1 maßgeblichen Zeitpunkt folgt. Beginnt die Rente auf Zeit
erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, ruht das Dienstverh�ltnis von dem
Tag des Rentenbeginns an.

(4) Liegt bei einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter, die bzw. der schwerbehindert
i. S. des SGB IX ist, in dem Zeitpunkt, in dem nach Abs. 3 das Dienstverh�ltnis we-
gen verminderter Erwerbsf�higkeit endet, die nach § 168 SGB IX erforderliche Zu-
stimmung des Integrationsamts noch nicht vor, endet das Dienstverh�ltnis mit Ab-
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lauf des Tages, an dem der Zustimmungsbescheid des Integrationsamts zugestellt
wird.

(5) Nach Wiederherstellung der Erwerbsf�higkeit soll die Mitarbeiterin bzw. der Mit-
arbeiter, die bzw. der bei Beendigung des Dienstverh�ltnisses nach Abs. 1 und 3
bereits unk�ndbar war, auf Antrag bei ihrer bzw. seiner fr�heren Dienststelle wieder
eingestellt werden, wenn dort ein f�r sie bzw. ihn geeigneter Arbeitsplatz frei ist.

§ 36 Beendigung des Dienstverh�ltnisses durch Erreichung der Altersgrenze,
Weiterbesch�ftigung

(1) Das Dienstverh�ltnis endet, ohne dass es einer K�ndigung bedarf, mit Ablauf des
Monats, in dem die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das gesetzlich oder durch
Satzung eines berufsst�ndischen Versorgungswerks festgelegte Lebensalter zum
Anspruch auf die abschlagsfreie Regelaltersrente erreicht hat.

(2) Durch Vereinbarung w�hrend des Arbeitsverh�ltnisses k�nnen die Parteien des
Dienstverh�ltnisses den Beendigungszeitpunkt �ber das Erreichen der Regelalters-
grenze der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters ggf. auch mehrfach hinausschieben,
§ 41 Satz 3 SGB VI.

(3) Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze
eingestellt werden, k�nnen die Bestimmungen der AVR hinsichtlich der Altersver-
sorgung (§§ 27 AVR) ganz oder teilweise abbedungen werden. Das Arbeitsverh�ltnis
kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsschluss gek�ndigt wer-
den, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist.

Anmerkung:

Die Regelung des Abs. 3 (neue Fassung) gilt f�r Neuvertr�ge ab 01.11.2019. F�r alle
davor abgeschlossenen Vertr�ge verbleibt es bei der bisherigen Regelung.

§ 37 Zeugnisse und Arbeitsbescheinigungen

(1) Bei K�ndigung hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter Anspruch auf unverz�g-
liche Ausstellung eines vorl�ufigen Zeugnisses �ber Art und Dauer seiner T�tigkeit.
Dieses Zeugnis ist bei Beendigung des Dienstverh�ltnisses sofort gegen ein
endg�ltiges Zeugnis umzutauschen, das sich auf Antrag auch auf F�hrung und Leis-
tung erstrecken muss.

(2) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ist berechtigt, aus triftigen Gr�nden auch
w�hrend des Dienstverh�ltnisses ein Zeugnis zu verlangen.

(3) Auf Antrag ist der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter bei Beendigung des Dienst-
verh�ltnisses eine Bescheinigung �ber die Entgeltgruppe und �ber die zuletzt bezo-
genen Bez�ge auszuh�ndigen.

Das Zeugnis f�r eine nachgeordnete �rztin bzw. einen nachgeordneten Arzt ist von
der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber und von der Chefin bzw. leitenden �rztin
bzw. vom Chef bzw. leitenden Arzt zu unterzeichnen.

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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77
1. Ergänzungslieferung - 15. Juni 2014

XI. ÜBERGANGSGELD

§ 38 Voraussetzungen für Zahlung des Übergangsgeldes

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter, die bzw. der am Tage der Beendigung
des Dienstverhältnisses in einem ununterbrochenen Dienstverhältnis von min-
destens fünf Jahren bei derselben Dienstgeberin bzw. demselben Dienstgeber
gestanden hat, erhält beim Ausscheiden ein Übergangsgeld.

(2) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn

a) die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter das Ausscheiden verschuldet hat,

b) die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter gekündigt hat,

c) das Dienstverhältnis durch Auflösungsvertrag (§ 34) beendet ist,

d) die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter eine Abfindung aufgrund des Kün-
digungsschutzgesetzes (KSchG) erhält,

e) die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter aufgrund eines Vergleichs aus-
scheidet, in dem von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber eine
Geldzahlung ohne Arbeitsleistung zugebilligt wird,

f) sich unmittelbar an das beendete Dienstverhältnis ein neues, mit Ein-
kommen verbundenes Beschäftigungsverhältnis anschließt,

g) die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter eine ihr bzw. ihm nachgewiesene
Arbeitsstelle ausgeschlagen hat, deren Annahme ihr bzw. ihm billiger-
weise zugemutet werden konnte,

h) der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter aufgrund Satzung, Gesetzes, Ta-
rifvertrages oder sonstiger Regelung im Falle des Ausscheidens vor
Eintritt eines Versicherungsfalles im Sinne der gesetzlichen Rentenver-
sicherung eine Versorgungsrente oder vergleichbare Leistung gewährt
wird oder die Anwartschaft auf eine dieser Leistungen gesichert ist,

i) die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter aus eigener Erwerbstätigkeit eine
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder Leistungen aus
einer Versicherung oder Versorgung erhält oder beanspruchen kann, zu
der die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber oder eine andere Arbeitge-
berin bzw. ein anderer Arbeitgeber die bzw. der die AVR oder eine Ar-
beitsvertragsgrundlage wesentlich gleichen Inhalts (z.B. BAT) anwen-
det, Mittel ganz oder teilweise beigesteuert hat.
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(3) Auch in den Fällen des Abs. 2 Buchst. b) und c) wird Übergangsgeld gewährt,
wenn

1. die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter wegen

a) eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaues,

b) einer Körperbeschädigung, die sie bzw. ihn zur Fortsetzung der Arbeit
unfähig macht,

c) einer in Ausübung oder infolge ihrer bzw. seiner Arbeit erlittenen Ge-
sundheitsschädigung, die ihre bzw. seine Arbeitsfähigkeit für längere
Zeit wesentlich herabsetzt,

2. die Mitarbeiterin außerdem wegen

a) Schwangerschaft,

b) Niederkunft in den letzten 3 Monaten

gekündigt oder einen Auflösungsvertrag (§ 34) geschlossen hat.

(4) Tritt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter innerhalb eines Zeitraumes,
währenddessen sie bzw. er Übergangsgeld erhält, in ein neues, mit Einkommen
verbundenes Beschäftigungsverhältnis ein oder wird ihr bzw. ihm während die-
ses Zeitraumes eine Arbeitsstelle nachgewiesen, deren Annahme ihr bzw. ihm
billigerweise zugemutet werden kann, so steht ihr bzw. ihm Übergangsgeld von
dem Tage an, an dem sie bzw. er das neue Beschäftigungsverhältnis angetreten
hat oder hätte antreten können, nicht zu.

§ 39 Bemessung des Übergangsgeldes

(1) Das Übergangsgeld wird nach dem der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter am
Tage vor dem Ausscheiden zustehenden Entgelt (§ 14 Abs. 1) bemessen. Ist für
diesen Tag kein Entgelt zu zahlen, so wird das Übergangsgeld nach dem Entgelt
bemessen, die der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter bei voller Arbeitsleistung
am Tage vor dem Ausscheiden zugestanden hätte.

(2) Das Übergangsgeld beträgt für jedes volle Jahr der dem Ausscheiden voran-
gegangenen Zeiten, die seit der Vollendung des 18. Lebensjahres in einem oder
mehreren ohne Unterbrechung aneinandergereihten Beschäftigungsverhältnis-
sen im Dienst bei einer evangelischen Kirche, in einem Diakonischen Werk oder
in einer Einrichtung, die einem Diakonischen Werk angeschlossen ist, zurück-
gelegt sind, ein Viertel des letzten Monatsentgeltes, höchstens jedoch das Vier-
fache dieses Monatsentgeltes.
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(3) Als Unterbrechung im Sinne des Abs. 2 gilt jeder zwischen den Beschäfti-
gungsverhältnissen liegende, einen oder mehrere Werktage mit Ausnahme all-
gemein arbeitsfreier Werktage umfassender Zeitraum, in dem ein Beschäfti-
gungsverhältnis nicht bestand. Als Unterbrechung gilt es nicht, wenn die Mitar-
beiterin bzw. der Mitarbeiter in dem zwischen zwei Beschäftigungsverhältnissen
liegenden gesamten Zeitraum arbeitsunfähig krank war oder die Zeit zur Aus-
führung eines Umzuges an einen anderen Ort benötigt wurde.

(4) Wurde der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter bereits Übergangsgeld oder
eine Abfindung gewährt, so bleiben die davor liegenden Zeiträume bei der Be-
messung des Übergangsgeldes unberücksichtigt.

(5) Werden der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter laufende Versorgungsbezüge,
laufende Unterstützungen, Leistungen nach SGB II und SGB III aufgrund Ar-
beitslosigkeit, sonstige laufende Bezüge aus öffentlichen Mitteln, Renten aus der
gesetzlichen Rentenversicherung, die nicht unter § 38 Abs. 2 Buchst. i) fallen,
oder Renten oder vergleichbare Leistungen einer ausländischen Versicherungs-
trägerin bzw. eines ausländischen Versicherungsträgers gezahlt oder hätte die
Mitarbeiterin, die nicht unter § 38 Abs. 3 Nr. 2 fällt, bei unverzüglicher Antrag-
stellung nach Beendigung des Dienstverhältnisses Anspruch auf Arbeitslosen-
geld oder Arbeitslosengeld II aufgrund Arbeitslosigkeit, so erhält sie bzw. er ohne
Rücksicht darauf, ob die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber dazu Mittel beige-
steuert hat, das Übergangsgeld nur insoweit, als die genannten Bezüge für den-
selben Zeitraum hinter dem Übergangsgeld zurückbleiben.

Zu den Bezügen im Sinne des Satzes 1 gehören nicht 

a) Renten nach BVG,

b) der nach dem Beamtenversorgungsrecht neben dem Ruhegehalt zu
zahlende Unfallausgleich oder Hilflosigkeitszuschlag,

c) Unfallrenten nach dem SGB VII,

d) Renten nach den Gesetzen zur Entschädigung der Opfer der national-
sozialistischen Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz (BEG) sowie
die entsprechenden Gesetze der Länder), soweit sie an Verfolgte oder
deren Hinterbliebene als Entschädigungen für Schaden an Leben oder
an Körper oder Gesundheit geleistet werden,

e) Kriegsschadensrenten nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG),

f) Renten nach dem Gesetz zur Abgeltung von Besatzungsschäden (Be-
satzSchG),

g) - gestrichen -

h) Blindenhilfe nach § 72 SGB XII,
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i) Kindergeld nach EStG oder nach BKGG oder Leistungen im Sinne des
§ 65 Abs.1 Nr.1 bis 3 EStG oder des   § 4 Abs.1 Nr.1 bis 3 BKGG sowie
Kindergeld aufgrund des Rechts der Europäischen Gemeinschaften
oder aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen in Verbindung mit dem
EStG oder mit dem BKGG.

§ 40 Auszahlung des Übergangsgeldes

(1) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen am letzten Tage eines Monats
gezahlt, erstmalig am letzten Tag des auf das Ausscheiden folgenden Monats.
Die Auszahlung unterbleibt, bis etwaige Vorschüsse durch Aufrechnung getilgt
sind. Vor der Zahlung hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter anzugeben, ob
und welche laufenden Beträge nach § 39 Abs. 5 gewährt werden. Ferner hat sie
bzw. er zu versichern, dass sie bzw. er keine andere Beschäftigung angetreten
hat.

(2) Zu Siedlungszwecken oder zur Begründung oder zum Erwerb eines eigenen
gewerblichen Unternehmens kann das Übergangsgeld in einer Summe ausge-
zahlt werden.

(3) Beim Tode der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters wird der noch nicht ge-
zahlte Betrag an die Ehefrau bzw. den Ehemann, die eingetragene Lebenspart-
nerin bzw. den eingetragenen Lebenspartner oder die Kinder der Mitarbeiterin
bzw. des Mitarbeiters, für die der Kinderzuschlag bezogen worden ist, in einer
Summe gezahlt. Die Zahlung an eine nach Satz 1 Berechtigte bzw. einen nach
Satz 1 Berechtigten bringt den Anspruch der übrigen gegenüber der Dienstge-
berin bzw. dem Dienstgeber zum Erlöschen.
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§ 41 Werkdienstwohnungen

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ist verpflichtet, eine ihr bzw. ihm zugewie-
sene Werkdienstwohnung zu beziehen, wenn die dienstlichen Verh�ltnisse es erfor-
dern. Im �brigen gelten f�r das Werkdienstwohnungsverh�ltnis vorbehaltlich der
Abs. 2 und 3 die beim Dienstgeber jeweils maßgebenden Bestimmungen �ber
Werkdienstwohnungen.

(2) Bezieht die Mitarbeiterin als Inhaberin bzw. der Mitarbeiter als Inhaber einer
Werkdienstwohnung von der Dienststelle Energie oder Brennstoffe, so hat sie bzw.
er die anteiligen Gestehungskosten zu tragen, wenn nicht der allgemeine Tarifpreis
in Rechnung gestellt wird.

(3) Beim Tode der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters verbleiben die als Werkdienst-
wohnung zugewiesene Wohnung sowie Beleuchtung und Heizung f�r eine �ber-
gangszeit bis zu sechs Monaten der Ehefrau bzw. dem Ehemann, der eingetragenen
Lebenspartnerin bzw. dem eingetragenen Lebenspartner oder den Kindern der Mit-
arbeiterin bzw. des Mitarbeiters, f�r die der Kinderzuschlag bezogen worden ist,
nach Maßgabe der im Bereich der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers jeweils
geltenden Bestimmungen �ber Werkdienstwohnungen. Die Dienstgeberin bzw.
der Dienstgeber ist verpflichtet, sich um eine anderweitige Unterbringung der Hin-
terbliebenen mit zu bem�hen.

§ 42 Schutzkleidung

Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder von der
Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber angeordnet ist, wird sie unentgeltlich geliefert
und bleibt Eigentum der Dienststelle. Als Schutzkleidung sind die Kleidungsst�cke
anzusehen, die bei bestimmten T�tigkeiten an bestimmten Arbeitspl�tzen anstelle
oder �ber der sonstigen Kleidung zum Schutze gegen Witterungsunbilden und an-
dere gesundheitliche Gefahren oder außergew�hnliche Beschmutzung getragen
werden m�ssen. Die Schutzkleidung muss geeignet und ausreichend sein.

§ 43 Dienstkleidung

Die Voraussetzung f�r das Tragen von Dienstkleidung und die Beteiligung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an den Kosten richten sich nach den bei der Dienst-
geberin bzw. dem Dienstgeber jeweils geltenden Bestimmungen. Als Dienstklei-
dung gelten Kleidungsst�cke, die zur besonderen Kenntlichmachung im dienst-
lichen Interesse anstelle anderer Kleidung w�hrend der Arbeit getragen werden
m�ssen.

4. Aktualisierungslieferung – 1. Juli 2017
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XIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 44 Schlichtungsstelle

Sofern bei dem zust�ndigen gliedkirchlichen Diakonischen Werk eine Schlichtungs-
stelle gebildet ist, k�nnen Dienstgeberin bzw. Dienstgeber und Mitarbeiterin bzw.
Mitarbeiter bei Meinungsverschiedenheiten, die sich aus dem Dienstverh�ltnis er-
geben, zun�chst die Schlichtungsstelle anrufen. Die Behandlung eines Falles vor
der Schlichtungsstelle schließt die Anrufung des Arbeitsgerichtes nicht aus.

§ 45 Ausschlussfristen

(1) Anspr�che auf Leistungen, die auf die Aus�bung einer h�herwertigen T�tigkeit
nach den §§ 12 und 13 gest�tzt sind, sowie die allmonatlich entstehenden An-
spr�che auf Entgelt (§ 14 Abs. 1) m�ssen innerhalb einer Ausschlussfrist von zw�lf
Monaten nach F�lligkeit in Textform geltend gemacht werden, soweit diese An-
spr�che nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften unabdingbar sind. Hierzu geh�ren
beispielsweise die Anspr�che auf den Mindestlohn nach dem MiLoG und den Pfle-
gemindestlohn, aber auch Anspr�che aus vors�tzlicher Pflicht- und/oder
Rechts(gut)verletzung.

(2) Andere Anspr�che aus dem Dienstverh�ltnis m�ssen innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach F�lligkeit in Textform geltend gemacht wer-
den, soweit die AVR nichts anderes bestimmen und soweit diese Anspr�che nicht
aufgrund gesetzlicher Vorschriften unabdingbar sind. Hierzu geh�ren beispiels-
weise die Anspr�che auf den Mindestlohn nach dem MiLoG und den Pflegemindest-
lohn, aber auch Anspr�che aus vors�tzlicher Pflicht- und/oder Rechts(gut)verlet-
zung.

(3) F�r den gleichen Tatbestand reicht die einmalige Geltendmachung der An-
spr�che aus, um die Ausschlussfrist auch f�r sp�ter f�llig werdende Anspr�che un-
wirksam zu machen.
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Eingruppierungskatalog

Die Eingruppierung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, Kate-
chetinnen und Katecheten, Gemeindehelferinnen und Gemeindehelfern,
Jugendwartinnen und Jugendwarten, Sozialsekretärinnen und Sozial-
sekretären richtet sich nach den jeweils geltenden landeskirchlichen Be-
stimmungen, soweit diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht
tätigkeitsbezogen einzugruppieren sind.

Entgeltgruppe 1
(Anm. 1)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, die nach einer Einübung
ausgeführt werden können

Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einfachsten Tätigkeiten
(Anm.1) in den Tätigkeitsbereichen

1. Hauswirtschaft/Handwerk/Technik;

2. Hol- und Bringdienst.

Richtbeispiele:

Reinigungskraft; Küchenhilfe; Botin/Bote.

Entgeltgruppe 2
(Anm. 2)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, die nach einer fachlichen
Einarbeitung ausgeführt werden können

Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sehr einfachen Tätig-
keiten (Anm. 2) in den Tätigkeitsbereichen

1. Hauswirtschaft/Handwerk/Technik;

2. Hol- und Bringdienst;

3. Verwaltung.

Richtbeispiele:

Reinigungskraft in Wohn-, Betreuungs- und Behandlungsräumen; Stations-
hilfe; Mitarbeiterin/Mitarbeiter in der Vervielfältigung und in der Poststelle.

Anlage 1
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Entgeltgruppe 3
(Anm. 2, 3, 12, 13)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, die Fertigkeiten und
einfache Kenntnisse voraussetzen

Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1. mit einfachen Tätigkeiten (Anm. 3) in den Tätigkeitsbereichen

a. Pflege/Betreuung/Erziehung,
b. Hauswirtschaft/Handwerk/Technik,
c. Verwaltung;

2. mit sehr einfachen Tätigkeiten (Anm. 2) in der Hauswirtschaft und zu-
sätzlich einfachen Tätigkeiten (Anm. 3) in der Grundpflege oder Be-
treuung.

Richtbeispiele:

Hauswirtschaftskraft; Präsenzkraft; Mitarbeiterin/Mitarbeiter im Empfang, in
der Registratur und in der Telefonzentrale.

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 2 (Anm. 2), denen zu-
sätzlich

1. die Koordination (Anm. 12) von Mitarbeitenden oder

2. die Verantwortung für Sach- oder Haushaltsmittel (Anm. 13) für einen ge-
samten Arbeitsbereich ausdrücklich übertragen ist.

Entgeltgruppe 4
(Anm. 3, 4, 12, 13)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, die Fertigkeiten und
Kenntnisse voraussetzen

Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten unter fach-
licher Anleitung (Anm. 4) in den Tätigkeitsbereichen

1. Pflege/Betreuung/Erziehung;

2. Hauswirtschaft/Handwerk/Technik;

3. Verwaltung mit verschiedenen oder umfangreichen Tätigkeiten.

Anlage 1
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Richtbeispiele:

Altenpflegehelferin/Altenpflegehelfer, Krankenpflegehelferin/Krankenpflegehelfer,
Heilerziehungspflegehelferin/Heilerziehungspflegehelfer; Mitarbeiterin/Mitarbeiter
in der Hausmeisterei oder im Technischen Dienst; Beik�chin/Beikoch; Mitarbeite-
rin/Mitarbeiter in der Buchhaltung, Patientenverwaltung oder dem Einkauf.

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 3 (Anm. 3) denen zu-
s�tzlich

1. die Koordination von Mitarbeitenden (Anm. 12) oder

2. die Verantwortung f�r Sach- oder Haushaltsmittel (Anm. 13) f�r einen gesamten
Arbeitsbereich ausdr�cklich �bertragen ist.

Richtbeispiel:

Vorarbeiterin/Vorarbeiter im Reinigungsdienst.

Entgeltgruppe 5
(Anm. 4, 12, 13, 15)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tigkeiten, die spezielle Fertigkeiten
und erweiterte Kenntnisse voraussetzen

Hierzu geh�ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit komplexen Aufgaben (Anm. 15)
unter fachlicher Anleitung (Anm. 4) mit unterschiedlichen Anforderungen in den T�-
tigkeitsbereichen

1. Pflege/Betreuung/Erziehung bei der Durchf�hrung aktivierender oder tagestruk-
turierender Aufgaben;

2. Nicht�rztlicher medizinischer Dienst;

3. Hauswirtschaft/Handwerk/Technik (bei Hausmeisterinnen ohne fachliche Anlei-
tung);

4. Verwaltung mit Sekretariatsaufgaben in Pflege- und Betreuungseinheiten.

Richtbeispiele:

Stationsassistentin/Stationsassistent; Unterst�tzungskraft in Kindertagesst�tten;
Krankenpflegehelferin/Krankenpflegehelfer mit speziellen Aufgaben; Altenpflege-
helferin/Altenpflegehelfer mit speziellen Aufgaben; Heilerziehungshelferin/Heilerzie-
hungshelfer mit speziellen Aufgaben; Hausmeisterin/Hausmeister.

6. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2019
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B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 4 (Anm. 4), denen zu-
s�tzlich

1. die Koordination von Mitarbeitenden (Anm. 12) oder

2. die Verantwortung f�r Sach- oder Haushaltsmittel (Anm. 13) f�r einen gesamten
Arbeitsbereich ausdr�cklich �bertragen ist.

Entgeltgruppe 6
(Anm. 5, 12, 13)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tigkelten, die erweiterte und ver-
tiefte Kenntnisse und entsprechende F�higkeiten voraussetzen

Hierzu geh�ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eigenst�ndiger Wahrnehmung
von Aufgaben (Anm. 5) in den T�tigkeitsbereichen

1. Nicht�rztlicher medizinischer Dienst;

2. Hauswirtschaft/Handwerk/Technik;

3. Verwaltung.

Richtbeispiele:

Mitarbeiterin/Mitarbeiter im nicht�rztlichen medizinischen Dienst mit Standardt�tig-
keiten; Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter; Di�tassistentin/Di�tassistent in der
Großk�che; Facharbeiterin/Facharbeiter; Verwaltungsfachkraft.

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 (Anm. 4, Anm. 15), de-
nen zus�tzlich

1. Koordination von Mitarbeitenden (Anm. 12) oder

2. die Verantwortung f�r Sach- oder Haushaltsmittel (Anm. 13) f�r einen gesamten
Arbeitsbereich ausdr�cklich �bertragen ist.

Richtbeispiel:

Leiterin/Leiter einer Hausmeisterei.
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Entgeltgruppe 7
(Anm. 5, 6, 11, 15)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tigkeiten, die Fachwissen und ent-
sprechende F�higkeiten voraussetzen

Hierzu geh�ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1. mit eigenst�ndiger Wahrnehmung von Aufgaben (Anm. 6) in den T�tigkeitsberei-
chen

a. Pflege/Betreuung/Erziehung,
b. Handwerklicher Erziehungsdienst,
c. Nicht�rztlicher medizinischer Dienst;

2. mit eigenst�ndiger Wahrnehmung (Anm. 5) von komplexen (Anm. 15) Aufgaben
in den T�tigkeitsbereichen

a. Hauswirtschaft/Handwerk/Technik,
b. Verwaltung,
c. Nicht�rztlicher medizinischer Dienst.

Richtbeispiele:

Altenpflegerin/Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und
Krankenpfleger; Erzieherin/Erzieher; Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfle-
ger; Gruppenleiterin/Gruppenleiter in einer Werkstatt f�r behinderte Menschen;
Med.-techn. Radiologieassistentin/Radiologieassistent; Physiotherapeutin/Physio-
therapeut; Ergotherapeutin/Ergotherapeut; Arbeitserzieherin/Arbeitserzieher; Fi-
nanzbuchhalterin/Finanzbuchhalter; Personalsachbearbeiterin/Personalsachbear-
beiter; Med.-techn. Assistentin/Assistent.

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6 (Anm. 5) mit Lei-
tungsaufgaben (Anm. 11) im T�tigkeitsbereich Hauswirtschaft/Hand-
werk/Technik

Richtbeispiele:

K�chenleiterin/K�chenleiter, Leiterin/Leiter von Handwerksbetrieben.

6. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2019
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Entgeltgruppe 8
(Anm. 6, 7, 10, 11, 14)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tigkeiten, die vertieftes oder erwei-
tertes Fachwissen und entsprechende F�higkeiten voraussetzen

Hierzu geh�ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit

1. eigenst�ndiger Wahrnehmung (Anm. 6) von schwierigen (Anm. 14) Aufgaben in
den T�tigkeitsbereichen

a. Pflege/Betreuung/Erziehung,
b. Nicht�rztlicher medizinischer Dienst;

2. verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 7) in den T�tigkeitsbereichen

a. Verwaltung,
b. Lehre/Bildung/Ausbildung,
c. Nicht�rztlicher medizinischer Dienst.

Richtbeispiele:

Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger im OP-Dienst
und in der Intensivpflege und/oder in der An�sthesiepflege; Operationstechnische As-
sistentin/OperationstechnischerAssistent;Fachpflegekr�fte inderPsychiatriemitent-
sprechender T�tigkeit oder Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und
Krankenpfleger mit vergleichbaren Aufgaben; Erzieherin/Erzieher mit speziellen Auf-
gaben und entsprechenden Kenntnissen; Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungs-
pfleger mit speziellen Aufgaben und entsprechenden Kenntnissen; Physiotherapeu-
tin/Physiotherapeut mit einer f�r eine spezielle T�tigkeit erforderlichen Zusatzqualifi-
kation und entsprechender T�tigkeit; Medizinische Dokumentationsassistenz mit
speziellen Aufgaben und entsprechenden Kenntnissen; Bilanzbuchhalterin/Bilanz-
buchhalter; Unterrichtsschwester/Unterrichtspfleger.

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7

1. mit eigenst�ndiger Wahrnehmung von Aufgaben (Anm. 6) und Leitungsaufgaben
(Anm. 11) in den T�tigkeitsbereichen

a. Pflege/Betreuung/Erziehung,

b. Nicht�rztlicher medizinischer Dienst;

2. in der Leitung (Anm. 10) im T�tigkeitsbereich Hauswirtschaft/Handwerk/Technik.

Richtbeispiele:

Stationsleiterin/Stationsleiter; Wohnbereichsleiterin/Wohnbereichsleiter; Leitende
Med.-techn. Assistentin/Assistent; Leitende Physiotherapeutin/Physiotherapeut;
Leitende Di�tassistentin/Di�tassistent; Hauswirtschaftsleiterin/Hauswirtschaftslei-
ter/hauswirtschaftliche/r Betriebsleiterin/Betriebsleiter.
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Entgeltgruppe 9
(Anm. 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tigkeiten, die anwendungsbezogene
wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen

Hierzu geh�ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit

1. verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 8) in den T�tigkeitsbereichen

a. Pflege/Betreuung/Erziehung,
b. Beratung/Therapie/Seelsorge;

2. schwierigen (Anm. 14) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben im
T�tigkeitsbereich Verwaltung.

Richtbeispiele:

Sozialp�dagogin/Sozialp�dagoge/Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter; Heilp�dagogin/
Heilp�dagoge; Diakonin/Diakon mit Seelsorge- und Beratungsaufgaben; Control-
lerin/Controller; IT-Systemberaterin/Systemberater; Personalreferentin/Personalre-
ferent; Qualit�tsbeauftragte/Qualit�tsbeauftragter.

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8

1. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 7) und Leitungsaufgaben
(Anm. 11) in den T�tigkeitsbereichen

a. Lehre/Bildung/Ausbildung,
b. Verwaltung;

2. mit eigenst�ndiger Wahrnehmung (Anm. 6) von schwierigen (Anm. 14) oder kom-
plexen (Anm. 15) Aufgaben und Leitungsaufgaben (Anm. 11) in den T�tigkeits-
bereichen Pflege/Betreuung/Erziehung und nicht�rztlicher medizinischer
Dienst;

3. in der Leitung (Anm. 10) eines großen Wohnbereiches oder einer kleinen Einrich-
tung oder eines kleineren Dienstes oder eines mittelgroßen Pflegebereiches ei-
ner station�ren Einrichtung oder einer kleinen Diakoniestation (Anm. 16) im T�-
tigkeitsbereich Pflege/Betreuung/Erziehung.

Richtbeispiele:

Leiterin/Leiter eines kleineren Verwaltungsbereichs; Leiterin/Leiter einer kleineren
Schule f�r Alten-, Kranken- oder Entbindungspflege; Pflegerische/r Leiterin/Leiter
mehrerer Stationen eines Krankenhauses; Pflegedienstleiterin/Pflegedienstleiter in
der Altenhilfe; Stationsleiterin/Stationsleiter Intensivpflege.

7. Aktualisierungslieferung – 1. Mai 2019
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Entgeltgruppe 10
(Anm. 8, 10, 11, 14, 16)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tigkeiten, die vertiefte an-
wendungsbezogene wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen

Hierzu geh�ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen (Anm. 14) verant-
wortlich wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben in den T�tigkeitsbereichen

a. Pflege/Betreuung/Erziehung,
b. Beratung/Therapie/Seelsorge.

Richtbeispiele:

Sozialp�dagogin/Sozialp�dagoge/Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter mit fachlich
schwierigen Aufgaben; Heilp�dagogin/Heilp�dagoge mit fachlich schwierigen Auf-
gaben; Referentin/Referent f�r Grundsatzfragen in einer Komplexeinrichtung.

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 8) und Leitungsaufgaben
(Anm. 11) in den T�tigkeitsbereichen Pflege/Betreuung/Erziehung und Beratung/
Therapie/Seelsorge;

2. mit schwierigen (Anm. 14) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben
und Leitungsaufgaben (Anm. 11) im T�tigkeitsbereich Verwaltung;

3. in der Leitung (Anm. 10) einer mittelgroßen Einrichtung oder eines mittelgroßen
Dienstes oder eines sehr großen Wohnbereiches oder eines großen Pflegeberei-
ches oder einer station�ren Einrichtung oder einer mittelgroßen Diakoniestation
(Anm. 16);

4. in der Leitung (Anm. 10) eines mittelgroßen (Anm. 16) Verwaltungsbereiches;

5. in der Leitung (Anm. 10) einer mittelgroßen (Anm. 16) Schule f�r Alten-, Kranken-
oder Entbindungspflege.

Richtbeispiele:

Leitende/r Sozialp�dagogin/Sozialp�dagoge/Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter mit
nachgeordneten Sozialp�dagoginnen/Sozialp�dagogen/Sozialarbeiterinnen/Sozi-
alarbeitern; IT-Bereichsleiterin/Bereichsleiter; Leiterin/Leiter eines mittelgroßen Ver-
waltungsbereiches; Leiterin/Leiter einer mittelgroßen Schule f�r Alten-, Kranken-
oder Entbindungspflege.
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Entgeltgruppe 11
(Anm. 8, 10, 11, 14, 15, 16)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tigkeiten, die vertiefte und er-
weiterte anwendungsbezogene wissenschaftliche Kenntnisse voraus-
setzen

Hierzu geh�ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit komplexen (Anm. 15) und
schwierigen (Anm. 14) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben und
mit Leitungsaufgaben (Anm. 11) f�r mehrere Bereiche oder Einrichtungen.

Richtbeispiele:

Qualit�tsmanagerin/Qualit�tsmanager im Krankenhaus oder in einer Komplexein-
richtung; Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter Controlling.

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1. in der Leitung (Anm. 10) einer großen Einrichtung oder eines großen Dienstes
oder mehrerer sehr großer Wohnbereiche (Anm. 16) in den T�tigkeitsbereichen
Pflege/Betreuung/Erziehung und Beratung/Therapie/Seelsorge;

2. in der Leitung (Anm. 10) mehrerer großer Pflegebereiche einer großen station�ren
Einrichtung oder einer großen Diakoniestation (Anm. 16) im T�tigkeitsbereich
Pflege/Betreuung/Erziehung;

3. in der Leitung (Anm. 10) eines großen (Anm. 16) Bereichs im T�tigkeitsbereich
Verwaltung;

4. in der Leitung (Anm. 10) einer großen (Anm. 16) Schule f�r Alten-, Kranken- oder
Entbindungspflege im T�tigkeitsbereich Lehre/Bildung/Ausbildung.

Richtbeispiel:

Leiterin/Leiter eines Beratungsdienstes.

Entgeltgruppe 12
(Anm. 9, 10, 11, 14, 15, 16)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tigkeiten, die wissenschaftliche
Kenntnisse und Methodenkompetenz voraussetzen

Hierzu geh�ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1. mit schwierigen (Anm. 14) und komplexen (Anm. 15) verantwortlich wahrzuneh-
menden (Anm. 9) Aufgaben und Leitungsaufgaben (Anm. 11), die in der Regel ein
wissenschaftliches Hochschulstudium voraussetzen;

2. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 9), die ein wissenschaft-
liches Hochschulstudium zwingend voraussetzen.

7. Aktualisierungslieferung – 1. Mai 2019
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Richtbeispiele:

Psychologin/Psychologe; Leiterin/Leiter Finanz- und Rechnungswesen; Leiterin/
Leiter Technischer Dienst.

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter In der Leitung (Anm. 10) einer sehr großen
Einrichtung oder eines sehr großen Dienstes oder eines entsprechend gro-
ßen Teils einer Einrichtung (Anm. 16)

Richtbeispiele:

Einrichtungsleiterin/Einrichtungsleiter einer sehr großen Einrichtung oder eines ent-
sprechend großen Teils einer Komplexeinrichtung; Pflegedienstleiterin/Pflege-
dienstleiter eines großen Krankenhauses; P�dagogische Leiterin/Leiter; Kaufm�n-
nische Leiterin/Leiter.

Entgeltgruppe 13
(Anm. 9, 10, 11, 14, 15, 16)

A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tigkeiten, die vertiefte oder er-
weiterte wissenschaftliche Kenntnisse und Methodenkompetenz voraus-
setzen

Hierzu geh�ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1. mit schwierigen (Anm. 14) und komplexen (Anm. 15) verantwortlich wahrzuneh-
menden (Anm. 9) Aufgaben und Leitungsaufgaben (Anm. 11), die ein wissen-
schaftliches Hochschulstudium und in der Regel eine zus�tzliche Qualifikation
voraussetzen;

2. mit schwierigen (Anm. 14) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 9) Aufgaben,
die ein wissenschaftliches Hochschulstudium und eine zus�tzliche Qualifikation
zwingend voraussetzen.

Richtbeispiele:

Pflegedirektorin/Pflegedirektor; Fachabteilungsleiterin/Fachabteilungsleiter in einer
großen Komplexeinrichtung;

B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Leitung (Anm. 10) besonders großer
und verschiedenartiger Komplexeinrichtungen mit ausgepr�gten fachli-
chen Besonderheiten

Richtbeispiele:

Gesch�ftsf�hrerin/Gesch�ftsf�hrer; Kaufm�nnische/r Direktorin/Direktor in einer
großen Komplexeinrichtung.
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Anmerkungen

(1) Einfachste T�tigkeiten erfordern keine Kenntnisse und Fertigkeiten aus Berufs-
oder Schulausbildung. Sie k�nnen nach einer kurzen Ein�bung ausgef�hrt werden.
Die Ein�bung beinhaltet eine bis zu zweimonatige Anleitung und Einweisung in die
Arbeit.

(2) Sehr einfache T�tigkeiten setzen eine fachliche Einarbeitung jedoch keine Be-
rufsausbildung voraus. In der fachlichen Einarbeitung wird das f�r die T�tigkeiten
erforderliche Wissen (z. B. Umgang mit arbeitsspezifischen Hilfsmitteln oder mit
Klienten, organisatorischen Zusammenh�ngen, Regelungen und Arbeitsabl�ufen)
erworben.

(3) Einfache T�tigkeiten setzen Fertigkeiten und einfache Kenntnisse voraus. Fer-
tigkeiten und einfache Kenntnisse werden in erweiterter fachlicher Einarbeitung
�ber einen l�ngeren Zeitraum, in Schulungen oder durch einschl�gige T�tigkeits-
erfahrungen erlangt. Durch das so erlangte Wissen kann auf unterschiedliche Ar-
beitssituationen und -anforderungen angemessen reagiert werden.

(4) T�tigkeiten unter fachlicher Anleitung setzen Fertigkeiten und Kenntnisse vo-
raus, die i. d. R. durch eine einj�hrige Ausbildung, aber auch anderweitig erworben
werden k�nnen. Fachliche Anleitung bedeutet eine enge Anbindung an fachlich
h�her qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(5) Die eigenst�ndig wahrgenommenen Aufgaben der Entgeltgruppe 6 und der
Entgeltgruppe 7 Teil A Nr. 2 setzen mindestens erweiterte und vertiefte Kenntnisse
und entsprechende F�higkeiten voraus, die i. d. R. durch eine mindestens zweiein-
halbj�hrige Berufsausbildung, aber auch anderweitig erworben werden k�nnen Ei-
genst�ndig wahrgenommen bedeutet, dass f�r die Erledigung der �bertragenen
Aufgaben Entscheidungen �ber Mittel und Wege zur Erreichung von Arbeitsergeb-
nissen selbst getroffen werden. Die Aufgaben beinhalten T�tigkeiten, die in ver-
schiedenen Arbeitssituationen in unterschiedlichem Maße anfallen und wechselnde
Anforderungen stellen.

(6) Die eigenst�ndig wahrgenommenen Aufgaben der Entgeltgruppe 7 und 8
setzen Fachwissen und entsprechende F�higkeiten voraus, die i. d. R. durch eine
dreij�hrige Fachschulausbildung, aber auch anderweitig erworben werden k�nnen.
Eigenst�ndig wahrgenommen bedeutet, dass f�r die Erledigung der �bertragenen
Aufgaben Entscheidungen �ber Mittel und Wege zur Erreichung von Arbeitsergeb-
nissen selbst getroffen werden. Die Aufgaben die im Klientenbezug weitergehende
emotionale und soziale Kompetenz erfordern, beinhalten T�tigkeiten, die in ver-
schiedenen Arbeitssituationen in unterschiedlichem Maße anfallen und wechselnde
Anforderungen stellen.

(7) Die verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben der Entgeltgruppe 8 setzen
vertieftes oder erweitertes Fachwissen und entsprechende F�higkeiten voraus, die
i. d. R. durch eine dreij�hrige Fachschulausbildung oder eine mindestens zweiein-
halbj�hrige Berufsausbildung mit Weiterqualifikationen aber auch anderweitig er-
worben werden k�nnen. Verantwortlich wahrgenommen bedeutet, dass Ziele
und die dazu ben�tigten L�sungswege selbst�ndig erarbeitet werden.

4. Aktualisierungslieferung – 1. Juli 2017
93

Anlage 1



(8) Die verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben der Entgeltgruppen 9 bis
11 setzen anwendungsbezogene wissenschaftliche Kenntnisse voraus, die i. d. R.
durch eine Fachhochschulausbildung oder durch einen Bachelorabschluss, aber
auch anderweitig erworben werden k�nnen. Verantwortlich wahrgenommen be-
deutet, dass Ziele und die dazu ben�tigten L�sungswege z. B. durch Konzeptent-
wicklung selbst�ndig erarbeitet und entschieden werden.

(9) Verantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der Entgeltgruppe 12 und 13
setzen wissenschaftliche Kenntnisse und Methodenkompetenz voraus, die i. d. R
durch ein wissenschaftliches Hochschulstudium, aber auch anderweitig erworben
werden k�nnen. Verantwortlich wahrgenommen bedeutet, dass �ber die Art der
Aufgabenerledigung selbst entschieden wird und bei den zu entwickelnden L�sun-
gen das fachliche Wissen und K�nnen in entsprechender Breite und Tiefe erforder-
lich ist, um der hohen Verantwortung gerecht zu werden.

(10) Leitung umfasst die fachliche, personelle, organisatorische und wirtschaftliche
Verantwortung f�r eine Organisationseinheit.

(11) Leitungsaufgaben werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben ihrer T�-
tigkeit ausdr�cklich �bertragen und umfassen nicht alle der in der Anmerkung 10
beschriebenen Aspekte der Leitung.

(12) Die Koordination beinhaltet die Anleitung, den Einsatz und die Kontrolle von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erfordert nicht die disziplinarische Verantwor-
tung.

(13) Die Verantwortung f�r Sach- oder Haushaltsmittel setzt die ausdr�ckliche
�bertragung dieser Aufgabe voraus und bedeutet die Verwaltung bzw. Steuerung
von Bar- bzw. Bankguthaben und/oder Verbrauchs- und Sachgegenst�nden inner-
halb eines Budgets.

(14) Schwierige Aufgaben weisen fachliche, organisatorische, rechtliche oder
technische Besonderheiten auf, die vertiefte �berlegung und besondere Sorgfalt
erfordern.

(15) Komplexe Aufgaben beinhalten vielschichtige und verschiedene T�tigkeiten,
in denen Wissen und F�higkeiten aus unterschiedlichen Bereichen miteinander
verkn�pft werden m�ssen.

(16) Die Gr�ßenverh�ltnisse klein, mittelgroß, groß stellen keine absoluten Zah-
lenverh�ltnisse dar, sondern sind jeweils nach den Arbeitsfeldern und der tr�ger-
spezifischen Organisation zu differenzieren und sind ein Maßstab f�r das Ausmaß
von Verantwortung.
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Eingruppierungskatalog f�r Lehrkr�fte
(Erg�nzung der Anlage 1 der AVR)

Vorbemerkungen:

Nachfolgender Eingruppierungsvorschlag basiert auf der aktuellen Abschluss- und
Graduierungssituation von Lehramtsabsolventinnen und Absolventen von Hoch-
schulen. Diese absolvieren ein wissenschaftliches Hochschulstudium.

Wegen der historisch unterschiedlichen Ausgangssituation von Lehrer/innenausbil-
dungen und Struktur von Lehrer/innenausbildungsst�tten, insbesondere in den
neuen Bundesl�ndern, sind in folgendem Eingruppierungsvorschlag die jeweiligen
Altabschl�sse und Graduierungen als gleichwertig zu betrachten und gleichwertig
einzugruppieren, die von ihrem Ausbildungsziel unmittelbar in die T�tigkeit einer
Lehrerin oder Lehrers einer bestimmten Schulform f�hrten. Dies betrifft insbeson-
dere Absolventinnen und Absolventen von Lehrerbildungsinstituten.

1. Lehrkr�fte an allgemein bildenden weiterf�hrenden Schulen

1A. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft in der Sekundarstufe I oder II
mit abgeschlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium und zweitem
Staatsexamen in mindestens zwei F�chern an allgemein bildenden wei-
terf�hrenden Schulen mit gymnasialer Oberstufe
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 12

1B. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft in der Sekundarstufe I mit
abgeschlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium und zweitem
Staatsexamen in mindestens zwei F�chern an allgemein bildenden wei-
terf�hrenden Schulen
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 12

1C. Mitarbeiter/innen In der T�tigkeit einer Lehrkraft in der Sekundarstufe I oder II
mit abgeschlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium ohne zweites
Staatsexamen f�r mindestens ein Fach mit Unterrichtsgenehmigung an all-
gemein bildenden weiterf�hrenden Schulen mit gymnasialer Oberstufe
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 11

1D. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft in der Sekundarstufe I mit
abgeschlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium in mindestens ei-
nem Fach ohne zweites Staatsexamen mit Unterrichtsgenehmigung an all-
gemein bildenden weiterf�hrenden Schulen
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 11

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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2. Lehrkr�fte an beruflichen Schulen

2A. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft in der Sekundarstufe II und/
oder im terti�ren Bildungsbereich mit abgeschlossenem wissenschaftlichem
Hochschulstudium in mindestens zwei F�chern und zweitem Staatsexamen
an beruflichen Schulen und Unterrichtsgenehmigung des Kultusministeriums
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 12

2B. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft in der Sekundarstufe II und/
oder im terti�ren Bildungsbereich mit abgeschlossenem mindestens f�nfj�h-
rigem wissenschaftlichem Hochschulstudium (Master oder vergleichbarer
Abschluss) in mindestens einem Fach ohne zweites Staatsexamen an beruf-
lichen Schulen und einer Unterrichtsgenehmigung durch das Kultusministe-
rium f�r mindestens ein Fach, Lernfeld o. �.
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 11

2C. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft in der Sekund�rstufe II und/
oder im terti�ren Bildungsbereich mit abgeschlossenem mindestens dreij�h-
rigem wissenschaftlichem Hochschulstudium (Bachelor oder vergleichbarer
Abschluss) in mindestens einem Fach ohne zweites Staatsexamen an beruf-
lichen Schulen und einer Unterrichtsgenehmigung durch das Kultusministe-
rium f�r mindestens ein Fach, Lernfeld o. �.
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 10

2D. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft ohne abgeschlossenes wis-
senschaftliches Hochschulstudium, aber mit mindestens dreij�hriger staat-
lich anerkannter Fachausbildung an beruflichen Schulen mit Unterrichtsge-
nehmigung des Kultusministeriums.
Bezeichnung: Lehrkraft

EG 9

2E. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer unterst�tzenden Lehrkraft f�r Praxis-
unterrichtung und Praxisbegleitung ohne abgeschlossenes wissenschaftli-
ches Hochschulstudium, aber mit mindestens dreij�hriger staatlich aner-
kannter Fachausbildung an beruflichen Schulen und ohne oder mit einer
eingeschr�nkten Unterrichtsgenehmigung
Bezeichnung: P�dagogische Fachkraft

EG 8

3. Lehrkr�fte an Grundschulen

3A. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft an Grundschulen mit abge-
schlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium und zweitem Staats-
examen und einer Unterrichtsgenehmigung f�r die Grundschule
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 12
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Die �nderung erfolgt nicht als stufengleiche H�hergruppierung, sondern mit
der Maßgabe, dass die H�hergruppierung in entsprechender Anwendung
des § 16 Abs. 1 erfolgt.

Die �nderung erfolgt auch mit der Maßgabe, dass die Regelung f�r Leh-
rer/innen mit Lehrbef�higung nach dem Recht der ehemaligen DDR (insb.
Abschl�sse der „Institute f�r Lehrerbildung“) zum 1. August 2020 in Kraft
treten.

3B. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft an Grundschulen mit abge-
schlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium ohne zweites Staats-
examen und einer Unterrichtsgenehmigung f�r die Grundschule
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 10

3C. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft an Grundschulen mit einer
einschl�gigen, mindestens dreij�hrigen Fachausbildung mit mindestens
zw�lfmonatiger sonderp�dagogischer Zusatzausbildung und einer Unter-
richtsgenehmigung
Bezeichnung: P�dagogische Fachkraft

EG 9

3D. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Fachkraft an Grundschulen mit einer
einschl�gigen, mindestens dreij�hrigen Fachausbildung mit mindestens
zw�lfmonatiger sonderp�dagogischer Zusatzausbildung
Bezeichnung: P�dagogische Fachkraft

EG 9

3E. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Fachkraft ohne erstes oder zweites
Staatsexamen mit einer einschl�gigen, mindestens dreij�hrigen Fachausbil-
dung auf Fachschulebene
Bezeichnung: P�dagogische Fachkraft

EG 7

4. Lehrkr�fte an Sonder- und F�rderschulen

4A. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft an Sonder-/F�rderschulen
mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium Sonderp�dagogik und zwei-
tem Staatsexamen als Sonder- bzw. F�rderschullehrer (Lehramt Sonderp�-
dagogik)
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 12

4B. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft an Sonder- / F�rderschulen
mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium Sonderp�dagogik ohne
zweites Staatsexamen mit Unterrichtsgenehmigung
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 11

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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4C. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft an Sonder- / F�rderschulen
mit abgeschlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium und zweitem
Staatsexamen in mindestens zwei F�chern f�r eine andere Schulform und
Unterrichtsgenehmigung
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 11

4D. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft an Sonder-/F�rderschulen
mit abgeschlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium f�r mindes-
tens ein sonderp�dagogisches Fach ohne zweites Staatsexamen mit Unter-
richtsgenehmigung
Bezeichnung: Lehrer/in

EG 10

4E. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer Lehrkraft an Sonder-/F�rderschulen
mit einschl�giger, mindestens dreij�hriger Fachausbildung, mit zus�tzlicher
mindestens zw�lfmonatiger sonderp�dagogischer Zusatzausbildung und
einer Unterrichtsgenehmigung
Bezeichnung: Sonderp�dagogische Fachkraft

EG 9

4F. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit einer unterst�tzenden Lehrkraft an Son-
der-/F�rderschulen ohne erstes oder zweites Staatsexamen mit einschl�gi-
ger, mindestens dreij�hriger Fachausbildung auf Fachschulebene und erteil-
ter Unterrichtsgenehmigung
Bezeichnung: Sonderp�dagogische Fachkraft

EG 8

5. Dozenten und Lehrkr�fte an Altenpflegeseminaren o. �., Fort- und Weiter-
bildungseinrichtungen etc., die nicht der Schulaufsicht der Kultusministeri-
en unterliegen

5A. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit als Dozent/in und Lehrkraft an Altenpflege-
seminaren, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen etc., die nicht der Schul-
aufsicht der Kultusministerien unterliegen und keiner Unterrichtsgenehmi-
gung von dort bed�rfen, mit abgeschlossenem wissenschaftlichem Hoch-
schulstudium
Bezeichnung: Dozent/in

EG 10

5B. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit als Dozent/in und Lehrkraft an Altenpflege-
seminaren, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen etc., die nicht der Schul-
aufsicht der Kultusministerien unterliegen, mit anerkannter mindestens drei-
j�hriger Fachausbildung
Bezeichnung: Dozent/in

EG 8
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Hinsichtlich der �nderungen von Nr. 5 der Anlage 1 Eingruppierungskatalog f�r
Lehrkr�fte (Erg�nzung der Anlage 1 der AVR), ver�ffentlicht mit Rundschreiben
01/2019 vom 29. Januar 2019, gilt, dass im Fall einer H�hergruppierung in Abwei-
chung von § 12 Abs. 5 AVR eine stufengleiche Zuordnung zur vorgesehenen h�he-
ren Entgeltgruppe erfolgt.

6. Lehrkr�fte an Krankenpflegeschulen, die nicht der Schulaufsicht der Kul-
tusministerien unterliegen

6A. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit als Lehrkraft an Krankenpflegeschulen, die
nicht der Schulaufsicht der Kultusministerien unterliegen und keiner Unter-
richtsgenehmigung von dort bed�rfen, mit abgeschlossenem mindestens
f�nfj�hrigem wissenschaftlichem Hochschulstudium (Master oder vergleich-
barer Abschluss) und Leitungsaufgabe
Bezeichnung: Lehrkraft mit Leitungsaufgabe

EG 12

6B. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit als Lehrkraft an Krankenpflegeschulen, die
nicht der Schulaufsicht der Kultusministerien unterliegen und keiner Unter-
richtsgenehmigung von dort bed�rfen, mit abgeschlossenem mindestens
f�nfj�hrigem wissenschaftlichem Hochschulstudium (Master oder vergleich-
barer Abschluss)
Bezeichnung: Lehrkraft

EG 11

6C. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit als Lehrkraft an Krankenpflegeschulen, die
nicht der Schulaufsicht der Kultusministerien unterliegen und keiner Unter-
richtsgenehmigung von dort bed�rfen, mit abgeschlossenem mindestens
dreij�hrigem wissenschaftlichem Hochschulstudium (Bachelor oder ver-
gleichbarer Abschluss)
Bezeichnung: Lehrkraft

EG 10

6D. Mitarbeiter/innen in der T�tigkeit als Dozent/in an Krankenpflegeschulen, die
nicht der Schulaufsicht der Kultusministerien unterliegen, mit anerkannter
mindestens dreij�hriger Fachausbildung
Bezeichnung: Dozent/in

EG 8

Hinsichtlich der �nderungen von Nr. 6 der Anlage 1 Eingruppierungskatalog f�r
Lehrkr�fte (Erg�nzung der Anlage 1 der AVR), ver�ffentlicht mit Rundschreiben
01/2019 vom 29. Januar 2019, gilt, dass im Fall einer H�hergruppierung in Abwei-
chung von § 12 Abs. 5 AVR eine stufengleiche Zuordnung zur vorgesehenen h�he-
ren Entgeltgruppe erfolgt.
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A. Entgelterh�hungen 2019-2021

1. Allgemeine Entgeltsteigerungen

a) Die Grundentgelte der Anlage 2 bzw. Anlage 2a sowie Anhang 1 zu Anlage
8a werden f�r alle Mitarbeitenden

– zum 1. April 2019 um 3,3 v. H.,

– zum 1. M�rz 2020 um weitere 2,25 v. H. und

– zum 1. Februar 2021 um weitere 2,55 v. H.

erh�ht.

b) Die Grundentgelte der Anlage 2 bzw. Anlage 2a werden f�r den Bereich
Tarifgebiet Ost

zum 1. April 2019, zum 1. M�rz 2020, zum 1. Februar 2021, zum 1. Februar
2022, zum 1. Februar 2023 und zum 1. Februar 2024 um jeweils weitere
0,56 v. H. erh�ht.

Zum 1. Februar 2025 erfolgt eine weitere Entgelterh�hung im Umfang der
Differenz bis zu einer Entgeltangleichung an das Tarifgebiet West (auf Stun-
denlohnbasis).

Die Erh�hungen gelten f�r alle hieraus abgeleiteten Tabellen einschließlich
der Tabellen f�r Zeitzuschl�ge und �berstundenentgelte (Anlage 9, Anlage
9a sowie Anhang 2 zu Anlage 8a).

2. Erh�hung der Ausbildungsentgelte

a) Die Entgelte f�r die Auszubildenden gem. Anlage 10a zu I., II. sowie III. wer-
den

– zum 1. April 2019 um 3,3 v. H.,

– zum 1. M�rz 2020 um weitere 2,25 v. H. und

– zum 1. Februar 2021 um weitere 2,55 v. H.

erh�ht.

b) Abweichend hiervon werden die Ausbildungsentgelte f�r die Auszubilden-
den in der Altenpflege (Anlage 10a IV.) zum 1. April 2019 wie folgt festge-
legt:

1. Ausbildungsjahr: 920,– E

2. Ausbildungsjahr: 970,– E

3. Ausbildungsjahr: 1.050,– E

Es erfolgen weitere Steigerungen zum 1. M�rz 2020 i.H.v. 2,25 v.H. sowie
zum 1. Februar 2021 i.H.v. 2,55 v.H.

c) Zus�tzlich zu den Beschl�ssen zu a) und b) werden die Ausbildungsentgel-
te gem. Anlage 10a zu I., II., III. und IV. f�r den Tarifbereich Ost zum 1. April
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2019, zum 1. M�rz 2020, zum 1. Februar 2021, zum 1. Februar 2022, zum
1. Februar 2023 und zum 1. Februar 2024 um jeweils weitere 0,56 v. H. er-
h�ht. Zum 1. Februar 2025 erfolgt eine weitere Angleichung im Umfang der
Differenz bis zu einer Angleichung an das Tarifgebiet West (auf Stunden-
lohnbasis).

d) F�r die Auszubildenden gem. Anlage 10/IV (Auszubildende, die nach dem
Pflegeberufegesetz ausgebildet werden) gelten die allgemeinen Entgelter-
h�hungen, wie sie mit Rundschreiben 04/2018 unter I. Ziff. 1 Buchst. a) ver-
�ffentlicht wurden, erst ab dem 1. Februar 2021.

3. Moratorium

Beide Seiten der Arbeitsrechtlichen Kommission vereinbaren, dass f�r den Zeitraum
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021 keine weiteren Antr�ge auf Arbeitsent-
geltver�nderungen, die in diesen Jahren wirksam werden, gestellt werden, es sei
denn, die kalenderj�hrliche Inflationsrate �bersteigt vier Prozent (Basis: Verbrau-
cherpreisindex des Statistischen Bundesamtes) bzw. die beantragten �nderungen
berufen sich auf Verordnungen, h�chstrichterliche Rechtsprechung oder Gesetze.

Dar�ber hinaus kann von dem Moratorium einvernehmlich jederzeit abgewichen
werden.

M�gliche �nderungen des § 17a, Auswirkungen des Betriebsrentenst�rkungsge-
setzes, der Antrag A 08/18 zu Wege- und R�stzeiten sowie eine Besserstellung
der MTRA sind vom Moratorium ausgenommen.

Wenn mehr als 10 % der Mitglieder des DWBO die Regelung zur parit�tischen In-
vestitionsr�cklage in 2018 f�r 2017 nutzen, wird gepr�ft, ob Handlungsbedarf be-
zogen auf den Beschluss der AK vom 1. Juni 2018 besteht.

B. Mindestlohn

Sofern der gesetzlich festgelegte Mindestlohn in den Tabellenwerten den Anlagen 2,
2a, 9 und 9a AVR.DWBO unterschritten wird, sind die entsprechenden Tabellenwer-
te auf Basis des gesetzlichen Mindestlohns (9,19 E ab dem 1.1.2019/9,35 E ab dem
1.1.2020) anzupassen.

Redaktioneller Hinweis:
Seiten 103 und 104 derzeit unbesetzt
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EINIGUNGSSTELLE

§ 1 Errichtung der Einigungsstelle

(1) Gem�ß § 17 Abs. 8 und Abs. 10 Unterabs. 2 ist die Durchf�hrung eines Verfah-
rens vor der Einigungsstelle m�glich bzw. erforderlich.

(2) Zur Besetzung der Einigungsstelle benennen Dienststellenleitung und Mitarbei-
tervertretung bzw. Gesamtmitarbeitervertretung je drei Beisitzende und bestellen
gemeinsam eine neutrale Vorsitzende oder einen neutralen Vorsitzenden. In den F�l-
len des Abs. 10 Unterabs. 2 ist der oder die Vorsitzende von der Liste nach § 1
Abs. 4 Satz 2 zu bestellen.

(3) Eine Beisitzende oder ein Beisitzender jeder Seite muss in der betroffenen Ein-
richtung t�tig sein.

(4) K�nnen sich Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung bzw. Gesamtmitar-
beitervertretung nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem vorl�ufigen
Scheitern einer Dienstvereinbarung auf einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende
verst�ndigen, kann jede Seite die Gesch�ftsstelle der AK gern. § 1a Abs. 2, soweit
diese nach Maßgabe der gliedkirchlich-diakonischen Arbeitsrechtsregelung zust�n-
dig ist, im �brigen die der AK der Diakonie Deutschland auffordern, f�r die Eini-
gungsstelle die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zu bestimmen. Hierzu stellt die
AK eine Liste mit geeigneten Vorsitzenden auf. N�heres regelt die AK in einer geson-
derten Verfahrensordnung. Die Bestimmung der Person der oder des Vorsitzenden
durch die AK bindet die Betriebsparteien.

(5) Benennt eine Seite keine oder weniger als drei Beisitzende, ist die Einigungsstelle
mit Bestimmung der oder des Vorsitzenden und der benannten Beisitzenden errich-
tet.

§ 2 Verfahren

(1) Die Einigungsstelle wird unverz�glich nach dem Eingang eines Entscheidungs-
antrages nach § 17 Abs. 8 oder Abs. 10 Unterabs. 2 t�tig. Die Einberufung erfolgt
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden. Im Falle der Aufforderung nach § 17
Abs. 10 letzter Satz ist der Einberufung die schriftliche Begr�ndung des Wider-
spruchs beizuf�gen.

(2) Die Einigungsstelle trifft ihre Entscheidung nach m�ndlicher Beratung mit Stim-
menmehrheit durch Beschluss. Erfolgte eine Aufforderung zur Durchf�hrung des
Verfahrens gern. § 17 Abs. 10, so entscheidet die Einigungsstelle nach m�ndlicher
Beratung. In den F�llen der Anrufung der Einigungsstelle durch die Betriebsparteien
hat sich die oder der Vorsitzende der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmen-
mehrheit nicht zustande, so nimmt die oder der Vorsitzende nach einer weiteren
Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil.

(3) Bleiben alle oder einzelne der von einer Seite benannten Beisitzenden trotz recht-
zeitiger Ladung der Sitzung ganz oder zum Teil fern oder hat eine Seite keine oder
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weniger als drei Beisitzende benannt, so entscheiden die oder der Vorsitzende und
die erschienenen Beisitzenden nach Maßgabe des Abs. 2 allein. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Die Verhandlungen der Einigungsstelle sind nicht �ffentlich. F�r Beisitzende und
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden gilt die Schweigepflicht gem�ß § 22
MVG.EKD1) entsprechend. Diese gilt nicht gegen�ber den benennenden Stellen.

(5) Die Beschl�sse der Einigungsstelle sind schriftlich niederzulegen, von der oder
dem Vorsitzenden zu unterschreiben und der Dienststellenleitung und der Mitarbei-
tervertretung bzw. der Gesamtmitarbeitervertretung zuzuleiten.

§ 3 Zust�ndigkeit der Einigungsstelle

(1) Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluss, ob die Voraussetzungen zum
Abschluss, zur �nderung oder zur Aufhebung einer Dienstvereinbarung zur Siche-
rung der Leistungsangebote gegeben sind und ggf. �ber die inhaltliche Ausgestal-
tung der Dienstvereinbarung unter Wahrung der Mindestvorgaben des § 17 ein-
schließlich der H�chstgrenze der Entgeltabsenkung im Sinne des § 17 Abs. 2. Er-
forderlichenfalls entscheidet sie auch �ber die Fortschreibung der Liste nach § 17
Absatz 7.

(2) Nach Zuleitung des Beschlusses gem�ß § 2 Abs. 5 gilt die Dienstvereinbarung
zur Sicherung der Leistungsangebote als abgeschlossen.

§ 4 Kosten der Einigungsstelle

(1) Die Kosten der Einigungsstelle tr�gt die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber.

(2) Die Beisitzenden der Einigungsstelle, die der Einrichtung angeh�ren, werden f�r
ihre T�tigkeit in der Einigungsstelle freigestellt und erhalten f�r ihre Einigungsstel-
lent�tigkeit keine gesonderte Verg�tung. Im �brigen gilt § 19 Abs. 2 letzter Satz
MVG.EKD entsprechend.

(3) Die bzw. der Vorsitzende und die Beisitzenden der Einigungsstelle, die nicht zu
den in Abs. 2 genannten Personen geh�ren, haben einen Anspruch auf Verg�tung.
Die nicht der Einrichtung angeh�renden Beisitzenden gelten als sachkundige Per-
sonen i. S. d. § 25 MVG.EKD. F�r ihre Kosten gilt § 30 Abs. 2 Satz 2 MVG.EKD bzw.
die entsprechende Regelung des landeskirchlichen Mitarbeitervertretungsrechtes.
Die H�he der Verg�tung der bzw. des Vorsitzenden wird zwischen ihr bzw. ihm und
der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber festgelegt.

1) Soweit im Folgenden auf das MVG EKD verwiesen wird, gilt f�r den Bereich des Diakonischen Werkes
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) ab dem 1. Januar 2014 das MVG.EKD i. d. F. der
Bekanntmachung vom 15. Januar 2010 i. V. m. MVG-AG von 16. April 2010, ge�ndert durch das Kirch-
engesetz vom 20. April 2013.
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(4) Für die Vergütung der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden gelten im Zweifel die
durch Verordnung des Rates der EKD für die Aufwandsentschädigung der Richter
und Richterinnen der Kirchengerichte der EKD festgelegten Sätze.
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ZUSCHLAGSBERECHTIGTE ARBEITEN

§ 1 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschl�ge

(1) F�r außergew�hnliche Arbeiten wird ein Zuschlag gezahlt, wenn die Arbeit

a) die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter einer außergew�hnlichen Beschmut-
zung des K�rpers oder der eigenen Arbeitskleidung aussetzt,

b) außergew�hnlich gef�hrlich, gesundheitssch�digend oder ekelerregend ist
oder

c) unter besonders erschwerenden Umst�nden ausgef�hrt werden muss.

(2) Ob eine Arbeit als zuschlagsberechtigt anzusehen ist, soll vor ihrer Inangriffnah-
me festgestellt werden.

(3) Zuschl�ge nach Abs. 1 Buchst, a) werden nicht gew�hrt, soweit das Verrichten
außergew�hnlicher Arbeiten durch Gew�hrung von Schutzkleidung ausreichend
abgegolten ist.

§ 2 Zahlung der Zuschl�ge

Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschl�ge gem�ß § 1 werden f�r folgende
zuschlagsberechtigte Arbeiten gezahlt:

1. Beseitigen von Verstopfungen in Kanalisations- oder Toilettenanlagen. Reinigen
oder Reparieren der Grundleitungen, der Kanal- oder Fallstr�nge oder Abfluss-
leitungen von Toilettenanlagen, Reinigen von Sinkk�sten

2. Reinigen von Gef�ßen, Ger�ten oder Tischen, die mit Blut, Stuhl, Urin oder in-
fekti�sem Material beschmutzt sind, in Laboratorien, in Behandlungs- oder Un-
tersuchungsr�umen (das Gleiche gilt f�r das Reparieren von Gef�ßen, Ger�ten
oder Tischen in ungereinigtem Zustand)

3. Sonstige besonders schmutzige Arbeiten

4. Arbeiten, bei denen die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter der Einwirkung �tzen-
der, gesundheitssch�digender oder giftiger Stoffe oder starker Staubeinwirkung
ausgesetzt ist

5. Schweißarbeiten mit Autogen- oder Elektroschweißger�ten

6. Arbeiten in Betrieb befindlichen K�hlh�usern, K�hlr�umen oder K�hlwagen,
wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter mindestens zwei Stunden in ihnen
arbeitet

7. Arbeiten, bei denen nach den erlassenen Anordnungen Atemschutzger�te oder
H�rschutzger�te getragen werden m�ssen

8. Arbeiten mit Glas- oder Steinwolle

9. Arbeiten mit Motorkettens�gen

10.Bedienen von handgef�hrten Schneer�ummaschinen

11.Desinfektionsarbeiten.
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§ 3 H�he des Zuschlages

F�r die zuschlagsberechtigten Arbeiten wird je Stunde ein Zuschlag i. H. von 1,44 E

gezahlt. Dieser Betrag �ndert sich in demselben Zeitpunkt und in demselben Aus-
maß wie die allgemeinen Entgelterh�hungen.

§ 4 Berechnung der Zuschl�ge

(1) Die Zuschl�ge werden f�r die Arbeitszeit gezahlt, in der zuschlagsberechtigende
Arbeiten verrichtet werden.

(2) Arbeitszeiten nach Abs. 1 werden f�r jeden Arbeitstag zusammengerechnet. Er-
geben sich nach der Zusammenrechnung Bruchteile einer Stunde, so werden Zei-
ten unter 15 Minuten nicht ber�cksichtigt, Zeiten von mindestens 15 Minuten als
eine Stunde gewertet. Liegen f�r eine Arbeit die Voraussetzungen f�r mehrere Zu-
schl�ge vor, wird nur ein Zuschlag gezahlt.

§ 5 Pauschalierung

Die Zuschl�ge k�nnen durch Nebenabrede im Dienstvertrag oder durch Dienstver-
einbarung pauschaliert werden.

§ 6 Ausschluss

Die Zuschl�ge werden nicht gew�hrt f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit T�tig-
keiten in Pflege, Betreuung und Erziehung.

Anmerkung

In § 3 tritt an die Stelle des Betrags „1,44 E“ ab dem 1. April 2019 der Betrag
„1,49 E“, ab dem 1. M�rz 2020 der Betrag „1,52 E“ und ab dem 1. Februar 2021
der Betrag „1,56 E“.

Redaktioneller Hinweis:
Seiten 195 und 196 derzeit unbesetzt
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BEREITSCHAFTSDIENST UND RUFBEREITSCHAFT

A. Regelung f�r �rztinnen, �rzte, Zahn�rztinnen, Zahn�rzte, Hebammen, Ent-
bindungspfleger, medizinisch-technische Assistentinnen und Gehilfinnen
und medizinisch-technische Assistenten und Gehilfen, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Pflegedienst sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Rettungsdienst

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, sich auf Anordnung der
Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers außerhalb der vertraglich Soll-Arbeitszeit an
einer von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber bestimmten Stelle aufzuhalten,
um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). Die Dienstgeberin
bzw. der Dienstgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist,
dass zwar Arbeit anf�llt, erfahrungsgem�ß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung �ber-
wiegt.

(2) Durch Bereitschaftsdienst kann die t�gliche Arbeitszeit in den Stufen A, B und C
auf bis zu 16 Stunden sowie in der Stufe D auf bis zu 14 Stunden verl�ngert werden,
wenn mindestens die 10 Stunden �berschreitende Zeit im Rahmen von Bereit-
schaftsdienst geleistet wird; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verl�ngert die-
sen Zeitraum nicht. Dabei d�rfen bei Bereitschaftsdiensten der Stufen B bis D im
Durchschnitt nur 6, h�chstens aber 8 Eins�tze pro Monat und max. 72 Eins�tze im
Kalenderjahr angeordnet werden. Durch Dienstvereinbarung kann die t�gliche Ar-
beitszeit gem. Satz 1 in der Stufe D auf bis zu 16 Stunden verl�ngert werden.

Bei der Dienstplangestaltung ist eine erforderliche �bergabezeit als Vollarbeit aus-
zuweisen.

In den Stufen B bis D d�rfen ab dem vollendeten 50. Lebensjahr h�chstens 6, ab
dem 55. Lebensjahr h�chstens 5 und ab dem vollendeten 60. Lebensjahr h�chstens
4 Bereitschaftsdienste pro Monate geleistet werden. Mit Zustimmung der MAV bzw.
der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters kann davon abgewichen werden.

Die durchschnittliche w�chentliche H�chstarbeitszeit je Kalenderjahr darf 48 Stun-
den pro Woche nur unter den Voraussetzungen des Abs. 2b �berschreiten.

Gesundheitsf�rdernde Maßnahmen f�r Bereitschaftsdienstleistende sollen vom
Dienstgeber gef�rdert angeboten werden.

(2a) Unter der Voraussetzung der Pr�fung alternativer Arbeitszeitmodelle, einer Be-
lastungsanalyse gem. § 5 ArbSchG und den daraus ggf. resultierenden Maßnahmen
zur Gew�hrleistung des Gesundheitsschutzes kann durch Dienstvereinbarung die
t�gliche Arbeitszeit auf bis zu 24 Stunden verl�ngert werden. Die t�gliche Arbeitszeit
kann bis zu 24 Stunden verl�ngert werden, wenn mindestens die 8 Stunden �ber-
schreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet wird unter Beibehal-
tung der Regelungen des Abs. 2 Unterabs. 1 im �brigen. Die Dienstvereinbarung
muss vorsehen, dass entweder im Anschluss an eine �ber 16-st�ndige Arbeitszeit
der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter 24 Stunden Ruhezeit gew�hrt werden muss
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oder der Ausgleichszeitraum auf 6 Monate beschr�nkt wird. Die durchschnittliche
w�chentliche H�chstarbeitszeit je Kalenderjahr darf dabei 48 Stunden pro Woche
nur unter den Voraussetzungen des Abs. 2b �berschreiten.

(2b) Durch Dienstvereinbarung kann weiterhin die t�gliche Arbeitszeit auch ohne
Ausgleich auf �ber 8 Stunden verl�ngert werden. In der Dienstvereinbarung ist der
Personenkreis festzulegen, der von dieser M�glichkeit Gebrauch machen kann. Die
Verl�ngerung der Arbeitszeit ohne Ausgleich kann nur mit der schriftlichen Einwil-
ligung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters erfolgen. Die Einwilligung kann mit
einer Frist von 6 Monaten in Textform widerrufen werden. Im 7. Besch�ftigungs-
monat kann die Einwilligung einmalig mit einer Frist von 3 Monaten widerrufen wer-
den. Die durchschnittliche w�chentliche H�chstarbeitszeit je Kalenderjahr ist unter
Ber�cksichtigung gesundheitlicher Belange der Dienstnehmer in der Dienstverein-
barung zu regeln; sie darf 58 Stunden nicht �berschreiten. Erreicht die tats�chliche
w�chentliche Arbeitszeit 60 Stunden, muss der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter
in der darauf folgenden Woche mindestens 2x 24 Stunden Ruhezeit gew�hrt wer-
den.

(2c) In Ausnahmesituationen, die �ber die regul�re Notfallversorgung hinausgehen,
und in nicht planbaren Vertretungsf�llen kann von den Regelungen der Abs�tze 2 bis
2b abgewichen werden, wenn sonst die Versorgung der Patientinnen und Patienten
nicht sichergestellt w�re.

(2d) F�r Teilzeitbesch�ftigte verringern sich die H�chstgrenzen der Arbeitszeit in den
Abs�tzen 2 bis 2b in demselben Verh�ltnis, wie ihre Arbeitszeit zu der regelm�ßigen
Arbeitszeit der Vollzeitbesch�ftigen verringert ist. Dabei werden sowohl die
H�chstarbeitsstunden als auch die Bereitschaftsdienste ab einem Wert von 0,5
auf die n�chste volle Stunde bzw. den n�chsten vollen Dienst auf-, bei Werten, die
unter 0,5 liegen, wird auf die n�chste volle Stunde bzw. den n�chsten vollen Dienst
abgerundet. Mit Zustimmung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters oder aufgrund
von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon bis zu den
H�chstarbeitszeiten von Vollzeitbesch�ftigten abgewichen werden.

(3) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

a) Nach dem Maß der w�hrend des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgem�ß
durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistung wird die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
Stufe Arbeitsleistung innerhalb

des Bereitschaftsdienstes
Bewertung
als Arbeitszeit

A 0 bis 10 v. H. 15 v. H.
B mehr als 10 bis 25 v. H. 25 v. H.
C mehr als 25 bis 40 v. H. 40 v. H.
D mehr als 40 bis 49 v. H. 55 v. H.

Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B
zugeteilt, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter w�hrend des Bereit-
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schaftsdienstes in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr erfahrungsgem�ß durch-
schnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird,

b) Entsprechend der Zahl der von der Mitarbeiterin bzw. vom Mitarbeiter je
Kalendermonat abgeleisteten Bereitschaftsdienste wird die Zeit eines je-
den Bereitschaftsdienstes zus�tzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
Zahl der Bereitschaftsdienste
im Kalendermonat

Bewertung
als Arbeitszeit

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v. H.
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v. H.
13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v. H.

(4) F�r die nach Abs. 3 errechnete Arbeitszeit wird �berstundenentgelt gezahlt.
�berstundenentgelt i. S. der Anlage 8 Abschnitt A ist das �berstundenentgelt nach
der Anlage 9 und f�r �rztinnen und �rzte nach dem Anhang 2 zu Anlage 8a. Abwei-
chend von § 20a Abs. 2 Unterabs. 3 werden f�r die Zeit des Bereitschaftsdienstes
einschließlich der geleisteten Arbeit an gesetzlichen Feiertagen die Zeitzuschl�ge
gem. § 20a Abs. 1 Buchst. c) gezahlt.

(5) Die nach Abs. 3 bzw. 8 errechnete Arbeitszeit kann bis zum Ende des dritten
Kalendermonats auch durch entsprechende Arbeitsbefreiung abgegolten werden
(Freizeitausgleich). F�r den Freizeitausgleich ist eine angefangene halbe Stunde,
die sich bei der Berechnung nach Abs. 3 bzw. 8 ergeben hat, auf eine halbe Stunde
aufzurunden.

(6) Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als
Nebenabrede zum Dienstvertrag. Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Mo-
naten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres k�ndbar.

(7) F�r die Feststellung der Zahl der Bereitschaftsdienste im Sinne des Abs. 3
Buchst. b) und des Abs. 2 Unterabs. 1 rechnen die innerhalb von 24 Stunden vom
Dienstbeginn des einen bis zum Dienstbeginn des folgenden Tages oder innerhalb
eines anders eingeteilten gleich langen Zeitraumes (24-Stunden-Wechsel) vor, zwi-
schen oder nach der dienstplanm�ßigen Arbeitszeit geleisteten Bereitschaftszeiten
zusammen als ein Bereitschaftsdienst. Werden die innerhalb des 24-Stunden-
Wechsels anfallenden Bereitschaftszeiten nicht von derselben Mitarbeiterin bzw.
demselben Mitarbeiter geleistet oder wird innerhalb von 24 Stunden in mehreren
Schichten gearbeitet, rechnen je 16 Bereitschaftsstunden als ein Bereitschafts-
dienst.

(8) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, sich auf Anordnung der
Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers außerhalb der regelm�ßigen Arbeitszeit an
einer der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber anzuzeigenden Stelle aufzuhalten,
um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). Die Dienstgeberin bzw. der
Dienstgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgem�ß lediglich In
Ausnahmef�llen Arbeit anf�llt.

Leistet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in der Regel nur Rufbereitschaft und
nicht auch Bereitschaftsdienst, d�rfen im Kalendermonat nicht mehr als zw�lf Ruf-
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bereitschaften angeordnet werden. Diese Zahl darf �berschritten werden, wenn
sonst die Versorgung der Patientinnen und Patienten nicht sichergestellt w�re. Die
anfallenden Rufbereitschaften sollen auf die an der Rufbereitschaft teilnehmenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichm�ßig verteilt werden.

Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v. H. als Arbeitszeit gewertet und mit dem
�berstundenentgelt verg�tet.

F�r anfallende Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit wird daneben das
�berstundenentgelt gezahlt. F�r eine Heranziehung zur Arbeit außerhalb des Auf-
enthaltsortes werden mindestens drei Stunden angesetzt. Wird die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter w�hrend der Rufbereitschaft mehrmals zur Arbeit herangezo-
gen, wird die Stundengarantie nur einmal, und zwar f�r die k�rzeste Inanspruch-
nahme, angesetzt. Das �berstundenentgelt entf�llt, soweit entsprechende Arbeits-
befreiung gew�hrt wird (Freizeitausgleich).

(9) K�rzungen der Ruhezeit durch Inanspruchnahmen w�hrend des Bereitschafts-
dienstes oder der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die H�lfte der Ruhezeit betra-
gen, m�ssen innerhalb von l�ngstens acht Wochen ausgeglichen werden.

(10) F�r die Zeiten eines Freizeitausgleichs nach Abs. 5 und Abs. 8 Unterabs 4 wer-
den das Entgelt (§ 14 Abs. 1) und die in Monatsbetr�gen festgelegten Zulagen fort-
gezahlt.

(11) Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die st�ndig zu Bereitschaftsdienst oder
Rufbereitschaft herangezogen werden, kann durch Nebenabrede zum Dienstver-
trag eine pauschale Abgeltung vereinbart werden. Die Nebenabrede ist mit einer
Frist von drei Wochen zum Monatsende k�ndbar.

Anmerkung zu Anlage 8A. Abs. 2.Unterabs. 5 AVR DWBO:

Beispiele f�r gesundheitsf�rdernde Maßnahmen: Raucherentw�hnung, R�cken-
schule, autogenes Training, Adipositas Selbsthilfegruppe, Yoga, Qi Gong, Kardiofit-
ness, Vorsorge-Koloskopie ab 50 Jahren, Ern�hrungsprogramme etc.

B. Regelung f�r andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst darf f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
denen �berwiegend die Betreuung oder Erziehung der in Heimen untergebrachten
Personen obliegt, angeordnet werden, f�r andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nur aus dringenden betrieblichen Erfordernissen.

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, sich auf Anordnung der
Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers außerhalb der regelm�ßigen Arbeitszeit an
einer von der Dienstgebern bzw. vom Dienstgeber bestimmten Stelle aufzuhalten,
um im Bedarfsfalle die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). Die Dienstgeberin
bzw. der Dienstgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist,
dass zwar Arbeit anf�llt, erfahrungsgem�ß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung �ber-
wiegt.
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(3) Durch Bereitschaftsdienst kann die t�gliche Arbeitszeit auf bis zu 16 Stunden
verl�ngert werden.

Durch Dienstvereinbarung kann die t�gliche Arbeitszeit auf bis zu 24 Stunden ver-
l�ngert werden. Die Dienstvereinbarung muss vorsehen, dass entweder im An-
schluss an eine �ber 16-st�ndige Arbeitszeit der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter
24 Stunden Ruhezeit gew�hrt werden muss oder der Ausgleichszeitraum auf 6 Mo-
nate beschr�nkt wird.

Durch Dienstvereinbarung kann weiterhin die t�gliche Arbeitszeit auch ohne Aus-
gleich �ber 8 Stunden verl�ngert werden. In der Dienstvereinbarung ist der Per-
sonenkreis festzulegen, der von dieser M�glichkeit Gebrauch machen kann. Die
Verl�ngerung der Arbeitszeit ohne Ausgleich kann nur mit der schriftlichen Einwil-
ligung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters erfolgen. Die Einwilligung kann mit
einer Frist von 6 Monaten in Textform widerrufen werden. Die durchschnittliche
w�chentliche H�chstarbeitszeit je Kalenderjahr darf dabei 58 Stunden nicht �ber-
schreiten. Erreicht die tats�chliche w�chentliche Arbeitszeit 60 Stunden, muss der
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter in der darauf folgenden Woche mindestens 2x 24
Stunden Ruhezeit gew�hrt werden.

In den F�llen, in denen die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter Teilzeitarbeit gem.
§ 29a vereinbart hat, verringern sich die H�chstgrenzen der Arbeitszeit in den Unter-
abs. 1 bis 3 in dem selben Verh�ltnis, wie die Arbeitszeit dieser Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu der regelm�ßigen Arbeitszeit der Vollzeitbesch�ftigen verringert wor-
den ist. Dabei werden sowohl die H�chstarbeitsstunden als auch die Bereitschafts-
dienste ab einem Wert von 0,5 auf die n�chste volle Stunde bzw. den n�chsten
vollen Dienst auf-, bei Werten, die unter 0,5 liegen, wird auf die n�chste volle Stunde
bzw. den n�chsten vollen Dienst abgerundet. Mit Zustimmung der Mitarbeiterin
bzw. des Mitarbeiters oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen
Belangen kann hiervon abgewichen werden.

(4) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

a) Nach dem Maß der w�hrend des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgem�ß
durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistung wird die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet:
Stufe Arbeitsleistung innerhalb

des Bereitschaftsdienstes
Bewertung
als Arbeitszeit

A 0 bis 10 v. H. 15 v. H.
B mehr als 10 bis 25 v. H. 25 v. H.
C mehr als 25 bis 40 v. H. 40 v. H.
D mehr als 40 bis 49 v. H. 55 v. H.

Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B
zugeteilt, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter w�hrend des Bereit-
schaftsdienstes in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr erfahrungsgem�ß durch-
schnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird.
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b) Durch Dienstvereinbarung kann hiervon abweichend geregelt werden,
dass der Bereitschaftsdienst einschließlich der geleisteten Arbeit mit 25
v. H. als Arbeitszeit gewertet und durch Gew�hrung von Freizeit abgegolten
wird; dabei wird eine angefangene halbe Sunde als halbe Stunde gewertet.

Leistet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in einem Kalendermonat mehr als acht
Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden �ber acht hinausgehenden Bereit-
schaftsdienstes mit zus�tzlich 15 v. H. als Arbeitszeit gewertet.

Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als Ne-
benabrede zum Dienstvertrag. Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten
jeweils zum Ende des Kalenderhalbjahres k�ndbar.

(5) Ist die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes durch Freizeit im Laufe eines Monats
nicht m�glich, so wird f�r die nach Abs. 4 ermittelte Arbeitszeit das �berstunden-
entgelt gezahlt. �berstundenentgelt i. S. d. Anlage 8 B. ist das �berstundenentgelt
nach der Anlage 9.

(6) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, sich auf Anordnung der
Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers außerhalb der regelm�ßigen Arbeitszeit an
einer der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber anzuzeigenden Stelle aufzuhalten,
um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). Die Dienstgeberin bzw. der
Dienstgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgem�ß lediglich in
Ausnahmef�llen Arbeit anf�llt.

Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v. H. als Arbeitszeit gewertet und durch
Gew�hrung von Freizeit abgegolten; dabei wird eine angefangene halbe Stunde als
halbe Stunde gerechnet.

Die innerhalb der Rufbereitschaft anfallende Arbeit einschließlich einer etwaigen
Wegezeit wird daneben voll als Arbeitszeit gewertet und durch zus�tzliche Freizeit
abgegolten. F�r die Heranziehung zur Arbeit außerhalb des Aufenthaltsortes werden
mindestens drei Stunden angesetzt. Wird die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter
w�hrend der Rufbereitschaft mehrmals zur Arbeit herangezogen, wird die Stunden-
garantie nur einmal, und zwar f�r die k�rzeste Inanspruchnahme, angesetzt.

Ist aus dienstlichen Gr�nden ein Freizeitausgleich nach Unterabs. 2 und/oder Unter-
abs. 3 im Rahmen der regelm�ßigen Arbeitszeit bis zum Ende des n�chsten Kalen-
dervierteljahres nicht m�glich, erfolgt die Abgeltung der Rufbereitschaft durch zu-
s�tzliches Entgelt. F�r die nach Unterabs. 2 und/oder Unterabs. 3 errechnete Ar-
beitszeit wird je Stunde das �berstundenentgelt gezahlt.

(7) K�rzungen der Ruhezeiten in Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und
Betreuung von Personen durch Inanspruchnahmen w�hrend des Bereitschafts-
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dienstes oder der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betra-
gen, müssen innerhalb von längstens acht Wochen ausgeglichen werden.

(8) Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sollen - auch zusammen -, von Aus-
nahmefällen abgesehen, nicht mehr als zwölfmal im Monat angeordnet werden.

Anlage 8
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�rztinnen und �rzte

§ 1 Eingruppierung von �rztinnen bzw. �rzten

Entgeltgruppe A 1
�rztin bzw. Arzt mit entsprechender T�tigkeit

Entgeltgruppe A 2
Fach�rztin bzw. Facharzt, die bzw. der aufgrund abgeschlossener Facharztweiter-
bildung in ihrem bzw. seinem Fachgebiet t�tig ist

Entgeltgruppe A 3
Ober�rztin bzw. Oberarzt, der bzw. dem die medizinische Verantwortung f�r selbst-
st�ndige Teil- oder Funktionsbereiche der Klinik bzw. Abteilung von der Dienstgeberin
bzw. dem Dienstgeber ausdr�cklich �bertragen worden ist.

Anmerkungen zu Entgeltgruppe A 3:

Funktionsbereiche sind wissenschaftlich anerkannte Spezialgebiete innerhalb eines
�rztlichen Fachbereichs, z. B. Nephrologie, Handchirurgie, Neuroradiologie, Elek-
troencephalographie, Herzkatheterisierung.

Bei der H�hergruppierung eines Facharztes der Entgeltgruppe A 2 Stufe 5 erfolgt die
Eingruppierung in die Entgeltgruppe A 3 Stufe 2.

§ 2 Grundentgelt f�r �rztinnen bzw. �rzte

(1) Das Grundentgelt f�r �rztinnen und �rzte bemisst sich gem�ß der Entgelttabellen
des Anhangs 1 nach Stufen.

(2) �rztinnen und �rzte, denen eine T�tigkeit erstmals �bertragen wird, erhalten das
Grundentgelt nach der 1. Stufe ihrer Entgeltgruppe. Nach der Verweildauer in der 1.
Stufe erhalten sie das Grundentgelt ihrer Entgeltgruppe nach den weiteren Stufen.
Das Wahlrecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Stufenspr�ngen gem�ß
Abs. 4a bleibt unber�hrt.

(3) Die Verweildauer in den Stufen f�r die jeweilige Entgeltgruppe richtet sich nach
den in den Entgelttabellen des Anhangs 1 angegebenen Monaten.

(4) �rztinnen und �rzte erhalten von Beginn des Monats an, in dem die n�chste Stufe
erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. Dies gilt nicht, wenn die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das Wahlrecht gem�ß Abs. 4a aus�bt. In diesem
Fall reduziert sich die vereinbarte regul�re Arbeitszeit zum Zeitpunkt gem�ß Satz 1.

(4a) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter k�nnen w�hlen, dass anstelle der Gew�h-
rung des Entgelts der neuen Tabellenstufe die urspr�nglich vereinbarte regelm�ßige
w�chentliche Arbeitszeit bei Weitergew�hrung des Entgelts der alten Stufe reduziert
wird, wobei das Ausmaß der Arbeitszeitreduzierung der Entgeltsteigerung durch
den Stufensprung entspricht. W�hlt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter die Ar-
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beitszeitreduzierung anstelle des erh�hten Entgelts der neuen Stufe, gilt der Stufen-
sprung ebenfalls als absolviert.

Soweit die Arbeitsvertragsrichtlinien f�r nichtvollbesch�ftigte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter spezielle Regelungen vorsehen (etwa § 21, Anlage 12 Abs. 3), sind diese
im Fall der Arbeitszeitreduzierung gem�ß Satz 1 nicht anwendbar.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter k�nnen dieses Wahlrecht beim erneuten Stufen-
sprung nicht nur bezogen auf diesen Stufensprung aus�ben, sondern auch erneut
hinsichtlich aller bereits erfolgten Stufenspr�nge, jedoch nicht r�ckwirkend. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Endstufe ihrer Entgeltgruppe k�nnen das erneute
Wahlrecht erstmalig nach 48 Monaten Verweildauer in der Endstufe und darauf fol-
gend nach jeweils weiteren 48 Monaten Verweildauer aus�ben. Hinsichtlich der er-
neuten Aus�bung des Wahlrechts f�r bereits erfolgte Stufenspr�nge gilt Unterabs. 1
Satz 2 entsprechend.

Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber informiert die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sechs Monate vor einem Stufenanstieg oder vor Ablauf des Vierjahreszeit-
raums in der Endstufe ihrer Entgeltgruppe �ber das bestehende Wahlrecht. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter m�ssen ihr Wahlrecht auf Arbeitszeitreduzierung ge-
m�ß Unterabs. 1 Satz 1 innerhalb von zwei Monaten in Textform geltend machen.
Erfolgt die Information der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers versp�tet, wirkt
das Wahlrecht entsprechend sp�ter. Unterbleibt die Information durch die Dienst-
geberin bzw. den Dienstgeber, hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bei Vorlie-
gen der �brigen Voraussetzungen das Recht, jederzeit mit einer Ank�ndigungsfrist
von vier Monaten zum Monatsersten ihr bzw. sein Wahlrecht auszu�ben.

Unterbleibt die Aus�bung des Wahlrechts, wird das Tabellenentgelt der neuen Stu-
fe, im Falle des Wahlrechts in der Endstufe der Entgeltgruppe das Entgelt dieser
Stufe bei unverminderter Arbeitszeit gezahlt. Dies gilt f�r den Fall, dass das Wahl-
recht in der Vergangenheit gern. Unterabs. 2 Satz 1 f�r bereits erfolgte Stufenspr�n-
ge ausge�bt wurde, entsprechend.

Anmerkung zu Abs. 4a:

F�r Mitarbeitende, die innerhalb der ersten sechs Monate nach Inkrafttreten der Re-
gelung am 1.1.2019 einen Stufensprung h�tten oder eine Verweildauer von 48 Mo-
naten in der Endstufe vollenden, kann das Wahlrecht erstmalig zum 1.7.2019 aus-
ge�bt werden, da die Informationspflicht der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers
erst zum 1.1.2019 entsteht.

(5) Nachgewiesene f�rderliche Zeiten beruflicher T�tigkeit der letzten sechs Jahre
vor der Einstellung werden auf die Zeiten der 1. Stufe oder der nachfolgenden Stufen
angerechnet. F�r Mitarbeitende der Entgeltgruppe A 2 sind als f�rderliche Zeiten alle
fach�rztlichen T�tigkeiten ohne zeitliche Begrenzung anzurechnen. Unabh�ngig da-
von kann der Dienstgeber bei Neueinstellung zur Deckung des Personalbedarfs Zei-
ten einer vorherigen beruflichen T�tigkeit ganz oder teilweise f�r die Stufenzuord-
nung ber�cksichtigen, wenn diese T�tigkeit f�r die vorgesehene T�tigkeit f�rderlich
ist. Die anzurechnenden Berufszeiten werden am Beginn des Dienstverh�ltnisses
festgestellt. F�r den Nachweis der anrechnungsf�higen Zeiten gilt § 15 Abs. 7 AVR.
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§ 3 Stunden- und �berstundenentgelte

F�r die Stundenentgeltbasis und die Zeitzuschl�ge nach § 20a Abs. 1 Satz 2
Buchst. a) bis c) AVR und das �berstundenentgelt nach Anlage 8 Teil A. gilt die Ta-
belle des Anhangs 2 zu Anlage 8a.

§ 4 – gestrichen –

§ 5 Besondere Rechte und Pflichten

(1) Im gegenseitigen Einvernehmen kann mit der �rztin oder dem Arzt eine w�chent-
liche Arbeitszeit von bis zu 42 Stunden mit entsprechender Erh�hung des Entgelts
vereinbart werden.

(2) Zu den den �rztinnen und �rzten obliegenden �rztlichen Pflichten geh�rt es auch,
�rztliche Bescheinigungen auszustellen. Die �rztinnen und �rzte k�nnen von der
Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber auch verpflichtet werden, im Rahmen einer
zugelassenen Nebent�tigkeit von leitenden �rztinnen und �rzten oder f�r Beleg�rz-
tinnen und Beleg�rzte innerhalb der Einrichtung �rztlich t�tig zu werden.

(3) Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen �ußerungen und wissenschaftli-
chen Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und verg�tet werden,
geh�rt zu den den �rztinnen und �rzten obliegenden Pflichten aus der Hauptt�tig-
keit.

(4) Die �rztin bzw. der Arzt kann von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber ver-
pflichtet werden, als Nebent�tigkeit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutach-
terliche �ußerungen und wissenschaftliche Ausarbeitungen, die von einem Dritten
angefordert und verg�tet werden, zu erstellen, und zwar auch im Rahmen einer zu-
gelassenen Nebent�tigkeit der leitenden �rztin bzw. des leitenden Arztes. Steht die
Verg�tung f�r das Gutachten, die gutachterliche �ußerung oder die wissenschaftli-
che Ausarbeitung ausschließlich der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber zu, hat
die �rztin bzw. der Arzt nach Maßgabe ihrer bzw. seiner Beteiligung einen Anspruch
auf einen Teil dieser Verg�tung. In allen anderen F�llen ist die �rztin bzw. der Arzt
berechtigt, f�r die Nebent�tigkeit einen Anteil der von dem Dritten zu zahlenden
Verg�tung anzunehmen. Die �rztin bzw. der Arzt kann die �bernahme der Neben-
t�tigkeit verweigern, wenn die angebotene Verg�tung offenbar nicht dem Maß ihrer
bzw. seiner Beteiligung entspricht. Im �brigen kann die �bernahme der Nebent�-
tigkeit nur in besonders begr�ndeten Ausnahmef�llen verweigert werden.

(5) Die Arbeitszeiten der �rztinnen und �rzte sind zu dokumentieren.

(6) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat �rztinnen und �rzte von etwaigen, im
Zusammenhang mit dem Dienstverh�ltnis entstandenen Schadensersatzanspr�-
chen Dritter, frei zustellen, sofern der Eintritt des Schadens nicht durch die �rztin
bzw. den Arzt vors�tzlich oder grob fahrl�ssig herbeigef�hrt worden ist. Im �brigen
bleiben die allgemeinen Grunds�tze zur Arbeitnehmerhaftung unber�hrt.

7. Aktualisierungslieferung – 1. Mai 2019
207

Anlage 8a



(7) Zur Teilnahme an Arztkongressen, Fachtagungen und vergleichbaren Veranstal-
tungen ist �rztinnen und �rzten Dienstbefreiung (§ 11 AVR) bis zu drei Arbeitstagen
im Kalenderjahr zu gew�hren. Die Dienstbefreiung wird auf einen Anspruch nach
den Weiterbildungsgesetzen der L�nder angerechnet. Bei Personalkostenerstat-
tung durch Dritte erfolgt eine Freistellung f�r bis zu f�nf Tage.

(8) �rztinnen und �rzten kann im dienstlichen oder betrieblichen Interesse mit ihrer
Zustimmung vor�bergehend eine mindestens gleich verg�tete T�tigkeit bei einem
Dritten zugewiesen werden. Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verwei-
gert werden. Die Rechtsstellung der �rztinnen und �rzte bleiben unber�hrt. Bez�ge
aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.

(9) Werden Aufgaben der �rztinnen und �rzte zu einem Dritten verlagert, ist auf Ver-
langen der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers bei weiter bestehendem Dienst-
verh�ltnis die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu er-
bringen (Personalgestellung). § 613a BGB sowie gesetzliche K�ndigungsrechte
bleiben unber�hrt.

(10) Zu den der �rztin bzw. dem Arzt aus ihrer bzw. seiner Hauptt�tigkeit obliegen-
den Pflichten geh�rt es, am Rettungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern
teilzunehmen.

(11) Eine �rztin bzw. ein Arzt, die bzw. der nach der Approbation noch nicht mindes-
tens ein Jahr klinisch t�tig war, ist grunds�tzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst
heranzuziehen. Eine �rztin, der bzw. ein Arzt, dem aus pers�nlichen oder fachlichen
Gr�nden (z. B. Vorliegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsf�higkeit, die
dem Einsatz im Rettungsdienst entgegensteht, Flugunvertr�glichkeit, langj�hrige
T�tigkeit als Bakteriologin bzw. Bakteriologe) die Teilnahme am Rettungsdienst
nicht zumutbar ist, darf grunds�tzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst heran-
gezogen werden.

(12) F�r jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erh�lt die �rztin bzw. der Arzt einen
nicht zusatzversorgungsf�higen Einsatzzuschlag in H�he des Stundenentgelts nach
A 1. Dieser Betrag ver�ndert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Aus-
maß wie das Stundenentgelt der A 1 nach dem Anhang 2. Der Einsatzzuschlag steht
nicht zu, wenn der �rztin bzw. dem Arzt wegen der Teilnahme am Rettungsdienst
außer den Bez�gen sonstige Leistungen von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstge-
ber oder von einem Dritten (z. B. private Unfallversicherung, f�r die die Dienstgebe-
rin bzw. der Dienstgeber oder eine Tr�gerin bzw. ein Tr�ger des Rettungsdienstes die
Beitr�ge ganz oder teilweise tr�gt, Liquidationsanspr�che usw.) zustehen. Die �rztin
bzw. der Arzt kann auf die sonstigen Leistungen verzichten,

(13) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat zu gew�hrleisten, dass die �rztliche
Versorgung der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus auch dann gesichert ist,
wenn die �rztin bzw. der Arzt w�hrend der regelm�ßigen Arbeitszeit, w�hrend des
Bereitschaftsdienstes oder w�hrend einer Rufbereitschaft zum Einsatz im Rettungs-
dienst herangezogen wird.

(14) Auf der Grundlage der bestehenden �rztlichen Weiterbildungsordnungen sind
f�r die Aus- und Weiterbildung entsprechende Weiterbildungscurricula zu erstellen
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und umzusetzen, die sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch inhaltlich strukturiert die
Weiterbildung erm�glichen.

Anmerkung zu Absatz 8:

Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Dienstverh�ltnisses – die vor-
�bergehende Besch�ftigung bei einem Dritten im In- und Ausland.

Anmerkung zu Absatz 9:

Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Dienstverh�ltnisses –
die auf Dauer angelegte Besch�ftigung bei einem Dritten. Die Modalit�ten der Per-
sonalgestellung werden zwischen der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber und
dem Dritten vertraglich geregelt.
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AUSBILDUNGSVERH�LTNISSE

I. Praktikantinnen und Praktikanten nach abgelegtem Examen

Soweit die Ausbildungsbestimmungen nach abgelegtem Examen ein Praktikum zur
Erlangung der staatlichen Anerkennung vorschreiben, gelten f�r die zu ihrer Ausbil-
dung Besch�ftigten die nachstehenden Regelungen:

§ 1 Ausbildungsentgelt

(1) Praktikantinnen und Praktikanten f�r die Berufe

der pharm.-techn. Assistentin/des pharmtechn. Assistenten
der Masseurin/des Masseurs
der Masseurin und med. Bademeisterin/des Masseurs und med. Bademeisters
der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters
der Sozialp�dagogin/des Sozialp�dagogen
der Heilp�dagogin/des Heilp�dagogen
der Erzieherin/des Erziehers
der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers
der Altenpflegerin/des Allenpflegers
der Haus- und Familienpflegerin/des Haus- und Familienpflegers
der Heilerziehungspflegerin mit Vollzeitausbildung/des Heilerziehungspflegers
mit Vollzeitausbildung
der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten

erhalten ein monatliches Ausbildungsentgelt und ggf. einen Kinderzuschlag gem.
Anlage 10a.

(2) F�r die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen, Vorfesttagen und in
der Nacht, f�r �berstunden, f�r Zeitzuschl�ge, f�r Bereitschaftsdienst und Ruf-
bereitschaft gelten die Regelungen sinngem�ß, die jeweils f�r die bei der Dienst-
geberin bzw. beim Dienstgeber in dem zuk�nftigen Beruf der Praktikantinnen und
Praktikanten besch�ftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgebend sind. Da-
bei gilt als Stundenentgelt i. S. des § 20a Abs. 3 Unterabs. 1 der auf die Stunde
entfallende Anteil des Ausbildungsentgeltes gem. Anlage 10a. F�r die Ermittlung
dieses Anteils gilt § 9b Abs. 8 Satz 3 entsprechend.

(3) Der Wert einer gew�hrten Unterkunft wird nach der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. Kann die Praktikantin bzw. der
Praktikant w�hrend der Zeit, f�r die ihr bzw. ihm Ausbildungsentgelt fortzuzahlen ist,
Sachbez�ge aus berechtigtem Grund nicht abnehmen, sind diese nach den Sach-
bezugswerten abzugelten. Der Wert der Anrechnung vermindert sich in entspre-
chender Anwendung des § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 Sozialversicherungsentgeltverord-
nung.

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten die Praktikantinnen und Praktikanten
die Schichtzulage gem. § 20 AVR.
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§ 1a Probezeit

Die ersten drei Monate des Praktikums sind Probezeit, sofern nicht im Praktikanten-
vertrag (Anlage 15a) auf eine Probezeit verzichtet oder eine k�rzere Probezeit ver-
einbart worden ist.

§ 2 Arbeitszeit

Die Arbeitszeit richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 9, 9a bis 9e.

§ 3 Krankheit

Der Praktikantin bzw. dem Praktikanten wird im Fall der Unterbrechung ihrer bzw.
seiner Ausbildung aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls das Urlaubsentgelt
(§ 4) bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht �ber die Beendigung des Aus-
bildungsverh�ltnisses hinaus, gezahlt. Dies gilt nicht, wenn die Praktikantin bzw. der
Praktikant sich die Krankheit oder den Unfall vors�tzlich oder grob fahrl�ssig oder
bei einer nicht genehmigten Nebent�tigkeit zugezogen hat. Hat ein Dritter die Krank-
heit oder den Unfall verschuldet, so gehen die Anspr�che der Praktikantin bzw. des
Praktikanten gegen den Dritten auf die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber �ber.

im �brigen gelten § 24 und § 25 entsprechend.

§ 4 Erholungsurlaub

(1) Die Praktikantin bzw. der Praktikant erh�lt im Kalenderjahr einen Erholungsurlaub
von 27 Arbeitstagen, wenn nicht eine f�r sie bzw. ihn g�nstigere gesetzliche Rege-
lung besteht.

(2) W�hrend des Erholungsurlaubes bemisst sich das Urlaubsentgelt nach § 28
Abs. 10.

§ 5 Verm�genswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung

Die Praktikantin bzw. der Praktikant erh�lt nach Maßgabe der Anlagen 12 und 14
verm�genswirksame Leistungen und eine Jahressonderzahlung.
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§ 6 Sonstige Bestimmungen

(1) Mit der Praktikantin bzw. dem Praktikanten ist vor Beginn des Praktikums ein
Ausbildungsvertrag gem. Anlage 15a schriftlich abzuschließen.

(2) Soweit vorstehend f�r Praktikantinnen und Praktikanten keine abweichende Re-
gelung vorgesehen ist, finden die Arbeitsvertragsrichtlinien sinngem�ß Anwendung.

(3) Die Ausbildungszeit der Praktikantinnen und Praktikanten wird auf die Besch�f-
tigungszeit (§ 11a) nicht angerechnet.

(4) Anspr�che aus dem Praktikantenverh�ltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach F�lligkeit von der Praktikantin bzw.
vom Praktikanten oder von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber in Textform
geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, soweit diese Anspr�che aufgrund gesetz-
licher Vorschriften unabdingbar sind. Hierzu geh�ren beispielsweise die Anspr�che
auf den Mindestlohn nach dem MiLoG und den Pflegemindestlohn, aber auch An-
spr�che aus vors�tzlicher Pflicht- und/oder Rechts(gut)verletzung.

F�r denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs
aus, um die Ausschlussfrist auch f�r sp�ter f�llig werdende Leistungen unwirksam
zu machen.

Sonderregelung AVR – Fassung Ost –:

§ 1 Abs. 3 erh�lt folgende Fassung:

(3) Sachbez�ge sind in H�he der durch Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 SGB IV bestimmten Werte anzurechnen.

4. Aktualisierungslieferung – 1. Juli 2017
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II. Regelung der Ausbildungsverhältnisse in einem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf

§ 1 Geltungsbereich

(1) Für Auszubildende in einem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt
geltenden Ausbildungsberuf gelten die zwingenden Vorschriften des Berufsbil-
dungsgesetzes (BBiG) und diese Regelung.

(2) Die Regelung gilt nicht für

a) körperlich, geistig oder seelisch behinderte sowie im Rahmen der Ju-
gendhilfe untergebrachte Personen, die aus fürsorgerischen Gründen
ausgebildet werden;

b) Praktikantinnen, Praktikanten, Vorpraktikantinnen, Vorpraktikanten, Vo-
lontärinnen, Volontäre, Schülerinnen und Schüler. Schülerinnen und
Schüler in diesem Sinne sind auch Personen, die sich in der Ausbildung in
Heil- und Heilhilfsberufen und in Berufen des Sozial- und Erziehungsdien-
stes befinden, sofern ihreAusbildungsverhältnisse den Schulgesetzen der
Länder unterliegen (z. B. Ausbildung zur/zum Beschäftigungstherapeu-
tin/Beschäftigungstherapeuten, Krankengymnastin/Krankengymnasten,
Altenpflegerin/Altenpfleger).

(3) Die Regelung der §§ 2 und 3 sowie 14 und 17 gelten nicht für Auszubildende
von Berufsförderungswerken und -abteilungen, Integrationsbetrieben und -abtei-
lungen und von Einrichtungen, in denen fremdnützige Ausbildungen und Beschäf-
tigungen im Vordergrund stehen, soweit sie die Ausbildung im Rahmen der Ju-
gendhilfe, Sozialhilfe, Förderprogrammen zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungs-
plätze und ähnlicher Hilfen beginnen. Das Entgelt dieser Auszubildenden entspricht
mindestens dem nach § 244 SGB III gezahlten Zuschuss. Ein höheres Entgelt kann
durch Dienstvereinbarung festgelegt werden.

§ 2 Ausbildungsentgelt

(1) Auszubildende erhalten ein monatliches Ausbildungsentgelt gem. Anlage 10a.
Zur Ermittlung des auf einen Tag entfallendenAnteils desAusbildungsentgeltes wird
der Monat zu 30 Tagen gerechnet. Das Stundenentgelt beträgt 1/167,40 des mo-
natlichen Ausbildungsentgeltes.

(2) Für die Zeitzuschläge gelten die Vorschriften sinngemäß, die für die bei der bzw.
demAusbildenden beschäftigten Mitarbeiterinnen undMitarbeiter maßgebend sind.
Bei der sinngemäßen Anwendung dieser Vorschrift tritt an die Stelle des Überstun-
denentgeltes das Stundenentgelt gem.Abs. 1 Satz 3 zuzüglich eines Zuschlags von
25 v. H. der Stundenvergütung.
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(3) Gewährt die bzw. der Ausbildende Unterkunft, Verpflegung oder beides, richten
sich die Kürzungsbeträge nach Anlage 10a. Kann die bzw. der Auszubildende
während der Zeit, für welche dasAusbildungsentgelt nach § 10 fortzuzahlen ist, aus
berechtigtem Grund Unterkunft und Verpflegung nicht in Anspruch nehmen, entfällt
für diese Zeit der Nichtinanspruchnahme die Kürzung.

§ 3 Ausbildungsvergütung in besonderen Fällen

(1) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsausbildenden
Schule oder wegen einer anderen Vorbildung die Ausbildungszeit verkürzt, gilt für
die Höhe des Ausbildungsentgeltes gemäß Anlage 10a die Zeit der Verkürzung als
zurückgelegte Ausbildungszeit.

(2) Hat die bzw. der Auszubildende vor Beendigung der vereinbarten Ausbildungs-
zeit die Abschlussprüfung bestanden, so erhält sie bzw. er, wenn sie bzw. er wei-
terbeschäftigt wird, von dem Tag an, der auf den Tag der bestandenen Abschluss-
prüfung folgt, das ihrer bzw. seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt nach den Be-
stimmungen der AVR.

(3) Wird die Ausbildungszeit aufgrund § 8 Abs. 2 BBiG oder § 27b Abs. 2 Hand-
werksordnung (HandwO) oder wegen Nichtbestehens der Abschlussprüfung ver-
längert, wird während des Zeitraums der Verlängerung das zuletzt maßgebende
Ausbildungsentgelt nach der jeweils geltenden Anlage 10a gezahlt.

(4) In den Fällen des § 5Abs. 3 Satz 4 erhält die bzw. der Auszubildende bis zur Ab-
legung derAbschlussprüfung das zuletzt maßgebendeAusbildungsentgelt nach der
jeweils geltenden Anlage 10a, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwir-
kend von dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den
Unterschiedsbetrag zwischen dem ihr bzw. ihm gezahlten Ausbildungsentgelt und
dem ihrer bzw. seiner Tätigkeit entsprechenden Entgelt nach den Bestimmungen
der AVR.

§ 4 Ausbildungsvertrag

(1) Vor Beginn des Berufsausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Berufsaus-
bildungsvertrag gemäß Anlage 15b zu schließen, der mindestens Angaben enthält
über

a) Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung,
insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll;

b) Beginn und Dauer der Berufsausbildung,

c) Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte;
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d) Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit,

e) Dauer der Probezeit;

f) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgeltes,

g) Dauer des Erholungsurlaubs;

h) Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt
werden kann,

i) die vereinbarten Nebenabreden.

(2) Änderungen des Ausbildungsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

§ 5 Probezeit und Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate. Während dieser Zeit kann das Ausbildungs-
verhältnis von der bzw. dem Auszubildenden jederzeit ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist, von der bzw. dem Ausbildenden mit einer Frist von zwei Wochen zum
Monatsschluss ordentlich gekündigt werden.

(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur gekündigt werden

a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten der Kündigungsfrist,

b) von der bzw. dem Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wo-
chen, wenn sie bzw. er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine
andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.

(3) Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit demAblauf der Ausbildungszeit. Be-
steht die bzw. der Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprü-
fung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis entsprechend § 21 Abs. 2 BBiG.
Besteht die bzw. der Auszubildende dieAbschlussprüfung nicht, verlängert sich das
Berufsausbildungsverhältnis auf ihr bzw. sein Verlangen bis zur nächstmöglichen
Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.

Kann die bzw. der Auszubildende ohne ihr bzw. sein eigenes Verschulden die Ab-
schlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, wird sie bzw. er auf
sein Verlangen bis zum Zeitpunkt der Prüfung beschäftigt.
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§ 6 Ärztliche Untersuchungen

(1) Die bzw. der Auszubildende hat auf Verlangen der bzw. des Ausbildenden vor
der Einstellung ihre bzw. seine körperliche Eignung (Gesundheit und Entwick-
lungsstand, körperliche Beschaffenheit und Arbeitsfähigkeit) durch das Zeugnis ei-
ner bzw. eines von der bzw. demAusbildenden bestimmten Ärztin bzw.Arztes nach-
zuweisen.

(2) Die bzw. der Ausbildende kann die Auszubildende bzw. den Auszubildenden bei
gegebener Veranlassung ärztlich untersuchen lassen. Von der Befugnis darf nicht
willkürlich Gebrauch gemacht werden.

(3) Die bzw. der Ausbildende hat die Auszubildende bzw. den Auszubildenden, der
besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, in einem gesundheitsgefährdenden
Betrieb beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt ist, in regel-
mäßigen Zeitabständen ärztlich untersuchen zu lassen.

(4) Die Kosten der Untersuchung trägt die bzw. der Ausbildende. Das Ergebnis der
ärztlichen Untersuchung ist der bzw. demAuszubildenden auf ihren bzw. seinenAn-
trag bekanntzugeben.

§ 7 - gestrichen -

§ 8 Regelmäßige Ausbildungszeit

(1) Für Auszubildende, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, rich-
tet sich die durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbil-
dungszeit (praktische und innerbetriebliche theoretische Ausbildung) nach den
§§ 9, 9a bis 9e AVR.

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist der
bzw. dem Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Arbeitszeit zu geben.

(3) An Tagen, an denen die bzw. der Auszubildende an einem theoretischen be-
trieblichen Unterricht von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teil-
nimmt, darf sie bzw. er nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden.

(4)Auszubildende dürfen an Sonn- undWochenfeiertagen und in der Nacht zurAus-
bildung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck erfor-
derlich ist.

(5) Für Auszubildende dürfen Überstunden nicht angeordnet werden.
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§ 9 Entschädigung bei Dienstreisen, Abordnungen, Dienstgängen und
Ausbildungsfahrten

(1) Bei Dienstreisen, Abordnungen, Dienstgängen und -reisen zur Ablegung der in
den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende
eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der bzw. des Ausbildenden geltenden Reisekostenbestimmungen in der
jeweiligen Fassung unter Zugrundelegung der niedrigsten Reisekostenstufe. Bei
Reisen zur Teilnahme am Unterricht, an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder
an Übungen zum Zwecke der Ausbildung sowie bei Reisen in den Fällen, in denen
die Auszubildenden zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusam-
mengefasst werden, werden die notwendigen Fahrkosten bis zur Höhe der Kosten
der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßigen Beförde-
rungsmittels (im Eisenbahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet. Möglichkeiten zur Er-
langung von Fahrpreisermäßigung (Schülerfahrkarten oder Fahrkarten für Beruf-
stätige) sind auszunutzen.

Bei Reisen zur Teilnahme am Unterricht an einer auswärtigen Berufsschule werden
den Auszubildenden Fahrkosten in der in Satz 2 genannten Höhe insoweit erstat-
tet, als sie monatlich 6 v.H. des Ausbildungsentgeltes einer bzw. eines Auszubil-
denden im ersten Ausbildungsjahr, übersteigen. Satz 3 gilt nicht, soweit die Fahr-
kosten nach landesrechtlichen Vorschriften von einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts getragen werden. In den Fällen der Sätze 3 und 4 werden Beträge von we-
niger als 1,53 € nicht ausgezahlt.

(2) Verlängert sich bei vorübergehender Beschäftigung an einer anderen Arbeits-
stelle innerhalb des Beschäftigungsortes (politische Gemeinde) der Weg der bzw.
des Auszubildenden zur Arbeitsstelle um mehr als vier Kilometer, werden die Be-
stimmungen über Dienstgänge angewandt. Dies gilt nicht, wenn die vorübergehen-
de Beschäftigung im Rahmen des Ausbildungsplanes erfolgt.

§ 10 Krankheit

Auszubildende erhalten im Falle der Unterbrechung ihrer Ausbildung aufgrund ei-
ner Erkrankung oder eines Unfalls ihr Ausbildungsentgelt bis zur Dauer von sechs
Wochen weiter, jedoch nicht über die Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
hinaus. Dies gilt nicht, wenn die bzw. derAuszubildende sich die Krankheit oder den
Unfall vorsätzlich oder grob fahrlässig oder bei einer nicht genehmigten Ne-
bentätigkeit zugezogen hat. Hat ein Dritter die Krankheit oder den Unfall verschul-
det, so gehen die Ansprüche der bzw. des Auszubildenden gegen den Dritten auf
die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber über.

I.Ü. gelten § 24 und § 25 entsprechend.
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§ 11 Erholungsurlaub

Auszubildende erhalten im Kalenderjahr einen Erholungsurlaub von 27 Arbeitsta-
gen, wenn nicht eine für dieAuszubildende bzw. denAuszubildenden günstigere ge-
setzliche Regelung besteht.

§ 12 Familienheimfahrten

(1) Für Familienheimfahrten vomOrt derAusbildungsstätte zumWohnort der Eltern,
der bzw. des Erziehungsberechtigten oder der Ehefrau bzw. des Ehemannes und
zurück werden der bzw. dem Auszubildenden monatlich einmal die notwendigen
Fahrkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse
des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Eisenbahnverkehr
ohne Zuschläge) - für Familienheimfahrten in das Ausland höchstens die entspre-
chenden Kosten für die Fahrt bis zum inländischen Grenzort - erstattet, wenn der
Wohnort der Eltern, der bzw. des Erziehungsberechtigten oder der Ehefrau bzw.
des Ehemannes so weit vom Ort der Ausbildungsstätte entfernt ist, dass die bzw.
der Auszubildende nicht täglich zumWohnort zurückkehren kann und daher außer-
halb wohnen muss. Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen
(Schülerfahrkarten oder Fahrkarten für Berufstätige) sind auszunutzen.

(2) Die bzw. derAuszubildende erhält bei einer Entfernung desWohnorte der Eltern,
der bzw. des Erziehungsberechtigten oder der Ehefrau bzw. des Ehemannes vom
Ort der Ausbildungsstätte für die Familienheimfahrt

Von mehr als 100 - 300 km 2 Ausbildungstage
Von mehr als 300 km 3 Ausbildungstage

Urlaub im Vierteljahr unter Fortzahlung des Ausbildungsentgeltes. Bei besonders
ungünstigen Reiseverbindungen kann die bzw. der Auszubildende für einen weite-
ren Ausbildungstag im Vierteljahr beurlaubt werden. Ausbildungstage sind alle Ka-
lendertage, an denen die bzw. der Auszubildende nach dem Ausbildungsplan aus-
zubilden wäre.

§ 13 Freistellung vor Prüfungen

(1) Der bzw. dem Auszubildenden ist vor der in den Ausbildungsordnungen vorge-
schriebenen Abschlussprüfung an fünf Ausbildungstagen, bei der Sechs-Tage-
Woche an sechs Ausbildungstagen Gelegenheit zu geben, sich ohne Bindung an
die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorzubereiten. Der Anspruch nach Satz
1 verkürzt sich um die Zeit, für die die Auszubildenden zur Vorbereitung auf die Ab-
schlussprüfung besonders zusammengefasst werden; die bzw. der Auszubildende
erhält jedoch mindestens zwei freie Ausbildungstage.

(2) Den Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt für die Zeit der Freistellung vor
der staatlichen Prüfung und zur Teilnahme an der Prüfung fortzuzahlen.

Anlage 10/II



§ 14 Verm�genswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung

Auszubildende erhalten nach Maßgabe der Anlagen 12 und 14 verm�genswirksame
Leistungen und eine Jahressonderzahlung.

§ 15 Ausbildungsmittel

Die bzw. der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel,
insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe zur Verf�gung zu stellen, die zur Berufs-
ausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlusspr�fungen, auch soweit
solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverh�ltnisses stattfinden, erforder-
lich sind.

§ 16 Pr�fungen

(1) Die bzw. der Auszubildende ist rechtzeitig zur Pr�fung anzumelden.

(2) Sobald der bzw. dem Ausbildenden der Pr�fungstermin bekannt geworden ist,
hat sie bzw. er ihn der bzw. dem Auszubildenden unverz�glich mitzuteilen.

§ 17 Mitteilungspflicht und Weiterarbeit

(1) Beabsichtigt die bzw. der Ausbildende, die Auszubildende bzw. den Auszubil-
denden nach Abschluss der Berufsausbildung in ein Dienstverh�ltnis zu �berneh-
men, hat sie bzw. er dies der bzw. dem Auszubildenden drei Monate vor dem vo-
raussichtlichen Ende der Ausbildungszeit in Textform mitzuteilen. In der Mitteilung
kann die bzw. der Ausbildende die �bernahme vom Ergebnis der Abschlusspr�fung
abh�ngig machen. Innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung hat die
bzw. der Auszubildende in Textform zu erkl�ren, ob sie bzw. er in ein Dienstverh�ltnis
zu der bzw. dem Ausbildenden zu treten beabsichtigt. Beabsichtigt die bzw. der
Ausbildende keine �bernahme in ein Dienstverh�ltnis, hat sie bzw. er dies der bzw.
dem Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbil-
dungszeit schriftlich mitzuteilen.

(2) Wird die bzw. der Auszubildende im Anschluss an das Berufsausbildungsverh�lt-
nis besch�ftigt, ohne dass hier�ber ausdr�cklich etwas vereinbart worden ist, gilt ein
Dienstverh�ltnis auf unbestimmte Zeit als begr�ndet. § 5 Abs. 3 bleibt unber�hrt.

§ 18 Zeugnis

(1) Die bzw. der Ausbildende hat der bzw. dem Auszubildenden bei Beendigung des
Berufsausbildungsverh�ltnisses ein Zeugnis auszustellen. Hat die bzw. der Ausbil-
dende die Berufsausbildung nicht selbst durchgef�hrt, soll die Ausbilderin bzw. der
Ausbilder das Zeugnis unterschreiben.

4. Aktualisierungslieferung – 1. Juli 2017
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(2) Das Zeugnis muss Angaben enthalten �ber Art, Dauer und Ziel der Berufsaus-
bildung sowie �ber die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der bzw. des Aus-
zubildenden. Auf Verlangen der bzw. des Auszubildenden sind Angaben �ber
F�hrung, Leistung und besondere fachliche F�higkeiten aufzunehmen.

§ 19 Sonstige Bestimmungen

(1) Soweit vorstehend keine abweichende Regelung getroffen ist, finden die Arbeits-
vertragsrichtlinien entsprechend Anwendung.

(2) F�r Auszubildende, auf die bei In-Kraft-Treten dieser Bestimmungen eine g�nsti-
gere Regelung Anwendung findet, ist diese weiterhin g�ltig.

(3) Die Ausbildungszeit der Auszubildenden wird auf die Besch�ftigungszeit (§ 11a
AVR) nicht angerechnet.
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III. Regelung der Ausbildungsverhältnisse der Schülerinnen und Schüler,
die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammenge-
setzes ausgebildet werden

§ 1 Geltungsbereich

Diese Regelung gilt für die Schülerinnen und Schüler, die nach Maßgabe des Kran-
kenpflegegesetzes (KrPflG) vom 16. Juli 2003 oder des Hebammengesetzes
(HebG) vom 4. Juni 1985 in Schulen an Krankenhäusern ausgebildet werden.

§ 2 Ausbildungsvertrag

(1) Zwischen der Trägerin bzw. dem Träger der Ausbildung und der Schülerin bzw.
dem Schüler ist vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ein schriftlicher Aus-
bildungsvertrag gem. Anlage 15c zu schließen, der Angaben enthalten muss über

a) die Bezeichnung des Berufes, zu dem ausgebildet wird,

b) den Beginn und die Dauer der Ausbildung,

c) die der Ausbildung zugrunde liegende Ausbildungs- und Prüfungsordnung
sowie über die inhaltliche und zeitliche Gliederung der praktischen Aus-
bildung,

d) die Dauer der durchschnittlichen regelmäßigen täglichen oder wöchent-
lichen Ausbildungszeit,

e) die Dauer der Probezeit,

f) die Zahlung und die Höhe des Ausbildungsentgeltes,

g) die Dauer des Erholungsurlaubs,

h) die Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt
werden kann,

i) die vereinbarten Nebenabreden.

(2) Änderungen des Ausbildungsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

§ 3 Durchführung der Ausbildung

(1) Die Trägerin bzw. der Träger der Ausbildung hat die Ausbildung in einer durch
ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durch-
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zuführen, dass die Schülerin bzw. der Schüler das Ausbildungsziel in der vorgese-
henen Ausbildungszeit erreichen kann.

(2) Die Schülerin bzw. der Schüler hat sich zu bemühen, die Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel in
der vorgesehenen Ausbildungszeit zu erreichen.

§ 4 Probezeit

DasAusbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie beträgt sechs Monate, für
die Schülerin bzw. den Schüler in der Krankenpflegehilfe drei Monate.

§ 5 Ärztliche Untersuchung

(1) Die Schülerin bzw. der Schüler hat auf Verlangen der Trägerin bzw. des Trägers
der Ausbildung vor der Einstellung ihre bzw. seine körperliche Eignung (Gesund-
heits- und Entwicklungsstand, körperliche Beschaffenheit und Arbeitsfähigkeit)
durch das Zeugnis einer bzw. eines von der Trägerin bzw. vom Träger der Ausbil-
dung bestimmten Ärztin bzw. Arztes nachzuweisen.

(2) Die Trägerin bzw. der Träger derAusbildung kann die Schülerin bzw. den Schüler
bei gegebener Veranlassung ärztlich untersuchen lassen. Von der Befugnis darf
nicht willkürlich Gebrauch gemacht werden.

(3) Die Trägerin bzw. der Träger derAusbildung kann die Schülerin bzw. den Schüler
auch bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses untersuchen lassen. Auf Ver-
langen der Schülerin bzw. des Schülers ist er hierzu verpflichtet.

(4) Die Kosten der Untersuchung trägt die Trägerin bzw. der Träger der Ausbildung.
Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist der Schülerin bzw. dem Schüler auf
ihren bzw. seinen Antrag bekanntzugeben.

§ 6 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit regelt sich
nach § 9 AVR.

(2) Im Rahmen desAusbildungszwecks darf die Schülerin bzw. der Schüler auch an
Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden.

(3) Eine über die regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende Be-
schäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig.
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§ 7 Ausbildungsentgelt

(1) Die Sch�lerin bzw. der Sch�ler erh�lt ein monatliches Ausbildungsentgelt nach
Anlage 10a.

(2) Wird die Ausbildungszeit der Sch�lerin bzw. des Sch�lers gem. § 6 KrPflG oder
§ 8 HebG auf die Ausbildungszeit angerechnet, gilt f�r die H�he des Ausbildungs-
entgeltes gem. Anlage 10a die Zeit der Verk�rzung bzw. die angerechnete Zeit als
zur�ckgelegte Ausbildungszeit.

Verl�ngert sich die Ausbildungszeit gem�ß § 15 Abs. 2, erh�lt die Sch�lerin bzw. der
Sch�ler w�hrend der verl�ngerten Ausbildungszeit das zuletzt maßgebende Ausbil-
dungsentgelt.

Hat das Ausbildungsverh�ltnis im Laufe eines Kalendermonats begonnen, erh�lt die
Sch�lerin bzw. der Sch�ler das nach Anlage 10a zustehende h�here Ausbildungs-
entgelt jeweils vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das vorher gehende
Ausbildungsjahr endet.

(3) F�r die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen, f�r den Bereitschafts-
dienst und die Rufbereitschaft, f�r die �berstunden und f�r die Zeitzuschl�ge gelten
die Regelungen der AVR sinngem�ß, die jeweils f�r die bei der Tr�gerin bzw. beim
Tr�ger der Ausbildung in dem k�nftigen Beruf der Sch�lerin bzw. des Sch�lers be-
sch�ftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgebend sind. Soweit diese Rege-
lungen Freizeitausgleich vorsehen, tritt an dessen Stelle das anteilige Entgelt i. S. d.
§ 9b Abs. 8 Satz 3. Bei der Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils des
Entgeltes nach Maßgabe von § 9b Abs. 8 Satz 3 AVR tritt das Ausbildungsentgelt an
die Stelle des Entgeltes i. S. d. § 14 Abs. 1 AVR.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen erh�lt die Sch�lerin bzw. der Sch�ler die
Schichtzulage nach § 20 zu drei Viertel.

§ 8 Entsch�digung bei Dienstreisen, Abordnungen, Dienstg�ngen, Ausbil-
dungsfahrten

(1) Soweit bei der jeweiligen Einrichtung keine andere Regelung gilt, ist nach den
nachstehenden Vorschriften zu entsch�digen. Bei Dienstreisen, Abordnungen und
Dienstg�ngen erh�lt die Sch�lerin bzw. der Sch�ler eine Entsch�digung in entspre-
chender Anwendung der f�r die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tr�gerin bzw.
des Tr�gers der Ausbildung geltenden Reisekostenbestimmungen in der jeweiligen
Fassung unter Zugrundelegung der niedrigsten Reisekostenstufe. Bel Reisen zur
vor�bergehenden Ausbildung an einer anderen Anstalt außerhalb des Besch�fti-
gungsortes (politischen Gemeinde) sowie zur Teilnahme an Vortr�gen, an Arbeits-
gemeinschaften oder an �bungen zum Zwecke der Ausbildung werden die not wen-
digen Fahrkosten bis zur H�he der Kosten f�r die Fahrkarte der jeweils niedrigsten
Klasse des billigsten regelm�ßig verkehrenden Bef�rderungsmittels (im Eisenbahn-
verkehr ohne Zuschl�ge) erstattet; M�glichkeiten zur Erlangung von Fahrpreiserm�-
ßigungen (z. B. Sch�lerfahrkarten oder Fahrkarten f�r Berufst�tige) sind auszunut-
zen.
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(2) Verl�ngert sich bei vor�bergehender Ausbildung an einer anderen Anstalt inner-
halb des Besch�ftigungsortes (politische Gemeinde) der Weg der Sch�lerin bzw.
des Sch�lers zur Ausbildungsstelle um mehr als vier Kilometer, werden die Bestim-
mungen �ber Dienstg�nge angewandt. Dies gilt nicht, wenn die vor�bergehende
Ausbildung im Rahmen des Ausbildungsplanes erfolgt.

§ 9 Krankheit

Der Sch�lerin bzw. dem Sch�ler wird im Fall der Unterbrechung ihrer bzw. seiner
Ausbildung aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls das Ausbildungsentgelt
bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht �ber die Beendigung des Ausbil-
dungsverh�ltnisses hinaus, gezahlt. Dies gilt nicht, wenn sich die Sch�lerin bzw.
der Sch�ler die Krankheit oder den Unfall vors�tzlich oder grob fahrl�ssig oder bei
einer nicht genehmigten Nebent�tigkeit zugezogen hat. Hat ein Dritter die Krankheit
oder den Unfall verschuldet, so gehen die Anspr�che der Sch�lerin bzw. des Sch�-
lers gegen den Dritten auf die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber �ber.

I.�. gelten § 24 und § 25 entsprechend.

§ 10 Erholungsurlaub

(1) Die Sch�lerin bzw. der Sch�ler erh�lt in jedem Kalenderjahr 27 Arbeitstage Erho-
lungsurlaub, wenn nicht eine f�r sie bzw. ihn g�nstigere gesetzliche Regelung be-
steht.

(2) W�hrend des Erholungsurlaubes bemisst sich das Urlaubsentgelt nach § 28
Abs. 10.

§ 11 Familienheimfahrten

Hat die Sch�lerin bzw. der Sch�ler bei Beginn der Ausbildung das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet und ist der Wohnort der Eltern oder der bzw. des Erziehungs-
berechtigten soweit vom Ort der Ausbildungseinrichtung entfernt, dass die Sch�le-
rin bzw. der Sch�ler nicht t�glich bis zu diesem Wohnort zur�ckkehren kann und da
her außerhalb wohnen muss, werden ihr bzw. ihm f�r Familienheimfahrten vom Ort
der Ausbildungseinrichtung zum Wohnort der Eltern oder der bzw. des Erziehungs-
berechtigten und zur�ck monatlich einmal die notwendigen Fahrtkosten erstattet.
Die H�he der Erstattung richtet sich nach den Kosten der Fahrkarte der jeweils nied-
rigsten Klasse des billigsten regelm�ßig verkehrenden Bef�rderungsmittels (im Ei-
senbahnverkehr ohne Zuschl�ge) – f�r Familienheimfahrten in das Ausland h�chs-
tens die entsprechenden Kosten f�r die Fahrt bis zum inl�ndischen Grenzort.
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M�glichkeiten zur Erlangung von Fahrpreiserm�ßigungen (z. B. Sch�lerfahrkarten
oder Fahrkarten f�r Berufst�tige) sind auszunutzen.

§ 12 Freistellung zur staatlichen Pr�fung

(1) Der Sch�lerin bzw. dem Sch�ler ist vor der staatlichen Pr�fung an f�nf Ausbil-
dungstagen, bei der Sechs-Tage-Woche an sechs Ausbildungstagen, Gelegenheit
zu geben, sich ohne Bindung an die planm�ßige Ausbildung auf die Pr�fung vor-
zubereiten. Der Anspruch nach Satz 1 verk�rzt sich um die Zeit, f�r die die Sch�le-
rinnen bzw. Sch�ler zur Vorbereitung auf die staatliche Pr�fung besonders zusam-
mengefasst werden; die Sch�lerin bzw. der Sch�ler erh�lt jedoch mindestens zwei
freie Ausbildungstage.

(2) Der Sch�lerin bzw. dem Sch�ler ist das Ausbildungsentgelt (§ 7 Abs. 1) f�r die
Zeit der Freistellung vor der staatlichen Pr�fung und zur Teilnahme an der staatlichen
Pr�fung fortzuzahlen.

§ 13 Verm�genswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung

Die Sch�lerin bzw. der Sch�ler erh�lt nach Maßgabe der Anlagen 12 und 14 verm�-
genswirksame Leistungen und eine Jahressonderzahlung.

§ 14 Ausbildungsmittel

Die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung hat der Sch�lerin bzw. dem Sch�ler
kostenlos die Ausbildungsmittel, Instrumente und Apparate zur Verf�gung zu stel-
len, die zur Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Pr�fung erforderlich sind.

§ 15 Mitteilungspflicht und Weiterarbeit

(1) Beabsichtigt die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung, die Sch�lerin bzw. den
Sch�ler nach Abschluss der Ausbildung in ein Dienstverh�ltnis zu �bernehmen, soll
er dies der Sch�lerin bzw. dem Sch�ler drei Monate vor dem Ende der Ausbildungs-
zeit in Textform mitteilen. In der Mitteilung kann die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der
Ausbildung die �bernahme vom Ergebnis der staatlichen Pr�fung abh�ngig ma-
chen. Innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung hat die Sch�lerin bzw.
der Sch�ler in Textform zu erkl�ren, ob sie bzw. er beabsichtigt, in ein Dienstverh�lt-
nis zu der Tr�gerin bzw. dem Tr�ger der Ausbildung zu treten.

Beabsichtigt die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung, die Sch�lerin bzw. den
Sch�ler nicht in ein Dienstverh�ltnis zu �bernehmen, hat er dies ihr bzw. ihm drei
Monate vor dem Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.

(2) Wird die Sch�lerin bzw. der Sch�ler im Anschluss an das Ausbildungsverh�ltnis
besch�ftigt, ohne dass hier�ber ausdr�cklich etwas vereinbart worden ist, gilt ein
Dienstverh�ltnis auf unbestimmte Zeit als begr�ndet.
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§ 16 Beendigung des Ausbildungsverh�ltnisses

(1) Das Ausbildungsverh�ltnis endet entsprechend § 14 KrPflG.

(2) Besteht die Sch�lerin bzw. der Sch�ler die staatliche Pr�fung nicht oder kann sie
bzw. er ohne eigenes Verschulden die staatliche Pr�fung vor Ablauf der Ausbil-
dungszeit nicht ablegen, verl�ngert sich das Ausbildungsverh�ltnis auf ihren bzw.
seinen Antrag in Textform bis zur n�chstm�glichen Pr�fung, h�chstens jedoch um
ein Jahr.

(3) W�hrend der Probezeit (§ 4) kann das Ausbildungsverh�ltnis von der Sch�lerin
bzw. dem Sch�ler jederzeit ohne Einhaltung einer K�ndigungsfrist, von der Tr�gerin
bzw. vom Tr�ger der Ausbildung mit einer Frist von zwei Wochen zum Monats-
schluss ordentlich gek�ndigt werden.

(4) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverh�ltnis nur gek�ndigt werden

1. von jeder Vertragspartnerin bzw. von jedem Vertragspartner ohne Einhaltung ei-
ner K�ndigungsfrist,

a) wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 KrPflG bzw. HebG
nicht oder nicht mehr vorliegen,

b) aus einem sonstigen wichtigen Grund, sowie

2. von der Sch�lerin bzw. dem Sch�ler mit einer K�ndigungsfrist von vier Wochen.

Die K�ndigung muss schriftlich und in den F�llen des Unterabs. 1 Nr. 1 unter Angabe
der K�ndigungsgr�nde erfolgen.

Eine K�ndigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde
liegenden Tatsachen der bzw. dem zur K�ndigung Berechtigten l�nger als zwei Wo-
chen bekannt sind.

§ 17 Sonstige Bestimmungen

(1) Soweit vorstehend keine abweichende Regelung getroffen ist, finden die AVR
entsprechend Anwendung.

(2) Die Ausbildungszeit der Sch�lerinnen bzw. Sch�ler, die nach Maßgabe KrPflG
oder HebG ausgebildet werden, wird auf die Besch�ftigungszeit (§ 11a AVR) nicht
angerechnet.
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Anmerkung:

Bei einer bzw einem unter das JArbSchG fallenden Sch�lerin bzw. Sch�ler ist die
Untersuchung, sofern die Sch�lerin bzw. der Sch�ler nicht bereits eine von einer
anderen �rztin bzw. einem anderen Arzt ausgestellte Bescheinigung nach § 32
Abs. 1 JArbSchG vorgelegt hat, so durchzuf�hren, dass sie zugleich den Anforde-
rungen der Untersuchung nach § 32 Abs. 1 JArbSchG entspricht.
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IV. Regelung der Ausbildungsverh�ltnisse der Auszubildenden, die nach
Maßgabe des Pflegeberufegesetzes (PflBG) ausgebildet werden

§ 1 Geltungsbereich

Diese Regelung gilt f�r die Auszubildenden die nach Maßgabe des Pflegeberufege-
setzes (PflBG) vom 17. Juli 2017 ausgebildet werden.

§ 2 Ausbildungsvertrag

(1) Zwischen der Tr�gerin bzw. dem Tr�ger der Ausbildung und der bzw. dem Aus-
zubildenden, bei Minderj�hrigkeit deren bzw. dessen gesetzliche Vertreter, ist vor
Beginn des Ausbildungsverh�ltnisses ein schriftlicher Ausbildungsvertrag gem. An-
lage 15d zu schließen, der Angaben enthalten muss �ber

a) die Bezeichnung des Berufes, zu dem ausgebildet wird, sowie den gew�hl-
ten Vertiefungseinsatz einschließlich einer Ausrichtung nach § 7 Absatz 4
Satz 2 PflBG,

b) den Beginn und die Dauer der Ausbildung,

c) die der Ausbildung zugrunde liegende Ausbildungs- und Pr�fungsordnung
sowie �ber die inhaltliche und zeitliche Gliederung der praktischen Ausbil-
dung einschließlich der Ausbildungsstationen/Einsatzorte (Ausbildungs-
plan),

d) die Einwilligung zum Einsatz bei anderen Ausbildungstr�gern, soweit die
Ausbildungstr�gerin bzw. der Ausbildungstr�ger mit anderen Ausbildungs-
tr�gern in der Durchf�hrung der Ausbildung kooperiert,

e) die Verpflichtung der bzw. des Auszubildenden zum Besuch der Ausbil-
dungsveranstaltungen der Pflegeschulen,

f) die Dauer der durchschnittlichen regelm�ßigen t�glichen oder w�chentli-
chen praktischen Ausbildungszeit,

g) die Dauer der Probezeit,

h) die Zahlung und die H�he des Ausbildungsentgeltes einschließlich des
Umfangs etwaiger Sachbez�ge nach § 19 Abs. 2 PflBG,

i) die Dauer des Erholungsurlaubs,

j) die Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gek�ndigt wer-
den kann,

k) die vereinbarten Nebenabreden,

l) die dem Ausbildungsverh�ltnis zugrunde liegenden tariflichen Bestimmun-
gen und Dienstvereinbarungen sowie die Rechte als Arbeitnehmer im Sinne
von § 2 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der Tr�gerin bzw. des Tr�gers
der praktischen Ausbildung,
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m) den Hinweis, dass im Fall des § 8 Abs. 2 S. 2 PflBG die Wirksamkeit des
Ausbildungsvertrages von der schriftlichen Zustimmung der Pflegeschule
abh�ngt.

(2) �nderungen des Ausbildungsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart werden. Eine �nderung des Vertiefungseinsatzes ist bis zu dessen Be-
ginn jederzeit in beiderseitigem Einverst�ndnis m�glich.

(3) Der bzw. dem Auszubildenden und deren vertretungsberechtigten Personen ist
eine Ausfertigung des Ausbildungsvertrages auszuh�ndigen.

§ 3 Durchf�hrung der Ausbildung

(1) Die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung hat die Ausbildung in einer durch
ihren Zweck gebotenen Form planm�ßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durch-
zuf�hren, dass die bzw. der Auszubildende das Ausbildungsziel in der vorgesehe-
nen Ausbildungszeit erreichen kann.

Der Tr�ger der praktischen Ausbildung ist verpflichtet,

a) zu gew�hrleisten, dass die nach § 16 Absatz 2 Nummer 4 PflBG vereinbar-
ten Eins�tze der praktischen Ausbildung durchgef�hrt werden k�nnen,

b) sicherzustellen, dass die nach § 6 Absatz 3 Satz 3 PflBG zu gew�hrleisten-
de Praxisanleitung der oder des Auszubildenden im Umfang von mindes-
tens 10 Prozent der w�hrend eines Einsatzes zu leistenden praktischen
Ausbildungszeit stattfindet,

c) der oder dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel einschließ-
lich der Fachb�cher, Instrumente und Apparate zur Verf�gung zu stellen,
die zur praktischen Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Ab-
schlusspr�fung erforderlich sind, und

d) die Auszubildende oder den Auszubildenden f�r die Teilnahme an Ausbil-
dungsveranstaltungen der Pflegeschule und f�r die Teilnahme an Pr�fun-
gen freizustellen und bei der Gestaltung der Ausbildung auf die erforderli-
chen Lern- und Vorbereitungszeiten R�cksicht zu nehmen.

e) Soweit in den jeweiligen Ausbildungsstationen/Praxiseins�tzen den Mitar-
beitenden des Ausbildungsberufes Berufsbekleidung zur Verf�gung ge-
stellt wird, ist diese auch den Auszubildenden zur Verf�gung zu stellen.

Der oder dem Auszubildenden d�rfen nur Aufgaben �bertragen werden, die dem
Ausbildungszweck und dem Ausbildungsstand entsprechen; die �bertragenen Auf-
gaben m�ssen den physischen und psychischen Kr�ften der Auszubildenden ange-
messen sein.

(2) Die oder der Auszubildende hat sich zu bem�hen, die Kenntnisse, F�higkeiten
und Fertigkeiten zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel in der
vorgesehenen Ausbildungszeit zu erreichen.

272.2

Anlage 10/IV



Sie oder er ist insbesondere verpflichtet,

a) an den vorgeschriebenen Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule
teilzunehmen,

b) die ihr oder ihm im Rahmen der Ausbildung �bertragenen Aufgaben sorg-
f�ltig auszuf�hren,

c) einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu f�hren,

d) die f�r Besch�ftigte in den Einrichtungen nach § 7 PflBG geltenden Bestim-
mungen �ber die Schweigepflicht einzuhalten und �ber Betriebsgeheim-
nisse Stillschweigen zu wahren und

e) die Rechte der zu pflegenden Menschen zu achten.

§ 4 Probezeit

Das Ausbildungsverh�ltnis beginnt mit der Probezeit. Sie betr�gt sechs Monate.

§ 5 �rztliche Untersuchungen

(1) Auszubildende haben auf Verlangen der Tr�gerin bzw. des Tr�gers der Ausbildung
vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer f�r eine
betriebs�rztliche Untersuchung zust�ndige Stelle (z. B. T�V etc.), einer Betriebs�rz-
tin/eines Betriebsarztes, einer Vertrauens�rztin/eines Vertrauensarztes oder einer
Amts�rztin/eines Amtsarztes nachzuweisen. F�r Auszubildende, die unter das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz fallen, ist erg�nzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu beachten.

(2) Die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung ist bei begr�ndeter Veranlassung
berechtigt, Auszubildende zu verpflichten, durch �rztliche Bescheinigung nachzu-
weisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag �bernomme-
nen Verpflichtungen zu erf�llen. Bei der beauftragten �rztin/dem beauftragten Arzt
kann es sich um eine einen Betriebs�rztin/einen Betriebsarzt, eine Vertrauens�rz-
tin/einen Vertrauensarzt oder eine Amts�rztin/einen Amtsarzt oder eine f�r eine be-
triebs�rztliche Untersuchung zust�ndige Stelle (z. B. T�V etc.) handeln. Die Kosten
dieser Untersuchung tr�gt die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung.

(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit gesund-
heitsgef�hrdenden T�tigkeiten besch�ftigt oder mit der Zubereitung von Speisen
beauftragt sind, sind in regelm�ßigen Zeitabst�nden oder auf ihren Antrag bei Be-
endigung des Ausbildungsverh�ltnisses �rztlich zu untersuchen.

§ 6 W�chentliche oder t�gliche Ausbildungszeit

(1) Die durchschnittliche regelm�ßige w�chentliche praktische Ausbildungszeit
regelt sich nach § 9 AVR, wobei Schultage w�hrend der praktischen Ausbildungs-
zeit mit 1/5 der regelm�ßigen w�chentlichen Arbeitszeit angerechnet werden. An
Schultagen ist die Heranziehung zur praktischen Ausbildung ausgeschlossen.
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(2) Im Rahmen des Ausbildungszwecks darf die bzw. der Auszubildende auch an
Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden.

Eine �ber die regelm�ßige w�chentliche Ausbildungszeit hinausgehende Besch�f-
tigung ist nur ausnahmsweise zul�ssig und muss in Freizeit innerhalb der laufenden
Ausbildungsstationen/Praxiseins�tze ausgeglichen werden.

§ 7 Ausbildungsentgelt

(1) Die bzw. der Auszubildende erh�lt ein monatliches Ausbildungsentgelt nach An-
lage 10a.

(2) Wird die Ausbildungszeit der bzw. des Auszubildenden gem. § 12 PflBG auf die
Ausbildungszeit angerechnet, gilt f�r die H�he des Ausbildungsentgeltes gem. An-
lage 10a die Zeit der Verk�rzung bzw. die angerechnete Zeit als zur�ckgelegte Aus-
bildungszeit.

Verl�ngert sich die Ausbildungszeit gem�ß § 16 Abs. 2, erh�lt die bzw. der Auszu-
bildende w�hrend der verl�ngerten Ausbildungszeit das zuletzt maßgebende Aus-
bildungsentgelt.

Hat das Ausbildungsverh�ltnis im Laufe eines Kalendermonats begonnen, erh�lt die
bzw. der Auszubildende das nach Anlage 10a zustehende h�here Ausbildungsent-
gelt jeweils vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das vorhergehende Aus-
bildungsjahr endet.

(3) F�r die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen, zur Nachtzeit, f�r den
Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, f�r die �berstunden und f�r die Zeitzu-
schl�ge gelten die Regelungen der AVR sinngem�ß, die jeweils f�r die bei der Tr�-
gerin bzw. beim Tr�ger der Ausbildung in dem k�nftigen Beruf der bzw. des Auszu-
bildenden besch�ftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgebend sind. Soweit
diese Regelungen Freizeitausgleich vorsehen, tritt an dessen Stelle das anteilige
Entgelt i. S. d. § 9b Abs. 8 Satz 3 AVR. Bei der Ermittlung des auf eine Stunde ent-
fallenden Anteils des Entgeltes nach Maßgabe von § 9b Abs. 8 Satz 3 AVR tritt das
Ausbildungsentgelt an die Stelle des Entgeltes i. S. d. § 14 Abs. 1 AVR.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen erh�lt die bzw. der Auszubildende die Schicht-
zulage nach § 20 und den Kinderzuschlag nach § 19a.

§ 8 Entsch�digung bei Dienstreisen, Abordnungen, Ausbildungsfahrten

Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorge-
schriebenen Pr�fungen erhalten Auszubildende eine Entsch�digung in entspre-
chender Anwendung des Bundesreisekostengesetzes in der jeweiligen Fassung.
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§ 9 Krankheit

Der bzw. dem Auszubildenden wird im Fall der Unterbrechung ihrer bzw. seiner Aus-
bildung aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls das Ausbildungsentgelt bis
zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht �ber die Beendigung des Ausbildungs-
verh�ltnisses hinaus, gezahlt. Dies gilt nicht, wenn sich die bzw. der Auszubildende
die Krankheit oder den Unfall vors�tzlich oder grob fahrl�ssig oder bei einer nicht
genehmigten Nebent�tigkeit zugezogen hat. Hat ein Dritter die Krankheit oder den
Unfall verschuldet, so gehen die Anspr�che der bzw. des Auszubildende gegen den
Dritten auf die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber �ber.

I.�. gelten § 24 und § 25 entsprechend.

§ 10 Erholungsurlaub

(1) Die bzw. der Auszubildende erh�lt in jedem Kalenderjahr Urlaub in sinngem�ßer
Anwendung des § 28 i. V. m. Anlage 6 bzw. 6a, wenn nicht eine f�r sie bzw. ihn g�ns-
tigere gesetzliche Regelung besteht.

(2) W�hrend des Erholungsurlaubes bemisst sich das Urlaubsentgelt nach § 28
Abs. 10.

(3) Der Erholungsurlaub ist in der unterrichtsfreien Zeit zu gew�hren (§ 1 Abs. 4
PflAPrV).

§ 11 Freistellung zur staatlichen Pr�fung

(1) Der bzw. dem Auszubildenden ist vor der staatlichen Pr�fung an f�nf Ausbil-
dungstagen, bei der Sechs-Tage-Woche an sechs Ausbildungstagen, Gelegenheit
zu geben, sich ohne Bindung an die planm�ßige Ausbildung auf die Pr�fung vorzu-
bereiten. Der Anspruch nach Satz 1 verk�rzt sich um die Zeit, f�r die die Auszubil-
denden zur Vorbereitung auf die staatliche Pr�fung besonders zusammengefasst
werden; die bzw. der Auszubildende erh�lt jedoch mindestens zwei freie Ausbil-
dungstage.

(2) Der bzw. dem Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 7 Abs. 1) f�r die Zeit
der Freistellung vor der staatlichen Pr�fung und zur Teilnahme an der staatlichen
Pr�fung fortzuzahlen.

§ 12 Verm�genswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung

Die bzw. der Auszubildende erh�lt nach Maßgabe der Anlagen 12 verm�genswirk-
same Leistungen und nach Anlage 14 eine Jahressonderzahlung.

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
272.5

Anlage 10/IV



§ 13 Mitteilungspflicht und Weiterbesch�ftigung

(1) Beabsichtigt die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung, die bzw. den Auszubil-
denden nach Abschluss der Ausbildung in ein Dienstverh�ltnis zu �bernehmen, soll
er dies der bzw. dem Auszubildenden sp�testens drei Monate vor dem Ende der
Ausbildungszeit schriftlich mitteilen. In der Mitteilung kann die Tr�gerin bzw. der Tr�-
ger der Ausbildung die �bernahme vom Ergebnis der staatlichen Pr�fung abh�ngig
machen. Innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung hat die bzw. der
Auszubildende in Textform zu erkl�ren, ob sie bzw. er beabsichtigt, in ein Dienstver-
h�ltnis zu der Tr�gerin bzw. dem Tr�ger der Ausbildung zu treten.

Beabsichtigt die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung, die bzw. den Auszubilden-
den nicht in ein Dienstverh�ltnis zu �bernehmen, hat er dies ihr bzw. ihm drei Monate
vor dem Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.

(2) Wird die bzw. der Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverh�ltnis
besch�ftigt, ohne dass hier�ber ausdr�cklich etwas vereinbart worden ist, gilt ein
Dienstverh�ltnis auf unbestimmte Zeit als begr�ndet.

§ 14 Beendigung des Ausbildungsverh�ltnisses

(1) Das Ausbildungsverh�ltnis endet unabh�ngig vom Zeitpunkt der staatlichen Ab-
schlusspr�fung mit Ablauf der Ausbildungszeit (§ 21 Abs. 1 PflBG).

(2) Besteht die oder der Auszubildende die staatliche Pr�fung nicht oder kann sie
oder er ohne eigenes Verschulden die staatliche Pr�fung vor Ablauf der Ausbil-
dungszeit nicht ablegen, verl�ngert sich das Ausbildungsverh�ltnis auf ihren bzw.
seinen Antrag in Textform bis zur n�chstm�glichen Pr�fung, h�chstens jedoch um
ein Jahr (§ 21 Abs. 2 PflBG).

(3) W�hrend der Probezeit (§ 4) kann das Ausbildungsverh�ltnis von der bzw. dem
Auszubildenden jederzeit ohne Einhaltung einer K�ndigungsfrist, von der Tr�gerin
bzw. vom Tr�ger der Ausbildung mit einer Frist von zwei Wochen zum Monats-
schluss ordentlich gek�ndigt werden.

(4) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverh�ltnis nur gek�ndigt werden

1. von jeder Vertragspartnerin bzw. von jedem Vertragspartner ohne Einhal-
tung einer K�ndigungsfrist,

a) wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 PflBG nicht oder
nicht mehr vorliegen,

b) aus einem sonstigen wichtigen Grund sowie

2. von der bzw. dem Auszubildenden mit einer K�ndigungsfrist von vier Wo-
chen.

Die K�ndigung muss schriftlich und in den F�llen des Unterabs. 1 Nr. 1 unter Angabe
der K�ndigungsgr�nde erfolgen.
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Eine K�ndigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde
liegenden Tatsachen der bzw. dem zur K�ndigung Berechtigten l�nger als zwei Wo-
chen bekannt sind.

§ 15 Sonstige Bestimmungen

(1) Soweit vorstehend keine abweichende Regelung getroffen ist, finden die AVR
DWBO entsprechend Anwendung.

(2) Die Ausbildungszeit der bzw. des Auszubildenden, die nach Maßgabe PflBG aus-
gebildet werden, wird auf die Besch�ftigungszeit (§ 11a AVR) angerechnet.

(Fortsetzung Seite 273)

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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V. Regelung der Ausbildungsverhältnisse der Schülerinnen und Schüler,
die nach Maßgabe des Altenpflegegesetzes ausgebildet werden

§ 1 Geltungsbereich

Diese Regelung gilt für die Schülerinnen und Schüler, die nach Maßgabe des Al-
tenpflegegesetzes (AltPflG) vom 25. August 2003 in Einrichtungen i.S.d. § 4 Abs. 3
Satz 1 AltPflG ausgebildet werden

§ 2 Ausbildungsvertrag

(1) Zwischen der Trägerin bzw. dem Träger der Ausbildung und der Schülerin bzw.
dem Schüler ist vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ein schriftlicher Ausbil-
dungsvertrag gem. Anlage 15f zu schließen, der Angaben enthalten muss über

a) die Bezeichnung des Berufes, zu dem ausgebildet wird,

b) den Beginn und die Dauer der Ausbildung,

c) die der Ausbildung zugrunde liegende Ausbildungs- und Prüfungsordnung
sowie die inhaltliche und zeitliche Gliederung der praktischen Ausbildung
gemäß der Anlage 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung,

d) die Dauer der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ausbil-
dungszeit,

e) die Dauer der Probezeit,

f) die Zahlung und die Höhe des Ausbildungsentgeltes,

g) die Dauer des Erholungsurlaubs,

h) die Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt wer-
den kann,

i) die vereinbarten Nebenabreden.

(2) Hat der Träger der praktischen Ausbildung mit einer staatlich anerkannten
Altenpflegeschule oder einer Altenpflegeschule i.S.d. Schulrechts der Länder einen
Vertrag über die Durchführung praktischer Ausbildungen geschlossen, bedarf der
Ausbildungsvertrag zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Altenpflegeschule.
Der tatsächliche Beginn der Ausbildung hängt davon ab, dass die Schülerin bzw.
der Schüler einen Schulvertrag mit der betreffenden Altenpflegeschule vorlegt.

(3) Änderungen des Ausbildungsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.
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§ 3 Durchführung der Ausbildung

(1) Die Trägerin bzw. der Träger der Ausbildung hat die Ausbildung in einer durch
ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durch-
zuführen, dass die Schülerin bzw. der Schüler das Ausbildungsziel in der vorgese-
henen Ausbildungszeit erreichen kann.

(2) Die Schülerin bzw. der Schüler hat sich zu bemühen, die Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel
in der vorgesehenen Ausbildungszeit zu erreichen.

§ 4 Probezeit

DasAusbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie beträgt sechs Monate, für
die Schülerin bzw. den Schüler in der Altenpflegehilfe drei Monate.

§ 5 Ärztliche Untersuchung

(1) Die Schülerin bzw. der Schüler hat auf Verlangen der Trägerin bzw. des Trägers
der Ausbildung vor der Einstellung ihre bzw. seine körperliche Eignung (Gesund-
heits- und Entwicklungsstand, körperliche Beschaffenheit und Arbeitsfähigkeit)
durch das Zeugnis einer bzw. eines von der Trägerin bzw. vom Träger der Ausbil-
dung bestimmten Ärztin bzw. Arztes nachzuweisen.

(2) Die Trägerin bzw. der Träger derAusbildung kann die Schülerin bzw. den Schüler
bei gegebener Veranlassung ärztlich untersuchen lassen. Von der Befugnis darf
nicht willkürlich Gebrauch gemacht werden.

(3) Die Trägerin bzw. der Träger derAusbildung kann die Schülerin bzw. den Schüler
auch bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses untersuchen lassen. Auf Ver-
langen der Schülerin bzw. des Schülers ist er hierzu verpflichtet.

(4) Die Kosten der Untersuchung trägt die Trägerin bzw. der Träger der Ausbildung.
Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist der Schülerin bzw. dem Schüler auf
ihren bzw. seinen Antrag bekannt zu geben.

§ 6 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit regelt sich
nach § 9.

(2) Im Rahmen desAusbildungszwecks darf die Schülerin bzw. der Schüler auch an
Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden.
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(3) Eine über die regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende Be-
schäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig.

§ 7 Ausbildungsentgelt

(1) Die Schülerin bzw. der Schüler erhält ein monatliches Ausbildungsentgelt nach
Anlage 10a. § 7 findet keine Anwendung, wenn die Schülerin bzw. der Schüler An-
sprüche auf Unterhaltsgeld nach SGB III oder Übergangsgeld nach den für die be-
rufliche Rehabilitation geltenden Vorschriften hat oder ihr bzw. ihm andere ver-
gleichbare Geldleistungen aus öffentlichen Haushalten gewährt werden.

(2) Wird die Ausbildungszeit der Schülerin bzw. des Schülers gem. § 7 Abs. 1 Alt-
PflG verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgeltes gem. Anlage 10a die Zeit
der Verkürzung als zurückgelegte Ausbildungszeit.

Verlängert sich dieAusbildungszeit gem. § 14Abs.1 Satz 2AltPflG, erhält die Schü-
lerin bzw. der Schüler während der verlängerten Ausbildungszeit das zuletzt maß-
gebende Ausbildungsentgelt.

Hat das Ausbildungsverhältnis im Laufe eines Kalendermonats begonnen, erhält
die Schülerin bzw. der Schüler das nach Anlage 10a zustehende höhere Ausbil-
dungsentgelt jeweils vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das vorherge-
hende Ausbildungsjahr endet.

§ 8 Entschädigung bei Dienstreisen, Abordnungen, Dienstgängen, Aus-
bildungsfahrten

Soweit bei der jeweiligen Einrichtung keine andere Regelung gilt, ist nach den nach-
stehenden Vorschriften zu entschädigen. Bei Dienstreisen, Abordnungen und
Dienstgängen erhält die Schülerin bzw. der Schüler eine Entschädigung in ent-
sprechender Anwendung der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Trägerin
bzw. des Trägers der Ausbildung geltenden Reisekostenbestimmungen in der je-
weiligen Fassung unter Zugrundelegung der niedrigsten Reisekostenstufe. Bei Rei-
sen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Anstalt außerhalb des Be-
schäftigungsortes (politischen Gemeinde) sowie zur Teilnahme an Vorträgen, anAr-
beitsgemeinschaften oder an Übungen zum Zwecke derAusbildung werden die not-
wendigen Fahrkosten bis zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils nied-
rigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Ei-
senbahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet, Möglichkeiten zur Erlangung von Fahr-
preisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten oder Fahrkarten für Berufstätige) sind
auszunutzen.

§ 9 Krankheit

Der Schülerin bzw. dem Schüler wird im Fall der Unterbrechung ihrer bzw. seiner
Ausbildung aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls das Ausbildungsentgelt
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bis zur Dauer von 6 Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses hinaus, gezahlt. Dies gilt nicht, wenn sich die Schülerin bzw. der
Schüler die Krankheit oder den Unfall vorsätzlich oder grob fahrlässig oder bei einer
nicht genehmigten Nebentätigkeit zugezogen hat. Hat ein Dritter die Krankheit oder
den Unfall verursacht, so gehen die Ansprüche der Schülerin bzw. des Schülers
gegen den Dritten auf die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber über.

§ 10 Erholungsurlaub

(1) Die Schülerin bzw. der Schüler erhält in jedem Kalenderjahr 27 Arbeitstage Er-
holungsurlaub, wenn nicht eine für sie bzw. ihn günstigere gesetzliche Regelung be-
steht.

(2) Während des Erholungsurlaubes bemisst sich das Urlaubsentgelt nach § 28
Abs. 10.

§ 11 Familienheimfahrten

Hat die Schülerin bzw. der Schüler bei Beginn der Ausbildung das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet und ist der Wohnort der Eltern oder der bzw. des Erzie-
hungsberechtigten so weit vom Ort der Ausbildungseinrichtung entfernt, dass die
Schülerin bzw. der Schüler nicht täglich bis zu diesem Wohnort zurückkehren kann
und daher außerhalb wohnen muss, werden ihr bzw. ihm für Familienheimfahrten
vom Ort der Ausbildungseinrichtung zum Wohnort der Eltern oder der bzw. des Er-
ziehungsberechtigten und zurück monatlich einmal die notwendigen Fahrtkosten
erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den Kosten der Fahrkarte der
jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungs-
mittels (im Eisenbahnverkehr ohne Zuschläge) - für Familienheimfahrten in das
Ausland höchstens die entsprechenden Kosten für die Fahrt bis zum inländischen
Grenzort. Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schüler-
fahrkarten oder Fahrkarten für Berufstätige) sind auszunutzen.

§ 12 Freistellung zur staatlichen Prüfung

(1) Der Schülerin bzw. dem Schüler ist vor der staatlichen Prüfung an fünf Aus-
bildungstagen, bei der Sechs-Tage-Woche an sechs Ausbildungstagen Gelegen-
heit zu geben, sich ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung
vorzubereiten. DerAnspruch nach Satz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die die Schü-
lerinnen bzw. Schüler in der Einrichtung oder der Altenpflegeschule zur Vorberei-
tung auf die staatliche Prüfung besonders zusammengefasst werden; die Schülerin
bzw. der Schüler erhält jedoch mindestens zwei freie Ausbildungstage.

(2) Der Schülerin bzw. dem Schüler ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Abs. 1) für die
Zeit der Freistellung vor der staatlichen Prüfung und zur Teilnahme an der staat-
lichen Prüfung fortzuzahlen.
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§ 13 Verm�genswirksame Leistungen, Jahressonderzahlung

Die Sch�lerin bzw. der Sch�ler erh�lt nach Maßgabe der Anlagen 12 und 14 verm�-
genswirksame Leistungen und eine Jahressonderzahlung.

§ 14 Ausbildungsmittel

Die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung hat der Sch�lerin bzw. dem Sch�ler
kostenlos die Ausbildungsmittel, Instrumente und Apparate zur Verf�gung zu stel-
len, die zur Ausbildung und zum Ablegen der jeweiligen staatlichen Pr�fung erfor-
derlich sind.

§ 15 Mitteilungspflicht und Weiterarbeit

(1) Beabsichtigt die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der Ausbildung, die Sch�lerin bzw. den
Sch�ler nach Abschluss der Ausbildung in ein Dienstverh�ltnis zu �bernehmen, soll
er dies der Sch�lerin bzw. dem Sch�ler drei Monate vor dem Ende der Ausbildungs-
zeit in Textform mitzuteilen. In der Mitteilung kann die Tr�gerin bzw. der Tr�ger der
Ausbildung die �bernahme vom Ergebnis der staatlichen Pr�fung abh�ngig ma-
chen. Innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung hat die Sch�lerin bzw.
der Sch�ler in Textform zu erkl�ren, ob sie bzw. er beabsichtigt, in ein Dienstverh�lt-
nis zu der Tr�gerin bzw. dem Tr�ger der Ausbildung zu treten.

(2) Wird die Sch�lerin bzw. der Sch�ler im Anschluss an das Ausbildungsverh�ltnis
besch�ftigt, ohne dass hier�ber ausdr�cklich etwas vereinbart worden ist, gilt ein
Dienstverh�ltnis auf unbestimmte Zeit als begr�ndet.

§ 16 Beendigung des Ausbildungsverh�ltnisses

(1) Das Ausbildungsverh�ltnis endet unabh�ngig vom Zeitpunkt der staatlichen
Pr�fung mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. Besteht die Sch�lerin bzw. der Sch�ler
die staatliche Pr�fung nicht oder kann sie bzw. er ohne eigenes Verschulden die
staatliche Pr�fung vor Ablauf der Ausbildungszeit nicht ablegen, verl�ngert sich
das Ausbildungsverh�ltnis auf ihren bzw. seinen Antrag in Textform bis zur n�chst-
m�glichen Pr�fung, h�chstens jedoch um ein Jahr.

(2) W�hrend der Probezeit (§ 4) kann das Ausbildungsverh�ltnis von der Sch�lerin
bzw. dem Sch�ler jederzeit ohne Einhaltung einer K�ndigungsfrist, von der Tr�gerin
bzw. vom Tr�ger der Ausbildung mit einer Frist von zwei Wochen zum Monats-
schluss ordentlich gek�ndigt werden.

(3) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverh�ltnis nur gek�ndigt werden

1. von jeder Vertragspartnerin bzw. jedem Vertragspartner ohne Einhaltung einer
K�ndigungsfrist

4. Aktualisierungslieferung – 1. Juli 2017
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a) wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 AltPflG nicht oder nicht
mehr vorliegen,

b) aus einem sonstigen wichtigen Grund (z. B. K�ndigung des Schulvertrags),

2. von der Sch�lerin bzw. dem Sch�ler mit einer K�ndigungsfrist von vier Wochen.

Die K�ndigung muss schriftlich und in den F�llen des Unterabs. 1 Nr. 1 unter Angabe
der K�ndigungsgr�nde erfolgen.

Eine K�ndigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde
liegenden Tatsachen der bzw. dem zur K�ndigung Berechtigten l�nger als zwei Wo-
chen bekannt sind.

§ 17 Sonstige Bestimmungen

(1) Soweit vorstehend keine abweichende Regelung getroffen ist, finden die AVR
entsprechend Anwendung.

(2) Die Ausbildungszeit der Sch�lerinnen bzw. Sch�ler, die nach Maßgabe des
AltPflG ausgebildet werden, wird auf die Besch�ftigungszeit (§ 11a) nicht angerech-
net.

Anmerkung:

Bei einer bzw. einem unter das JArbSchG fallenden Sch�lerin bzw. Sch�ler ist die
Untersuchung i. S. d. § 5 Abs. 1, sofern die Sch�lerin bzw. der Sch�ler nicht bereits
eine von einer anderen �rztin bzw. einem anderen Arzt ausgestellte Bescheinigung
nach § 32 Abs. 1 JArbSchG vorgelegt hat, so durchzuf�hren, dass sie zugleich den
Anforderungen der Untersuchung nach § 32 Abs. 1 JArbSchG entspricht.
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AUSBILDUNGSENTGELTE

– g�ltig ab 1. April 2019 –

I. Ausbildungsentgelte f�r Praktikantinnen und Praktikanten

Soweit die Ausbildungsbestimmungen nach abgelegtem Examen ein Praktikum
zur Erlangung der staatlichen Anerkennung vorschreiben, erhalten die Prakti-
kantinnen und Praktikanten das nachstehende monatliche Ausbildungsentgelt
f�r die Berufe

Entgelt E Kinder-
zuschlag E

der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters 1.828,41 E 71,36 E

der Sozialp�dagogin, des Sozialp�dagogen 1.828,41 E 71,36 E

der Heilp�dagogin, des Heilp�dagogen 1.828,41 E 71,36 E

der pharm.-techn. Assistentin,
des pharm.-techn. Assistenten 1.559,83 E 68,00 E

der Erzieherin, des Erziehers 1.559,83 E 68,00 E

der Heilerziehungspflegerin,
des Heilerziehungspflegers 1.559,83 E 68,00 E

der Kinderpflegerin, des Kinderpflegers 1.487,52 E 68,00 E

der Haus- und Familienpflegerin,
des Haus- und Familienpflegers 1.487,52 E 68,00 E

der Rettungsassistentin,
des Rettungsassistenten 1.487,52 E 68,00 E

der Masseurin und med. Bademeisterin,
des Masseurs und med. Bademeisters 1.487,52 E 68,00 E

II. Auszubildende

Das Ausbildungsentgelt betr�gt

im ersten Ausbildungsjahr 836,73 E

im zweiten Ausbildungsjahr 898,71 E

im dritten Ausbildungsjahr 950,36 E

im vierten Ausbildungsjahr 1.033,00 E

8. Aktualisierungslieferung – 1. Januar 2020
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III. Ausbildungsentgelte im Pflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Ent-
bindungspflege erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 981,35 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.053,66 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.177,62 E

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Kranken-
pflegehilfe

888,38 E

IV. Ausbildungsentgelte im Altenpflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler, die nach Maßgabe des AltPflG ausgebildet werden,
erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 920,00 E

im zweiten Ausbildungsjahr 970,00 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.050,00 E

Mit den Ausbildungsentgelts�tzen sind im Altenpflegedienst s�mtliche Zuschl�ge
abgegolten.1)

Soweit f�r den Besuch der Altenpflegeschule Schulgeld zu zahlen ist, �bernimmt
dies der ausbildende Anstellungstr�ger zus�tzlich; das vom Ausbildungstr�ger ge-
zahlte Schulgeld ist Teil des Ausbildungsentgeltes.

1) Die Regelung, der zufolge im Altenpflegedienst s�mtliche Zuschl�ge mit den Ausbildungsentgelts�t-
zen abgegolten sind, wird zum 1. Januar 2020 gestrichen.
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AUSBILDUNGSENTGELTE

– g�ltig ab 1. Januar 2020 –

I. Ausbildungsentgelte f�r Praktikantinnen und Praktikanten

Soweit die Ausbildungsbestimmungen nach abgelegtem Examen ein Praktikum zur
Erlangung der staatlichen Anerkennung vorschreiben, erhalten die Praktikantinnen
und Praktikanten das nachstehende monatliche Ausbildungsentgelt f�r die Berufe

Entgelt E Kinder-
zuschlag E

der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters 1.828,41 E 71,36 E

der Sozialp�dagogin, des Sozialp�dagogen 1.828,41 E 71,36 E

der Heilp�dagogin, des Heilp�dagogen 1.828,41 E 71,36 E

der pharm.-techn. Assistentin,
des pharm.-techn. Assistenten 1.559,83 E 68,00 E

der Erzieherin, des Erziehers 1.559,83 E 68,00 E

der Heilerziehungspflegerin,
des Heilerziehungspflegers 1.559,83 E 68,00 E

der Kinderpflegerin, des Kinderpflegers 1.487,52 E 68,00 E

der Haus- und Familienpflegerin,
des Haus- und Familienpflegers 1.487,52 E 68,00 E

der Rettungsassistentin,
des Rettungsassistenten 1.487,52 E 68,00 E

der Masseurin und med. Bademeisterin,
des Masseurs und med. Bademeisters 1.487,52 E 68,00 E

II. Auszubildende

Das Ausbildungsentgelt betr�gt

im ersten Ausbildungsjahr 836,73 E

im zweiten Ausbildungsjahr 898,71 E

im dritten Ausbildungsjahr 950,36 E

im vierten Ausbildungsjahr 1.033,00 E
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III. Ausbildungsentgelte im Pflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Ent-
bindungspflege erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 981,35 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.053,66 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.177,62 E

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Kranken-
pflegehilfe 888,38 E

IV. Ausbildungsentgelte im Altenpflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler, die nach Maßgabe des AltPflG ausgebildet werden,
erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 920,00 E

im zweiten Ausbildungsjahr 970,00 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.050,00 E

Soweit f�r den Besuch der Altenpflegeschule Schulgeld zu zahlen ist, �bernimmt
dies der ausbildende Anstellungstr�ger zus�tzlich; das vom Ausbildungstr�ger ge-
zahlte Schulgeld ist Teil des Ausbildungsentgeltes.

V. Auszubildende, die nach dem Pflegeberufegesetz ausgebildet werden,
erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 1.175,00 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.250,00 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.350,00 E
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AUSBILDUNGSENTGELTE

– g�ltig ab 1. M�rz 2020 –

I. Ausbildungsentgelte f�r Praktikantinnen und Praktikanten

Soweit die Ausbildungsbestimmungen nach abgelegtem Examen ein Praktikum
zur Erlangung der staatlichen Anerkennung vorschreiben, erhalten die Praktikan-
tinnen und Praktikanten das nachstehende monatliche Ausbildungsentgelt f�r die
Berufe

Entgelt E Kinder-
Zuschlag E

der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters 1.869,55 E 71,36 E

der Sozialp�dagogin, des Sozialp�dagogen 1.869,55 E 71,36 E

der Heilp�dagogin, des Heilp�dagogen 1.869,55 E 71,36 E

der pharm.-techn. Assistentin,
des pharm.-techn. Assistenten 1.594,93 E 68,00 E

der Erzieherin, des Erziehers 1.594,93 E 68,00 E

der Heilerziehungspflegerin,
des Heilerziehungspflegers 1.594,93 E 68,00 E

der Kinderpflegerin, des Kinderpflegers 1.520,99 E 68,00 E

der Haus- und Familienpflegerin,
des Haus- und Familienpflegers, 1.520,99 E 68,00 E

der Rettungsassistentin,
des Rettungsassistenten 1.520,99 E 68,00 E

der Masseurin und med. Bademeisterin,
des Masseurs und med. Bademeisters 1.520,99 E 68,00 E

II. Auszubildende

Das Ausbildungsentgelt betr�gt

im ersten Ausbildungsjahr 855,56 E

im zweiten Ausbildungsjahr 918,93 E

im dritten Ausbildungsjahr 971,74 E

im vierten Ausbildungsjahr 1.056,24 E
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III. Ausbildungsentgelte im Pflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Ent-
bindungspflege erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 1.003,43 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.077,37 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.204,12 E

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Kranken-
pflegehilfe

908,37 E

IV. Ausbildungsentgelte im Altenpflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler, die nach Maßgabe des AltPflG ausgebildet werden,
erhalten:

im ersten Ausbildungsjahr 940,70 E

im zweiten Ausbildungsjahr 991,83 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.073,63 E

Soweit f�r den Besuch der Altenpflegeschule Schulgeld zu zahlen ist, �bernimmt
dies der ausbildende Anstellungstr�ger zus�tzlich; das vom Ausbildungstr�ger ge-
zahlte Schulgeld ist Teil des Ausbildungsentgeltes.

V. Auszubildende, die nach dem Pflegeberufegesetz ausgebildet werden,
erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 1.175,00 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.250,00 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.350,00 E
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AUSBILDUNGSENTGELTE

– g�ltig ab 1. April 2019 –

I. Ausbildungsentgelte f�r Praktikantinnen und Praktikanten

Soweit die Ausbildungsbestimmungen nach abgelegtem Examen ein Praktikum
zur Erlangung der staatlichen Anerkennung vorschreiben, erhalten die Prakti-
kantinnen und Praktikanten das nachstehende monatliche Ausbildungsentgelt
f�r die Berufe

Entgelt E Kinder-
Zuschlag E

der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters 1.838,32 E 66,02 E

der Sozialp�dagogin, des Sozialp�dagogen 1.838,32 E 66,02 E

der Heilp�dagogin, des Heilp�dagogen 1.838,32 E 66,02 E

der pharm.-techn. Assistentin,
des pharm.-techn. Assistenten 1.568,29 E 62,89 E

der Erzieherin, des Erziehers 1.568,29 E 62,89 E

der Heilerziehungspflegerin,
des Heilerziehungspflegers 1.568,29 E 62,89 E

der Kinderpflegerin, des Kinderpflegers 1.495,58 E 62,89 E

der Haus- und Familienpflegerin,
des Haus- und Familienpflegers 1.495,58 E 62,89 E

der Rettungsassistentin,
des Rettungsassistenten 1.495,58 E 62,89 E

der Masseurin und med. Bademeisterin,
des Masseurs und med. Bademeisters 1.495,58 E 62,89 E

II. Auszubildende

Das Ausbildungsentgelt betr�gt

im ersten Ausbildungsjahr 841,27 E

im zweiten Ausbildungsjahr 903,58 E

im dritten Ausbildungsjahr 955,51 E

im vierten Ausbildungsjahr 1.038,60 E
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III. Ausbildungsentgelte im Pflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Krankenpflege,
Kinderkrankenpflege und Entbindungspflege

im ersten Ausbildungsjahr 986,67 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.059,37 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.184,00 E

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Kranken-
pflegehilfe: 893,20 E

IV. Ausbildungsentgelte im Altenpflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler, die nach Maßgabe des AltPflG ausgebildet werden,
erhalten:

im ersten Ausbildungsjahr 925,15 E

im zweiten Ausbildungsjahr 975,43 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.055,88 E

Mit dem Ausbildungsentgelts�tzen sind im Altenpflegedienst s�mtliche Zu-
schl�ge abgegolten.1)

Soweit f�r den Besuch der Altenpflegeschule Schulgeld zu zahlen ist, �ber-
nimmt dies der ausbildende Anstellungstr�ger zus�tzlich; das vom Ausbil-
dungstr�ger gezahlte Schulgeld ist Teil des Ausbildungsentgelts.

1) Die Regelung, der zufolge im Altenpflegedienst s�mtliche Zuschl�ge mit den Ausbildungsentgelts�t-
zen abgegolten sind, wird zum 1. Januar 2020 gestrichen.
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AUSBILDUNGSENTGELTE

– g�ltig ab 1. Januar 2020 –

I. Ausbildungsentgelte f�r Praktikantinnen und Praktikanten

Soweit die Ausbildungsbestimmungen nach abgelegtem Examen ein Praktikum zur
Erlangung der staatlichen Anerkennung vorschreiben, erhalten die Praktikantinnen
und Praktikanten das nachstehende monatliche Ausbildungsentgelt f�r die Berufe

Entgelt E Kinder-
Zuschlag E

der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters 1.838,32 E 66,02 E

der Sozialp�dagogin, des Sozialp�dagogen 1.838,32 E 66,02 E

der Heilp�dagogin, des Heilp�dagogen 1.838,32 E 66,02 E

der pharm.-techn. Assistentin,
des pharm.-techn. Assistenten 1.568,29 E 62,89 E

der Erzieherin, des Erziehers 1.568,29 E 62,89 E

der Heilerziehungspflegerin,
des Heilerziehungspflegers 1.568,29 E 62,89 E

der Kinderpflegerin, des Kinderpflegers 1.495,58 E 62,89 E

der Haus- und Familienpflegerin,
des Haus- und Familienpflegers 1.495,58 E 62,89 E

der Rettungsassistentin,
des Rettungsassistenten 1.495,58 E 62,89 E

der Masseurin und med. Bademeisterin,
des Masseurs und med. Bademeisters 1.495,58 E 62,89 E

II. Auszubildende

Das Ausbildungsentgelt betr�gt

im ersten Ausbildungsjahr 841,27 E

im zweiten Ausbildungsjahr 903,58 E

im dritten Ausbildungsjahr 955,51 E

im vierten Ausbildungsjahr 1.038,60 E
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III. Ausbildungsentgelte im Pflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Ent-
bindungspflege erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 986,67 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.059,37 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.184,00 E

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Kranken-
pflegehilfe 893,20 E

IV. Ausbildungsentgelte im Altenpflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler, die nach Maßgabe des AltPflG ausgebildet werden,
erhalten:

im ersten Ausbildungsjahr 925,15 E

im zweiten Ausbildungsjahr 975,43 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.055,88 E

Soweit f�r den Besuch der Altenpflegeschule Schulgeld zu zahlen ist, �bernimmt
dies der ausbildende Anstellungstr�ger zus�tzlich; das vom Ausbildungstr�ger ge-
zahlte Schulgeld ist Teil des Ausbildungsentgeltes.

V. Auszubildende, die nach dem Pflegeberufegesetz ausgebildet werden, er-
halten

im ersten Ausbildungsjahr 1.175,00 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.250,00 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.350,00 E
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AUSBILDUNGSENTGELTE

– g�ltig ab 1. M�rz 2020 –

I. Ausbildungsentgelte f�r Praktikantinnen und Praktikanten

Soweit die Ausbildungsbestimmungen nach abgelegtem Examen ein Praktikum
zur Erlangung der staatlichen Anerkennung vorschreiben, erhalten die Praktikan-
tinnen und Praktikanten das nachstehende monatliche Ausbildungsentgelt f�r die
Berufe

Entgelt E Kinder-
Zuschlag E

der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters 1.889,98 E 66,02 E

der Sozialp�dagogin, des Sozialp�dagogen 1.889,98 E 66,02 E

der Heilp�dagogin, des Heilp�dagogen 1.889,98 E 66,02 E

der pharm.-techn. Assistentin,
des pharm.-techn. Assistenten 1.612,36 E 62,89 E

der Erzieherin, des Erziehers
der Heilerziehungspflegerin,

1.612,36 E 62,89 E

des Heilerziehungspflegers 1.612,36 E 62,89 E

der Kinderpflegerin, des Kinderpflegers
der Haus- und Familienpflegerin,

1.537,61 E 62,89 E

des Haus- und Familienpflegers
der Rettungsassistentin,

1.537,61 E 62,89 E

des Rettungsassistenten
der Masseurin und med. Bademeisterin,

1.537,61 E 62,89 E

des Masseurs und med. Bademeisters 1.537,61 E 62,89 E

II. Auszubildende

Das Ausbildungsentgelt betr�gt
im ersten Ausbildungsjahr 864,91 E

im zweiten Ausbildungsjahr 928,97 E

im dritten Ausbildungsjahr 982,36 E

im vierten Ausbildungsjahr 1.067,78 E
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III. Ausbildungsentgelte im Pflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Krankenpflege, Kinderkranken-
pflege und Entbindungspflege erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 1.014,40 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.089,14 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.217,27 E

Sch�lerinnen und Sch�ler in der Kranken-
pflegehilfe

918,30 E

IV. Ausbildungsentgelte im Altenpflegedienst

Sch�lerinnen und Sch�ler, die nach Maßgabe des AltPflG aus-
gebildet werden, erhalten:

im ersten Ausbildungsjahr 951,15 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.002,84 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.085,55 E

Soweit f�r den Besuch der Altenpflegeschule Schulgeld zu zahlen ist, �bernimmt
dies der ausbildende Anstellungstr�ger zus�tzlich; das vom Ausbildungstr�ger ge-
zahlte Schulgeld ist Teil des Ausbildungsentgeltes.

V. Auszubildende, die nach dem Pflegeberufegesetz ausgebildet werden,
erhalten

im ersten Ausbildungsjahr 1.175,00 E

im zweiten Ausbildungsjahr 1.250,00 E

im dritten Ausbildungsjahr 1.350,00 E

Redaktioneller Hinweis:
Seiten 291 bis 292 derzeit unbesetzt
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VERM�GENSWIRKSAME LEISTUNGEN

Voll- und teilzeitbesch�ftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zu ihrer Ausbil-
dung Besch�ftigte (Anlage 10) erhalten nach Maßgabe der nachstehenden Bestim-
mungen verm�genswirksame Leistungen. Eine Vollbesch�ftigung im Sinne dieser
Vorschrift ist nur gegeben, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter die in § 9
Abs. 1 Unterabs. 1 f�r ihre bzw. seine T�tigkeit jeweils festgelegte Arbeitszeit erf�llt.
Unterschreitet sie bzw. er diese, ist sie bzw. er im Sinne dieser Vorschrift teilzeit-
besch�ftigt.

§ 1 Voraussetzungen und H�he der verm�genswirksamen Leistungen

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die zu ihrer Ausbildung Besch�ftigten erhal-
ten monatlich eine verm�genswirksame Leistung im Sinne des Verm�gensbildungs-
gesetzes (VermBG) oder zum Zwecke der Entgeltumwandlung nach § 27b.

(2) Die Mitarbeiterin, die bzw. der Mitarbeiter, der im Voraus nur auf eine kalender-
m�ßig bestimmte Zeit oder f�r eine Aufgabe von begrenzter Dauer bzw. zur Vertre-
tung oder Aushilfe eingestellt ist oder wird, hat Anspruch auf die verm�genswirk-
same Leistung nach Abs. 1 nur, wenn das Dienstverh�ltnis voraussichtlich mindes-
tens sechs Monate dauert.

(3) Die verm�genswirksame Leistung betr�gt monatlich

a) f�r die vollbesch�ftigte Mitarbeiterin bzw. den
vollbesch�ftigten Mitarbeiter 6,65 E

b) – gestrichen –

c) f�r die zu ihrer Ausbildung Besch�ftigte
bzw. den zu seiner Ausbildung Besch�ftigten 13,29 E

d) f�r die Auszubildende bzw. den Auszubildenden
deren bzw. dessen Ausbildungsentgelt ggf.
zuz�glich des Kinderzuschlages
monatlich mindestens 971,45 E betr�gt 6,65 E.

Die nicht vollbesch�ftigte Mitarbeiterin bzw. der nicht vollbesch�ftigte Mitarbeiter
erh�lt von dem Betrag nach Unterabs. 1, der ihr bzw. ihm zustehen w�rde, wenn sie
bzw. er vollbesch�ftigt w�re, den Teil, der dem Maß der mit ihr bzw. ihm vereinbarten
regelm�ßigen w�chentlichen Arbeitszeit entspricht.

Die H�he der verm�genswirksamen Leistung richtet sich ausschließlich nach der
am Ersten des jeweiligen Kalendermonats vertraglich vereinbarten Arbeitszeit.
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Wird das Dienstverh�ltnis nach dem Ersten eines Kalendermonats begr�ndet, so ist
f�r diesen Monat die f�r den Beginn des Dienstverh�ltnisses vertraglich vereinbarte
Arbeitszeit maßgebend.

(4) Die verm�genswirksame Leistung wird nur f�r die Kalendermonate gew�hrt, f�r
die der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter Dienstbez�ge, Urlaubsentgelt oder Kran-
kenbez�ge bzw. Krankengeldzuschuss zustehen. F�r die zu ihrer bzw. den zu seiner
Ausbildung Besch�ftigten treten an die Stelle der Dienstbez�ge das Ausbildungs-
entgelt.

(5) Die verm�genswirksame Leistung ist nicht zusatzversorgungspflichtig.

§ 2 Mitteilung der Anlageart

Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter und die zu ihrer bzw. der zu seiner Ausbildung
Besch�ftigte teilen der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber in Textform die Art der
gew�hlten Anlage mit und geben hierbei, soweit dies nach der Art der Anlage erfor-
derlich ist, das Unternehmen oder Institut mit der Nummer des Kontos an, auf das
die Leistungen eingezahlt werden sollen.

§ 3 Entstehung und F�lligkeit des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf die verm�genswirksame Leistung entsteht fr�hestens f�r den
Kalendermonat, in dem die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bzw. die zu ihrer bzw.
der zu seiner Ausbildung Besch�ftigte seiner Dienstgeberin bzw. seinem Dienst-
geber die nach § 2 erforderlichen Angaben mitteilt und f�r die beiden vorangegan-
genen Kalendermonate desselben Kalenderjahres. Die Anspr�che auf die verm�-
genswirksamen Leistungen werden erstmals am Letzten des zweiten auf die Mittei-
lung folgenden Kalendermonats f�llig.

(2) Der Anspruch entsteht nicht f�r einen Kalendermonat, f�r den der Mitarbeiterin
bzw. dem Mitarbeiter bzw. der zu ihrer bzw. dem zu seiner Ausbildung Besch�ftigten
von seiner Dienstgeberin bzw. seinem Dienstgeber oder einer anderen Arbeitgebe-
rin bzw. einem anderen Arbeitgeber eine verm�genswirksame Leistung aus diesem
oder einem fr�her begr�ndeten Dienst- oder Rechtsverh�ltnis erbracht wird. Das gilt
nicht, wenn der Anspruch mit einem gegen eine andere Dienstgeberin bzw. einen
anderen Dienstgeber bestehenden Anspruch auf eine verm�genswirksame Leis-
tung von weniger als 6,65 E – in den F�llen des § 1 Abs. 3 Buchst. c) von weniger
als 13,29 E – zusammentrifft.

§ 4 �nderungen der verm�genswirksamen Anlage

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bzw. die zu ihrer bzw. der zu seiner Aus-
bildung Besch�ftigte kann w�hrend des Kalenderjahres die Art der verm�genswirk-
samen Anlage nach Anlage 12 und das Unternehmen oder Institut, bei dem sie er-
folgen soll, nur mit Zustimmung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers wechseln.
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(2) F�r die verm�genswirksame Leistung gem. Anlage 12 und die verm�genswirk-
same Anlage von Teilen der Dienstbez�ge nach § 11 Abs. 1 VermBG soll die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter bzw. die zu ihrer bzw. der zu seiner Ausbildung Be-
sch�ftigte m�glichst dieselbe Anlageart und dasselbe Unternehmen oder Institut
w�hlen.

(3) Die �nderung einer schon bestehenden Vereinbarung nach § 11 Abs. 1 VermBG
bedarf nicht der Zustimmung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers, wenn die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bzw. die zu ihrer bzw. der zu seiner Ausbildung
Besch�ftigte die �nderung aus Anlass der erstmaligen Gew�hrung der verm�gens-
wirksamen Leistung nach dieser Anlage 12 verlangt.

(4) In den F�llen der Abs�tze 1 und 3 gilt § 3 Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

§ 5 Nachweis bei Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 VermBG

Bei einer verm�genswirksamen Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 VermBG hat die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter und die bzw. der Auszubildende nach Anlage 10 der
Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber die zweckentsprechende Verwendung der
verm�genswirksamen Leistungen auf Verlangen nachzuweisen; das Auslaufen der
Entschuldung hat sie bzw. er unverz�glich anzuzeigen.

Anmerkung:

Die Vorschrift in § 5 betrifft die Aufwendungen der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbei-
ters zum Wohnungsbau.

Sonderregelung AVR – Fassung Ost –:

§ 1 Abs. 3 Unterabs. 1 erh�lt folgende Fassung:

(3) Die verm�genswirksame Leistung betr�gt monatlich
a) f�r die vollbesch�ftigte Mitarbeiterin bzw.

den vollbesch�ftigten Mitarbeiter 6,65 E

b) – gestrichen –
c) f�r die zu ihrer Ausbildung bzw.

f�r den zu seiner Ausbildung Besch�ftigten 6,65 E.

In § 3 Abs. 2 letzter Satz entfallen die Worte: „– in den F�llen des § 1 Abs. 3
Buchst. c) von weniger als 13,29 E –“.
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JAHRESSONDERZAHLUNG

(1) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, die oder der sich am 1. November eines
Jahres in einem Dienst- oder Ausbildungsverh�ltnis befindet, das mindestens bis
zum 31. Dezember des Jahres besteht, erh�lt eine Jahressonderzahlung.

(2) Die H�he der Jahressonderzahlung errechnet sich aus der Summe der Bez�ge
gem. Unterabs. 3 der Monate Januar bis einschließlich Oktober des Jahres ein-
schließlich ausgezahlter Plus- und �berstunden, dividiert durch zehn.

Beginnt das Dienst- oder Ausbildungsverh�ltnis nach dem 1. Oktober oder nimmt
die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter nach diesem Zeitpunkt nach einer Zeit ohne
Bez�ge gem. Anlage 14 Abs. 2 Unterabs. 3 die Arbeit wieder auf, wird die Jahres-
sonderzahlung auf der Basis der Bez�ge f�r den November, dividiert durch zehn,
berechnet. Scheidet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter wegen Bezuges einer
Rente vor dem 01. November eines Jahres aus dem Dienst- oder Ausbildungsver-
h�ltnis aus, so betr�gt der Anspruch auf die Jahressonderzahlung ein Zw�lftel f�r
jeden vollen Besch�ftigungsmonat im Jahr des Ausscheidens.

Zu den Bez�gen z�hlen das monatliche Tabellenentgelt, die Kinderzulage, ggf. die
Besitzstandszulage, die in Monatsbetr�gen festgelegten Zulagen sowie die Zeit-
zuschl�ge nach § 20a.

(3) Die Jahressonderzahlung wird zur H�lfte im November des laufenden Jahres, die
zweite H�lfte im Juni des Folgejahres gezahlt. Die H�he der Zahlung im Juni ist vom
betrieblichen Ergebnis der Einrichtung abh�ngig. Dies gilt auch f�r die wirtschaftlich
selbst�ndig arbeitenden Teile der Einrichtung. F�r die Bildung ist – sofern es sich
nicht um eine Einrichtung der ambulanten Pflege handelt – �ber eine Dienstverein-
barung eine Liste der wirtschaftlich selbst�ndigen Teile mit der Mitarbeitervertretung
zu vereinbaren. Kommt innerhalb von 6 Wochen nach Aufforderung einer Seite zum
Abschluss einer Dienstvereinbarung eine Dienstvereinbarung nicht zustande, kann
jede Seite die Entscheidung der Einigungsstelle gem. Anlage 7 beantragen. Wirt-
schaftlich selbst�ndige arbeitende Teile der ambulanten Pflege gelten als wirt-
schaftlich selbst�ndige Teile der Einrichtung im Sinne der Anlage 14 bzw. § 17, wenn
die Voraussetzungen nach den Anmerkungen zur Anlage 14 Unterabs. 2 vorliegen.

Anmerkung zu Abs. 3:

Die �nderung der Regelung der Anlage 14 Abs. 3 Satz 4 ist befristet bis zum
31.12.2025.

(3a) Die Jahressonderzahlung kann im November des laufenden Jahres auch mit
einem h�heren Anteil als 50 % ausgezahlt werden (bis zu 100 %). Die vom betrieb-
lichen Ergebnis abh�ngige Zahlung im Juni des Folgejahres reduziert sich um den
Anteil der vorgezogenen Zahlung.

Anmerkung zu Abs. 3a:

Einzelnen Einrichtungen bzw. wirtschaftlich selbst�ndig arbeitenden Teilen einer
Einrichtung kann die vorgezogene Zahlung der 2. H�lfte der Jahressonderzahlung
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in Teilen oder als Gesamtanteil empfohlen werden, wenn z. B. im November des
laufenden Jahres schon absehbar ist, dass das Jahresergebnis dies uneinge-
schr�nkt zulassen wird. Auch aus strategischen Gr�nden kann dies sinnvoll sein,
wenn z. B. bei einer Fehlbedarfsfinanzierung in einzelnen Arbeitsfeldern die Zahlung
im Sinne von Verwendungsnachweisen im jeweiligen Haushaltsjahr vorgeschrieben
wird und man das Risiko einer Mittelr�ckzahlung dadurch vermeiden kann bzw. den
Nachweis leichter erbringen kann. Evtl. wollen insbesondere auch kleinere Einrich-
tungen aus strategischen und organisatorischen �berlegungen heraus keine
R�ckstellungen bilden, die im November des laufenden Jahres aus den Anspr�chen
der Mitarbeiter heraus auf die 2. H�lfte der Jahressonderzahlung entstehen und
deshalb diese Anspr�che bei absehbarem positiven Betriebsergebnis zeitnah aus-
zahlen. Um keine betriebliche �bung entstehen zu lassen, sollte eine freiwillige
fr�hzeitige Zahlung mit dem Hinweis verbunden werden, dass auf diesen Zahlungs-
zeitpunkt kein Rechtsanspruch besteht und eine fr�hzeitige Zahlung nur f�r das Jahr
der Sonderzahlung erfolgt.

(4) Weist die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber nach, dass bei voller Juni-Zahlung
der anteiligen Bruttopersonalkosten der Jahressonderzahlung f�r alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ein negatives betriebliches Ergebnis im Vorjahr (Wirtschaftsjahr
der geleisteten November-Zahlung) vorliegen w�rde, entf�llt der Anspruch, auch
teilweise, in dem Maße, in dem die Reduzierung in Summe zu einem ausgeglichenen
Ergebnis f�hrt. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die Dienststellenleitung der
Mitarbeitervertretung ein Testat eines vereidigten Wirtschaftspr�fers oder einer
Treuhandstelle vorlegt, aus dem sich der Umfang des negativen betrieblichen Er-
gebnisses und die Summe der regul�ren betrieblichen Juni-Zahlung ergibt. Be-
standteil der vorzulegenden Unterlagen ist die Zuordnung der Kosten der zentralen
Dienste zu den wirtschaftlich selbst�ndig arbeitenden Teilen der Einrichtung.

(5) Ein negatives betriebliches Ergebnis liegt vor, wenn der Jahres�berschuss der
sich aus § 243 Handelsgesetzbuch (HGB) ableitet

– ohne betriebsfremde Aufwendungen und Ertr�ge
– ohne Ertr�ge und Aufwendungen von außergew�hnlicher Bedeutung im

Sinne des § 285 Nr. 31 HGB
– ohne aperiodische Aufwendungen und Ertr�ge im Sinne von § 285 Nr. 32

HGB
– ohne Ergebisauswirkungen aus Bilanzierungs- und Bewertungs�nderun-

gen
– mit Pflichtr�ckstellungen f�r Altersteilzeit, Jubil�umszuwendungen und be-

reits beauftragten Instandhaltungsmaßnahmen, die im ersten Quartal des
Folgejahres abgeschlossen werden

– ohne Ertr�ge aus der Aufl�sung bzw. ohne Aufwendungen aus der Bildung
von Aufwandsr�ckstellungen gem. § 249 Abs. 2 HGB

– bei Einrichtungen, die zur Finanzierung laufender Kosten regelm�ßig und
betriebs�blich Spenden einsetzen, mit Spenden in entsprechender H�he

– mit außerordentlichen Ertr�gen aus Pflegesatzstreitigkeiten

negativ ist.
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(6) In einer Einrichtung bzw. einem wirtschaftlich selbst�ndig arbeitenden Teil einer
Einrichtung i. S. d. Anmerkung zu Abs. 3a, in der sich nach einer Berechnung gem�ß
vorstehend Abs. 5 ein positives betriebliches Ergebnis ergibt, dessen positiver
Saldo jedoch 1,5 % der Umsatzerl�se nicht �berschreitet, kann nach Maßgabe der
nachfolgenden Vorschriften eine parit�tische Investitionsr�cklage gebildet werden,
beginnend ab dem Wirtschaftsjahr 2017.

Die parit�tische Investitionsr�cklage setzt voraus, dass seitens der Dienststellenlei-
tung ein Plan erstellt wird, in welcher H�he die R�cklage gebildet wird und f�r welche
konkreten Investitionen sie in einem – ggf. mehrj�hrigen – Zeitraum verwendet wer-
den soll. In dem Plan ist ferner zu belegen, warum sie zur Sicherung der Wettbe-
werbsf�higkeit und / oder der Zukunftssicherung der Einrichtung erforderlich ist. In
dem Plan ist vorzusehen, dass die R�cklage zu gleichen Teilen aus Mitteln gebildet
wird, die aus dem gem�ß Abs. 5 errechneten und belegten positiven Jahresergebnis
der Einrichtung einerseits und solchen Mitteln andererseits herr�hren, die verf�gbar
w�rden, wenn und soweit der Anspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
den vollen Juni-Betrag der Jahressonderzahlung entfiele und dadurch die Brutto-
personalkosten entsprechend s�nken; das Volumen des Investitionsplans muss
mindestens das Zweifache der parit�tischen Investitionsr�cklage betragen.

Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber weist durch ein Testat eines Wirtschafts-
pr�fers bzw. einer Treuhandstelle nach, dass die Voraussetzungen f�r die Bildung
einer parit�tischen Investitionsr�cklage nach den vorstehenden Unterabs�tzen in
Verbindung mit Abs. 4 und Abs. 5 vorliegen und die Bildung der R�cklage den
Grunds�tzen der ordnungsgem�ßen kaufm�nnischen Bewirtschaftung sowie Rech-
nungslegung entspricht. In dem Umfang der in die R�cklage eingestellten Brutto-
personalkosten entf�llt dann der Anspruch auf den Juni Betrag der Jahressonder-
zahlung in entsprechender Anwendung von Abs. 4.

�ber die plangem�ße Verwendung ist der zust�ndigen Mitarbeitervertretung unter
�bermittlung von Belegen Rechenschaft zu leisten. Wenn und solange die Investi-
tion, der die parit�tische Investitionsr�cklage dient, ihrem wesentlichen In halt und
Umfang nach nicht abgeschlossen ist oder �ber sie nicht ordnungsgem�ß Rechen-
schaft gelegt ist, ist die Bildung einer neuen R�cklage nach diesem Absatz nicht
zul�ssig.

Die vorstehenden Regelungen dieses Absatzes kommen f�r Einrichtungen i. S. d.
§ 17a Abs. 1 AVR nur zur Anwendung, wenn in der Einrichtung eine Jahressonder-
zahlung in H�he von mindestens 50 % zur Auszahlung kommt.

Anmerkungen:

F�r Einrichtungen der ambulanten Pflege bzw. wirtschaftlich selbst�ndige Teile von
Einrichtungen der ambulanten Pflege (z. B. Diakonie-Stationen) und deren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gilt Anlage 14 befristet bis zum 31.12.2027 mit der Maßga-
be nach § 17a Abs. 6, sofern keine Dienstvereinbarung nach § 17 abgeschlossen
wurde.

Unter einem wirtschaftlich selbst�ndig arbeitenden Teil einer Einrichtung i. S. d.
Abs. 3 Satz 3 ist eine organisatorische Einheit der Einrichtung zu verstehen, f�r die
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eine vollst�ndige, in sich abgeschlossene Buchhaltung, abgebildet werden kann.
Eine abgeschlossene Buchhaltung beinhaltet eine entsprechende Erfassung aller
buchungspflichtigen Ereignisse und die m�gliche Erstellung aller Nachweise f�r ei-
nen gesetzlichen Einzelabschluss i. S. d. § 242 HGB. Nicht ausreichend ist die Zu-
ordnung einer organisatorischen Einheit der Einrichtung als Kostenstelle im Rahmen
einer Kostenstellenrechnung. F�r den wirtschaftlich selbst�ndig arbeitenden Teil ei-
ner Einrichtung ist eine GuV zu erstellen.
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DIENSTVERTRAG

zwischen
- Dienstgeberin/Dienstgeber1) -

- Anschrift -

und

wohnhaft in

-Mitarbeiterin/Mitarbeiter1) -

Diakonie ist Wesens- und Lebensäußerung der Evangelischen Kirche. Die Evangelische Kirche nimmt ihre diakoni schen
Aufgaben durch das Diakonische Werk wahr. Die oben genannte Einrichtung ist dem Diakonischen Werk angeschlossen.
Sie dient der Verwirklichung des gemeinsamen Werkes christlicher Nächstenliebe. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dieser Einrichtung leisten deshalb ihren Dienst in Anerkennung dieser Zielsetzung und bilden ohne Rücksicht auf ihre
Tätigkeit und Stellung eine Dienstgemeinschaft.

Auf dieser Grundlage wird der nachstehende Vertrag geschlossen:

§ 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tritt am - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - als - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

in den Dienst der/des1)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

der regelmäßigen Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin bzw. eines vollbeschäftigten Mitarbeiters1).

mit einer durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit von - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stunden wöchentlich.1)

Das Dienstverhältnis wird abgeschlossen:

auf unbestimmte Zeit1)

befristet1)

für die Zeit zum1)

mit Ablauf1)2)

Grund der Befristung3)

Die Zeit bis zum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ist Probezeit1).

Gemäß § 36 Abs. 1 AVR endet das Dienstverhältnis, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats,
in dem die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter das gesetzliche oder durch Satzung eines berufsständischen Ver-
sorgungswerks festgelegte Lebensalter zum Anspruch auf die abschlagsfreie Regelaltersrente erreicht hat.

§ 2

Für das Dienstverhältnis gelten die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR DD) in der Fassung der Be-
 

Die Beschäftigung erfolgt

O in 
- Dienstort1) -

O an verschiedenen Orten1)

(Diese Alternative kommt in Betracht, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter aufgrund ihres bzw. seines Dienstauf -
trags nicht nur an einem Ort beschäftigt werden kann.)

§ 7 AVR bleibt unberührt.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen
2) Für das zweckbefristete Dienstverhältnis ist hier das Ereignis einzutragen, mit dessen Eintritt das Dienstverhältnis enden soll.
3) Der Wunsch der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters bzw. der sachliche Grund ist ausführlich aufzunehmen.

schlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
(AVR DWBO) in der jeweils gültigen Fassung. Sie sind im Auszug als Anlage beigefügt.
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§ 3

Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter1) is t in der E ntgeltgruppe  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -eingestuft.

B ei der E instellung am -------------------------------------------------------------- ist die ------------------------------------------------------ maßgebend.

§ 4

(gegebenenfalls  S ondervereinbarungen gemäß § 22 AVR )

§ 5

Zusätzliche Altersversorgung (§§ 27, 27a AVR ):

§ 6
Weiter wird folgendes vereinbart:

Diese Nebenabrede kann - nicht -1) gesondert mit einer F rist vom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gekündigt
werden.

§ 7

Änderungen und E rgänzungen dieses  Vertrags  bedürfen der S chriftform.

§ 8

Das befris tete Dienstverhältnis  kann auch vor seinem in § 1 bestimmten E nde gekündigt werden.

F ür die K ündigung gelten die F ris ten des  § 30 AV R . 

------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ort, Datum Ort, Datum

------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Unterschrift der Dienstgeberin1) / Unterschrift der Mitarbeiterin1) /
des  Dienstgebers 1) des  Mitarbeiters 1)

1) Nichtzutreffendes bitte streichen
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AUSBILDUNGSVERTRAG

zwischen ___________________________________________________________
vertreten durch _______________________________________________________

- Trägerin/Träger der Ausbildung1) -

und Frau/Herrn1) ______________________________________________________
geboren am__________________________________________________________
wohnhaft in __________________________________________________________

- Auszubildende/Auszubildender1) -

mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen Vertreters1)

Frau/Herrn1) _________________________________________________________

Diakonie ist Wesens- und Lebensäußerung der Evangelischen Kirche. Die Evangelische Kirche nimmt ihre diakonischen

Aufgaben durch das Diakonische Werk wahr. Die oben genannte Einrichtung ist dem Diakonischen Werk angeschlossen. Sie

dient der Verwirklichung des gemeinsamen Werkes christlicher Nächstenliebe. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser

Einrichtung leisten deshalb ihren Dienst in Anerkennung dieser Zielsetzung und bilden ohne Rücksicht auf ihre Tätigkeit und

Stellung eine Dienstgemeinschaft.

Auf dieser Grundlage wird der nachstehende Vertrag geschlossen:

§ 1

(1) Die/Der1) Auszubildende wird in dem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf

einer/eines1)

___________________________________
ausgebildet.

(2) Die sachliche und zeitliche Berufsausbildung ergibt sich aus dem anliegenden Ausbildungsplan.

§ 2

(1)  Die Berufsausbildung beginnt am  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -und endet am  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
(2) Die ersten drei Monate der Berufsausbildung sind Probezeit. Wird die Berufsausbildung während der Probezeit um

mehr als einen Monat unterbrochen, verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung. 

§ 3

§ 4

Die/Der1) Auszubildende ist verpflichtet, die vorgeschriebene Berufsschule regelmäßig und pünktlich zu besuchen

und auch an anderen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte teilzunehmen, für die sie/er1) von

der Trägerin/vom Träger1) der Ausbildung freigestellt ist. 

§ 5

Die regelmäßige tägliche Ausbildungszeit richtet sich nach den für die Arbeitszeit der entsprechenden gleichalt -

rigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils geltenden Regelungen.

Sie beträgt zur Zeit Stunden.

§ 6

Die/Der1) Auszubildende erhält ein monatliches Ausbildungsentgelt nach Maßgabe der Anlage 10a der AVR. Sie be-

trägt zur Zeit: 

1) Nichtzutreffendes bitte streichen

Das Berufsausbildungsverhältnis richtet sich nach dem Berufsbildungsgesetz und der Anlage 10 Abschnitt II der Arbeits-
vertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR DD) in der Fassung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission
des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (AVR DWBO) in der jeweils gültigen Fassung. 
Sie sind im Auszug als Anlage beigefügt.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - €  im ers ten Aus bildungs jahr,

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - €  im zweiten Aus bildungs jahr,

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - €  im dritten Aus bildungs jahr,

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - €  im vierten Aus bildungs jahr.

Das  Aus bildungs entgelt wird auf ein von der/dem1) Aus zubildenden eingerichtetes  G irokonto im Inland eingezahlt,  s o
daß die/der1) Aus zubildende am 15.  des  Monats  darüber verfügen kann.

§ 7

Die/Der1) Aus zubildende erhält E rholungs urlaub nach § 11 der Anlage 10 Abs chnitt II der AV R . Hiernach beträgt der
E rholungs urlaub zur Zeit

vom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bis  31.  Dezember 20  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aus bildungs tage,

vom 1.  J anuar 20 - - - - - - - - - - - - - - - - bis  31.  Dezember 20  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aus bildungs tage,

vom 1.  J anuar 20 - - - - - - - - - - - - - - - bis  31.  Dezember 20  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aus bildungs tage,

vom 1.  J anuar 20 - - - - - - - - - - - - - - - - bis  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aus bildungs tage,

vom 1.  J anuar 20 - - - - - - - - - - - - - - - - bis  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aus bildungs tage.

§ 8

(1) Während der P robezeit kann das  B erufsausbildungsverhältnis  von der/dem1) Auszubildenden jederzeit ohne E in-
halten einer K ündigungs fris t,  von der Trägerin/vom Träger1) der Aus bildung mit einer F ris t von zwei Wochen zum
Monats s chlus s  ordentlich gekündigt werden.
(2) Nach der P robezeit kann das  B erufs aus bildungs verhältnis  nur gekündigt werden

a) aus  einem wichtigen G rund ohne E inhalten einer K ündigungs fris t,
b) von der/dem1) Aus zubildenden mit einer K ündigungs fris t von vier Wochen,  wenn s ie/er1) die B erufs aus -

bildung aufgeben oder s ich für eine andere B erufs tätigkeit aus bilden las s en will.
(3) Die K ündigung mus s  s chriftlich und in den F ällen des  Abs .  2 unter Angabe der K ündigungs gründe erfolgen.
(4 ) E ine K ündigung aus  wichtigem G rund is t unwirks am, wenn die ihr zugrundeliegenden Tats achen der bzw. dem
zur K ündigung B erechtigten länger a ls  zwei Wochen bekannt s ind.

§ 9

Änderungen und E rgänzungen dieses Berufsausbildungsvertrags sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
O rt,  Datum O rt,  Datum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Unters chrift Aus bildende/Aus bildender1) Unters chrift Aus zubildende/Aus zubildender1)

Unters chrift der ges etzlichen Vertreter
der/des 1) Aus zubildenden:

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vater

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mutter

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ges etzliche Vertreterin/ges etzlicher Vertreter 2)

1) Nichtzutreffendes  bitte s treichen
2) Is t die ges etzliche Vertreterin bzw.  der ges etzliche Vertreter ein Vormund oder eine P flegerin bzw.  ein P fleger,  ver -

pflichtet s ie bzw.  er s ich,  die nach den Vors chriften des  B ürgerlichen G es etzbuches  zur W irks amkeit des  Vertrags er
 der liche G enehmigung des  Vormunds chafts gerichts  unverzüglich beizubringen.

for-
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AUSBILDUNGSVERTRAG IN DER KRANKENPFLEGE

zwischen _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

– Tr�gerin/Tr�ger der Ausbildung1) –

und Frau/Herrn1) ________________________________________________________________________

wohnhaft in _____________________________________________________________________________

– Sch�lerin/Sch�ler1) –

mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin bzw. des gesetzlichen Vertreters

Frau/Herrn1) ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Diakonie ist Wesens- und Lebens�ußerung der Evangelischen Kirche. Die Evangelische Kirche nimmt
ihre diakonischen Aufgaben durch das Diakonische Werk wahr. Die oben genannte Einrichtung ist
dem Diakonischen Werk angeschlossen. Sie dient der Verwirklichung des gemeinsamen Werkes
christlicher N�chstenliebe Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtung leisten deshalb ih-
ren Dienst in Anerkennung dieser Zielsetzung und bilden ohne R�cksicht auf ihre T�tigkeit und Stel-
lung eine Dienstgemeinschaft.

Auf dieser Grundlage wird der nachstehende Vertrag geschlossen:

§ 1
Die Sch�lerin/Der Sch�ler1) wird f�r den Beruf Hebamme/eines Entbindungspflegers/einer Gesund-
heits- und Krankenpflegerin/eines Gesundheits- und Krankenpflegers/einer Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin/eines Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers/einer Krankenpflegehelferin/ei-
nes Krankenpflegehelfers1) nach dem Hebammengesetz (HebG) vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 902)/
nach dem Krankenpflegegesetz (KrPflG) vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der jeweiligen Fassung
in Verbindung mit der Ausbildungs- und Pr�fungsordnung f�r die Berufe in der Krankenpflege vom
10. November 2003 (BGBl. I S. 2263) ausgebildet.

§ 2
(1) Die Ausbildung beginnt am __________ und dauert __________ Jahre. Hierauf wird die bisherige

Berufsausbildung als __________ mit __________ Monaten angerechnet.

(2) Die ersten sechs/drei1) Monate der Ausbildung sind Probezeit.

(3) Das Ausbildungsverh�ltnis endet entsprechend § 14 KrPflG.

(4) Besteht die Sch�lerin/der Sch�ler1) die staatliche Pr�fung nicht oder kann sie/er1) ohne eigenes
Verschulden die staatliche Pr�fung vor Ablauf der Ausbildungszeit nicht ablegen, verl�ngert sich
das Ausbildungsverh�ltnis auf ihren/seinen1) Antrag in Textform bis zur n�chstm�glichen Wiederho-
lungspr�fung, h�chstens jedoch um ein Jahr.

§ 3
(1) W�hrend der Probezeit kann das Ausbildungsverh�ltnis von der Sch�lerin/dem Sch�ler1) jederzeit
ohne Einhalten einer K�ndigungsfrist, von der Tr�gerin/vom Tr�ger1) der Ausbildung mit einer Frist von
zwei Wochen zum Monatsschluss ordentlich gek�ndigt werden.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen
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(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverh�ltnis nur gek�ndigt werden

1. von jeder Vertragspartnerin bzw. von jedem Vertragspartner ohne Einhalten einer K�ndi-
gungsfrist,
a) wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 KrPftG/HebG1) nicht oder nicht

mehr vorliegen,
b) aus einem wichtigen Grund,

2. von der Sch�lerin/dem Sch�ler mit einer K�ndigungsfrist von vier Wochen.

(3) Die K�ndigung muss schriftlich und in den F�llen des Abs. 2 Nr. 1 unter Angabe der K�ndigungs-
gr�nde erfolgen.

(4) Eine K�ndigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrundeliegenden Tatsa-
chen der bzw. dem zur K�ndigung Berechtigten l�nger als zwei Wochen bekannt sind.

§ 4
Das Ausbildungsverh�ltnis richtet sich nach dem Krankenpflegegesetz KrPflG/HebG und der Anlage
10/III AVR Abschnitt III der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR DD) in der Fas-
sung der Beschl�sse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Diakonischen Werkes Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz (AVR DWBO) in der jeweils g�ltigen Fassung. Sie sind im Auszug als
Anlage beigef�gt.

§ 5
(1) Die Tr�gerin/Der Tr�ger1) der Ausbildung verpflichtet sich, der Sch�lerin/dem Sch�ler1) eine den
Vorschriften der Ausbildungs- und Pr�fungsordnung entsprechende Ausbildung zu vermitteln.

(2) Die Sch�lerin/Der Sch�ler1) hat sich zu bem�hen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die
erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen.

(3) Die Sch�lerin/Der Sch�ler1) ist verpflichtet, die Teile der Ausbildung, die in einer anderen Einrichtung
durchgef�hrt werden, in dieser Einrichtung abzuleisten.

§ 6
(1) Die durchschnittliche regelm�ßige w�chentliche Ausbildungszeit regelt sich nach § 9 AVR, sie be-
tr�gt im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ____ Stunden.

(2) Solange die Sch�lerin/der Sch�ler1) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt die sich aus
Absatz 1 ergebende w�chentliche Ausbildungszeit in Verbindung mit dem JarbSchG.

§ 7
Die Sch�lerin/Der Sch�ler1) erh�lt unter Fortzahlung des Ausbildungsentgeltes gem. § 7 Abs. 1 Anlage
10/III AVR in jedem Kalenderjahr Erholungsurlaub unter sinngem�ßer Anwendung der Anlagen 6 bzw.
6a AVR.

§ 8
(1) W�hrend der Ausbildung erh�lt die Sch�lerin/der Sch�ler1) ein Entgelt, dessen H�he sich nach der
Anlage 10a AVR richtet.

Die Verg�tung betr�gt zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses monatlich:

E im 1. Ausbildungsjahr,

E im 2. Ausbildungsjahr,

E im 3. Ausbildungsjahr1).

(2) Das Ausbildungsentgelt wird auf ein von der Sch�lerin/dem Sch�ler1) eingerichtetes Girokonto im
Inland eingezahlt, so dass die Sch�lerin/der Sch�ler1) am Zahltag gem. § 21a AVR dar�ber verf�gen
kann.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen
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§ 9

Änderungen und E rgänzungen des  Aus bildungs vertrags  s ind nur wirks am, wenn s ie s chriftlich vereinbart werden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
O rt,  Datum O rt,  Datum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Unters chrift Trägerin /Träger1) Unters chrift S chülerin /S chüler1)

der Aus bildung ggf.  ges etzliche Vertreterin /

ges etzlicher Vertreter1)

1) Nichtzutreffendes  bitte s treichen
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AUSBILDUNGSVERTRAG F�R AUSZUBILDENDE
NACH DEM PFLEGEBERUFEGESETZ

Zwischen _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

– Tr�gerin/Tr�ger1) der Ausbildung –

und Frau/Herrn1)_________________________________________________________________________

wohnhaft in _____________________________________________________________________________

– Auszubildende/Auszubildender1) –

mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin bzw. des gesetzlichen Vertreters1)

Frau/Herrn1) _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Diakonie ist Wesens- und Lebens�ußerung der Evangelischen Kirche. Die Evangelische Kirche nimmt
ihre diakonischen Aufgaben durch das Diakonische Werk wahr. Die oben genannte Einrichtung ist
dem Diakonischen Werk angeschlossen. Sie dient der Verwirklichung des gemeinsamen Werkes
christlicher N�chstenliebe. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtung leisten deshalb
ihren Dienst in Anerkennung dieser Zielsetzung und bilden ohne R�cksicht auf ihre T�tigkeit und Stel-
lung eine Dienstgemeinschaft.

Auf dieser Grundlage wird der nachstehende Vertrag geschlossen:

§ 1
Die/der1) Auszubildende wird f�r den Beruf Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann1) mit dem Ver-
tiefungseinsatz ________________ und der Ausrichtung: ____________________ nach dem Pflegeberu-
fegesetz (PflBG) vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2581) in der jeweiligen Fassung in Verbindung mit der
Ausbildungs- und Pr�fungsordnung f�r die Pflegeberufe vom 02. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1572) aus-
gebildet.

§ 2
(1) Die Ausbildung beginnt am ______________ und dauert ______________ Jahre. Hierauf wird die
bisherige Berufsausbildung als ______________ mit ______________ Monaten angerechnet.

(2) Die ersten sechs Monate der Ausbildung sind Probezeit.

(3) Die Wirksamkeit des Ausbildungsvertrages steht im Fall des § 8 Abs. 2 S. 2 PflBG unter dem Vor-
behalt der Zustimmung durch die Pflegeschule.

(4) Das Ausbildungsverh�ltnis endet entsprechend § 21 PflBG (vgl. Anlage 10/IV, § 14 Abs. 1 und 2
AVR).

(5) Besteht die/der1) Auszubildende die staatliche Pr�fung nicht oder kann sie/er1) ohne eigenes Ver-
schulden die staatliche Pr�fung vor Ablauf der Ausbildungszeit nicht ablegen, verl�ngert sich das
Ausbildungsverh�ltnis auf ihren/seinen1) schriftlichen Antrag bis zur n�chstm�glichen Wiederho-
lungspr�fung, h�chstens jedoch um ein Jahr.

§ 3
(1) W�hrend der Probezeit kann das Ausbildungsverh�ltnis von der bzw. dem Auszubildenden jeder-
zeit ohne Einhalten einer K�ndigungsfrist, von der Tr�gerin/vom Tr�ger1) der Ausbildung mit einer Frist
von zwei Wochen zum Monatsschluss ordentlich gek�ndigt werden.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen
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(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverh�ltnis nur gek�ndigt werden

1. von jeder Vertragspartnerin bzw. von jedem Vertragspartner ohne Einhalten einer K�ndigungsfrist,

a) wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PflBG nicht oder nicht mehr vorliegen,

b) aus einem wichtigen Grund,

2. von der/dem1) Auszubildenden mit einer K�ndigungsfrist von vier Wochen.

(3) Die K�ndigung muss schriftlich und in den F�llen des Abs. 2 Nr. 1 unter Angabe der K�ndigungs-
gr�nde erfolgen.

(4) Eine K�ndigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrundeliegenden Tatsa-
chen der bzw. dem zur K�ndigung Berechtigten l�nger als zwei Wochen bekannt sind.

§ 4
Das Ausbildungsverh�ltnis richtet sich nach dem Pflegeberufegesetz und der Anlage 10/IV AVR
der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR DD) in der Fassung der Beschl�sse der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (AVR DWBO) in der
jeweils g�ltigen Fassung. Sie sind im Auszug als Anlage beigef�gt.

§ 5
(1) Die Tr�gerin/Der Tr�ger1) der Ausbildung verpflichtet sich, der/dem1) Auszubildenden eine den Vor-
schriften der Ausbildungs- und Pr�fungsordnung entsprechende Ausbildung zu vermitteln. Die inhalt-
liche und zeitliche Gliederung der praktischen Ausbildung einschließlich der Ausbildungsbildungssta-
tionen und Einsatzorte ergeben sich aus der beigef�gten Ausbildungsplan�bersicht.

(2) Die/der1) Auszubildende hat sich zu bem�hen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die
erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen

(3) Die/der1) Auszubildende ist verpflichtet, die Teile der Ausbildung, die in einer anderen Einrichtung
durchgef�hrt werden, in dieser Einrichtung abzuleisten. Die/der1) Auszubildende stimmt dem Einsatz
bei anderen Ausbildungstr�gern zu, soweit die Ausbildungstr�gerin/der Ausbildungstr�ger1) mit an-
deren Ausbildungstr�gern in der Durchf�hrung der Ausbildung kooperiert. Die/der1) Auszubildende ist
ebenso zum Besuch der Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule verpflichtet.

§ 6
(1) Die durchschnittliche regelm�ßige w�chentliche praktische Ausbildungszeit regelt sich nach § 9
AVR, sie betr�gt im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ______ Stunden.

(2) Solange die/der1) Auszubildende das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt die sich aus
Absatz 1 ergebende w�chentliche Ausbildungszeit in Verbindung mit dem JArbSchG.

§ 7
Die/der1) Auszubildende erh�lt unter Fortzahlung des Ausbildungsentgeltes gem. § 7 Abs. 1 Anlage
10/IV i. V. m. Anlage 10a AVR in jedem Kalenderjahr Erholungsurlaub unter sinngem�ßer Anwendung
der Anlagen 6 bzw. 6a AVR.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen
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§ 8
(1) W�hrend der Ausbildung erh�lt die/der1) Auszubildende ein Entgelt, dessen H�he sich nach der
Anlage 10 IV i. V. m. Anlage 10a AVR richtet.

Die Verg�tung betr�gt zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses monatlich:

E im 1. Ausbildungsjahr,

E im 2. Ausbildungsjahr,

E im 3. Ausbildungsjahr.

(2) Das Ausbildungsentgelt wird auf ein von der/dem1) Auszubildenden eingerichtetes Girokonto im
Inland eingezahlt, so dass die/der1) Auszubildende am Zahltag gem. § 21a AVR dar�ber verf�gen
kann.

§ 9
Bei der Tr�gerin/Beim Tr�ger1) besteht eine Mitarbeitervertretung nach dem Mitarbeitervertretungs-
gesetz, welche auch die Rechte der Auszubildenden wahrnimmt. Die zwischen der Mitarbeitervertre-
tung und der Dienststellenleitung abgeschlossenen Dienstvereinbarungen, soweit deren Geltungsbe-
reich auch die Auszubildenden erfasst, finden auch auf das vorliegende Ausbildungsverh�ltnis An-
wendung, derzeit sind dies __________________________________.

�nderungen und Erg�nzungen des Ausbildungsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich ver-
einbart werden.

___________________________________ ___________________________________
Ort, Datum Ort, Datum

___________________________________ ___________________________________
Unterschrift Tr�gerin/Tr�ger1)

der Ausbildung
Unterschrift Auszubildende/Auszubildender1)

ggf. gesetzliche Vertreterin/
gesetzlicher Vertreter1)

1) Nichtzutreffendes bitte streichen
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ALTERSTEILZEIT-DIENSTVERTRAG

zwischen

- Dienstgeberin/Dienstgeber
1)
-

-Anschrift -

und

wohnhaft in

- Mitarbeiterin/Mitarbeiter
1)
-

wird zum Dienstvertrag vom _______________________ der nachstehende Änderungsvertrag geschlossen.

§ 1

Das Dienstverhältnis wird nach Maßgabe der folgenden Vereinbarungen ab ______________________

als Altersteilzeitarbeitsverhältnis fortgeführt.

Das Dienstverhältnis endet unbeschadet des § 9 ATZO am _________________.

§ 2

Die Altersteilzeitarbeit wird geleistet

� im Blockmodell 1)

Arbeitsphase vom ________________ bis_____________________

Freistellungsphase vom ________________ bis_____________________

� im Teilzeitmodell. 1)

§ 3

Für die Anwendung dieses Vertrages gelten dasAltersteilzeitgesetz (AltTZG) und die Ordnung zur Förderung
eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (Altersteilzeitordnung – ATZO) in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung.

§ 4

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der Vereinbarung von Nebenabreden bedür-
fen der Schriftform. Für die Kündigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses gelten die Fristen des § 30 AVR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ort, Datum Ort, Datum

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unterschrift der Dienstgeberin/ 1) Unterschrift der Mitarbeiterin/ 1)

des Dienstgebers 1) des Mitarbeiters 1)

1) Nichtzutreffendes bitte streichen
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AUSBILDUNGSVERTRAG IN DER ALTENPFLEGE
zwischen _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

– Tr�gerin/Tr�ger der Ausbildung1) –

und Frau/Herrn1) ________________________________________________________________________

wohnhaft in _____________________________________________________________________________

– Sch�lerin/Sch�ler1) –

mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin bzw. des gesetzlichen Vertreters

Frau/Herrn1) _____________________________________________________________________________

Diakonie Ist Wesens- und Lebens�ußerung der Evangelischen Kirche. Die Evangelische Kirche nimmt
ihre diakonischen Aufgaben durch das Diakonische Werk wahr. Die oben genannte Einrichtung ist
dem Diakonischen Werk angeschlossen. Sie dient der Verwirklichung des gemeinsamen Werkes
christlicher N�chstenliebe. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtung leisten deshalb
ihren Dienst in Anerkennung dieser Zielsetzung und bilden ohne R�cksicht auf ihre T�tigkeit und Stel-
lung eine Dienstgemeinschaft.

Auf dieser Grundlage wird der nachstehende Vertrag geschlossen:

§ 1
Die Sch�lerin/Der Sch�ler1) wird f�r den Beruf einer/eines Altenpflegerin/Altenpflegers, nach dem Al-
tenpflegegesetz vom 25. August 2003 (BGBI. I S. 1690) in der jeweiligen Fassung in Verbindung mit
der Ausbildungs- und Pr�fungsordnung f�r die Berufe in der Altenpflege vom 26. November 2002
(BGBl. I S. 4418) ausgebildet.

§ 2
(1) Die Ausbildung beginnt am __________ und dauert __________ Jahre. Im Hinblick auf die bisherige
Berufsausbildung als __________ verk�rzt sich die Ausbildung um __________ Monate.

Voraussetzung f�r den Beginn der praktischen Ausbildung ist der Abschluss eines Schulvertrags mit
der Altenpflegeschule ____________________________________________________________________

in __________ .

(2) Die ersten sechs/drei1) Monate der Ausbildung sind Probezeit.

(3) Das Ausbildungsverh�ltnis endet unabh�ngig vom Zeitpunkt der staatlichen Pr�fung mit Ablauf der
Ausbildungszeit, somit am ___________ .

(4) Besteht die Sch�lerin/der Sch�ler1) die staatliche Pr�fung nicht oder kann sie/er1) ohne eigenes
Verschulden die staatliche Pr�fung vor Ablauf der Ausbildungszeit nicht ablegen, verl�ngert sich
das Ausbildungsverh�ltnis auf ihren/seinen1) Antrag in Textform bis zur n�chstm�glichen Pr�fung,
h�chstens jedoch um ein Jahr.

§ 3
(1) W�hrend der Probezeit kann das Ausbildungsverh�ltnis von der Sch�lerin/dem Sch�ler1) jederzeit
ohne Einhalten einer K�ndigungsfrist, von der Tr�gerin/vom Tr�ger1) der Ausbildung mit einer Frist von
zwei Wochen zum Monatsschluss ordentlich gek�ndigt werden.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen
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(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverh�ltnis nur gek�ndigt werden

1. von jeder Vertragspartnerin bzw. von jedem Vertragspartner ohne Einhalten einer K�ndi-
gungsfrist,
a) wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 AltPflG nicht oder nicht mehr

vorliegen,
b) aus einem wichtigen Grund,

2. von der Sch�lerin/dem Sch�ler1) mit einer K�ndigungsfrist von vier Wochen.

(3) Die K�ndigung muss schriftlich und in den F�llen des Abs. 2 Nr. 1 unter Angabe der K�ndigungs-
gr�nde erfolgen.

(4) Eine K�ndigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrundeliegenden Tatsa-
chen der bzw. dem zur K�ndigung Berechtigten l�nger als zwei Wochen bekannt sind.

§ 4
Das Ausbildungsverh�ltnis richtet sich nach dem AltPflG und der Anlage 10/V der Arbeitsvertrags-
richtlinien der Diakonie Deutschland (AVR DD) in der Fassung der Beschl�sse der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (AVR DWBO) in
der jeweils g�ltigen Fassung. Sie sind im Auszug als Anlage beigef�gt.

§ 5
(1) Die Tr�gerin/Der Tr�ger1) der Ausbildung verpflichtet sich, der Sch�lerin/dem Sch�ler1) eine den
Vorschriften der Ausbildungs- und Pr�fungsordnung entsprechende Ausbildung zu vermitteln.

(2) Die Sch�lerin/Der Sch�ler1) hat sich zu bem�hen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die
erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen.

(3) Die Sch�lerin/Der Sch�ler1) ist verpflichtet, Teile der praktischen Ausbildung, die in einer anderen
Einrichtung der Tr�gerin/des Tr�gers der Ausbildung durchgef�hrt werden, in dieser Einrichtung ab-
zuleisten.

§ 6
(1) Die durchschnittliche regelm�ßige w�chentliche Ausbildungszeit regelt sich nach § 9 AVR, sie be-
tr�gt im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses _____ Stunden.

(2) Solange die Sch�lerin/der Sch�ler1) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt die sich aus
Absatz 1 ergebende w�chentliche Ausbildungszeit in Verbindung mit dem JArbSchG.

(Fortsetzung Seite 315)

1) Nichtzutreffendes bitte streichen

314
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§ 7

Die Schülerin/Der Schüler1) erhält unter Fortzahlung des Ausbildungsentgeltes gemäß § 7 Abs. 1 Anlage 10/V

AVR in jedem Kalenderjahr Erholungsurlaub unter sinngemäßer Anwendung der Anlagen 6 bzw. 6a AVR.

§ 8

(1) Während der Ausbildung erhält die Schülerin /der Schüler1) ein Entgelt, dessen Höhe sich nach der Anlage 10a

AVR richtet.

Das Entgelt beträgt zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses monatlich:

€ ---------------------------------------------- im 1. Ausbildungsjahr,

€ ---------------------------------------------- im 2. Ausbildungsjahr,

€ ---------------------------------------------- im 3. Ausbildungsjahr.1)

(2) DasAusbildungsentgelt wird auf ein von der Schülerin /demSchüler1) eingerichtetes Girokonto im Inland eingezahlt,

so dass die Schülerin/der Schüler1) am Zahltag gem. § 21a AVR darüber verfügen kann.

§ 9

Änderungen und Ergänzungen des Ausbildungsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ort, Datum Ort, Datum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unterschrift Trägerin /Träger1) Unterschrift Schülerin /Schüler1)

der Ausbildung ggf. gesetzliche Vertreterin /gesetzlicher Vertreter1)

Zustimmung der Altenpflegeschule gem. § 13 Abs. 6 AltPflG:

Ort, Datum

Unterschrift Altenpflegeschule

________________________
1) Nichtzutreffendes bitte streichen

Anlage 15f
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SONDERREGELUNG F�R GEF�RDERTE DIENST- UND
AUSBILDUNGSVERH�LTNISSE

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Regelung gilt f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf der Grundlage des
SGB II, des SGB III oder des SGB XII oder nach einem entsprechend gef�rderten
�ffentlichen Programm zur Bek�mpfung der Arbeitslosigkeit besch�ftigt werden.

(2) Diese Regelung gilt nicht f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Inkrafttreten
dieser Regelung bereits nach den AVR DWBO oder auf Grund einer wirksamen Aus-
nahmegenehmigung nicht nach den AVR DWBO besch�ftigt wurden.

§ 2 H�he der Verg�tung, Voraussetzungen

Die Verg�tung nach § 14 sowie zu zahlende Zulagen, Zuschl�ge und Zuwendungen
k�nnen bis zur H�he des gef�rderten Betrages vermindert werden, wenn der F�r-
derung ein niedrigerer Betrag als das durchschnittliche tarifliche Arbeitsentgelt zu-
grundegelegt wird.

§ 3 Anwendung der AVR

Auf die Dienstvertr�ge mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern finden im �brigen
die AVR Anwendung, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

§ 4 Abweichende Bestimmungen

(1) Die Vorschriften der §§ 24 Abs. 3 bis 9, 25a, 26, 26a, 27, 27a, 30, 31,38, 39 und 40
finden keine Anwendung.

(2) Abweichend von § 29 Abs. 2 gilt, dass die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter auf
Antrag bis zu 10 Tage Sonderurlaub innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten un-
ter Fortzahlung der Verg�tung zur Inanspruchnahme anerkannter beruflicher Fort-
bildungsmaßnahmen erh�lt.

§ 5 K�ndigung

Das Dienstverh�ltnis kann in der Probezeit mit einer Frist von 2 Wochen zum Mo-
natsende, ansonsten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gek�ndigt
werden. Weiterhin kann das Dienstverh�ltnis gem�ß dem SGB III gek�ndigt wer-
den

a) ohne Einhaltung einer Frist, wenn die Bundesagentur f�r Arbeit oder ein
anderer F�rdermittelgeber den Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin abberuft,

7. Aktualisierungslieferung – 1. Mai 2019
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b) durch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter ohne Einhaltung einer Frist,
wenn sie bzw. er eine andere Arbeit findet.

§ 6 Anpassungsklausel

Sofern g�nstigere F�rderungsbedingungen eintreten oder die Vollfinanzierung der
Maßnahme r�ckwirkend m�glich wird, ist dies bei der Verg�tung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nachzuvollziehen.

Redaktioneller Hinweis:
Seiten 319 und 320 derzeit unbesetzt.

318–320
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DIENSTVEREINBARUNG AUFGRUND EINER
VORÜBERGEHENDEN WIRTSCHAFTLICHEN NOTLAGE

Für Einrichtungen der ambulanten Pflege bzw. wirtschaftlich selbständige Teile von
Einrichtungen der ambulanten Pflege (z.B. Diakonie-Stationen) und deren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter findet Anlage 17 keine Anwendung.

§ 1 Wirtschaftliche Notlage

Eine wirtschaftliche Notlage ist anzunehmen, wenn die Einrichtung oder ein wirt-
schaftlich selbständig arbeitender Teil der Einrichtung nicht in der Lage ist oder kurz-
fristig sein wird, aus den laufend erwirtschafteten Mitteln die laufenden Verpflich-
tungen einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen und dadurch der Bestand
der Einrichtung nachhaltig gefährdet ist. Dieser Fall tritt ein, wenn laut Gewinn- und
Verlustrechnung

- zuzüglich der Abschreibungen,

- zuzüglich der Zuführungen und abzüglich der Auflösungen von langfristigen
Rückstellungen

- abzüglich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitions-
förderung

- zuzüglich der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und abzüglich der zah-
lungsunwirksamen Erträge

ein finanzwirtschaftlicher Überschuss nicht besteht oder die planmäßigen Tilgungen
nicht bedient werden können.

§ 2 Personalkostenreduzierung

(1) Zur Überwindung der wirtschaftlichen Notlage und zur Abwendung betriebs be-
dingter Kündigungen können für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Zustim-
mung der AK Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung bis zu einem Gesamt-
volumen von 10 v. H. in einer Dienstverein barung festgelegt werden.

(2) Personalkostenreduzierungen können nur vorgenommen werden, wenn die Ein-
richtung ein Konzept zur Zukunftsicherung der Einrichtung oder eines wirtschaftlich
selbständig arbeitenden Teiles der Einrichtung vorlegt. In dem Zukunftsicherungs-
konzept muss schlüssig dargelegt werden, dass

a) der Bestand der Einrichtung oder eines wirtschaftlich selbständig arbei-
tenden Teiles der Einrichtung gesichert werden kann
und
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b) die Einrichtung oder ein wirtschaftlich selbständig arbeitender Teil der Ein-
richtung nach Ablauf der Notlagenregelung die uneingeschränkte Anwen-
dung der AVR sicherstellen kann.

(3) Die Maßnahmen der Personalkostenreduzierung sind einzustellen oder aufzu-
heben, soweit diese nicht mehr zur Überwindung der Notlage i.S.d. § 1 erforderlich
sind. Die Entscheidung über die Erforderlichkeit treffen Dienststellenleitung und die
Mitarbeitervertretung. Im Falle der Nichteinigung entscheidet auf Antrag der Dienst-
stellenleitung oder der Mitarbeitervertretung die AK.

§ 3 Dienstvereinbarung

(1) Voraussetzung für den Abschluss einer Dienstvereinbarung gem. § 2 ist, dass
die Dienststellenleitung der Mitarbeitervertretung vor Abschluss der Dienstverein-
barung die wirtschaftliche Situation der Einrichtung oder eines wirtschaftlich selb st-
ändig arbeitenden Teiles der Einrichtung darlegt. Dazu sind der Mitarbeitervertre-
tung die dafür erforderlichen Unterlagen zu übergeben und die unmittelbare Unter-
richtung durch einen Sachverständigen zu ermöglichen. Der Sachverständige ist in
entsprechender Anwendung von § 22 MVG.EKD zur Vertraulichkeit zu verpflichten.
Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung haben vor Abschluss der Dienstver-
einbarung zu prüfen, ob es andere Möglichkeiten zur Überwindung der wirtschaftli-
chen Notlage gibt.

(2) Voraussetzung ist ferner, dass in die Dienstvereinbarung aufgenommen werden:

1. die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses zwischen Mitarbeitervertretung
und Dienst stellenleitung, in dem laufend die Umsetzung des Konzeptes zur
Überwindung der wirtschaftlichen Notlage beraten wird. Der Ausschuss hat
während der  Laufzeit zu prüfen, ob die Senkung der Personalkosten in der ver-
einbarten Höhe notwendig ist. Die Mitglieder der Dienststellenleitung und die
Mitglieder der Mitarbeitervertretung des Ausschusses sind berechtigt, zu den
Sitzungen sachkundige  Personen in entsprechender Anwendung des § 25
MVG.EKD1 hinzuzuziehen;

2. die Verpflichtung des Dienstgebers bzw. der Dienstgeberin, während der Lauf-
zeit der Dienstvereinbarung keine betriebsbedingten Kündigungen auszuspre-
chen, es sei denn, diese sind Teil des Zukunftsicherungskonzeptes und die Mit-
arbeitervertretung stimmt den betriebsbedingten Kündigungen uneingeschränkt
zu (§§ 41 Abs. 2 und 38 Abs. 4 MVG.EKD finden keine Anwendung). Den auf
Grund solcher Kündigungen ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sind die nach § 2 nicht gezahlten Bezügebestandteile beim Ausscheiden nach-
zuzahlen;

Anlage 17

1 Soweit im Folgenden auf das MVG EKD verwiesen wird, gilt für den Bereich des Diakonischen
Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) ab dem 1. Januar 2014 das
MVG.EKD i.d.F. der Bekanntmachung vom 15. Januar 2010 i.V.m. MVG-AG von 16. April 2010,
geändert durch das Kirchengesetz vom 20. April 2013.



323
1. Ergänzungslieferung - 15. Juni 2014

3. ob und welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sozialen Gründen ganz oder
teilweise von der vorübergehenden Absenkung ausgenommen werden sollen;

4. die Laufzeit der vorübergehenden Absenkung festzulegen und die Verpflichtung
des Dienstgebers bzw. der Dienstgeberin, nach Ende der Laufzeit die festge-
legten Bezüge gem. den AVR zu bezahlen.

(3) Die Dienstvereinbarung kann auch ausgleichende Regelungen für die Zeit nach
Überwindung der wirtschaftlichen Notlage enthalten.

(4) Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung sind berechtigt, die Dienstverein-
barung jederzeit fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist
insbesondere gegeben, wenn die Dienststellenleitung gegen das Kündigungsver-
bot gem. Abs. 2 Nr. 2 verstößt oder ein Betriebsübergang gem. § 613a BGB statt-
findet.

Die Laufzeit der Dienstvereinbarung endet vorfristig, wenn die Mitarbeitervertretung
nicht mehr besteht und Neuwahlen nicht eingeleitet sind.

Wird nach Abschluss der Dienstvereinbarung Kurzarbeit gem. § 9i vereinbart, ruht
die vorübergehende Absenkung der Personalkosten gem. § 2.

§ 4 Genehmigung

(1) Die Dienstvereinbarung gem. § 2 bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Ge-
nehmigung durch die AK gem. § 1a Abs. 2, soweit diese nach Maßgabe der glied-
kirchlich-diakonischen Arbeitsrechtsregelung zuständig ist, im übrigen die AK DW
EKD. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des § 3 einge-
halten sind.

(2) Die Genehmigung setzt einen gemeinsamen Antrag von Dienststellenleitung
und MAV voraus. Der Antrag muss die zur Beurteilung der wirtschaftlichen Notlage
erforderlichen Informationen enthalten, insbesondere die testierten Jahresab-
schlüsse der letzten zwei Jahre. In dem Antrag ist die Bestandsgefährdung der Ein-
richtung oder eines wirtschaftlich selbständig arbeitenden Teiles der Einrichtung
einschließlich deren Feststellung durch einen Sachverständigen, Diakonie-Treu-
hand oder Wirtschaftsprüfer, darzulegen. Reichen die vorgelegten Unterlagen zur
Beurteilung nicht aus, so ist die Einrichtung schriftlich aufzufordern, die weiteren,
von der AK für erforderlich gehaltenen Unterlagen vorzulegen. Dem Antrag ist die
Erklärung der MAV beizufügen, dass sie die Möglichkeit hatte, in ausreichendem
Umfang externe sachverständige Hilfe in Anspruch zu nehmen.

(3) Mit der Genehmigung stellt die AK fest, dass die durch einen Sachverständigen
gem. Abs. 2 Satz 2 festgestellte wirtschaftliche Notlage vorliegt.
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§ 5 Überwindung vorübergehender Liquiditätsengpässe

Zur Überwindung eines vorübergehenden Liquiditätsengpasses kann die Fälligkeit
von Teilen der Bezüge bis zur Höhe von 10 v.H. des Bruttojahresentgeltes jeder ein-
zelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters durch Dienstvereinbarung
ohne Genehmigung der AK um bis zu zwölf Monate aufgeschoben werden. Die AK
gem. § 1a Abs. 2, soweit diese nach Maßgabe der gliedkirchlich-diakonischen Ar-
beitsrechtsregelung zuständig ist, im übrigen die AK DW EKD muss über den Ab-
schluss durch Übersendung der Dienstvereinbarung informiert werden. Die Dienst-
vereinbarung wird an dem Tage wirksam, an dem die Geschäftsstelle der AK den
Eingang bestätigt.

Anmerkung:

Unter einem wirtschaftlich selbständig arbeitenden Teil einer Einrichtung i.S.d. § 1
Abs. 1 ist die kleinste organisatorische Einheit der Einrichtung zu verstehen, für die
eine vollständige, in sich abgeschlossene Buchhaltung abgebildet werden kann.
Eine abgeschlossene Buchhaltung beinhaltet eine entsprechende Erfassung aller
buchungspflichtigen Ereignisse und die mögliche Erstellung aller Nachweise für ei-
nen gesetzlichen Einzelabschluss i.S.d. § 242 HGB. Nicht ausreichend ist die Zu-
ordnung einer organisatorischen Einheit der Einrichtung als Kostenstelle im Rah-
men der Kostenstellenrechnung. Für den wirtschaftlich selbständigen Teil einer Ein-
richtung ist eine GuV zu erstellen.
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ORDNUNG ZUR SICHERUNG DER MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITER BEI RATIONALISIERUNGSMASSNAHMEN UND

EINSCHRÄNKUNGEN VON EINRICHTUNGEN
(SicherungsO)

Vorbemerkung:

Bei der Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen und anderen Einschrän-
kungen - insbesondere der Aufgabe von Tätigkeitsfeldern - sind die sich aus dem
Arbeitsverhältnis ergebenden Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
berücksichtigen und soziale Härten möglichst zu vermeiden. Dabei sind die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten der Dienstgeberinnen und Dienstgeber zu beachten.
Diesen Zielen dienen die nachstehenden Vorschriften.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter den An-
wendungsbereich der AVR (§ 1a) fallen.

(2) Diese Ordnung gilt nur für Dienstgeberinnen und Dienstgeber, die mehr als fünf
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter i. S.d. § 23 KSchG beschäftigen.

(3) Diese Ordnung gilt nicht für Fälle des Betriebsüberganges i.S.d. § 613a BGB.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Maßnahmen im Sinne dieser Ordnung sind:

a) von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber veranlasste erhebliche Än-
derungen von Arbeitstechniken oder wesentliche Änderungen der Arbeits-
organisation mit dem Ziel einer rationelleren Arbeitsweise oder

b) Einschränkung oder Aufgabe von Tätigkeitsfeldern, wenn dies zu einem
Wechsel der Beschäftigung oder zur Beendigung des Dienstverhältnisses
führt.

(2) Als Maßnahme kommen insbesondere in Betracht:

a) Stillegung oder Auflösung von Einrichtungen bzw. Teilen von diesen,

b) Verlegung oder Ausgliederung von Einrichtungen bzw. Teilen von diesen,

c) Zusammenlegung von Einrichtungen bzw. Teilen von diesen,

d) Verlagerung von Aufgaben zwischen Einrichtungen,

SicherungsO

325
Grundwerk - 15. Februar 2013



e) Einführung anderer Arbeitsmethoden und Verfahren, auch soweit sie
durch Nutzung technischer Veränderungen bedingt sind.

(3) Maßnahmen, deren Ziel der Abbau von Arbeitsbelastungen ist (durch die z.B.
die Lage der Arbeitszeit geändert oder die Dienstplangestaltung oder äußere Um-
stände derArbeit verbessert werden), sind keine Maßnahmen i.S.d. Abs. 1. Für das
Vorliegen von Maßnahmen ist es jedoch unerheblich, wenn dadurch auch zugleich
Arbeitsbelastungen abgebaut werden.

§ 3 Einbeziehung der MAV

(1) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber hat die zuständige MAV rechtzeitig und
umfassend über die vorgesehene Maßnahme zu unterrichten. Sie bzw. er hat die
personellen und sozialen Auswirkungen mit der MAV zu beraten. Darüber hinaus
hat die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die MAV nach Maßgabe des geltenden
Mitarbeitervertretungsrechtes zu beteiligen.

(2) Unbeschadet des Abs. 1 soll die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze von der vorgesehenen Maßnahme
voraussichtlich betroffen werden, rechtzeitig vor deren Durchführung unterrichten.

§ 4 Arbeitsplatzsicherung

(1) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber ist gegenüber der bzw. dem von einer
Maßnahme i.S.d. § 2 Abs. 1 betroffenen Mitarbeiterin bzw. betroffenen Mitarbeiter
nach den Abs. 2 bis 4 zur Arbeitsplatzsicherung verpflichtet.

Die Sicherung setzt erforderlichenfalls eine Fortbildung oder Umschulung der Mit-
arbeiterin bzw. des Mitarbeiters voraus (§ 5).

(2) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber ist verpflichtet, der Mitarbeiterin bzw.
dem Mitarbeiter einen mindestens gleichwertigen Arbeitsplatz zu sichern. Ein Ar-
beitsplatz ist gleichwertig, wenn sich durch die neue Tätigkeit die bisherige Ein-
gruppierung nicht ändert und die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in der neuen
Tätigkeit vollbeschäftigt bzw. im bisherigen Umfang nicht vollbeschäftigt bleibt. Bei
der Sicherung eines gleichwertigen Arbeitsplatzes bei derselben Dienstgeberin
bzw. demselben Dienstgeber gilt folgende Reihenfolge:

a) Arbeitsplatz in derselben Einrichtung an demselben Ort,

b) Arbeitsplatz in einer Einrichtung mit demselben Aufgabengebiet (z.B.
Jugendhilfe) an einem anderen Ort oder in einer Einrichtung mit einem an-
deren Aufgabengebiet (z. B. anstatt bisher Jugendhilfe, nunmehr Behin-
dertenhilfe) an demselben Ort,

c) Arbeitsplatz in einer Einrichtung mit einem anderen Aufgabengebiet an
einem anderen Ort,
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Von der vorstehenden Reihenfolge kann im Einvernehmen mit der Mitarbeiterin
bzw. dem Mitarbeiter abgewichen werden.

Steht ein gleichwertiger Arbeitsplatz nach Maßgabe des Unterabs. 1 nicht zur Ver-
fügung, soll die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter entsprechend fortgebildet oder
umgeschult werden, wenn ihr bzw. ihm dadurch ein gleichwertiger Arbeitsplatz bei
derselben Dienstgeberin bzw. demselben Dienstgeber zur Verfügung gestellt wer-
den kann.

(3) Kann der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter kein gleichwertiger Arbeitsplatz
i.S.d. Abs. 2 zur Verfügung gestellt werden, ist die Dienstgeberin bzw. der Dienst-
geber verpflichtet, der Mitarbeiterin bzw. demMitarbeiter einen anderenArbeitsplatz
anzubieten.

Abs. 2 Unterabs. 2 und 3 gelten entsprechend.

Die spätere Bewerbung um einen gleichwertigen Arbeitsplatz ist im Rahmen der
Auswahl unter gleichgeeigneten Bewerberinnen und gleichgeeigneten Bewerbern
bevorzugt zu berücksichtigen.

(4) Kann der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter kein Arbeitsplatz i.S.d. Abs. 2 und
3 zur Verfügung gestellt werden, ist die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber ver-
pflichtet, sich um einenArbeitsplatz bei einer anderen Dienstgeberin bzw. einem an-
deren Dienstgeber des diakonischen, kirchlichen oder öffentlichen Dienstes in dem-
selben Land- oder Stadtkreis zu bemühen.

(5) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ist verpflichtet, einen ihr bzw. ihm angebo-
tenen Arbeitsplatz i.S.d. Abs. 2 bis 4 anzunehmen, es sei denn, dass ihr bzw. ihm
die Annahme nach ihren bzw. seinen Kenntnissen und Fähigkeiten billigerweise
nicht zugemutet werden kann.

§ 5 Fortbildung, Umschulung

(1) Ist nach § 4 eine Fortbildung oder Umschulung erforderlich, hat sie die Dienst-
geberin bzw. der Dienstgeber rechtzeitig zu veranlassen oder selbst durchzuführen.
Soweit keine Ansprüche gegen andere Kostenträger bestehen, trägt die Dienstge-
berin bzw. der Dienstgeber die Kosten. In den Fällen des § 2 Abs. 1 Buchst. b trägt
die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die Kosten nur insoweit, als ihr bzw. ihm
dies wirtschaftlich zumutbar ist. Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter darf ihre bzw.
seine Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme nicht will-
kürlich verweigern. Gibt eine Mitarbeiterin, die bzw. ein Mitarbeiter, der das 55. Le-
bensjahr vollendet hat, ihre bzw. seine Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Um-
schulungsmaßnahme nicht, kann dies nicht als willkürliche Verweigerung angese-
hen werden.

(2) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ist für die zur Fortbildung oder Umschu-
lung erforderliche Zeit, längstens für zwölf Monate, von der Arbeit freizustellen. Für
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ganzeArbeitstage der Freistellung ist das Urlaubsentgelt zu zahlen, im übrigen sind
die Bezüge fortzuzahlen. Wird durch die Fortbildung oder Umschulung die durch-
schnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit überschritten, ist der Mitarbeite-
rin bzw. demMitarbeiter ein entsprechender Freizeitausgleich bis zur Dauer der ver-
einbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu gewähren.

(3) Setzt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter nach der Fortbildung oder Umschu-
lung aus einem von ihr bzw. ihm zu vertretenden Grunde das Dienstverhältnis nicht
für mindestens einen der Dauer der Fortbildung oder Umschulung entsprechenden
Zeitraum fort, ist die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber berechtigt, das nach
Abs. 2 Satz 2 gezahlte Entgelt und die Kosten der Fortbildung oder Umschulung
zurückzufordern.

§ 6 Besonderer Kündigungsschutz

(1) Ist der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter eine andere Tätigkeit übertragen wor-
den, darf das Dienstverhältnis während der ersten neunMonate dieser Tätigkeit we-
der aus betriebsbedingten Gründen noch wegen mangelnder Einarbeitung gekün-
digt werden. Wird die andere Tätigkeit bereits während der Fortbildung oder Um-
schulung ausgeübt, verlängert sich die Frist auf zwölf Monate.

(2) Eine Kündigung mit dem Ziel der Beendigung des Dienstverhältnisses darf nur
dann ausgesprochen werden, wenn der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter ein Ar-
beitsplatz nach § 4 Abs. 2 bis 4 nicht angeboten werden kann oder die Mitarbeite-
rin bzw. der Mitarbeiter einen Arbeitsplatz entgegen § 4 Abs. 5 nicht annimmt. Die
Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres, so-
weit sich nicht aus § 30 Abs. 2 eine längere Kündigungsfrist ergibt.

(3) Für unkündbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 30 Abs. 3) gilt § 31.

(4) Die Mitarbeiterin, die bzw. der Mitarbeiter, der auf Veranlassung der Dienstge-
berin bzw. des Dienstgebers im gegenseitigen Einvernehmen oder aufgrund einer
Kündigung durch die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber aus dem Dienstverhält-
nis ausgeschieden ist, soll auf Antrag bevorzugt wieder eingestellt werden, wenn
ein für sie bzw. ihn geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

§ 7 Entgeltsicherung

(1) Ergibt sich in den Fällen des § 4 Abs. 3 eine Minderung des Entgeltes, ist die
Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber verpflichtet, der Mitarbeiterin bzw. dem Mit-
arbeiter das Entgelt auf der Grundlage des Sicherungsbetrages zu wahren. Der
Sicherungsbetrag entspricht der Höhe des Entgeltes (§ 14 Abs. 1) und den Zula-
gen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, vermindert um den familienbezogenen
Anteil des Ortszuschlages bzw. den Sozialzuschlag bzw. den Kinderzuschlag. Der
Anteil der Vergütung, der nicht in Monatsbeträgen festgelegt ist, wird bei der Be-
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rechnung des Sicherungsbetrages nicht berücksichtigt. Der Sicherungsbetrag ist für
den letzten Kalendermonat vor Aufnahme der neuen Tätigkeit zu berechnen.

(2) Ab dem Tag, an dem die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter nach Anordnung der
Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers die neue Tätigkeit aufzunehmen hat, erhält
sie bzw. er eine persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen
dem Sicherungsbetrag und den um den Kinderzuschlag sowie um die Zeitzuschlä-
ge und um die Entgelte für Überstunden, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
verminderten Bezügen aus der neuen Tätigkeit.

(3) Sofern die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter an dem Tag, an dem sie bzw. er
nach Anordnung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers die neue Tätigkeit auf-
zunehmen hat, nicht bereits eine Beschäftigungszeit von mehr als fünf Jahren
zurückgelegt hat, erhält sie bzw. er die persönliche Zulage nur für die Dauer der für
die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter nach § 30 Abs. 2 geltenden Frist.

Die persönliche Zulage nimmt an den allgemeinen Entgelterhöhungen nicht teil. Sie
vermindert sich mit jeder allgemeinen Entgelterhöhung - beginnend mit der ersten
allgemeinen Entgelterhöhung nach Ablauf von sechs Monaten des Tages, an dem
die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ihre bzw. seine neue Tätigkeit aufgenommen
hat - um jeweils ein Fünftel.

Ein Verminderung unterbleibt bei der Mitarbeiterin, die bzw. demMitarbeiter, der am
Tag der Aufnahme ihrer bzw. seiner neuen Tätigkeit eine Beschäftigungszeit von
mehr als 15 Jahren zurückgelegt und das 55. Lebensjahr vollendet hat.

(4) Wird mit der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter für die neue Tätigkeit eine ge-
ringere durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit als die bisherige
vereinbart, ist der Sicherungsbetrag in demselben Verhältnis zu kürzen, wie die Ar-
beitszeit herabgesetzt worden ist.

(5) Die persönliche Zulage wird neben dem Entgelt aus der neuen Tätigkeit gezahlt.
Sie ist eine in Monatsbeträgen festgelegte Zulage. § 21 Abs.1 Unterabs. 2 und
Abs. 2 gilt entsprechend. Die persönliche Zulage wird bei der Bemessung des
Sterbegeldes (§ 26a) berücksichtigt.

(6) DieAbs. 2 bis 5 gelten nicht, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ihre bzw.
seine Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme entgegen
§ 5 verweigert oder die Fortbildung bzw. Umschulung aus einem von ihr bzw. ihm
zu vertretenden Grund abgebrochen wird.

Die persönliche Zulage entfällt, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter die Über-
nahme einer höherwertigen Tätigkeit ohne triftige Gründe ablehnt. Die persönliche
Zulage entfällt ferner, wenn der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin Anspruch auf Be-
zug einer ungekürzten Altersrente nach §§ 236, 236a oder 237a SGB VI oder einer
entsprechenden Leistung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung i.S.d.
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI oder der Zusatzversorgung hat.
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(7) Bei Entgeltsicherung nach den vorstehenden Absätzen finden die Vorschriften
über die Änderungskündigung keine Anwendung.

§ 8 Abfindung

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter, die bzw. der auf Veranlassung der Dienst-
geberin bzw. des Dienstgebers im gegenseitigen Einvernehmen oder aufgrund
einer Kündigung durch die Dienstgeberein bzw. den Dienstgeber aus dem Dienst-
verhältnis ausscheidet, erhält nach Maßgabe folgender Tabelle eine Abfindung:

Beschäftigungs- bis zum nach vollendetem
zeit (§ 11a AVR) vollendeten 40. 45. 50. 55.

40. Lebensjahr Lebensjahr

Monatsbezüge

3 Jahre - 2 2 3 3
5 Jahre 2 3 3 4 5
7 Jahre 3 4 5 6 7
9 Jahre 4 5 6 7 9
11 Jahre 5 6 7 9 11
13 Jahre 6 7 8 10 12
15 Jahre 7 8 9 11 13

Monatsbezug ist der Betrag, der der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter aus dem
Entgelt (§ 14 Abs. 1) im letzten Kalendermonat vor dem Ausscheiden zugestanden
hat oder zugestanden hätte.

(2) Der Anspruch auf Abfindung entsteht am Tag nach der Beendigung des Dienst-
verhältnisses. Hat die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber das Dienstverhältnis
gekündigt, wird die Abfindung erst fällig, wenn die Frist zur Erhebung der Kündi-
gungsschutzklage abgelaufen ist oder, falls die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter
Kündigungsschutzklage erhoben hat, endgültig feststeht, dass die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter ausgeschieden ist.

(3) Die Abfindung steht nicht zu, wenn

a) die Kündigung aus einem von der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter zu
vertretenden Grund (z.B. Ablehnung eines angebotenen Arbeitsplatzes
entgegen § 4 Abs. 5, Ablehnung der Fortbildung bzw. Umschulung entge-
gen § 5) erfolgt ist oder

b) die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter im Einvernehmen mit der Dienstge-
berin bzw. dem Dienstgeber aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden ist,
weil sie bzw. er von einer anderen Dienstgeberin bzw. einem anderen
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Dienstgeber in den diakonischen, kirchlichen oder öffentlichen Dienst
übernommen wird.

(4) Neben der Abfindung steht Übergangsgeld nicht zu.

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von Maßnahmen
i.S.d. § 2 Abs. 1 Buchst. b betroffen sind, nur anzuwenden, wenn es sich um eine
wesentliche Einschränkung oder Aufgabe von Tätigkeitsfeldern handelt. In diesen
Fällen können durch Dienstvereinbarung von der Tabelle inAbs. 1 abweichendeAb-
findungsbeträge festgesetzt werden, wenn anderenfalls der Fortbestand der Ein-
richtung oder weitere Arbeitsplätze in Einrichtungen der gleichen Dienstgeberin
bzw. des gleichen Dienstgebers gefährdet werden.

(6) Bei nicht wesentlichen Einschränkungen oder Aufgabe von Tätigkeitsfeldern
können durch Dienstvereinbarungen an der Tabelle des Abs. 1 orientierte Abfin-
dungsbeträge vereinbart werden.

§ 9 Persönliche Anspruchsvoraussetzungen

(1) Ansprüche aus dieser Ordnung bestehen nicht, wenn die Mitarbeiterin bzw. der
Mitarbeiter erwerbsgemindert im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung ist
oder die Voraussetzungen für den Bezug einer Rente wegen Alters aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung vor Vollendung des 65. Lebensjahres oder einer
entsprechenden Leistung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung i.S.d.
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI oder der Zusatzversorgung erfüllt.

(2) Besteht ein Anspruch auf Abfindung und wird die Mitarbeiterin bzw. der Mitar-
beiter das 65. Lebensjahr innerhalb eines Zeitraumes vollenden, der kleiner ist als
die der Abfindung zugrunde liegende Zahl der Monatsbezüge, oder ist absehbar,
dass innerhalb dieses Zeitraumes einer der Tatbestände des Abs. 1 eintritt, ver-
ringert sich die Abfindung entsprechend.

(3) Tritt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter innerhalb eines Zeitraumes, der klei-
ner ist als die der Abfindung zugrunde liegende Zahl der Monatsbezüge, in ein Ar-
beitsverhältnis bei einer Dienstgeberin bzw. einem Dienstgeber des diakonischen,
kirchlichen oder öffentlichen Dienstes ein, verringert sich die Abfindung entspre-
chend. Der überzahlte Betrag ist zurückzuzahlen.

§ 10 Anrechnungsvorschrift

(1) Leistungen, die der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter nach anderen Bestim-
mungen zu den gleichen Zwecken gewährt werden, sind auf die Ansprüche nach
der Ordnung anzurechnen. Dies gilt insbesondere für gesetzliche oder durch Ver-
trag vereinbarte Abfindungsansprüche gegen die Dienstgeberin bzw. den Dienst-
geber (z.B. §§ 9, 10 KSchG).
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(2) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ist verpflichtet, die ihr bzw. ihm nach an-
deren Bestimmungen zu den gleichen Zwecken zustehenden Leistungen Dritter zu
beantragen. Sie bzw. er hat die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber von der An-
tragstellung und von den hierauf beruhenden Entscheidungen sowie von allen ihr
bzw. ihm gewährten Leistungen i.S.d. Abs. 1 unverzüglich zu unterrichten.

Kommt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ihren bzw. seinen Verpflichtungen nach
Unterabs. 1 trotz Belehrung nicht nach, stehen ihr bzw. ihm Ansprüche nach dieser
Ordnung nicht zu.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 01. Juli 1990 in Kraft.

Anmerkungen:

1. Maßnahmen i.S.d. § 2 Abs. 1 sind insbesondere solche, die unmittelbar durch

- voraussichtlich nicht nur kurzfristigen Rückgang der Inanspruchnahme,
- eine von Dritten (insbesondere durch gesetzgeberische Maßnahmen) verur-

sachte Aufgabeneinschränkung,
- Wegfall zweckgebundener Drittmittel

veranlasst sind.

Maßnahmen i.S.d. § 2 Abs. 1 sind daher z.B.

- Rationalisierungsmaßnahmen im Verwaltungsbereich durch den Einsatz
neuer Technik,

- Schließung einer Schule oder Teilen davon wegen Rückgangs der Schüler-
zahlen,

- Gruppenschließung in einem Kindergarten wegen Rückgangs der Kinder-
zahlen,

- Schließung von Beratungseinrichtungen wegen des Wegfalls von Mitteln,
- Schließung einer Verlagseinrichtung wegen nicht nur kurzfristigen Nach-

fragerückgangs,
- Schließung einer Einrichtung aufgrund (kirchen-)gesetzgeberischer Maß-

nahme.

2. Ob bei einer Rationalisierungsmaßnahme nach § 2 Abs.1 Buchst. a) eine Ände-
rung in erheblichem bzw. in wesentlichem Umfang vorliegt, ist von der Aus-
wirkung der Maßnahme her zu beurteilen.

Eine Rationalisierungsmaßnahme liegt auch dann vor, wenn sich aus der be-
grenzten Anwendung einzelner Änderungen zunächst zwar keine erheblichen
bzw. wesentlichen Auswirkungen ergeben, aber eine Fortsetzung der Änderun-
gen beabsichtigt ist, die erhebliche bzw. wesentliche Änderungen haben wird.
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Ist eine Änderung erheblich bzw. wesentlich, ist es nicht erforderlich, dass sie für
mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Wechsel der Beschäftigung
oder zur Beendigung des Dienstverhältnisses führt.

3. Eine wesentliche Änderung der Arbeitsorganisation i.S.d. § 2 Abs. 1 kann auch
vorliegen, wenn aufgrund von Dienstverträgen geleistete Arbeit künftig aufgrund
von Werkverträgen durchgeführt werden soll (z.B. bei Privatisierung von Reini-
gungsdiensten).

4. Eine wesentliche Einschränkung oder Aufgabe von Tätigkeitsfeldern i.S.d. § 8
Abs. 5 liegt nur vor, wenn

a) bei Dienstgeberinnen und Dienstgebern, die in der Regel mehr als 20 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und weniger als 60 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigen, mehr als fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

b) bei Dienstgeberinnen und Dienstgebern, die in der Regel mindestens 60 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und weniger als 500 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigen, 10 v. H. der beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter oder mehr als 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

c) bei Dienstgeberinnen und Dienstgebern, die in der Regel mindestens 500Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, mindestens 30 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

betroffen sind.

Sonderregelung AVR - Fassung Ost - :

Es wird folgende Anmerkung angefügt:

5. Als Beschäftigungszeit i.S.d. § 8 gelten nur Beschäftigungszeiten im Sinne des
§ 11a Abs. 1.
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ORDNUNG ZUR FÖRDERUNG EINES GLEITENDEN ÜBERGANGS
IN DEN RUHESTAND

(Altersteilzeitordnung - ATZO)

Vorbemerkung

Mit der Einführung der Altersteilzeitordnung soll nicht nur älteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein gleitender Übergang vom Erwerbsleben in die Altersrente
ermöglicht werden. Vielmehr sollen damit auch Ausgebildeten nach Abschluss der
Ausbildung undArbeitslosen Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich der Diakonie
eröffnet werden.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Ordnung gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter den Anwen-
dungsbereich der AVR (§ 1a) fallen.

§ 2 Vereinbarung über die Verminderung der Arbeitszeit

(1) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber kann mit Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die das 55. Lebensjahr vollendet haben und innerhalb der letzten 5 Jahre
mindestens 1.080 Kalendertage in einem ununterbrochenen Dienstverhältnis bei
derselben Dienstgeberin bzw. demselben Dienstgeber (§ 11a) in einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nach dem SGB III gestanden haben, die Änderung
des Dienstverhältnisses in ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis auf der Grundlage des
Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vereinbaren. Auch dasAltersteilzeitarbeitsverhältnis
muss ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis nach SGB III sein.

(2) Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und
die übrigen Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen, haben einen Anspruch auf Ab-
schluss einer Altersteilzeitvereinbarung. Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat
die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber mindestens 6 Monate vor dem Beginn der
Alterstellzeit über die Geltendmachung des Anspruchs zu informieren. Von dem
Fristerfordernis kann einvernehmlich abgewichen werden.

(3) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber kann die Vereinbarung auf Altersteilzeit
ablehnen, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe entgegenstehen.
Ein dringender betrieblicher Grund ist auch die mangelnde Aussicht auf Wiederbe-
setzung durch eine Zuschuss auslösende Person. Ungeachtet dessen ist die freie
Entscheidung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers auf Abschluss einer Ver-
einbarung zur Altersteilzeit gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 3 AltTZG gewährleistet. Die Ableh-
nung bedarf der Schriftform.

(4) Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis soll mindestens für die Dauer von 2 Jahren
vereinbart werden und darf die Dauer von 6 Jahren nicht überschreiten. Es soll
für Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die aufgrund der Vertrauensschutzregelung
nach § 236 SGB VI eine vorgezogene Altersrente nach Beendigung der Alters-
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teilzeit beziehen können, mindestens für die Dauer von 2 Jahren vereinbart wer-
den und darf die Dauer von 8 Jahren nicht überschreiten. Diese Regelung tritt
rückwirkend zum 1. Juli 2006 in Kraft. Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss vor
dem 1. Januar 2010 beginnen und sich zumindest auf die Zeit erstrecken, bis die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter eine Rente wegen Alters beanspruchen kann.

(5) Die Vereinbarung zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter und der
Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber bedarf der Schriftform.

(6) In der Vereinbarung ist der Termin festzulegen, von dem an die Verminderung
der Arbeitszeit wirksam werden soll. Als Termin darf frühestens der Tag nach Voll-
endung des 55. Lebensjahres, jedoch nicht ein zurückliegender Tag bestimmt wer-
den.

(7) In der Vereinbarung ist festzulegen, wann das Dienstverhältnis endet.

§ 3 Verminderung und Verteilung der Arbeitszeit

(1) Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteilzeitarbeits-
verhältnisses beträgt die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit. Als bis-
herige wöchentliche Arbeitszeit ist die wöchentliche Arbeitszeit zugrunde zu legen,
die mit der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter vor dem Übergang in die Altersteil-
zeitarbeit vereinbart war. Zugrunde zu legen ist höchstens die Arbeitszeit, die im
Durchschnitt der letzten 24 Monate vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit ver-
einbart war. Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Arbeitszeit nach Satz 3 blei-
benArbeitszeiten, die die regelmäßige wöchentlicheArbeitszeit nach § 9Abs. 1AVR
überschritten haben, außer Betracht. Die ermittelte durchschnittliche Arbeitszeit
kann auf die nächste volle Stunde gerundet werden.

(2) Die während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zu leisten-
de Arbeit kann so verteilt werden, dass sie

a) in der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses geleistet und die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter anschließend unter Fortzahlung des Ent-
geltes und der Aufstockungsleistungen nach den §§ 4 und 5 freigestellt
wird (Blockmodell) oder

b) durchgehend geleistet wird (Teilzeitmodell).

(3) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter kann von der Dienstgeberin bzw. dem
Dienstgeber verlangen, dass ihr bzw. sein Wunsch nach einer bestimmten Vertei-
lung der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung erörtert wird.

§ 4 Höhe des Entgeltes

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erhält für die Dauer des Alterstellzeitar-
beitsverhältnisses die Hälfte des bisherigen Entgeltes. Bisherige Bezüge i.S.d. Sat-
zes 1 sind die Bezüge, die die in Altersteilzeit beschäftigte Mitarbeiterin bzw. der in
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Altersteilzeit beschäftigte Mitarbeiter für eine Arbeitsleistung bei bisheriger
wöchentlicher Arbeitszeit zu beanspruchen hätte mit der Maßgabe, dass die Teile
der Bezüge, welche nicht in Monatsbeiträgen festgelegt sind, sowie Wechsel-
schicht- und Schichtzulagen entsprechend dem Umfang der tatsächlich geleisteten
Tätigkeit berücksichtigt werden. Die Bezüge und die Aufstockungsleistungen nach
den §§ 4 und 5 sind unabhängig von der Verteilung der Arbeitszeit fortlaufend zu
zahlen.

(2) Als Bezüge i.S.d. Abs.1 gelten auch Einmalzahlungen (z.B. Jahressonder-
zahlung, Jubiläumszuwendung) und vermögenswirksame Leistungen.

§ 5 Aufstockungsleistungen

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erhält einen Aufstockungsbetrag in Höhe
von 20% der für die Altersteilzeit gezahlten Bezüge nach § 4 zuzüglich des darauf
entfallenden sozialversicherungspflichtigen Teils der von der Dienstgeberin bzw.
demDienstgeber zu tragenden Umlage zur Zusatzversorgungseinrichtung, mindes-
tens jedoch 83% des um die gesetzlichen Abzüge verminderten bisherigen Arbeits-
entgeltes (Mindestnettobetrag).Als bisherigesArbeitsentgelt i.S.d. Satzes 1 sind die
gesamten, dem Grunde nach beitragspflichtigen Bezüge anzusetzen, die die Mitar-
beiterin bzw. der Mitarbeiter ohne Reduzierung der Arbeitszeit (§ 9 Abs. 1 AVR) er-
zielt hätte; der sozialversicherungspflichtige Teil der von der Dienstgeberin bzw.
dem Dienstgeber zu tragenden Umlage zur Zusatzversorgungseinrichtung bleibt
unberücksichtigt. Die Höhe des Mindestnettobetrages richtet sich nach der vom
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung erlassenen Verordnung über die Min-
destnettobeträge nach dem AltTZG in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber ist verpflichtet, für die Mitarbeiterin bzw.
den Mitarbeiter Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in Höhe
des Beitrags zu entrichten, der auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90% des bis-
herigen Arbeitsentgeltes i.S.d. Abs. 1 Satz 2 zuzüglich des sozialversicherungs-
pflichtigen Teils der von der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber zu tragenden Um-
lage zur Zusatzversorgungseinrichtung und der Bezüge nach § 4 entfällt, höchstens
jedoch bis zur Beitragsbemessungsgrenze.

(3) Ist die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter von der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung befreit, erhöht sich der Zuschuss der Dienstgeberin
bzw. des Dienstgebers zu einer anderen Zukunftssicherung um den Betrag, den die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter nach Abs. 2 bei Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu entrichten hätte.

(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach Inanspruchnahme der Altersteilzeit
eine Rentenkürzung wegen einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente zu er-
warten haben, erhalten für je 0,3 v. H. Rentenminderung eine Abfindung in Höhe
von 5 v. H. der Bezüge und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen, die der
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter am letzten Monat vor Ende des Altersteilzeitar-
beitsverhältnisses zugestanden hätte, wenn sie bzw. er mit der bisherigen wöchent-
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lichen Arbeitszeit beschäftigt gewesen wäre. Die Abfindung wird zum Ende des Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisses gezahlt.

§ 6 Nebentätigkeiten

Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter darf während des Altersteilzeitarbeitsverhält-
nisses keine Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten ausüben, die die Ge-
ringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten, es sei denn, diese Beschäfti-
gungen oder selbständigen Tätigkeiten sind bereits innerhalb der letzten fünf Jah-
re vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ständig ausgeübt worden. § 3
Abs. 2 AVR bleibt hiervon unberührt.

§ 7 Urlaub

Für die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter, der im Rahmen derAltersteilzeit im Block-
modell (§ 3 Abs. 2 Buchst. a) beschäftigt wird, besteht für die Zeit der Freistellung
von der Arbeit kein Urlaubsanspruch. Im Kalenderjahr des Übergangs von der Be-
schäftigung zur Freistellung hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter für jeden
vollen Beschäftigungsmonat einen Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs.

§ 8 Nichtbestehen bzw. Ruhen der Aufstockungsleistungen

(1) In den Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht der Anspruch auf
die Aufstockungsleistungen (§ 5) längstens für die Dauer der Entgeltfortzahlung
(z.B. § 24Abs. 2), der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen nach § 5Abs. 1 da-
rüber hinaus längstens bis zum Ablauf der Fristen für die Zahlung von Kranken-
bezügen (Entgeltfortzahlung und Krankengeldzuschuss). Für die Zeit nach Ablauf
der Entgeltfortzahlung wird der Aufstockungsbetrag in Höhe des kalendertäglichen
Durchschnitts des nach § 5 Abs. 1 in den letzten drei abgerechneten Kalender-
monaten maßgebenden Aufstockungsbetrages gezahlt. Einmalzahlungen bleiben
unberücksichtigt.

Im Falle des Bezugs von Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld
oder Übergangsgeld (§§ 44 ff SGB V, §§ 16 ff BVG, §§ 45 ff SGB VII) tritt die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter für den nach Unterabs. 1 maßgebenden Zeitraum
ihren bzw. seinen gegen die Bundesanstalt für Arbeit bestehenden Anspruch auf
Altersteilzeitleistungen (§ 10 Abs. 2 AltTZG) an die Dienstgeberin bzw. den Dienst-
geber ab.

(2) Ist die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter, der die Altersteilzeitarbeit im Blockmo-
dell ableistet, während der Arbeitsphase über den Zeitraum der Entgeltfortzahlung
(z.B. § 24 Abs. 2 Unterabs. 1) hinaus arbeitsunfähig krank, verlängert sich die Ar-
beitsphase um die Hälfte des den Entgeltfortzahlungszeitraum übersteigenden Zeit-
raums der Arbeitsunfähigkeit; in dem gleichen Umfang verkürzt sich die Freistel-
lungsphase.
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(3) Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht während der Zeit, in der die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter eine unzulässige Beschäftigung oder selbständi-
ge Tätigkeit i.S.d. § 6 ausübt oder über dieAltersteilzeitarbeit hinaus Mehrarbeit und
Überstunden leistet, die den Umfang der Geringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV
überschreiten. Hat derAnspruch auf dieAufstockungsleistungenmindestens 150
Tage geruht, erlischt er; mehrere Ruhenszeiträume werden zusammengerechnet.

(4) Wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter infolge Krankheit den Anspruch auf
eine Rente nach Altersteilzeitarbeit nicht zum dienstvertraglich festgelegten Zeit-
punkt erreicht, verhandeln die Dienstvertragsparteien über eine interessengerech-
te Vertragsanpassung.

§ 9 Ende des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis endet zu dem in der Altersteilzeitvereinbarung festgeleg-
ten Zeitpunkt.

(2) Das Dienstverhältnis endet unbeschadet der sonstigen Beendigungstatbestän-
de (z.B. §§ 30 bis 36):

a) mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermonat, für den die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter eine Rente wegen Alters oder, wenn sie
oder er von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung befreit ist, eine vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Ver-
sorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens beanspru-
chen kann; dies gilt nicht für Renten, die vor dem für die Mitarbeiterin bzw.
den Mitarbeiter maßgebenden Rentenalter in Anspruch genommen wer-
den können, oder

b) mit Beginn des Kalendermonats, für den die Mitarbeiterin bzw. der Mitar-
beiter eine Rente wegen Alters, eine Knappschaftsausgleichsleistung,
eine ähnliche Leistung öffentlich-rechtlicher Art oder, wenn sie oder er von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit
ist, eine vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungs-
einrichtung oder eines Versicherungsunternehmens bezieht.

(3) Endet bei einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter, die bzw. der im Rahmen
der Altersteilzeit nach dem Blockmodell (§ 3 Abs. 2a) beschäftigt wird, das Dienst-
verhältnis vorzeitig, hat sie bzw. er Anspruch auf eine etwaige Differenz zwischen
der nach § 4 erhaltenen Bezüge und den Aufstockungsleistungen nach § 5 und der
Bezüge für den Zeitraum ihrer bzw. seiner tatsächlichen Beschäftigung, die sie bzw.
er ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte. Bei Tod der Mitarbeiterin bzw. des
Mitarbeiters steht dieser Anspruch ihren bzw. seinen Erben zu.
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§ 10 Mitwirkungs- und Erstattungspflicht

(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat der Dienstgeberin bzw. dem Dienstge-
ber Änderungen der sie bzw. ihn betreffenden Verhältnisse, soweit sie den An-
spruch auf dieAufstockungsleistungen und die Leistungen der Bundesanstalt fürAr-
beit nach § 4 AltTZG betreffen, unverzüglich mitzuteilen.

(2) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat der Dienstgeberin bzw. dem Dienstge-
ber zu Unrecht gezahlte Leistungen, die die nach dem Altersteilzeitgesetz gewähr-
ten Leistungen übersteigen, zu erstatten, wenn diese Zahlungen dadurch bewirkt
wurden, dass die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter

1. Angaben gemacht hat, die unrichtig oder unvollständig sind, oder

2. der Mitteilungspflicht nach Abs. 1 nicht nachgekommen ist.

§ 11 Befristung der Regelung

Für die Zeit ab 1. Januar 2010 ist diese ATZO nur noch anzuwenden, wenn die Ver-
einbarung nach § 2 Abs. 1 vor diesem Zeitpunkt wirksam geworden ist.

§ 12 Inkrafttreten

Die Altersteilzeitordnung tritt am 1. September 1998 in Kraft. Die vor dem Inkraft-
treten abgeschlossenen Vereinbarungen über den Eintritt in ein Altersteilzeit-
arbeitsverhältnis bleiben unberührt.
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